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Vorwort.

^er Zweck dieser kurzgefaßten geschichtlichen Darstellung ist dahin gerichtet , den Gang oder eigentlich
die Bahn , welche der Reichstag zuerst in der stürmischen Residenzstadt Wien  eingeschlagen , dann in
dem stillen erzbischöflichen Schloße zu Kremsier  in Mähren verfolgt hat , aus seinen Thaten und Hand¬
lungen zu zeigen , und dadurch nicht nur die unbezweifelbare Rechtmäßigkeit der Ertheilung der öster¬
reichischen Reichs - Verfassung vom 4 . März 1849 selbst dem schlichtesten Verstände klar , sondern auch
Jedem auf die ' unabweisliche Nothwendigkeit aufmerksam zu machen , daß auch selbst diese bereits gege¬
bene Verfassung , welche mehr im Drange des Augenblicks entstanden war , durch das kaiserliche Patent
vom 31 . Dezember 1851 wieder außer Kraft und gesetzlicher Wirksamkeit gesetzt werden mußte.

Dor Wiener - Reichstag.

urch eine allerhöchste Entschließung vom 15.
März 1848 wurde wegen Einberufung von Abge¬
ordneten aller Provinzial - Stände und der Central-
Kongregationen des lombardisch - venezianischen König¬
reiches in der möglichst kürzesten Frist mit verstärk¬
ter Vertretung des Bürgerstandes und unter Berück¬
sichtigung der bestehenden Provinzial - Verfassungen zum
Behufs der allerhöchst beschlossenen Konstitution des
Vaterlandes das Näihige verfügt , und nach einem
neuerlichen kaiserlichen Beschluß vom 15 . Mai 1848
noch überdieß ein Reichstag , bestehend ans einer ein¬
zigen Kammer angeordnet , welcher die oktroyirte Charte
vom 25 . April 1848 in Berathung nehmen sollte.
Das politische Leben sollte also in eine neue Wen¬
dung eintreten , und alle die Nebensonnen , die Pla¬
neten und Wendelsterne an dem bisher manchmal et¬
was verschleierten Himmel der Gesetzgebung , sollten
jetzt zurücktreten vor der einen , großes Licht und
große Wiener -Wärme spendenden Sonne Oesterreichs:
nämlich dem Reichstage.

Aber die Zusammensetzung dieses allerhöchst ge¬
nehmigten Reichstages in welchem sich der neugestal¬
tende gesetzgebende Geist des Vaterlandes hätte verei¬
nigen sollen , war in jeder Beziehung genommen , eine
nur zu sehr auffallend Ausserordentliche.

Als nämlich in Deutschland die Wahlen zu der
Frankfurter Nation«  l-V e r s a m m l ung  Statt
gefunden hatten , ging man von dem Grundsätze aus,
die Nation müsse durch ihre berühmtesten und sach¬
verständigsten Männer , die zugleich auch wegen ihrer
Freisinnigkeit bekannt waren , vertreten werden , und
es wurden auch fast durchgehends solche Männer dazu
gewählt.

Ja selbst in Oesterreich , als man hier für das
deutsche Parlament  die Abgeordneten wählte,
nahm man durchgehends auf wirkliche , oder wenig¬
stens vorausgesetzte politische Fähigkeit , so wie auf
eine tüchtige Rednergabe die gebührende Rücksicht.

Bei den Wahlen für den österreichischen
Reichstag  geschah dieses aber in einer sehr be¬
schränkten Weise , denn der zahlreiche Bauernstand
wählte fast größtentheils nur Abgeordnete aus seiner
Mitte , was besonders in Galizien der Fall war , wo
allerdings die Bauern dem allerhöchsten Kaiserhause
im äußersten Grade treu und anhängig sind.

Aber ungeachtet aller Achtung für den Land - und
Bauersmann , muß man dennoch eingestehen , daß die¬
ser Stand im Ganzen genommen , nicht die nothwen-
dige politische Befähigung oder Bildung besitzt , um
über solch verwickelte und verwirrte Fragen , wie sie
die Ordnung der so unendlich vielseitigen Verhält¬
nisse der Länder , welche der Wiener - Reichstag zu
vertreten hatte , in sich begreifen , ein gediegenes Ur-
theil abgeben zu können.

Auch sonst hatte dasjenige was man die Intel¬
ligenz oder Verstandsbildung zu nennen pflegt , nicht
eben sehr zahlreiche Vertreter , wenigstens nicht in dem
Verhältnisse zu den vielen Bauern und Gewerbsleu-
ten , die am Reichstage Sitz und Stimme hatten.

Der große Grundbesitz , meistens in den Händen
des alten Adels und der Geistlichkeit , dann das Mi¬
litär . so wie der Beamtenstand , waren so gut wie
gar nicht vertreten , wenigstens war dieses nicht ge¬
nügend oder hinlänglich der Fall gewesen , und so
konnte man behaupten , daß der österreichische Reichs¬
tag im Ganzen genommen , alle Interessen der Län-



der für die er gewählt war , nicht in richtig ver¬
teilter Art darstellte , oder zu diesem Zwecke zusam¬
mengesetzt war.

Ein anderer außerordentlicher Umstand war , daß
ein nicht unbeträchtlicher Theil der Reichstags - Mit¬
glieder die deutsche Sprache  weder sprechen konn¬
te noch verstand.

Bei diesem Uebelstande machte daher in der drit¬
ten vorberathenden Sitzung vom 12 . Juli 1848 ein
Abgeordneter aufmerksam , daß auf der rechten Seite
die meisten Deputaten der deutschen Sprache unkun¬
dig seyen , und stellte dieserwegen den Antrag , daß
die Verhandlungen bevor sie zur Abstimmung gebracht
werden , den nicht deutsch sprechenden Deputirten in
ihrer Muttersprache gesagt und erklärt werden soll¬
ten , da sie doch als wirkliche Mitglieder der Reichs-
Versammlung betrachtet werden müssen.

Er machte noch überdieß die Bemerkung , daß,
wenn diese Abgeordneten die deutsche Sprache , in
welcher verhandelt wird , nicht verstehen , diese auch
nicht wissen werden , ob sie bei der Abstimmung eines
Antrages aufstehen oder sitzen bleiben sollen.

Hierauf machte der Abgeordnete Doktor Kaje¬
tan Mayer  Fürst L ie  ch tem  st e in ' scher Justizrath
aus Mähren die Bemerkung , daß nicht bloß Abge¬
ordnete in der polnischen Mundart , auf dem Reichs¬
tage sich befinden , sondern daß auch Czechen , Mäh¬
rer,  Ruthener , Italiener und andere verschiedene
Mundarten in der Versammlung sind , — wenn man
also eine Verdolmetschung zulassen will , so hören die
Versammlungen auf , möglich zu seyn , und sie wer¬
den zu einem wahren babylonischen Thurmbaue sich
gestalten . Immer werden sechs bis sieben Verdolmet¬
schungen erforderlich seyn , und dann müßte sich zu¬
letzt die Kammer aizflösen.

Jeder , der als Abgeordneter zum Reichstage
ankömmt , muß die Eigenschaften , die von einem De¬
putirten gefordert werden , in die Kammer mitbringcn,
somit auch die Möglichkeit eines Verständnisses haben;
hat er diese nicht , so ist es seine eigene Sache , sich
solche auf eine andere Art zu verschaffen.

Der Abgeordnete Anton Füster,  Professor
an der Wiener - Universität , stimmte dieser Bemer¬
kung seines Vorgängers bei , und meint , es sey eine
Gewissenssache , daß beim Reichstage Jedermann , der
als Deputirter in der Versammlung sitzt , vollstän¬
dig jener Sprache kundig sey , in welcher verhandelt
wird , da doppelte Verhandlungen unmöglich Statt
finden können.

Derjenige , welcher der Sprache nicht säbig ist,
in welcher verhandelt wird , der soll sich , nach sei¬
ner eigenen moralischen Ueberzeugung verpflichtet füh¬
len , sich diese zu verschaffen , oder wenigstens so be¬
scheiden seyn , einen andern Ausweg oder Rücktritt
zu bewerkstelligen.

Daß doppelte Verhandlungen Statt finden , ist
unmöglich , daher stimmt er dem Anträge bei , daß
die Verhandlungssprache am Reichstage nur die deut¬
sche Sprache  seyn könne.

Der Abgeordnete Michael Ambrosch,  Be¬
zirks - Kommissär aus Jllyrien machte hier wieder die

Bemerkung , daß es ein Fehler der vorigen Wahl¬
ordnung war , daß nicht die Sprache  in derselben
bestimmt wurde , und diesem begangenen Fehler ist es
auch zuzuschreiben , daß viele , der deutschen Sprache
Nichtkundige Abgeordnete am Reichstage erschienen sind ;
es wäre daher zu wünschen , daß , um diesen began¬
genen Fehler ausgleichen zu können , sogleich bei der
Prüfung der Wahlen die erforderliche Rücksicht auf
die Sprachverschiedenheit genommen werde , und daß
daher jene Individuen , welche der deutschen Sprache
nicht kundig sind , diese auch als nicht befähigt zum
Reichstage zu betrachten wären.

Hierauf entgegnete der Abgeordnete A lb er t Rit¬
ter von Neuwall,  Kammeralrath aus Wien , daß
die bereits gewählten Deputirten mit einem gesetzli¬
chen Rechte anwesend sind , jedoch , werden diese einse-
hen , daß sie ihren Zweck , für welchen sie bestimmt
sind , nicht erreichen , so wird ihnen ihre Pflicht und
ihr Gewissen von selbst gebiethen , freiwillig abzutre¬
ten von dem Platze , dessen Obliegenheiten sie zu er¬
füllen außer Stande sind.

Ucber den Antrag des Abgeordneten Kajetan
Mayer, »DieGeschäftssprache der Reichs -Versamm¬
lung sey deutsch«  und über die weitere Bemerkung
eines Abgeordneten , wie es sich aber dann ' mit der
Abstimmung verhält , da doch viele Deputirte wie
schon gesagt worden ist , gar nicht verstehen werden,
was der Gegenstand der Abstimmung zu bedeuten ha¬
be , oder enthalte , worüber sie sich ganz natürlich
in einem solchen Falle keine Rechenschaft geben kön¬
nen , machte der Abgeordnete Johann Kudlich,
Doktorand der Rechte aus Schlesien den Antrag , den
provisorischen Beschluß zu faßen , daß die deutsche
Sprache  die Geschäftssprache seyn soll , und daß,
wenn die Wähler solche Deputirte gewählt haben,
welche ihre Interessen oder Landesangelegenheiten we¬
gen Mangel der Sprachkenntniß nicht vertreten können,
es selbst nur ihre eigene Schuld sey , solche Mittel
gewählt zu haben , durch welche sie ihre Zwecke nicht
erreichen können.

Hierauf machte der Pfarrer Gregor Czar-
kir  die Bemerkung , daß bei der Wahlordnung in
den Provinzen der Grundsatz gar nicht ausgespro¬
chen worden sey , daß die Verhandlungen des Reichs¬
tages nur in der deutschen Sprache vor sich gehen
werden , folglich ist ihre Wahl als ganz gesetz - und
rechtmäßig anzuerkennnen ; wie sich aber erst jetzt der
Fehler zeigt , muß man darüber Nachdenken , diesen
Fehler wieder gut zu machen , ohne der Rechtsgiltig¬
keit der geschehenen Wahlen nahe zu treten , und zu¬
gleich ein Mittel ausfindig machen , um 'die Deputir¬
ten von den Verhandlungen , wenigstens summarisch
in Kenntniß zu setzen.

Dieser Bemerkung widerspricht aber der Abge¬
ordnete Rudolph Brestel,  Supplent an der Wie¬
ner - Universität vollkommen , und erklärt , daß nur
derjenige abstimmen kann , der an den Verhandlun¬
gen , an der Diskussion oder Auseinandersetzung der¬
selben Theil genommen bat.

Er meint , es ist Niemand im Stande , ja selbst
derjenige , der von dem Gegenstände , über welchen ver-



handelt wird , in Kenntniß ist , mit gutem Gewissen
abzustimmen , wenn er nicht an der Erörterung oder
gründlichen Auseinandersetzung des Gegenstandes Theil
genommen hat.

Nun ist es aber unmöglich , die Reden der ein¬
zelnen Mitglieder , und die vollständige Auseinander¬
setzung denjenigen Abgeordneten zu verdolmetschen,
welcke die deutsche Sprache nicht verstehen , oder der¬
selben unkundig sind ; denn wie mit vollem Rechte schon
früher bemerkt wurde , muß man , wenn eine Ver¬
dolmetschung den polnischen Deputaten zugestanden
wird , diese auch den czechischen Abgeordneten zuze-
stehen , und dieses können dann zuletzt auch die mäh¬
rischen , die italienischen , und die wenigen wallachi-
schen Deputaten , welche am Reichstage anwesend sind,
in so weit verlangen , daß ihnen nämlich die Aus¬
einandersetzung des verhandelten Gegenstandes in ih¬
rer Landessprache übersetzt werde , was doch eine voll¬
ständige Unmöglichkeit ist , wenn man das Volk nicht
um Zeit und Geld bringen will.

Wenn man ihnen die Diskussion nicht ausführ¬
lich übersetzt hat , so nützt es wenig oder gar nichts,
wenn man ihnen den Antrag nur summarisch übersetzt.

Der Deputirte kann mit Recht und Gewissen
nicht abstimmen , weil er an der Diskussion oder Er¬
örterung des Gegenstandes , durch die Unkenntniß der
deutschen Sprache , so viel , wie gar nicht Theil ge¬
nommen hat.

Man kann die Rechtsgultigkeit der Wahlen al¬
lerdings nicht in Frage stellen , denn in der Wahl¬
ordnung kömmt keine Bedingung vor , daß der ge¬
wählte Deputirte der deutschen Sprache kundig seyn
müsse , also kann man in dieser Beziehung ihn nicht
anfechten ; aber man kann wohl erklären , daß es eine
Unmöglichkeit sey , in fünf oder sechs Sprachen am
Reichstage zu verhandeln.

Da Jeder voraussetzen konnte , daß in derjeni¬
gen Sprache , welche die größte Anzahl der anwesen¬
den Reichstags - Mitglieder spricht , mithin also in
d eu t sch er S p ra ch e verhandelt werden muß , so
hätte auch ein solch gewählter Deputirte , der dieser
Sprache nicht mächtig ist , die ihm getroffene Wahl
nicht annehmen sollen ; denn es ist doch ganz begreif¬
lich , daß man ein Amt nicht übernehmen soll , wel¬
ches man nicht vollständig verwalten kann , das ist
die Pflicht eines redlichen Mannes , und sieht man,
daß man ein Amt übernommen hat , welches man
nicht verwalten kann , so ist es die Pflicht jedes Ein¬
zelnen von diesem Amte zurück zu treten.

Wohl kann man ihn dazu nicht zwingen , aber
man kann an sein Ehrlichkeits - und Redlichkeitsge¬
fühl appelliren , daß er sein Amt zurücklege , und die
Wähler in ihrem Rechte nicht gekränkt werden , wel¬
che man vielleicht nicht dahin aufmerksam gemacht hat,
daß ihr Abgeordneter der deutschen Sprache mächtig
seyn muß . Wenn sie also nun erfahren , daß ihre
Rechte nur durch einen deutschsprechenden Mann sich
vertreten lassen , so werden sie dann gewiß eine neue
Wahl vornehmen , was man ihnen zwar nicht vorschrei¬
ben kann , aber man kann erwarten , daß sie auf in¬
direkte Art zu diesem Beschlüße kommen werden.

Hierauf erklärte ein Abgeordneter aus Galizien
in einem gebrochenen Deutsch , daß er damit nicht zu¬
frieden sey , weil die galizischen Bauern die deutsche
Sprache nicht verstehen , wie kann also der Bauer
etwas beantworten und in Berathung ziehen , wenn
er es nicht versteht ; er spricht daher seinen Wunsch
dahin aus , daß für diejenigen , welche der deutschen
Sprache nicht mächtig sind Dolmetscher beigegeben
werden sollen.

Gegen dieses Begehren sträubten sich aber wie¬
der die Deutschen mit aller Macht , und so sah
man zuletzt nach allem diesen höchst stürmisch gewese¬
nen Hin - und Herreden fast allgemein ein , daß die
Verhandlungen unmöglich sind , wenn nicht Eine
Sprache  zur Reichstagssprache erhoben wird , und
so blieb es auch dann ohne eigentliche Abstimmung
dabei , daß die Verhandlungen in deutscher Spra¬
che geführt werden sollen.

Ein anderer merkwürdiget Zug des Reichstages
war auch dieser , daß auf demselben die Slaven die
Mehrheit der Stimmen hatten , was den Deutsch-
Oesterreichern sehr bedenklich erschien , jedoch war
diese Besorguiß keineswegs von allen den Folgen be¬
gleitet gewesen , welche sie davon befürchtet hatten,
denn in sehr vielen , ja in den wichtigsten Fällen
wurde nicht nach National - Rücksichten abgestimmt.

Am 18 . Juli waren über 200 Wahlen der Ab¬
geordneten geprüft gewesen , und da also mehr als
die Hälfte derjenigen , die am Reichstage zu erschei¬
nen hatten , anwesend waren , so erhob sich der Al¬
ters - Präsident und erklärte den Reichstag für kon-
stituirt * ) .

In der nächstfolgenden Sitzung am 20 . Juli
wurde nun die Wahl eines definitiven Präsidenten
vorgenommen , welche mit 259 Stimmen auf den
Wiener Hof - und Gerichts - Advokaten Franz
Schmitt  fiel , der nun von dem Präsidenten -Stuhle
herab an die Reichs -Versammlung folgende Rede hielt.

»Vor Allem muß ich im Namen der Wiener-
Bevölkerung unfern brüderlichen Gästen für die Ehre
danken , welche Sie der Stadt Wien durch die Wahl
eines Abgeordneten aus Ihrer Mitte zu Theil wer¬
den ließen.

*) Der Vorstand der konstituirenden Reichs - Versamm¬
lung bestand aus dem Präsidenten Anton Stro¬
bach,  Doktor der Rechte aus Prag . — Erster Vize-
Präsident Franz Smolka,  Advokat aus Gali¬
zien. — Zweiter Vize - Präsident Joseph  Ritter
von Lasser,  kaiserlicher Hofkammer -Prokuraturs-
Beamter . Die Schriftführer waren Ignaz Streit,
Magistratsrath aus Eisenberg in Mähren . — Ignaz
H au  sch il  d, Doktor der Rechte aus Hohenmauth in
Böhmen . — Eduard  Baron cli 6a v a 1cr»b o,
kaiserlicher Landrath aus Gräh . — Karl U l l e-
pitsch , Kammer - Prokurakurs - Beamter aus Jl-
lyrien . — Karl Wieser,  Gerichts - Advokat aus
Linz, — und Lukas Zwickle  Landgerichts - Ad¬
junkt aus Feldkirch in Tirol.



Ick ! danke der hohen Reichs - Versammlung für
das , meinen schwachen noch ungeübten Kräften be¬
wiesene Vertrauen . Ich habe aber auch bei dieser
Gelegenheit viele Freude erfahren , nämlich die große
Einigkeit der Versammlung , die ich als ein Prog¬
nostiken für das einige Schaffen und Gelingen des
großen Werkes ansehe , welches Oesterreichs Volk
Ihren Händen anvertraut hat.

Die Stelle , zu welcher Sie mich berufen haben,
macht mich zum Organe der Geschäftsordnung , welche
indessen als provisorisch angenommen ist , und die
Sie später definitiv beschließen werden.

Meine Herren ! Ihnen ist die hohe Aufgabe ge¬
worden zu Schaffen , was errungen worden ist , und
es zu bilden in die Formen . Mir ist durch Ihre
gütige Wahl die weniger wichtige bescheidene Auf¬
gabe zu Theil geworden , nämlich der Ordner und
Regler zu seyn aus dem Wege Ihres Schaffens.

Das ganze österreichische Volk sieht mit Hoff¬
nung auf Ihr Wirken ; Ihr Wirken wird auch ein
wohlthätiges ftpu.

Ich weiß es , daß jene Frage - Punkte , welche
vorläufig noch zu verschiedenen Ansichten , zu abwei¬
chenden Meinungen führen , durch das Gefühl der
Einheit zu einem endlichen und glücklichen Ziele - ge¬
langen werden.

Erlauben Sie meine Herren , daß ich meine Rede
mit diesen kurzen Worten schließe , um die Zeit zu
benützen , und um so rascher an unsere Aufgabe zu
schreiten.

Der interimistische Zustand , in welchem das Land
sich befindet , ist von so nachtheiligen Folgen , daß der
Wunsch des Volkes ein gerechter Wunsch ist , daß die
Versammlung ihre Arbeit möglichst beschleunigen mö¬
ge ; — Beschleunigung ist aber nur dann möglich,
we:-.n das Werk mit Besonnenheit ihren Anfang nimmt.

Ich wende mich nun auch an unsere Zuhörer , denn
auch Sie sind betheiligt an unserem Werke . Sie sind
die Zeugen unsers Schaffens ; Sie sind auch die
Stimmen die unser Schaffen zur Oeffentlichkeit bringen.

Ich stelle das Ersuchen an Sie , jene Ruhe und
Ordnung zu bewahren , welche für eine so hohe Auf¬
gabe erforderlich ist.

Unser Werk soll ein Werk der Besonnenheit seyn;
Besonnenheit ist aber nur da , wo Ruhe und Ordnung
vorhanden sind.

Ich hoffe , daß die Stelle , welche ich bekleide,
mich nicht in die Nothwendigkeit versetzen wird , die
versammelten Zuhörer auf der Gallerie zur Ordnung
und Ruhe verweisen zu müssen , denn dieses ist der
unangenehmste Theil jener Aufgabe , welche mir die
Geschäftsordnung zuweist.

Wenn es nun der Versammlung beliebt , so wol¬
len wir jetzt zur Wabl der beiden Stellvertreter,
und zwar nach der provisorischen Geschäfts - Ordnung
in zwei abgesonderten Wahlakten schreiten . «

Nachdem jetzt die Einsammlung der Wahlzettel
erfolgt war , zeigte sich aus dem Ergebnisse , daß die
Wahl zum ersten Vize - Präsidenten mit 238 Stim¬

men auf den Deputaten Anton Strobach,  Dok¬
tor der Rechte aus Prag gefallen ist.

Nachdem diese Wahl beifällig ausgenommen ward,
wendete sich Strobach  an die Reichs -Versammlung
und hielt folgende Rede:

»Ich erkläre , daß ich diese so ehrenvolle Wahl
annehme . Der Herr Präsident dieser hohen Versamm¬
lung hat das Verhältnis ; , in welcher der Vorsitzende
der Versammlung sowohl , als auch dem Auditorium
gegenüber steht , mit so herzlichen Worten , und so
gesinnungsvoll berührt , daß mir nichts anderes übrig
bleibt , als mich der Rede des Herrn Präsidenten an¬
zuschließen.

Ich wäre nicht in der Lage , dieses Verhältnis
so schön zu berühren , nur das erlaube ich mir zu be¬
merken , daß ich Oesterreich glücklich schätze , das in
der Wahl meiner Person dieselbe brüderliche Einig¬
keit sämmtlicher Nationen Oesterreichs durch ihre Ver¬
treter sich kund gab , wie es bei der Wahl unsers
ehrenwerthen Herrn Präsidenten der Fall war.

Ich schätze unser Gesammt - Vaterland glücklich,
wenn alle künftigen Fragen mit derselben brüderlichen
Einigkeit gelöst werden.

Ihnen Herr Präsident sichere ich meinen regsten
Fleiß in allen Geschäften zu , welche Sie mir über¬
tragen werden , und der hohen Versammlung danke
ich für die Anerkennung des slavischen Prinzips , wel¬
ches durch die Wahl in meiner Person geehrt wird.

Es lebe unser gesammtes Vaterland ; Oesterreich
hoch in derselben Einigkeit , wie es bisher geschah .«

Hierauf wurde zur Wahl des zweiten Vize -Prä¬
sidenten geschritten , die mit 280 Stimmen auf Jo¬
hann Hagenauer,  Großhändler aus Trieft fiel,
und auch dieser wendete sich jetzt an die Reichs -Ver¬
sammlung und hielt folgende Rede.

»Zwei schöne Gaben fehlen mir : nämlich Phan¬
tasie und Redekunst ; es wäre daher anmassend von
mir , und ermüdend für die hohe Versammlung , wenn
ich mit zwei Männern , welche vor mir gesprochen
hatten , in Worten wetteifern wollte.

Diese aber , sowohl als . die hohe Reichs - Ver¬
sammlung werden mir erlauben , in Gesinnung und
Vaterlandsliebe mit ihnen zu wetteifern.

Auch ich will nicht zurück bleiben , auch ich er¬
kenne es als einen glücklichen Fingerzeig ' an , daß die
Wahl , welche der Reichstag hier getroffen hat , Na¬
tionen versammelt , welche geographisch so sehr von
einander getrennt sind.

Ich bin Abgeordneter der südlichsten Grenze , ich
bin Abgesandter Italiens ; um so mehr freuet es mich
hier , uns Alle in einem Punkte vereinigt zu sehen,
Alle von einem  Willen belebt , zur Einheit , zur
Erstarkung unseres gemeinsamen Vaterlandes beizu¬
tragen.

Was meine schwachen Kräfte vermögen , werde
ich leisten , und zugleich um Ihre Nachsicht bitten.

Ich hoffe und wünsche sehr , daß ich nicht in
den Fall kommen möge , den Präsidentenstuhl einzu-
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nehmen , da zwei so würdige Vormänner da sind.
Ich erkenne aber vollkommen , daß dieser Stuhl von
einer Glorie umgeben ist , die jener eines Thrones
gleicht . Die Auserwählten des österreichischen Vol¬
kes sind hier , die auserwählten Oesterreicher zieren
den Stuhl mit ihrem Vertrauen.

Sollte ich dahin berufen werden , so werde ich
die Aufgabe nicht vergessen , die uns Allen obliegt.

Werden meine Kräfte hinreichen , so werde ich
mich glücklich schätzen , sollten sie auch nicht genügen
und ich in diesem Kampfe erliegen , so werde ich im¬
mer rubig , mit dem Bewußtseyn , meine Bestrebun¬
gen nicht gespart zu haben , handeln . «

Endlich wurden nach dem § . 12 , der Geschäfts¬
ordnung aus der Mitte der Abgeordneten für die
Dauer des Reichstages , die erforderlichen Schrift¬
führer gewählt , und zwar : Ignaz Streit  Ma¬
gistratsrath mit 228 , Karl Ullepitsch  mit 155,
Karl Wieser  mit 153 , Ignaz H au sch ild mit
147 , Lukas Z wickle mit 135 und C e s la u s von
Kobuczowsky  Gutsbesitzer aus Galizien mit 120
Stimmen.

Zulcht wurde von dem Abgeordneten Leopold
Neumair  n Professor aus Wien der Antrag gestellt,
daß man . das hohe Ministerium angehen möge , Se.
Majestät dem Kaiser oder dessen Stellvertreter zur
feierlichen Eröffnung des Reichstages einzuladen.

Obwohl bei diesem Anträge von einer Bitte
an Se . Majestät zur feierlichen Eröffnung des Reichs¬
tages nach Wien zu kommen die Rede war,  so wur¬
de dennoch statt dem Worte Bitte  jenes der Ein¬
ladung vorgeschlagen , und diese unerehrbiethige Abän¬
derung auch einstimmig angenommen.

Darüber stimmten jetzt die radikalen Blätter ein
lautes Triumphgeschrei an , und verkündeten , daß die
Wahl dieses Ausdrucks starr Bitte  eine Souverä¬
nität serklärung  enthalte ; daß die Abgeordneten
verschiedener Völkerstämme sich feierlichst für die Er¬
rungenschaften  Wien ' s erklärt hätten , und daß
diese Residenz nicht mehr allein stehe.

Am 22 . Juli fand in den Mittagsstunden die
feierliche Eröffnung des konstituirenden Reichstages
durch den, von Sr . Majestät zu diesem Akte berufe¬
nen Erzherzog Johann  auf folgende Weise Statt.

Um */ » 10 Uhr Vormittags versammelten sich
im Reichstags - Saale die Abgeordneten , welche von
dem Präsidenten aufgefordert waren , eine Deputa¬
tion zum feierlichen Empfange des Erzherzogs Jo¬
hann  zu wählen.

Diese Deputation bestand aus Franz  P li¬
cke r,  Bezirks - Kommissär und Psleger aus Steier¬
mark , Joseph Krainz,  Doktor aus . Steiermark,
Mathias Kautsch itsch,  Hof - und Gerichts -Ad¬
vokat aus Jllyrien , Johann  K a im,  Wirthschafts
bescher aus Böhmen , Adolph Do Hauer,  Apo --
thecker aus Böhmen , Ferdinand Hechenfelder,
Bauer aus Ober - Oesterreich , Joseph  M y na  r-
z Yk,  Grundwirth aus Galizien , Felix  Scherl,

Kammeralrath aus Böhmen , Franz Hein,  mähr,
schles. Landes - Advokat , Heinrich Firn  k ran z,
Bürger aus Krems , Karl Clementi,  kaiserl.
Landrichter aus Tirol , Johann O Hera ! , Redak¬
teur aus Mähren , Karl Hudicke,  Herrschaftsbe¬
sitzer aus Gattzien , Anton Kutsch er  a ^ Magi¬
stratsrath aus ' Böhmen , Stanislaus Koszows-
ki,  Grundherr aus Galizien , Johann Mucha,
Kreis -Kassier aus Böhmen , Johann Platz,  Öko¬
nomie - Besitzer aus Ober - Oesterreich , Joseph
Herrmann Müller,  pensionirter Hauptmann -Au-
ditor aus Wiener - Neustadt , dann Franz Smol¬
ka,  Advokat aus Galizien und Dem i sch.

Um 12 Ubr begab sich der Erzherzog Johann,
der von Sr . Majestät zur Vornahme der feierlichen
Eröffnung der konstituirenden Reichs - Versammlung
berufen war,  unter dem Donner der Kanonen aus
der kaiserlichen Hofburg in die Neichsiags - Versamm¬
lung.

Den feierlichen Zug eröffnete die Musikbande
des in Wien garnisonirenden Kürassier - Regiments
Freiherr -von Mengen,  welcher eine Abtheilung der
berittenen Nationalgarde und ein Zug kaiserlicher Gre¬
nadiere folgte.

Unter dem Vortritt der kaiserlichen Minister
und in Begleitung des Obersthofmeisters und des
Dienstkämmerers , so wie von der Generalität und
einer großen Anzahl Ober - Offiziere der Nationalgar¬
de und akademischen Legion begleitet , erschien der
Erzherzog , überall empfangen und begleitet von dem
lautesten Jubelrufe aus der zahlreich versammelten
Volksmenge.

Eine Kompagnie Nationalgarde , dann eine Ab¬
theilung Kürassiere schloß den Zug,  welcher sich aus
der kaiserlichen Hofburg unmittelbar über den Michae¬
lerplatz und dem Josephsplatz in die Neichsversamm-
lung begab.

> Das Spalier wurde gebildet durch kaiserliche Gre¬
nadiere , Nationalgarden , Bürgerkorps und Mitglie¬
der der akademischen Legion.

Der Reichstags - Präsident Doktor Fran z
Schmitt  an der Spitze der Deputation empfing den
Erzherzog an den Stufen der Eingangstreppe in den
Vor -Saal zur Begleitung nach dem Sitzungs -Saale.

Aus den gedrängtvollen Raumen des Saales er¬
schallte ' ein stürmischer Jubel dem eintretenden Erz¬
herzoge entgegen , der nun die Stufen des Thrones
bestieg.

Die EmpfangS - Deputation begab sich an ihre
Plätze — der Präsident trat in die Mitte des Saa¬
les vor den Thron , und die Minister stellten sich zu
beiden Seiten an den Stufen des Thrones auf . Der
Obersthofmeifter und Dienstkammerer nahmen ihre Stel¬
lung seitwärts , und in den Logen , gegenüber vom
Throne befand sich die Gemalin des Erzherzogs Jo¬
hann  und das diplomatische Korps.

Als nun Alles sich in seiner gehörigen Ordnung
befand , und die angemessene Stille für diesen feier¬
lichen Akt herrschte , las der Erzherzog stehend nach¬
folgende Thronrede in laut und vernehmbarer Aus¬
sprache der Versammlung vor.
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»Meine Herren Abgeordneten ! Won Sr . Maje¬
stät unserm allergnädigsten konstitutionellen Kaiser
beauftragt , den konstituirenden Reichstag zu eröffnen,
erfülle ich hiemit diese erfreuliche Pflicht und begrü¬
ße aus voller Seele Sie meine Herren , die Sie be¬
rufen sind , das große Werk der Wiedergeburt des
Vaterlandes zu vollbringen.

Die Befestigung der erworbenen Freiheit für
uns und unsere Zukunft erheischt ihr offenes und un¬
abhängiges Zusammenwirken in der Feststellung der
Verfassung.

Alle Nationalitäten der österreichischen Monar¬
chie stehen dem Herzen Sr . Majestät gleich nahe.
In der treuen Verbrüderung derselben , in der vol¬
len Gleichberechtigung Aller , ss wie in dem innigen
Verbände mit Deutschland , finden alle Interessen eine
feste Grundlage.

Mit Schmerz erfüllt es das Herz Sr . Majestät,
daß nicht sogleich die Fülle aller Segnungen eintre-
ten konnte , welche freie Institutionen dem weisen Ge¬
brauche den Völkern zu sichern pflegen.

Sr . Majestät theilten im regen Mitgefühle die
Bedrängnisse ihrer Völker.

In Beziehung auf Ungarn und seine Nebenlän¬
der läßt sich von dem Rechtlichkeitsgefühle ihrer edel-
müthigen Bevölkerung eine befriedigende Ausgleichung
der noch schwebenden Fragen erwarten.

Der Krieg in Italien ist nicht gegen die Frei¬
heitsbestrebung der italienischen Völker gerichtet , son¬
dern er hat den ernsten Zweck unter vollständiger
Anerkennung der Nationalität die Ehre der österrei¬
chischen Waffen gegenüber , den italienischen Mächten
zu behaupten , und die wichtigsten Interessen des
Staates zu wahren.

Nachdem die wohlwollenden Absichten das unse¬
lige Zerwürfniß friedlich beizulegen ohne Erfolg blie¬
ben , so wird es die Aufgabe unserer tapfern Armes
seyn , einen ehrenvollen Frieden zu erkämpfen.

Die freundschaftlichen Verbindungen Oesterreichs
mit allen andern Mächten sind nicht verändert worden.

Das durch längere Zeit ununterbrochen freund¬
liche Verhältniß zu dem Königreiche Spanien ist wie¬
der hergestellt.

Durch die Folgen früherer Finanz - Operationen
und durch das Zusammentreffen außerordentlicher Er¬
eignisse sind die finanziellen Verhältnisse des Staates
in einen Zustand versetzt worden , welcher außerordent¬
liche Maßregeln erfordert , und schon in nächster Zu¬
kunft das Ministerium veranlassen wird , die erforderli¬
chen Entwürfe sammt allen Nachweisungen vorzulegen.

In der Befreiung der Volksvertreter zur eige¬
nen Berathung der allgemeinen Interessen ruht die
sicherste Gewähr der geistigen und materiellen Ent¬
wicklung Oesterreichs.

Se . Majestät läßt Ihnen meine Herren und der
ganzen Nation seinen kaiserlichen Gruß und die Ver¬
sicherung seines herzlichen Wohlwollens entbiethen.

Der konstituirende Reichstag ist eröffnet . «

Während dieser Rede wurde der Erzherzog mehr¬
malen von dem lautesten Beifall der Versammlung

unterbrochen , und besonders bei jenen Stellen , wel¬
che die gleichen Gefühle Sr . Majestät für alle Na¬
tionalitäten — den einigen Verband Oesterreichs mit
Deutschland — und die Behauptung der österreichi¬
schen Waffenehre in Italien aussprachen ; ja am
Schlüße der Rede wollte die überströmmende Begei¬
sterung kaum mehr enden , welche in zahllose Jubel¬
rufe für den Erzherzog ausbrach.

Hierauf wurde diese , von dem Erzherzoge ge¬
haltene Thronrede von dem Präsidenten der Reichs-
Versammlung mit folgender Rede erwiedert.

»Euere kaiserliche Hoheit ! Im Namen der kon-
stituircnden Reichs - Versammlung erstatte ich Euer
kaiserlichen Hoheit als dem Stellvertreter Sr - Ma¬
jestät unsers konstitutionellen Kaisers hiemit den ge¬
ziemenden Dank für die feierliche Eröffnung des er¬
sten österreichischen Reichstages.

Das Volk tagt , es tagt zum ersten Mal mit
freier gleichgesinnter Zustimmung unsers verehrten
althergestammten Kaiserhauses.

Im Namen des Volkes spreche ich Sr . Maje¬
stät dem geliebten Kaiser Ferdinand dem Güti¬
gen  den glühendsten Dank für die dem Volke ge¬
wordene Gewährung aus , daß es selbst Schöpfer
einer freien volkstümlichen Verfassung sey.

Die uns aus dem unabweislichen Gebote der
Zeit hervorgegangene Neugestaltung hat heute aus der
Hand Euer kaiserlichen Hoheit die volle Weihe der
Gesetzlichkeit erhalten.

Wohl sind wir nach den Worten Euerer kaiser¬
lichen Hoheit berufen das große Werk der Wieder¬
geburt unsers Vaterlandes zu vollbringen.

Die feierliche Handlung des heutigen Tages ist
die Vermälung des konstitutionellen erlauchten Thro¬
nes mit dem freien und dadurch edlen ganzem Volke.
Der Allmächtige segne den Bund und die daraus ent¬
springenden Früchte . ,

Aus diesem Bunde schulden und geloben wir
feste Treue , und aufrichtige Anhänglichkeit dem kon¬
stitutionellen Throne.

So schmerzlich wir es empfinden , Se . Majestät
unfern allergütigsten Kaiser bei dieser hochwichtigen
Handlung zu vermissen , so sehr erkennen wir es als
eine günstige Vorbedeutung , daß die Stellvertretung
Sr . Majestät in der Person jenes allgeliebten Prin¬
zen Statt findet,  der uns weit voran eilend , zuerst
den Gedanken der Freiheit zur That werden ließ,
der ein freier volksthümlicher Prinz war,  als unsere
Hoffnungen volksthümlicher Freiheit noch im Keime
schlummerten.

Ihm gebe ich im Namen der Vertreter des Vol¬
kes das feierliche Versprechen , die uns obliegende
Pflicht nach unfern besten Kräften in dem Geiste der
durch die gütige Gewährung Sr . Majestät und dem
Volke gewordene Sendung gewissenhaft zu erfüllen.

Brüderlichkeit soll die Kraft seyn , welche bei
begonnenen weisen Werken alle Schwierigkeiten der
großen Aufgabe überwinden und jene Segnungen er¬
reichen lassen wird , die Euere kaiserliche Hoheit zur
belebenden Hoffnung des Vaterlandes als die Frucht
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freier Institutionen bei einem weisen Gebrauche der
Völker darstellten.

Heil Sr . Majestät unserm gütigen konstitutio¬
nellen Kaiser ! Heil , der nun konstitutionellen Dyna¬
stie und ihrer Dauer zum nachhaltigen Wohls des
neuen Bundes.

Heil dem volksthümlichen deutschen Prinzen Erz¬
herzog Johann,  und Heil dem , was seinem Her¬
zen am theuersten und Zeuge dieses feierlichen Aktes ist.

Heil dem freien einigen österreichischen Volke!
Heil und Ehre den österreichischen Waffen und unfern
tapfern Brüdern , welche sie führen .«

Auch diese Rede wurde mit einem lebhaften Bei¬
falle ausgenommen , und bei der Stelle »Heil dem,
was seinem Herzen am theuersten und Zeuge dieses
feierlichen Aktes ist , richteten sich aller Blicke nach
der Loge , worin sich die erlauchte Gemalin des Erz¬
herzogs Johann  befand.

Jubelnd wurde diese hohe Frau begrüßt , und
die vielen Hoch wollten fast kein Ende nehmen . Auf
das innigste gerührt , grüßte auch die hohe Frau dan¬
kend nach allen Seiten hin *) .

Hierauf entfernte sich der Erzherzog wieder mit
seinem Gefolge , begleitet von dem Präsidenten der
Reichs - Versammlung und der Deputation.

Der Jubel der Natioualgarde , Bürger und der
am Josephsplatze versammelten Volksmenge , welcher
sich beim Anblicke des zurückkehrenden Erzherzogs er¬
hob , fand seinen Wiederhall in dem einmüthigen Ge¬
fühle der in freudigster Bewegung im Saale zu¬
rückgebliebenen Versammlung.

Der Präsident kehrte von der Begleitung des
Erzherzogs wieder zurück, und nach einer kurzen , auf
den eben statt gehabten feierlichen Akt Bezughabenden
Rede , bestimmte er die nächste Sitzung für Montag
den 24 . Juli 1848.

die Aufgabe der Vermittlung zwischen Thron und
Volk mit den Vertretern desselben theilt ; fahret fort
mit rühmlichen Eifer , Ordnung , Sicherheit und Ge¬
setzlichkeit zu wahren ; beweiset der Welt , daß der
Oesterreicher das neue kräftige Bewußtseyn der Frei¬
heit mit der alten Liebe und Treue zu seinem Kaiser
zu vereinen wisse.

Wenn gleich mein Herz für das große deutsche
Vaterland erglüht , so werde ich doch stets an der
geliebten Heimath hängen , und auch in meinem neuen
Berufe nie aufhören , für das mir theuere Oesterreich
und für Euer Wohl zu wirken , so viel in meiner
Macht liegt . Johann . «

Der Erzherzog Johann  war genöthigt , sich als
Reichs - Verweser nach Frankfurt , dem Sitze der deut¬
schen Äeichsgewalt zu begeben , und erlies daher vor
seiner Abreise an die Bewohner Wien 's folgendes
Schreiben , welches durch die Wiener - Zeitung wie
hier folgt , öffentlich bekannt gemacht wurde.

»In der Stunde des Scheidens ans Euerer
Mitte in dem Augenblicke , wo eine unabweisliche
Pflicht mich an den Antritt meines Amtes als deut¬
schen Reichs -- Verweser mahnt , ist es meines Herzens
dringendes Bedürfniß , einige Worte der Liebe an
Euch zu richten.

Nehmt vor Allem meinen tiefgefühlten Dank für
die herzliche Zuneigung und das schöne Vertrauen,
welches Ihr mir so oft bewiesen habt , übertragt die¬
ses Vertrauen nun an den verfaffungs - und gesetzge¬
benden Reichstag , Vertraut auf den redlichen Willen
und die feste Gesinnung des Ministeriums - welches

*) Die Frau Baronin B r a n d h v f, Gemalin Sr . kai-
serl . Hoheit des Erzherzogs Johann,  wurde von Sr.
Majestät dem Kaiser FranzJoseph  im Jahre 1849
in der Grafenstand als Gräfin von Me ran,  erhoben.

Nachdem jetzt der Erzherzog seiner unabweisli-
chen Pflicht als deutscher Reichs - Verweser folgend,
Wien verlassen hat , um seinen bleibenden Aufenthalt
von nun an in Frankfurt , dem Sitze der deutschen
Reichsgewalt , zu nehmen , erklärte er auch zugleich sein
Amt als Stellvertreter Sr . Majestät des Kaisers für
vollbracht , wodurch man nun , da kein anderer Stell¬
vertreter nicht ernannt war , die Abwesenheit des
Monarchen doppelt fühlte.

Die unverzeihlichen Schwächen , Schwankungen
und Mißgriffe des damaligen Ministeriums , wel¬
ches, anstatt selbst mit Staatsklugheit und Energie zu
regieren , sich nach und nach alle Zügel der Herr¬
schaft aus den Händen reißen ließ ; hatte den un¬
heilvollen 15 . Mai 1848 , nämlich die sogenannte
Sturmpetition hervorgerufen , was ganz natürlich die
Flucht des Kaisers nach Innsbruck zur Folge,—  den
Sicherheits - Ausschuß als ein nothwendigcs Uebel ins
Leben gerufen , den unglückseligsten Wahl -Modus für
den Reichstag ausgeschrieben , und weder hier noch dort
die radikalen Tendenzen der Körperschaften und Na¬
tionalitäten gezügelt hatte.

Die Rückkehr des Kaisers war also nothwendig,
aber die Art und Weise , wie im Reichstage auf die¬
selbe gedrungen wurde , war in jeder Rücksicht äu¬
ßerst uuehrerbiethig und höchst verwerflich.

Die Verhandlungen über diesen Gegenstand nah¬
men in der Reichstagssitzung vom 29 . Juli ihren An¬
fang , in welcher der Minister Franz  Freiherr von
Doblhoff  die Tribüne bestieg , und der Reichsver¬
sammlung folgende Mitteilung machte.

»Vor einigen Tagen wurde an das Ministerium
eine Interpellation gerichtet , welche Vorkehrungen es
getroffen habe , um die Rückkehr Sr . Majestät zu
ermöglichen.

Dieses Ministerium eröffnete der Reichstags -Ver¬
sammlung , daß es gleich nach dem Antritte seines
Amtes , von der Wichtigkeit dieses Gegenstandes durch¬
drungen , die gehörigen Schritte gemacht , und beider
bevorstehenden Abreise des bisherigen Stellvertreters
Erzherzogs Johann  nach Frankfurt durch eine ein¬
dringliche Vorstellung Se . Majestät gebeten habe , in
die Mauern Wien 's zurückzukehren ; die nähern Be¬
weggründe dazu wolle nun die Reichs - Versammlung
aus dem dießfälligen Aktenstücke selbst entnehmen .«

IV — 2
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Hierauf wurde nun der wörtliche Inhalt der
an Se . Majestät gerichteten , und von dem Minister
des Handels , Theodor Hornbostel  nach Inns¬
bruck überbrachten Eingabe , wie hier folgt , bekannt
gemacht.

»Euere Majestät ! Durch den durchlauchtigsten
Stellvertreter Euerer kaiserlichen Majestät zu verant¬
wortlichen Ministern an die Spitze der Regierung be¬
rufen , schreiten die Unterzeichneten hiemit zur Erfül¬
lung ihrer ersten und heiligsten Pflicht ; nachdem sie
Euerer Majestät die ganze Größe der Gefahr dar¬
stellen , welche im gegenwärtigen Augenblicke die höch¬
sten Interessen nicht nur des erhabenen Kaiserhauses,
sondern des ganzen Vaterlandes bedroht , wenn nach
der bald erfolgenden Abreise Sr . kaiserlichen Hoheit
des Erzherzogs Johann  die Haupt - und Residenz¬
stadt der Monarchie noch länger des Glückes entbeh¬
ren sollte , das kaiserliche Staats - Oberhaupt in ih¬
ren Mauern zu erblicken.

Die verfassungsgebende Reichsversammlung hat
sich konstituirt , aus allen Ländern Oesterreichs sind
die Vertreter der treuen Völker Euerer Majestät her¬
beigeströmt , um sich um den konstitutionellen Thron
zu schaaren , und die Vereinbarung der geheiligten
Rechte des Thrones mit den Bedürfnissen des Volkes
durchzuführen . Das verantwortliche Ministerium ist
gebildet und hat öffentlich und entschieden erklärt,
nicht nur redlich an den von Euerer Majestät gege¬
benen Zugeständnissen festzuhalten , sondern auch je¬
den Versuch , der Staatsgewalt Etwas abdringen zu
wollen , mit Ernst und Würde entgegen zu treten.

Die Ordnung und Ruhe ist in der Hauptstadt
zurückgekehrt , das besonnene Auftreten der gesetzlichen
Wahrer der Volksrechte ( der damalige Sicherheits-
Ausschuß ) , die ehrenwerthe Haltung der National¬
garde , der edle Sinn der für die allerhöchste Per¬
son Euerer Majestät und für die erhabene Dyna¬
stie in kindlicher Begeisterung glühenden Bevölkerung
Wien 's , hat jede Besorgniß » er Rückkehr unruhiger
Auftritte vollkommen beseitigt.

Nichts fehlt zur vollständigen Sicherung der
glücklichen Zukunft , des Vaterlandes , als die Rück¬
kehr Euerer Majestät in den Mittelpunkt des Staa¬
tes , in die Burg der erlauchten Ahnen des Kaiser¬
hauses.

Die Unterzeichneten Mitglieder des Ministeriums
erblicken in diesem Akte kaiserlicher Pflichterfüllung
die einzige Bürgschaft für ein geordnetes konstitutio¬
nelles Staatsleben , für die feierliche Erneuerung des
uralten Liebesbandes zwischen Oesterreich 's Völkern
und seinem Kaiserhause.

Sie erkennen , daß der Bestand eines verant¬
wortlichen Ministeriums nur durch die persönliche An¬
wesenheit eines geheiligten Sraats -Oberhauptes mög¬
lich ist , und sie erklären als treu ergebene Räthe der
Krone , daß sie ihre Mission einmüthig in die Hände
des Erzherzogs - Stellvertreter niederzulegen sich ver¬
pflichtet halten , wenn das heilige Symbol der Sou¬
veränität , der Mittel - und Angelpunkt ihres schwie¬
rigen Berufs noch länger der historisch - und natur¬

gemäß berechtigten Hauptstadt des Kaiserreiches vor¬
enthalten werden sollte.

Die Unterzeichneten wagen es auf die unbere¬
chenbaren Folgen eines so abnormen Zustandes hinzu¬
weisen , wie er sich unfehlbar gestalten müßte , wenn
die berathende und gesetzgebende Staatsgewalt der al¬
lerhöchsten Sanktion in entscheidenden Augenblicken
entbehren , wenn das Ministerium sich nicht in der
Lage befinden sollte , heilsame und durch dis Macht
der Umstände gebothene Verfügungen schleunigst zu
treffen.

Die verantwortlichen Minister der Krone bitten
daher im Namen des schwer bedrohten Vaterlandes
um die ungesäumte Rückkehr Eurer Majestät in al¬
lerhöchst Ihre Haupt - und Residenzstadt , und sie füh¬
len sich verpflichtet , offen auszusprechen , daß sie die
Verantwortlichkeit für die Folgen , welche die fort¬
dauernde Abwesenheit des konstitutionellen Staats-
Oberhauptes von dem Sitze der Negierung und die
völlige Jsolirung der Letzteren nach erfolgter Abreise
des durchlauchtigsten Stellvertreters für die heiligsten
Interessen des Kaiserhauses und des Landes nach sich
ziehen müßte , unbedingt von sich ablehnen.

Zugleich müssen die Minister noch die Bitte bei¬
fügen , Euere Majestät geruhen hierüber den schleu¬
nigsten Beschluß zu faßen , da die Abreise Sr . kai¬
serlichen Hoheit des Erzherzogs Johann  nach Frank¬
furt , wegen der unumgänglichen Nothwendigkeit sei¬
ner Anwesenheit daselbst keinen Verzug gestattet . «

Nach der zu Ende gelesenen Eingabe , gerichtet an
Se . Majestät dem Kaiser Ferdinand,  machte der
Minister den versammelten Deputaten des Reichstages
noch weiters bekannt , daß auf diese Eingabe dusch
ein , vom 25 . Juli 1848 aus Innsbruck datirtes al¬
lerhöchstes kaiserliches Handschreiben , welches ohne
Mitfertigung eines verantwortlichen Ministers war,
die Antwort mit dem hier nachfolgenden Inhalte er¬
folgt sey.

»Ich habe meinem Oheim dem Erzherzoge I o-
hann  beauftragt , bei der Eröffnung des Reichstages
meine Person zu ersetzen. Von diesem Augenblicke
an ist der Reichstag vollkommen berechtigt , mit sei¬
ner definitiven Organisirung und seinen legislativen
Befugnissen sich zu beschäftigen.

Die verantwortlichen Minister , welche alle sich
in der Hauptstadt befinden , sind mit den , ihren re-
spektiven Plätzen zustehenden Vollmachten versehen.

Bevor der Reichstag seine Gesetze nicht festge¬
stellt hat , ist meine Gegenwart oder meines allvr
L § o nicht nothwendig.

Vor Allem aber muß ich die Ueberzeugung ge¬
winnen , daß das freie Handeln der gesetzgebenden Ver¬
sammlung in jeder Hinsicht gesichert ist.

Diesen Beweis väterlicher Vorsorge und Liebe
in der Bewahrung ihrer Rechte glaube ich meinen
geliebten Unterthanen schuldig zu seyn.

Gehen meine Erwartungen in Erfüllung , so
werde ich ungesäumt meinen geliebten Bruder den
Erzherzog Franz Karl  an meines Oheims , Erz-
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Herzog Johann 's Stelle als mein aller nach
Wien senden , und dadurch seinem herzlichen Wun¬
sche entgegen kommen , so schmerzlich mir es fallt,
seine mir so treu gewährte Sorgfalt zu entbehren.

Ich beauftrage mein Ministerium diese meine
Zuschrift in ihrem ganzen Umfange dem Reichstage
mitzutheilen .« Ferdinand.

Nachdem dieses allerhöchste Handschreiben den
Mitgliedern der Reichs -Versammlung nach dem Wun¬
sche Sr . Majestät seinem ganzen Inhalte nach vorge¬
lesen war,  wurde von dem Minister der Antrag ge¬
stellt , eine , von einer Deputation von Abgeordneten
zu überbringende Adresse des Reichstages an Se . Ma¬
jestät zu verfassen , und ihn in dieser Adresse nicht nur
wiederholt auf die dringende Nothwendigkeit seiner
Rückkehr aufmerksam zu machen , sondern auch darin die
Ueberzeugung auszusprechen , daß das freie Handeln
der gesetzgebenden Versammlung in jeder Hinsicht ge¬
sichert sey.

Darüber stellte nun der , den Vorsitz führende
Doktor Anton Strobach  an die Versammlung
die Frage , ob diese nicht gleich zur Schlußfassung
schreiten , und dem Ministerium ihr Vertrauen erklä¬
ren wolle.

Auf diese Frage erhob sich die ganze Versamm¬
lung einstimmig , und dieses dadurch ausgesprochene
Vertrauens -Votum wurde auch selbst von den Zuhö¬
rern auf der Gallerie mit einem stürmischen Beifalle
begrüßt.

Der Abgeordnete JohannHagenauer,  Groß¬
händler aus Triest , stellte jetzt den Antrag , daß die
Adresse ohne weitere Verzögerung sogleich verfaßt,
und dann den Abtheilungen zur Berathung zugewie¬
sen werden solle.

Nun ergriff der Abgeordnete Karl Leopold
Klaudy,  Doktor der Rechte aus Kuttenberg in Böh¬
men das Wort , und äußerte sich wegen der Abfassung
der Adresse an Se . Majestät dem Kaiser , um ihn zur
Rückkehr nach Wien zu bitten,  auf folgende Weise.

»Wir sind Vertreter freier Völker , und die
Stellung freier Völker , gegenüber der Gewalt ist
eine ganz andere.

Die Zeit des Bittens  ist vorüber , es bedarf
eines energischen Auftretens , wir sollen nicht vor die
Stufen des Thrones gehen und bitten , wir dürfen
nicht bitten , weil wir nicht zulassen dürfen , daß durch
eine längere Abwesenheit der Reaktion es möglich
wird , ihre Gelüste durch Einschreiten zu bethätigen.

Wir müssen als freie Männer sprechen , und vor
den Thron des Kaisers , den wir noch Alle innig lie¬
ben , und von dem wir glauben , daß ihm Glück,
Ruhe und Ordnung so heilig als uns ist, hintreten.

Wir müssen fordern im Namen des Gesetzes im
Namen des Volkes , im Namen der Vertreter des
Volkes *) .«

* ) Doktor Klaudy  mag wohl als Nechtsgelehrter sehr
gut gewußt haben , daß es durchaus keine, auch noch
so entfernte Spur eines Gesetzes gibt , welches Se.

Der Abgeordnete Franz  Graf Stadion,
Gouverneur von Galizien sprach sich aber gegen diese
Aeußerung des Doktor Klaudy,  mit gerechtem Unwil¬
len aus , und stellte die Behauptung , man müsse Se.
Majestät bitten und könne ihm nicht befehlen oder
fordern , nachdem man dadurch sich selbst schänden
würde , und eine solche Art , der Würde eines freien
Volkes nicht angemessen sey.

Auch der Abgeordnete Franz  Freiherr von
Pillersdorf  sprach sich gegen den Abgeordneten
Doktor Klaudy  dahin aus , daß die Kammer Sr.
Majestät dem Kaiser nur einen Rath ertheilen kann,
sie kann nicht fordern , denn fordern heißt befehlen,
und befehlen kann man nur einem Untergebenen.

Hierauf ergriff der Abgeordnete RudolphBre-
stel das Wort,  und äußerte sich auf die nachstehen¬
de bemerkenswerthe Weise.

»Ich sage , es ist die Pflicht des Kaisers zu
kommen , denn wer ein Amt übernimmt , übernimmt
auch die Pflichten die damit verbunden sind , und
diese Pflichten , kann der Kaiser nur hier ausüben,
darum muß ich mich auch dagegen erklären , daß der
Kaiser einen Stellvertreter schicke, dieses darf nur
im dringensten Falle geschehen , und da muß man uns
fragen , ob , und welchen Stellvertreter wir wollen * ). «

Fand dieser Redner , so wie sein Vorgänger
Doktor Klaudy  vielen Beifall , so traf dagegen
den Abgeordneten Grafen Stadion  die , entschiedene
Mißbilligung , als er , wegen der Entfernung des
Kaisers die volle Wahrheit sagte ; als er Hervorbob,
daß das Preßgesetz nicht vollzogen werde , und daß
es neben dem Ministerium eine unverantwortliche Be¬
hörde , nämlick den Sicherheits -Ausschuß gebe , neben
welchem das Ministerium nicht bestehen könne ; und
als er es ganz offen aussprach , daß der Kaiser im
Interesse seiner Pflichten nicht zurückkehren könne und
dürfe , dieses aber gewiß thun werde , sobald die
Reichs -Versammlung erklären wird , es seyen alle Ga¬
rantien gegeben , daß Se . Majestät mit aller Sicher¬
heit zurückkehren möge.

Hierauf sprachen noch die Abgeordneten Lud¬
wig  Edler von Löhner  Doktor der Medizin aus
Saaz , Adolph Fischhof  Doktor der Medizin aus
Wien , Ignaz Hauschild  Doktor der Rechte aus
Hohenmauth in Böhmen , Joseph Goldmark,

Majestät den Kaiser hätte verpflichten können , nur
in Wien zu residiren , und nur von da aus die Mo¬
narchie zu beherrschen ; aber die einmal gewählten
Worte : »Im Namen des Gesetzes u. s. w.« klangen
für die bethörte Menge gut , und wurden auch bei¬
fällig ausgenommen.

D Daß darüber die radikalen Zeitungsblätker ein lau¬
tes Trinmphgeschrei verbreiteten , ist wohl sehr be¬
greiflich , und es wurde von ihnen in einem aufbrau¬
senden Tone die Wahl dieses Ausdruckes , statt Bit¬
te,  als eine Souveränitäts -Erklärung angenommen,
und darauf hingewiesen , daß die Abgeordneten ver¬
schiedener Völkerstämme sich feierlich für die Errun¬
genschaften Wien 's erklärt hätten , und daß nun diese
Residenz nicht mehr allein stehe.
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Doktor der Medizin aus Wien und Andere über die¬
sen Gegenstand , worauf dann aus diesen widerwärti¬
gen Verhandlungen , die , wie berechnet waren , die
Majestät des Thrones in den Augen der Menge her¬
abzusetzen und zu schwächen — die Annahme einer
Adresse an Se . Majestät beschlossen ward , welche
zwar nicht ganz den heftigen Aeußerungen der ultra¬
demokratischen Redner entsprach , aber doch von ei¬
ner Bitte nicht den Schein enthielt ; und folgenden
Inhalts war.

»Euere Majestät ! Der von Euerer Majestät zur
Konstituirung des Vaterlandes berufene Reichstag hat,
im Vorschritt zu seinen nächsten Anfgaben begriffen,
durch das Ministerium die höchst betrübende Mitthei¬
lung empfangen , daß Euere Majestät Ihre oder die
Gegenwart eines Stellvertreters in Wien nicht für
nothwendig erachten , in so lange nicht der Reichstag
seine Gesetze festgestellt habe , und daß Sie vor Al¬
lem die Ueberzeugung von Sicherung des freien Han¬
delns der gesetzgebenden Versammlung zu gewinnen
wünschten , weil Euere Majestät diesen Beweis vä¬
terlicher Vorsorge und Liebe Ihrem Völkern schul¬
dig zu seyn glauben.

Eine solche Darlegung aus dem Munde des kon¬
stitutionellen Monarchen in dem Augenblicke , da alle
Augen der österreichischen Völker in ernster Erwar¬
tung hieher gerichtet sind , muß die Vertreter Oester-
reich 's mit den bangsten Besorgnissen für das Wohl,
ja für den Bestand des Kaiserstaates erfüllen , und
sie fühlen sich , in der Ausübung ihrer unverbrüchli¬
chen Pflicht , wenn sie Euerer Majestät die Ueberzeu¬
gung aussprechen , daß die geheiligte Person des
Staats -Oberhauptes nicht länger mehr im Schwer¬
punkte der konstitutionellen Monarchie , am Sitze der
Reichs -Versammlung , an der Spitze der Staatsge¬
schäfte , entbehrt werden kann.

Aus welchen Beweggründen auch sich Euere Ma¬
jestät zu der Entfernung aus Ihrer Residenz bestimmt
haben mögen , jetzt ist der Zeitpunkt gekommen , wo
alle Interessen des Reichs und der Krone in der ei¬
nen Nothwendigkeit Ihrer Rückkehr zusammenfließen.

Ihre Rückkehr an dem Ort , wo die von Eurer
Majestät selbst berufenen Vertreter desjenigen Vol¬
kes in dem Aufbau des neuen konstitutionellen öster¬
reichischen Kaiserstaates begriffen sind — an dem
Orte , wo die einzigen gesetzlichen Rathgeber Euerer
Majestät die verantwortlichen Minister diesen Aufbau
mitwirkend fördern.

Diese Eintracht des Zusammenwirkens möge Eue¬
rer Majestät auch Bürgschaft für dessen Freiheit seyn.

Im Angesichte Oesterreich 's — im Angesichte
Deutschland 's , ja im Angesichte Europa 's , spricht es
die Reichs -Versammlung einhellig aus , daß sie im
vollen Bewußtseyn der Freiheit , die Konstitution des
Vaterlandes berathet.

Die Männer Oesterreich 's , welche das Vertrauen
des Volkes hieher gesendet hat — sie würden es als
einen Verrath an den Rechten desselben ansehen , wenn
sie an einem Orte verblieben , wo sie nicht der vollsten
Freiheit , der Berathung Und des Handelns gewiß wären.

Daß aber die Reichs -Versammlung tagt , und
aus ihrer Mitte Abgeordnete aller Ländergebiethe an
Euere Majestät zu dem Ende sendet , daß der kon¬
stitutionelle Kaiser , dem ruhmvoll begonnenen Ver-
faßungswerke jene Weihe gebe , die des Volkes treue
Pietät aus seiner unmittelbaren Gegenwart abzulei¬
ten bereit ist , dieß Euere Majestät , ist der sicherste
Beweis , die unbestreitbare Garantie , daß das freie
Handeln der gesetzgebenden Versammlung in jeder
Hinsicht gesichert ist.

Den Dank dafür zuerkennt die Reichs -Versamm¬
lung vor Allem der bewundernswerthen Mäßigung,
Ordnungsliebe und Loyalität der Bevölkerung Wien 's,
so wie der aufopfernden Hingebung der Nationalgarde.

Unter diesen sichersten aller Garantien , fordern
die Völker Oesterreichs durch ihre in Wien versam¬
melten Vertreter , als den von Euerer Majestät zu-
gesicherten Beweis väterlicher Vorsorge und Liebe,
die ungesäumte Rückkehr Euerer Majestät in ihre
treue Residenz , nachdem Sie nunmehr der bestimm¬
ten endlichen Erfüllung der bei so vielen Anläßen
wiederholten Versprechungen zuversichtlich entgegen se¬
hen , denn nur dadurch , daß sich Euere Majestät per¬
sönlich an den Sitz des Reichstages , und in die Mitte
Ihres verantwortlichen Ministeriums begeben , kann
jenen Gefahren des Mißtrauens , der Verführung und
Anarchie vorgebeugt werden , welche die Krone und
Dynastie Euerer Majestät zu bedrohen vermöchten ; —
dadurch können die Segnungen , welche das Vater¬
herz Euerer Majestät Ihren Völkern zugesagt hat,
im Strahle des Friedens und der Freiheit zup Reife
kommen.

Wir beschwören Euere Majestät , hören Sie
nicht den Rath falscher Rathgeber , hören Sie die
Stimme , die Forderungen Ihrer treuen Völker . «

Diese Adresse , welche von einer Bitte  nicht
den Schein hatte , ja vielmehr von falschen Rathge¬
bern und von Forderung  der Völker spricht,
wurde am 31 . Juli im Namen des konstituirenden
Reichstages , daß heißt von allen Mitgliedern des
Hauses unterzeichnet , und zu ihrer Ueberbringung
nach Innsbruck der Reichstags -Präsident mit neun
andern Abgeordneten gewählt . ,

Wie schon gesagt , war der Reichstag zusammen
berufen , um den Ländern , die er vertrat , eine ein¬
heitliche Verfassung zu geben , leider beschäftigte er
sich aber mit ganz anderen Dingen . Besonders plag¬
te er die Minister mit zahllosen 'Interpellationen , die
häufig ganz unerheblich waren , und nicht selten nur
den Zweck hatten , Skandal zu erregen und das Mi¬
nisterium in Verlegenheiten zu bringen.

So wurde die Zeit verschwendet , und was bei
der Sache noch übler war , die ohnehin fieberhafte
Spannung der öffentlichen Stimmung fortwährend
aufgereizt , statt zu ihrer Beruhigung seit seines nur
allzulangen Scheinlebens etwas Erhebliches beigetra¬
gen zu haben.
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Ja vielleicht nie hat es eine so zahlreiche , zu
so hohen Dingen berufene Versammlung gegeben , die
ihrer Aufgabe so wenig entsprochen , und so wenige
staatsmännische Talente — und die es auch gab , mit
sehr seltenen Ausnahmen einer sehr nieder » Ordnung
angehörend — in ihrer Mitte gezählt hätte.

Kurz , jeder Vorurtheilsfreie werfe einen Blick
in die Verhandlungen des österreichischen Reichstages,
und er wird bekennen müssen ; »Das sind die Män¬
ner nicht gewesen , um , wie in der Thronrede gesagt
wurde — das große Werk der Wiederge¬
burt des Vaterlandes zu vollbringen . «

Während die Deputation der Reichstags -Abge¬
ordneten sich nach Innsbruck begeben hatte , beschäf¬
tigte sich der Reichstag inzwischen mit den Verhand¬
lungen über de.n Antrag , welchen der Doktorand der
Rechte , Johann Kudlich,  einer der Abgeordnten
für den Wahlbezirk Vermisch in Schlesien , schon in
der Sitzung vom 26 . Juli eingebracht hatte , und
wie hier folgt , lautete.

»Die Reichs -Versammlung möge erklären . Von
nun an ist das Unterthänigkeitsverhältniß , sammt al¬
len daraus entsprungenen Rechten und Pflichten auf¬
gehoben , vorbehaltlich der Bestimmungen , ob und
wie eine Entschädigung zu leisten sey. «.

Daß die Verhandlungen über diesen umfassenden
Antrag sich in die Länge zogen , ist ganz begreiflich,
und so wurden im Verlaufe der Zeit viele , höchst
schleppende Sitzungen abgehalten , in welchen sich
keine besondere Rücksichtsnahme auf die wohlerwor¬
benen Rechte der Grundherren äußerte.

Unter den in jeder Sitzung wie schon gesagt,
fast dutzendweise gestellten Interpellationen war eine
der sonderbarsten , die des Abgeordneten Doktor K la u-
dy an den Kriegs -Minister , nämlich ob er Maßre¬
geln ergriffen habe zur Schwörung eines Eides auf
dis Konstitutton?

Die natürliche Antwort des Ministers Grafen
Latour  war aber , daß die Truppen nicht auf eine
Konstitution schwören können , so lange siei nicht von der
Reichs -Versammlung vollendet sey ; und daß dieses,
wie es bei solcher Zeitversplitterung kaum anders
seyn konnte , nicht sobald geschehen werde , dazu
waren auch die einleuchtendsten Aussichten vorhanden.

Am 5 . August Mittags um 1 Uhr wurde die
nach Innsbruck abgegangene Reichstags - Deputation
bei Sr . Majestät dem Kaiser zugelassen , und erhielt
von diesem , da er den ihn gemachten Versicherungen,
wie solche in der Adresse des Reichstages enthalten
waren , vollen Glauben schenkte, das erfreuliche Ver¬
sprechen , daß er sammt der übrigen kaiserlichen Fa¬
milie seine Abreise von Innsbruck nach Wien binnen
wenigen Tagen antreten werde.

Abends wurde der Reichstags -Deputation von
der Innsbrucker Nationalqarde ein feierlicher Fackel¬

zug mit einer Serenade gebracht , wobei abwechselnd
die Liedertafel und das Musik -Korps der Stadtschü¬
tzen musikalische Stücke vortrugen.

Dabei wurden von dem zahlreich versammelten
Publikum , begeisterte Lebehochs dem Reichstag , al¬
len Völkern Oesterreich 's , der tapfern Armee 'und ih¬
ren greisen Führern ausgebracht , und wieder dagegen
von dem Präsidenten der Reichs -Versammlung Dok¬
tor Franz Schmitt  aus den Fenstern seiner Woh¬
nung im Hotel zur Sonne , eben so begeisterte als pa¬
triotische Worte an das zahlreich versammelte Volk
mit einem an dem Kaiser ausgebrachten Vivat ge¬
sprochen.

Hierauf sprachen noch in gewählter Rede die
Abgeordneten Doktor Alois Fischer  aus Salz¬
burg und Alois Bor rosch  Buch - und Kunsthänd¬
ler aus Prag , und dankten den Tirolern für die
herzliche Aufnahme , die sie dem geliebten Kaiser an¬
gedeihen ließen , — sprachen von der Größe der Auf¬
gabe des Reichstages in Wien , belobten den Helden-
muth der Tiroler in der Verteidigung der Grenzen
des Vaterlandes , und ließen das Land und seine Be¬
wohner hoch leben.

Vor der Abreise der Reichtags -Deputation , rich¬
tete dieselbe noch ein Abschiedswsrt an die Tiroler,
welches folgenden Inhalts war.

»Edle Bewohner Jnnsbruck ' s und Du gesumm¬
tes herrliches Tiroler -Volk , von dessen Landesgrenzen
der Empfang der Reichstags - Deputation , ein eben
so herzlicher als den Reichstag hochehrender war.
Nicht können wir von Euch scheiden , ohne nochmals
unseren tiefgefühlten Dank Euch Allen darzubringen,
daß Ihr das Bruderband , das uns von jeher um¬
schlang , noch enger geknüpft habt , denn so schön und
sinnig auch die Form jeder von Euch zu Ehren der
Reichs -Versammlung uns bereiteten Festlichkeit war,
so erhielt sie ihren bleibenden , unserm Herzen wohl-
thuenden Werth erst durch den Geist , der sie beseelte.

Nicht wundert es uns , daß unser gütiger Kai¬
ser so gerne bei Euch sich aufhalte , möchten doch
wir,  wenn die Pflicht nicht uns rufen würde , ger¬
ne noch in Euerer Mitte weilen.

Doch werden Eure Vertreter am Reichstage
mit uns Andern Allen , den gemeinsamen großen Neu¬
bau der konstitutionellen Freiheit aufführen und das
neue Völkerbündniß beschließen helfen , daß dem Kai¬
serstaate eine festere Grundlage gewähren soll , als er
jemals besaß . So werdet Ihr denn wenigstens im
Geiste bei uns seyn , und Eure Gesinnungstüchtig¬
keit in der Betheiligung an den Reichstags -Arbeiten
zum Wohle Tirol 's , und zum Heile des Gesammt-
Vaterlandes bethätigen.

Lebet wohl Ihr markigen Söhne des Helden¬
landes , dem die Hofer und Speckbacher  nie¬
mals fehlen werden , wenn ein übermüthiger Feind
das Gesammt -Vaterland zu bedrohen sich erfrecht , wo
Ihr die unbesiegbaren Grenzwächter seyd.

Lebet wohl , der Himmel segne Euer schönes
Land , und unser gemeinsames Wirken , das für uns
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Alle , die mehr oder weniger Freigewesenen , nun die
volle völkerverbrüdernde Volks -Freiheit bringen soll. «

Inzwischen dieser Festlichkeiten , erstattete die
Deputation über den am 5 . August erfolgten Em¬
pfang bei Sr . Majestät dem Kaiser , der den Ver¬
sicherungen der Ruhe und Ordnung in Wien , vollen
Glauben schenkte , und sich dahin aussprach , binnen
wenigen Tagen nach Wien zu kommen , an den Reichs¬
tag folgenden Bericht ab.

»Die Reichstags -Deputation zur Ueberbringung
der Einladungs -Adresse an Se . Majestät dem Kaiser
kommt so eben von der Audienz zurück , und beeilt
sich , den erfreulichen Entschluß Sr . Majestät in nach¬
stehender Antwort unverzüglich zur Kenntnißnahme
des hohen Reichstages zu bringen , wie hier folgt:

»Ich freue mich die Herren Abgeordneten des
konstituirenden Reichstages bei mir zu empfangen.

Stets nur das Beste meiner Staaten wollend,
werde ich unter den dargestellten Verhältnissen dem
Wunsche ihrer Kommittenten gerne entsprechen und
mich in ihre Mitte begeben.

Trotz meiner noch nicht befestigten Gesundheit
gedenke ich mein ? Rückreise nach Wien — zu meinen
getreuen Oesterreichern — in durch mein gegenwär¬
tiges Befinden bedingten kleinern Tagreisen am 8.
August anzutreten . Den Ausdruck ihrer loyalen Ge¬
sinnungen nehme ich mit Wohlgefallen auf . «

Die Reise -Route des Monarchen von Innsbruck
nach Wien war derart eingetheilt , daß er am 8.
August Innsbruck verlassen , in St . Johann übernach¬
ten , die zweite Nacht -Station in Salzburg , die drit¬
te in Lambach , die vierte in Lin ; nehmen und dann
mittelst Dampfschiff am 12 . August in Wien eintref-
fen konnte.

Zur Vorbereitung des festlichen Einzuges Sr.
Majestät in Wien wurde nun vom Reichstage fol¬
gendes Programm öffentlich bekannt gemacht.

»Um 5 Uhr Morgens begibt sich das hohe Mi¬
nisterium nebst mehreren Mitgliedern des Gemeinde-
Ausschusses , des Sicherheits -Ausschusses , des Ver-
waltungsrathes der Nationalgarde , nebst mehreren
Offizieren der Wiener -Garnison mittelst eines Dampf¬
schiffes nach Tulln , um Se . Majestät daselbst zu
empfangen und nach Nußdorf zu begleiten.

In Nußdorf sind am Landungsplätze zwei Em¬
pfangszelte ausgestellt , um welche die Nußdorfer Na¬
tionalgarde ein Spalier bildet.

Eine Ehrenwache wird bestehen aus einem Theil
der akademischen Legion , der Bürger , der Garde¬
schützen, der National -Garde und des kaiserlichen Mi¬
litärs.

An der Nußdorfer -Linie steht eine Kompagnie
des Bürger -Regiments , am Schottenthore eine Kom¬
pagnie der Nationalgarde , am äußern Burgthore,
eine Kompagnie der akademischen Legion , an der Ma-
riahilfer -Linie , eine Kompagnie der Nationalgarde,

so wie am kaiserlichen Lustschlvße Schönbrunn , jede
mit einer Musikbande als Ehrenwache.

Auf jedem dieser Posten steht auch eine Kom¬
pagnie der kaiserlichen Garnison , gleichfalls als Eh¬
renwache.

Das Spalier vom Landungsplätze zu Nußdorf
bis zum kaiserlichen Lustfchloße Schönbrunn bilden
das Künstlerkorps , die akademische Legion , die Na¬
tionalgarde der Stadt Wien , und aus den nächstge¬
legenen Ortschaften dann das Schützenkorps rc. *) .

Aus jeder Kirche an welcher der festliche Zug
vorübergeht , tritt die Geistlichkeit unter dem fort¬
währenden Geläute aller Glocken bis an den Wagen
Ihrer Majestäten heran.

Der Zug selbst setzt sich in folgender Ordnung
in Bewegung . Nach den Begrüßungsfeierlichkeiten in
Nußdorf eröffnen zwei Adjutanten den Zug , und ih¬
nen folgen eine Eskadron Nationalgarde -Kavallerie,
dann eine Eskadron Bürger Kavallerie.

Unmittelbar nach diesen kömmt der kaiserliche
Hofwagen , in welchem sich Se . Majestäten der Kai¬
ser und die Kaiserin befinden , sodann in den näch¬
sten Wägen Se . kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste
Erzherzog Franz Karl  mit höchstihrer Familie,
worauf sich dann das höhere Gefolge Sr . Majestät
in Wägen anschließt.

Nach diesen folgt die kaiserliche Generalität , der
Jnterims -Ober -Kommandant der Nationalgarde mit
seiner Begleitung zu Pferde , endlich wieder eine Es¬
kadron Bürger und eine Eskadron Nationalgarde-
Kavallerie , worauf die übrige Begleitung in Wägen
den Schluß macht . «

Gegen 5 Uhr Morgens am 12 . August fuhr
der Gemeinde -Ausschuß der Stadt Wien in Beglei¬
tung der Deputationen des Magistrats , des Ver-
waltungsrathes der Nationalgarde , des Sicherheits-
Ausschusses und der akademischen Legion , der Univer¬
sitäts -Dekane und Prokuratoren , dann des in Wien
garnisonirenden Militärs mit einem Dampfschiffe von
Nußdorf aus Se . Majestät dem Kaiser entgegen , um
allerhöchst denselben im Namen der ganzen Kommune
der Haupt und Residenzstadt Wien ehrfurchtsvoll zu
begrüßen , und den freudigen Ausdruck über seine
Rückkehr darzubringen.

Um halb zwei Uhr kamen Ihre Majestäten in
dem Orte Stein an , wo sie von den erwähnten
Korporationen , den Minister Doblhoff  an der Spi¬
tze eherbiethigst empfangen wurden.

Zuerst begrüßte der Kreishauptmann von Krems
Se . Majestät den Kaiser, . worauf dann der Minister
Doblhoff  die Deputation vorstellte.

Der Präsident des Gemeinde -Ausschusses , Dok¬
tor JohannKaspar  Ritter von Seiller,  Hof-
und Gerichts -Advokat ( gegenwärtig Bürgermeister der
Stadt Wien ) , hielt im Namen des Gemeinde -Aus¬
schusses folgende Anrede an Se . Majestät dem Kaiser.

* ) Ja selbst aus Brünn , Qlmütz und Gratz rc. waren
Abtheilungen von Nationalgarden zu dieser Feier¬
lichkeit angekommen.
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vV » Euere Majestät ! Begeisterung und Jubel er-
füllte ihre treu ergebene Residenzstadt bei der hocher-
frsulichen , so sehnsuchtsvoll erwarteten Nachricht , daß
Euere Majestät den Regungen Ihres väterlichen Her¬
zens folgend , die Bitten Ihrer treuen Wiener , ja
den Wunsch vieler Millionen gewähren , und zurück¬
kehren in die verwaiste Burg Ihrer Ahnen , in die
Mitte Ihrer getreuen Wiener.

Die Stadt Wien , stets wetteifernd in treuer An¬
hänglichkeit zu höchst Ihrer Person und Ihrem Hau¬
se , erkennt in diesem Ereignisse einen neuen Beweis
des kaiserlichen Wohlwollens — des väterlichen Ver¬
trauens.

Der Gemeinde -Ausschuß als Organ der Kom¬
mune Wien ' s , berufen , diesen Gefühlen Wärme zu
geben , bittet ehrfurchtsvoll , Euer Majestät wollen
den Ausdruck des heißesten Dankes und die Betheue-
rung der tiefsten Ergebenheit dieser Residenzstadt und
aller hier repräsentirten Korporationen , so wie die
feierliche Versicherung annehmen , daß die ganze Be¬
völkerung jederzeit bereit ist , zum Schutze des kon¬
stitutionellen Thrones und der geheiligten Person
Euerer Majestät einzustehen.

Vertrauen Euer Majestät stets der dankbaren
Liebe und der unverbrüchlichen Treue Ihres treuen
Volkes , die uns begeistert aus vollem Herzen zurufen:

.Heil dem schönen einigen Oesterreich ! Heil un-
serm konstitutionellen guten Kaiser !«
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Die lange Strecke Weges vom Landungsplätze
zu Nußdorf bis zum kaiserlichen Lustschlosse Schön¬
brunn machte es einer großen Anzahl Menschen mög¬
lich , dem feierlichen Einzuge beizuwohnen , und den
Monarchen unter einem tausendstimmigen Jubelgeschrei
zu begrüßen.

Am St . Stephansdome angekominen , wurden
Ihre Majestäten am Riesenthore von den Ministern
und der gesammten Generalität , so wie von den
deutschen , ungarischen und lombardisch -venezianischen
Leibgarden empfangen , während sich im Presbyterium
die Mitglieder des Reichstages befanden.

Der Weihbischof celebrirte das Tedeum , nach
welchem Ihre Majestäten unter dem Vortritt der ge¬
sammten Geistlichkeit sich wieder zu den Wägen be¬
gaben , um den Zug weiter fortzusetzen.

In Schönbrunn kam der Zug Abends gegen 8
Uhr an , wo in der vorderen Abtheilung des großen
Saales Se . Majestät von den Abtheilungen der Aus¬
schüsse und einer großen Anzahl Nationalgarde er¬
wartet , im innern Saale aber von den Mitgliedern
des Reichstages empfangen wurden.

Als Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaise¬
rin begleitet von den Ministern und Hofchargen den
Saal betreten hatten , stellte Höchstdemselben der Mi¬
nister Freiherr von Do blhoff  den Präsidenten des
Reichstages Doktor Franz Schmitt vor,  welcher
dem Monarchen , mit nachstehender Rede begrüßte.

Nach dem Schlüße dieser Anrede dankte Se.
Majestät der Kaiser in den huldvollsten Ausdrücken,
und äußerte wiederholt , daß er sich freue , wieder
nach Wien zurückzukehren.

Nachmittags um 5 Uhr landeten Ihre Majestä¬
ten in Nußdorf unter dem Jubelrufe der am Ufer
zahllos harrenden treuen Bevölkerung.

Von den Ministern und der Generalität an der
Landungstreppe und an deren obersten Stufe von dem
Prälaten zu Klosterneuburg empfangen , begaben sich
Ihre Majestäten durch die Reihen von Blumenstreuen¬
den Mädchen zu den in Bereitschaft stehenden Hof¬
wägen , und die Fahrt machte ihren Anfang in die
Residenz wo Alles mit Sehnsucht die Ankunft des
geliebten Monarchen erwartete.

Am Landungsplätze in Nußdorf waren Em¬
pfangszelte und ein großer Triumphbogen errichtet,
der mit verschiedenen Fahnen ausgeschmückt war.

Im sogenannten Unterörtel war ein zweiter
Triumphbogen , im Oberörtel waren zwei Pyramiden,
und innerhalb der Nußdorfer -Linie beim Eingang in
die Hauptstraße der Vorstadt Thury stand abermals
ein Triumphbogen.

Beim Anfänge eines jeden Vorstadtgrundes war
die Schuljugend und festlich gekleidete Mädchen mit
Oelzweigen und Blumen in feierlichster Ordnung auf¬
gestellt.

Sehr viele Häuser waren geschmackvoll dekorirt.
Blumen und Laubgewinde sah man von allen Sei¬
ten , und selbst die Nationalgarden hatten durchge-
hends Blumensträuße und Kränze an den Fahnen,
so wie Blumen in die Gewehrläufe gesteckt.

»Euere Majestät ! An der Spitze und im Na¬
men des Reichstages , im Namen der gesammten und
durch ihn vertretenen freien Völker der österreichi¬
schen Monarchie , begrüße ich Euere Majestät freu-
digst in den Hallen Ihres heimatlichen Hauses als
das ersehnte Haupt , der durch das gütige kaiserliche
Wort zu schaffenden konstitutionellen Neugestaltung
unseres Vaterlandes.

Mit dem heutigen Tage ist das kaiserliche Wort
zur heiligen Wahrheit , zur segenbringenden Thatsache
geworden.

Der Jubel des treuen Volkes über die glückli¬
che Ankunft des geliebten Kaisers verkündet zugleich
die Rückkehr des Vertrauen und Muthes , so wie der
vollen Ruhe und Ordnung als der festen Grundla¬
gen eines neuen geschäftlich regen Lebens.

Der Reichstag aber sieht es als eine, mit seiner
Aufgabe als Vertreter des freien Volkes der konsti¬
tutionellen Monarchie eng verbundene Pflicht an , so
fest wie die eigene Würde auch die Heiligkeit und
Unverletzbarkeit des konstitutionellen Thrones zu wahren.

Die Rückkehr Euerer Majestät an diese Stelle,
wo die durch Sie berufenen Völker tagen , ist aber
auch uns eine Gewährleistung , daß die aus dem war¬
men Herzen des edelsten österreichischen Kaisers ent¬
sprießende freisinnige und volkstümliche Konstitution,
mit allen ihren Folgen fortan ihre volle Weihe und
Kraft in dem konstitutionellen Throne finden werde.

Möge der zum Wohle des Volkes so bereite
gute Wille unsers geliebten Kaisers ein stetes heili¬
ges Erbtheil des konstitutionellen Kaiserhauses seyn.



Oesterreich , freue dich ! Oesterreich , fasse Hoff¬
nung ! Dein gütiger konstitutioneller Kaiser ist mit
Dir und für dich!

Heil und Segen Ferdinand dem Gütigen,
dem ersten Kaiser freier österreichischer Völker . Heil
und Segen seiner treuen und edlen Gefährtin M a-
ria Anna.

Heil dem konstitutionellen kaiserlichen Hause
Oesterreich !«

Im Vereine mit den selbstgewählten Vertretern
derselben , und unterstützt von meinen verantwortli¬
chen Näthen , hoffe ich die schwere , von der Vorse-
bung mir beschiedene Aufgabe , die neue Konstitui-
rung des Vaterlandes rühmlich zu Ende zu führen . «

Als am 19 . August Se . Majestät der Kaiser
große Heerschau auf dem Josephstädter Glacis hielt,
hatte sich bei dieser Festlichkeit die Nationalgarde
nicht nur allein von der Stadt Wien , sondern auch
aus der nächsten und entfernter » Umgegend zahlreichEin großer Jubel unter der . ganzen Versamm¬

lung folgte am Schlüße dieser Rede , welche Se.
Majestät der Kaiser mit huldvollen Worten erwie-
dert hatte ; und sich dann mit Ihrer Majestät der
Kaiserin in die Gemächer zurückzog.

Schon Tags vorher war das lang entbehrte ge¬
mütliche Treiben in Wien wieder bemerkbar gewor¬
den , aber die ältesten Leute erinnerten sich nicht einer
so fröhlichen Bewegung , wie solche am nächstfolgen¬
den Tage den 12 . August stattgefunden hatte , wo
nämlich die Wiener ihren Monarchen wieder zurück
erwarteten , und sich innigst freueten , wie er sich
überzeugen werde , daß ihre treue Liebe unwandelbar
dieselbe sey.

Alle Balkons und Fenster waren mit festlich ge¬
schmückten Frauen dicht besetzt , die Tücher wehsten
dem kaiserlichen Paare entgegen , Blumen überstreue-
ten die Hofwagen , und nur in Thränen der tiefsten
Rührung , fanden die lautesten Ausbrüche des Jubels
und der Begeisterung ein unfreiwilliges Ende.

Dazu begünstigte noch der herrlichste Sommer¬
tag das unbeschreiblich schöne Fest , welches bei dem
ungeheueren Wogen der Hunderttausenden von Men¬
schen , auch nicht durch den kleinsten Unfall getrübt
oder gestört wurde.

Mit einbrechender Dunkelheit wurden nicht nur
die Stadr und Vorstädte , sondern auch die gegen
Schönbrunn hin liegenden Ortschaften glanzvoll er¬
leuchtet , und dieser feierliche Tag durch die Rückkehr
des Monarchen und des allerhöchsten Hofes in die
alte Kaiserstadt , als der Tag eines erneuerten Lebens
begrüßt.

Wie sehr aber auch Se . Majestät der Kaiser
durch den feierlichen Empfang gerührt war , beweiset
die Proklamation , die er am folgenden Tage veröf¬
fentlichen ließ , und die folgenden Inhalts war:

»An meine getreuen Wiener ! Der gestrige Tag,
an welchem ich in Euere Mitte zurückkehrend , die
schönsten Beweise Eurer alten unveränderlichen Liebe
erntete , wird mir und allen Gliedern des kaiserli¬
chen Hauses unvergeßlich bleiben.

Möge er als feierlicher Gedächtnißtag des neuen
Bundes zwischen einem freien Volke und seinem kon¬
stitutionellen Kaiser in der Geschichte des Vaterlan¬
des ewig glänzen ; mögen auch fernerhin Friede , Ein¬
tracht , Ordnung und Gesetzmäßigkeit herrschen , da¬
mit unter ihrem Schirme der Aufbau unseres neuen
verfassungsmäßigen Staates zum Heil und Segen al¬
ler Völker Oesterreich 's gedeihe und sich kräftige.

eingefunden.
Se . Majestät der Kaiser kamen um 9 Uhr zu

Wagen auf den Paradeplatze an , begleitet von Ihrer
Majestät der Kaiserin , Sr . kaiserlichen Hoheit dem
Erzherzog Franz Karl  sammt der durchlauchtig¬
sten Frau Gemalin und den Erzherzogen Franz
Joseph , Ferdinand Max und Karl.

Empfangen wurde diese allerhöchste Kaiserfami¬
lie von den Ministern und Deputaten des Reichsta¬
ges , worauf sich der Zug in das Zelt gegenüber dem
Kapellenzelte , wo eine Feldmeffe abgehalten wurde,
begaben.

Hinter dem Kaiserzelte befanden sich im großen
Pavillon , die Minister , die Reichstags -Deputirten,
der Gemeinde - und Sicherheits -Ausschuß , der Verwal¬
tungsrath , das Studenten -Comitv und die kaiserli¬
chen Generale , Stabs - und Ober -Offiziere der Gar¬
nison und Nationalgarde.

Nach abgehaltener Feldmesse , wobei die Haupt¬
momente derselben . durch Kanonen -Salven bezeichnet
wurden , nahm das Defiliren sogleich ihren Anfang;
wobei Se . Majestät und alle Erzherzoge zu Pferde
sich links vom Pavillon aufgestellt hatten.

Unter dem Pavillon selbst standen die Neichs-
tags -Deputirten und die übrigen schon genannten Kor¬
porationen.

Nachdem die Nationalgarde und die Wiener-
Garnison sammt der ganzen Artillerie vorüber gezo¬
gen waren , schloßen sich die Garden der Umgebung
an , welche so zahlreich , und selbst von sehr entfernten
Orten erschienen waren , die sich durch ihre Haltung
des allgemeinsten Beifalls erfreuten *) .

Während dem Defiliren begrüßten die Garden
Se . Majestät mit dem lebhaftesten Vivatrufe , wäh¬
rend die akademische Legion schweigend vorüber zog,
und ihre Musikbande zum allgemeinen Mißfallen die
triviale Melodie des berüchtigten Fuchsliedes spielte.

Bald nach dieser freudigen Festlichkeit traten aber
ernste Ereignisse ein , welche durch die Herabsetzung
des Taglohns bei den öffentlichen Arbeiten hervorge¬
rufen wurden.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten , Ernst
von Schwarzer  hatte nämlich , ohne auf die War-

Es erschienen Nationalgarden von̂ Heiligenkreuz,
Hirtenberg , Trumau , Schönau , Bruck an der Lei¬
tha , Möllersdorf , Himberg , ja selbst von Gloggnitz
und anderen Orten.





Z« 7

x-? '̂ ,

«KM OM,YM







17

»urig der Vorgänge in Paris Rücksicht zu nehmen,
Nationalwerkstatten,  das heißt , große Sam¬
melplätze für die arbeitende Klasse errichtet , bei wel¬
chen immer mehrere Tausend Menschen beschäftigt
werden sollten.

Die traurigen Folgen dieser an sich selbst nicht
nothwendigen Staatsbauten zeigten sich aber schnell,
nachdem sich die Zahl der Arbeiter durch Leute aus
dem Gewerbsstande vermehrte , welche die Ausübung
ihres erlernten Berufes oder Geschäfts einem Insti¬
tute vorzogen , wo sie vom Staate für das Nichts¬
thun bezahlt wurden.

Um diesem schon überhand genommenen Uebel-
stande abzuhelfen , gab es nur das Mittel der Herab¬
setzung des Taglohns , und der Minister der öffentli¬
chen Arbeiten Ernst von Schwarzer  machte da¬
mit den Anfang , durch Akkordarbeit , um den fleißi¬
gen Arbeiter Gelegenheit zum Verdienste zu geben.

Die große Anzahl der Arbeiter damit unzufrie¬
den , rotteten sich aber zusammen und protestirten ge¬
gen diese Maßregel , worauf der Minister am 21.
August erklärte , daß in keinem Falle von dem ein¬
mal gefaßten Beschlüße mehr abgegangen werden wird.

Am 22 . August kehrten die Arbeiter wieder zu
ihren gewöhnlichen Arbeiten zurück , und man glaub¬
te schon , sie hätten sich damit auch zur Ruhe ent-
schloßen , aber der nächste Tag brachte eine schreckli¬
che Enttäuschung.

Am Nachmittage des 23 . August zog ein gro¬
ßer Haufe von Arbeitern , mit Hacken , Schaufeln
und andern Werkzeugen bewaffnet aus dem Prater,
und bewegte sich nach der Jägerzeile , wo es dann
zwischen den Naiionalgarden und Sicherheitswachen
mit den heranstürmenden Arbeitern zu einem blutigen
Zusammenstöße kam.

Eine Abtheilung Studenten , welche nach dem
Kampfplatze ziehen wollte , wurde jetzt von der Na¬
tionalgarde zurückgewiesen , nachdem man überhaupt
gegen die akademische Legion schon sehr abgeneigt war,
und wozn ihre Haltung bei der Heerschau Sr . Maje¬
stät des Kaisers einen großen Theil der Wiener -Bür¬
ger mit tiefer Entrüstung erfüllt batte ; ja man be¬
schuldigte sie sogar , daß sie im Einverständnisse mit
den aufrührerischen Arbeitern gewesen wären.

Im Sicherheits -Ausschüße hatten inzwischen stür¬
mische Debatten statt gefunden , und man beschloß
daselbst die Auflösung , wobei als Grund angegeben
wurde , daß der Gemeinde -Ausschuß im Einverständ-
niß mit dem Ober -Kommando der Nationalgarde alle
Anordnung für Ruhe , Ordnung und Sicherheit ge¬
troffen , und dadurch jene Verpflichtung freiwillig
übernommen habe , welche dem vereinigten Ausschüsse,
unabhängig von jeder andern Behörde
durch den Minister -Beschluß vom 27 . Mai übertra¬
gen worden sey.

Noch an diesem Tage , nämlich , am 23 . Au¬
gust erklärte auch ein , von dem Ministerium erlasse¬
ner Beschluß dem Sicherheits -Ausschüsse , daß die ge¬
genwärtigen außerordentlichen Umstände die Konzentri-
rung der exekutiven Gewalt in den Händen des Mi¬
nisteriums nöthig machen , folglich die von dem Si¬

cherheits - Ausschüße übernommene Verpflichtung
Ende sey.

Am nächsten Tage erschien eine Bekanntmachung
welche alle Gutgesinnten mit Hoffnung und Freude
erfüllte , denn der Ministerrath hatte in dieser Be¬
kanntmachung erklärt , daß er von nun an die un¬
mittelbare Leitung aller Maßregeln zur Aufrechthal¬
tung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit in der Re¬
sidenz übernehme , und daß daher alle exekutiven Or¬
gane nur nach den Anordnungen des Ministeriums
zu handeln hätten . Auch wurde zugleich die Natio¬
nalgarde unmittelbar und allein dem Ministerium un¬
tergeordnet.

Diese kraftvolle Haltung des Ministeriums ge¬
wann auch sogleich die Billigung der größern Anzahl
der Bevölkerung , und dasselbe kämpfte auch mit Erfolg
in der Reichs -Versammlung.

Noch dauerten die Verhandlungen über den An¬
trag des Reichstags -Abgeordneten Johann Kud¬
lich fort , und da mit äußerst wenigen Ausnahmen das
große Grundeigenthum gar nicht repräsentirt war,
so zeigte sich viele Neigung , den Grundhcrren für den
Verlust ihrer Rechte gar keine Entschädigung zu geben.

Da ' vertheidrgte der Justiz -Minister Doktor Ale¬
xander Bach  in der Sitzung vom 26 . August
mit männlicher Entschlossenheit den Rechtsboden , trat
für das Prinzip der Ehre und Redlichkeit , mithin
für die Entschädigung bei dinglicher Belastung in die
Schranken , und machte daraus eine Kabinetsfrage.

Der Minister ergriff im Namen des Ministe¬
riums das Wort , und sagte : » Diese Angelegenheit
greife zu tief in die sozialen Verhältnisse ; — die voll¬
ständige Durchführung dieser Verhältnisse sey eine
Reorganisation aller Verhältnisse.

Das Ministerium habe nicht die Initiative , näm¬
lich das Antragsrecht zur Berathung über diesen Ge¬
genstand ergriffen , weil bei seinem Antritte nicht ge¬
nügende Vorarbeiten vorhanden waren , ja selbst die
statistischen Daten fehlten zum größten Theile , also
konnte das Ministerium nicht leicht einen ins Detal
gehenden Gesetz-Entwurf vorlegen ; besonders da bei
der Verschiedenheit der Provinzen , das Detail oder
Umständliche den Provinzial -Landtagen überlassen blei¬
ben muß , während der Reichstag nur die Grundzüge
ausarbeiten möge.

Im vorliegenden Anträge liegt kein Gesetzes-
Entwurf , nur die Aussprechung der Prinzipien , de¬
ren Ausarbeitung 'einer Kommission aus allen Pro¬
vinzen überlassen bleiben soll.

Die Prinzipien der völligen Aufhebung des per¬
sönlichen Unterthans -Verbandes und der völligen Ent¬
lastung des Bodens möglichst schnell auszusprechen,
hält das Ministerium für nothwendig , glaubt aber
auch die Entschädigungsfrage aussprechen zu müssen,
denn die Entschädigung ist nothwendig aus Rücksich¬
ten des Rechtes , und der Billigkeit , es wird im
Prinzips mit der Frage der Entschädigung stehen
und fallen.

Das Ministerium bedauert , daß man diese Fra¬
ge zu einer politischen Frage machte , man verwech¬
selt zu sehr das persönliche mit dem sächlichen Ver-
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hältnisse , gegen die Aufhebung des erster « wird Nie¬
mand etwas haben.

Wir mögen in dieser Sache sehen , was Deutsch¬
land thut ; das Frankfurter - Parlament  hat
im Entwürfe seiner Grundrechte in der Kommission
einstimmig beschlossen , für alle dinglichen Lasten des
Grund und Bodens das Prinzip der Ablösbarkeit,
nicht der unbedingten Aufhebung , festzusetzen.

Als Männer des Rechts und der Billigkeit spre¬
chen also wir für Entschädigung.

Der Gesammt -Ertrag des Bodens in den hier
vertretenen Provinzen ist jährlich siebenhundert Mil¬
lionen ; ein Drittel zum wenigsten kommt aus den
Rustikal -Boden , also 250 Millionen ; und das Zwan¬
zigstel als Belastung angenommen , wäre das Kapital
der Belastung bei 220 Millionen . Das Kapital der
Sparkassen , Versorgungs -Anstalten , der öffentlichen
-Wohlthätigkeits -Anstalten rc. beträgt bei fünfhundert
Millionen , wovon ein Drittel wenigstens auf dem
Erträgnisse dieser Lasten verhypothezirt ist. Also die
größte Besonnenheit ist da in diesem Falle nsthwendig.

Vor der Abstimmung selbst wäre endlich eine
Kommission zu wünschen , welche die Grundzüge der
verschiedenen Amendements zusammenfaßte . Ich schlie¬
ße daher vor Allem mit der Bitte , gerecht zu seyn,
wenn wir gerecht sind wird unsere Freiheit auch ge¬
schützt seyn. «

Hierauf erhob sich auch der Minister Kraus
und sprach : » Der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen
ist es nothwendig , -auch diese Frage von Seite des
Finanz -Ministeriums zu betrachten.

Daß die persönliche Unterthänigkeit aufzuheben
ist , sind wir einig . Das Andere aber betreffend,
so muß die Gerechtigkeit nach meines Vorredners
Ausdruck bei allen Finanz -Operationen herrschen.

Die Summe der aufzuhebenden Lasten dürfte
zwar geringer erscheinen , nach den dabei zu machen¬
den Unterscheidungen ; aber sie ist dennoch immer groß
genug.

Sehen wir nun auf die praktischen Folgen der
Ablösung.

Der Unterthan kaufte das Gut nach Abschlag
der Bau leistenden Lasten ; der Gutsherr mit Hin¬
zurechnung aus jenen Verbindlichkeiten . Erleichtert
man nur den Einen Theil , so entsteht eine Lücke in
dem Werthe und dem Gleichgewichte ; einer zahlrei¬
chen Klasse van Landbewohnern wird dadurch ein
Theil ihres Einkommens entzogen ; eben darunter lei¬
den Alle , die mit ihnen in Verbindung standen und
aus ihnen Nutzen zogen ; der große Grundbesitzer wird
seine Aecker nicht mehr können bestellen lassen , wenn
er nicht mehr auf Frohnen ( Robot ) rechnen kann,
und kein Kapital ihm zu Gebothe steht , im Falle er
keine Entschädigung erhält.

Aber es leidet gerade die Klasse der Armen;
der Gutsherr muß sich einschranken , worunter ganz
sicher die Industrie und die Bewohner der Städte
leiden.

Dieses wird nicht ausgeglichen durch den Ge¬
winn des kleinen Grundbesitzers ; der plötzlich frei

geworden , auch wird er nicht immer seine freie Ar¬
beit verwerthen können.

Kann der Gutsherr seine Gläubiger nicht pünkt¬
lich befriedigen , so werden Zwangs -Verkaufe Statt
finden , wodurch der Werth des Bodens sinken muß.

Aus einer so plötzlichen Veränderung muß ein
Schwanken , eine Bewegung hervorgehen.

Was könnte uns bewegen so vorzugehen?
Die persönlichen Beschränkungen hören ja gleich

unentgeldlich auf ; die dinglichen aber entstanden da¬
durch meistens , daß der kleine Grundbesitzer nicht die
Mittel zur Bearbeitung hatte.

Es mag da wohl Tyrannei unterlaufen seyn,
aber dafür können wir nichts , denn es war Tyran¬
nei der Noth.

Entschädigung also möge leisten , und zwar der
Gewinnende , das ist aber auch der Berechtigte , denn
dieser war z. B . an die Robotpflichtigen gebunden,
und konnte auch nicht ganz frei handeln.

Einen Theil , eine mäßige Entschädigung möge
der Verpflichtete tragen , und der Bauer wird mit
seiner ehrenwerthen Gesinnung dieses auch gerne thuu.

Einen Theil endlich möge die Gesammtheit tra¬
gen , die auch gewinnt , so wie auch das Gesammt-
Einkommen durch die Aufhebung der dinglichen La¬
sten des Bodens wachsen wird.

Der Finanz -Minister bebt nicht zurück , daß der
Staat einen Theil übernehme ; dieses wird den so
nöthigen ^ Uebergang vermitteln , und dieses ist eben
Pflicht der Staatsweisheit.

Er meint übrigens , daß der Erfolg , besonders
in den ersten Jahren , für den Staat kein so besonders
günstiger seyn , sich aber später verbessern und Er¬
satz geben werde.

Die Ausführung möge in den Provinzen einer
Berathung unterzögen werden.

Das vorige Ministerium habe endlich in Gali¬
zien die Aufhebung der Robot rc. mit Entschädigung
von Seite des Staates durchgeführt ; und die dieser-
wegen getroffene Anklage habe ihn , als Galizier de¬
sto schmerzlicher berührt . Er habe schon seit 30 Jahren
sich damit beschäftigt.

Immer habe er aber dafür gestimmt , daß eine
Regulirung der Robot ohne Entschädigung nie Statt
finden dürfe , denn es sey immer die Gerechtigkeit zu
beachten.

Galizien ist ein herrliches aber in sich zerrisse¬
nes Land ; der großen Bewegung wegen im Anfänge
dieses Jahres war schnelle Hilfe nothwendig . Viele
Gutsherren schenkten die Robot . Viele Gutsherren
aber wieder nicht , entweder weil sie nicht konnten,
oder nicht wollten . Wie also nun auf den Gürern
dieser Letztern , welche die Robot nicht schenken woll¬
ten V Sollte man durch Militär die Robot eintreiben
lassen?

Galizien gränzt an Ungarn , wo auch die Ro¬
bot gegen Entschädigung des Staars aufgehoben wur¬
de , und in Galizien reizte man mich dazu , nichts
zu arbeiten . Es war also zu handeln nothwendig,
das mußte nach den Gesetzen geschehen , und somit
also bloß gegen Entschädigung»



Das Ministerium war nach diesen Aeußerungen
im Siege , und der Reichstag vermied den revolutio¬
nären Weg , und schlug den Weg der Reform ein.

In der Sitzung vom 31 . August wurde der
Bauer zwar einstimmig zum völlig freien Grundei¬
gentümer gemacht , dann aber nach äußerst stürmi¬
schen Verhandlungen die Entschädigung , und zwar
durch den Staat , obwohl die Minister gegen die
Entschädigung durch den Staat sich mannhaft sträub¬
ten , mit Stimmenmehrheit beschlossen; jedoch wurde
das Maß der Entschädigung von dem Reichstage,
obschon er für diese Frage einen Ausschuß gewählt
hatte , niemals bestimmt.

Die Fragepunkte über den zusammcnstoßenden
Antrag des Joseph  Ritter von Lasser,  Doktor
der Rechte und Abgeordneter aus Ober -Oesterreich
waren.

»Die Untertänigkeit und das schutzobrigkeitliche
Verhältniß ist sammt allen , diese Verhältnisse nor-
mirenden Gesetze aufgehoben .«

»Grund und Boden ist zu entlasten , alle Un¬
terschiede zwischen Dominik «! - und Rustikalgründen
werden aufgehoben «

»Alle aus dem Unterthänigkeits -Verhältnisse ent¬
springenden , dem unterthänigen Grunde anklebenden
Lasten , Dienstleistungen und Giebigkeiteu jeder Art,
so wie alle aus - dem grundherrlichen Obereigenthume,
aus der Zehent , Schutz , Vogt und ( Wein ) Berg¬
herrlichkeit , aus der Dorf -Obrigkeit herrührenden,
von den Grundbesitzungen oder von Personen bisher
zu entrichten gewesenen Natural -Arbeits - und Geld¬
leistungen mit Einschluß der bei Besitzveränderungen
unter Lebenden und auf den Todesfall zu zahlenden
Gebühren sind von nun an aufgehoben .«

»Für alle aus dem persönlichen Unterthar .sver-
bande , aus dem Schutzverhältnisse , aus dem obrig¬
keitlichen Jurisdiktions -Rechte , und aus der Dorf¬
herrlichkeit entspringenden Rechte und Bezüge , kann
keine Entschädigung gefordert werden — wogegen
auch die daraus entspringenden Lasten aufzuhören
haben . «

»Für selche Arbeitsleistungen , Natural und Geld-
Abgaben , welche der Besitzer eines Grundes , als
solcher dem Guts -Zehend oder Vogt -Herrn zu leisten
hatte , ist baldigst eine billige Entschädigung auszu-
mitteln . «

»Die Holzungs - und Weiderechte , so wie die
Servitutsrechte zwischen den Obrigkeiten und ihren
bisherigen Untertanen sind entgeldlich , — das dorf¬
obrigkeitliche Blumensuch und Weidrecht , so wie die
Brach - und Stoppelweide sind unentgeldlich aufzu¬
heben . «

»Eine aus Abgeordneten aller Provinzen zu bil¬
dende Kommission hat einen Gesetz-Entwurf auszuar¬
beiten , und der Reichs -Versammlung vorzulegen , wel¬
cher zu enthalten hat,  die Bestimmungen.

r». Ueber die entgeldliche Aufhebung der in em-
phiteutischen oder sonstigen , über Theilung des Eigen-
thums , abgeschlossenen Verträgen begründeten wech¬
selseitigen Bezüge und Leistungen.
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K. Ueber die Aufhebbarkeit von Grundbelastun¬
gen , die im dritten Paragraphe nicht aufgeführt sind.

e . Ueber die Art und Weise der Aufhebung oder
Regulirung der im 6 . und 7 . Paragraphe ange¬
führten Rechte.

<l. Ueber den Maßstab und die Höhe der zu leisten¬
den Entschädigung , und über den aus den Mitteln der
betreffenden Provinz zu bildenden Fond , aus wel¬
chem lediglich die für die betreffende Provinz zu be¬
rechnende Entschädigungs Quote getilgt werden solle.

v. Ueber die Frage , ob für die nach den
2 . 3 , ûnd 8 , aufzuhebenden , jedoch in den § § .
5 . und 6 . nicht angeführten Giebigkeiten und Lei¬
stungen eine Entschädigung und welche zu entrich¬
ten sey.

»Die Patrimonial -Behörden haben die Gerichts¬
barkeit und die politische Amts -Verwaltung proviso¬
risch bis zur Einführung landesfürstlicher Behörden
auf Kosten des Staates fortzuführen . «

Inzwischen nährte den Grimm der extremen Par-
thei ein Vorgang am Reichstage , und vermehrte die
Mittel dieser Parthei , auf einen Theil der Bevölke¬
rung in einer höchst verderblichen Art zu wirken.

Der Reichstag betrachtete sich nämlich als sou¬
verain,  und wollte eine Proklamation an das Land¬
volk in Betreff der , über den Kudlich ' schen  Antrag
gefaßten Beschlüsse erlassen.

Dem trat aber in der Sitzung vom 2 . Sep¬
tember der Justiz -Minister Alexander Bach  im
Namen des Ministeriums entgegen und erklärte , das¬
selbe könne keine Proklamation des Reichstages an
das Publikum vermitteln , und müsse zuvor den Ge¬
setzentwurf — über die Aufhebung ^ der bäuerlichen
Lasten und die Entschädigung der Grundherren —
dem Monarchen vorlegen . Erst dann , wenn dersel¬
be von dem Monarchen sanktionirt seyn wird , und
an das Ministerium gelange , könne es das Gesetz
der Kammer wieder übergeben , und durch die Or¬
gane der Regierung , deren Amt dieses sey , kund¬
machen.

Diese echt konstitutionelle Erklärung erregte das
höchste Mißfallen eines Theiles der Kammer ; und in
der Sitzung vom 5 . September richtete Alois Bor-
rosch,  Buchhändler aus Prag und Abgeordneter für
diese Stadt , nachdem er erklärte , daß ein Veto gar
nicht Statt finden , der Reichstag durch die Krone
gar nicht aufgelöst werden könne , an das Gesammt-
Ministerium eine Reihe von höchst verfänglichen Fra¬
gen , die mit jener Erklärung des Justiz -Ministers in
Verbindung standen.

Der Minister Bach antwortete aber ganz na¬
türlich , daß diese Fragen , da sie an das Gesammt-
Ministerium gerichtet wären ; auch von diesem in Be¬
ratung gezogen werden müßten , und ersuchte um
die schriftliche Uebergabe derselben.

In der Sitzung vom 7 . September beantwortete
nun der Minister des Innern Freiherr von Nobi¬
tz off  die Frage des Abgeordneten Alois  B o r-
rosch  im Namen des Gesammt -Ministeriums unter der LL
gespanntesten Aufmerksamkeit der ganzen Versammlung , / /v
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«Ich bin angegangen worden , die Interpella¬
tion des Abgeordneten Alois Borrosch  mit nach¬
folgenden Erklärungen zu beantworten.

Bevor wir die von dem Herrn Interpellanten ge¬
stellten Fragen selbst in Erörterung ziehen , müssen
wir zuerst jene Verdächtigungen auf das entschiedenste
zurückweisen , welche der Herr Interpellant in seiner
Begründung gegen das Ministerium gerichtet hat.

Wir müssen uns auf das nachdrücklichste gegen die
Zumuthung verwahren , als hätten wir uns in eine,
der Volksfreiheit feindliche Stellung versetzt , und
wir hätten den hohen Reichstag für unmündig erklä¬
ren , oder denselben gar zu einer unzurechnungsfähigen
Nulle herabwürdigen wollen.

Diese Zumuthungen , so wie die von dem Herrn
Interpellanten schon mehrmalen in diesem Hause vor¬
gebrachte Hindeutung auf die Möglichkeit einer Spren¬
gung oder Unterdrückung des Reichstages von Oben
herab , müssen wir — im vollem Bewußtseyn unserer
durchaus loyalen Haltung — ein für allemal mit allem
Ernste von uns ablehnen.

Getreu unserm ministeriellen Programme erken¬
nen wir in dem unabhängigen Zusammenwirken dieser
hohen Versammlung die Bürgschaft für das gedeihli¬
che Vollbringen des ihren Händen anvertrauten Ver¬
fassungswerkes.

Fest entschlossen , die Rechte des Thrones , so
wie jene des Volkes unverbrüchlich zu wahren , und
mit aller Kraft für die Erhaltung eines geordneten
und gesetzlichen Zustandes zu wachen , und allen anar¬
chischen und republikanischen Bestrebungen mit un¬
beugsamer Strenge die Stirne zu biethen , weisen
wir aber auch die Unterstellung von reaktionären Ten¬
denzen für immer zurück.

Aufrichtig festhaltsnd an dem konstitutionellen
Prinzips wollen wir mit Ihnen dessen Verwirklichung,
nicht auf der Basis der alten historischen Landtage,
nicht auf jener eines leeren Scheinliberalismus , son¬
dern auf der Grundlage der politischen Gleichberech¬
tigung aller Staatsbürger , auf der Grundlage des
gesetzlich ausgesprochenen Gesammtwillens im Vereine
und im harmonischen Zusammenwirken mit der Krone;
und wir sind uns nicht bewußt , zu irgend einer Zeit
und in irgend einer Verhandlung der freien völlig un¬
gehinderten Berathung und Beschlußfassung dieses
Hauses jemals beirrend in den Weg getreten zu seyn.

Man hat uns zum Vorwurfe gemacht , daß wir
aus der Entschädigungsfrage eine Kabinetsfrage ge¬
macht , und daß wir die dießfällige Erklärung erst
am Schlüße der Debatte abgegeben haben.

Wir glauben , daß wir gerade durch unser Be¬
nehmen in dieser Frage bethätiget haben , wie hoch
wir die völlige Unabhängigkeit der Berathung dieses
Hauses achten , weil uns eben die Betrachtung nicht
den regelmäßigen Verlauf der Debatte in irgend ei¬
ner Weise zu behindern , bestimmte , unsere Erklä¬
rung dem Schlüße vorzubehalten , besonders , da wir
unmöglich glauben können , daß in dieser wichtigen
Frage unsere Ansicht an sich und nicht die Ueber-
zeugung von der Gerechtigkeit  derselben , den
Ausschlag gegeben haben sollte.

Am allerwenigsten hätten wir aber diesen Vor¬
wurf von dem Herrn Interpellanten erwartet , wel¬
cher nicht bloß das von uns anerkannte Prinzip der
Konkurenz des Staates zur Leistung einer billigen
Entschädigung ausgesprochen wissen wollte , sondern
auf eine volle Entschädigung durch den Staat drang,
und welcher in einer eigens ausgegebenen Denkschrift,
selbst noch nach unserer Erklärung im Reichstage , die
Besorgniß ausgesprochen hatte , daß die Mehrheit
desselben gegen  die Entschädigung gestimmt seyn
dürfte.

Jedenfalls müssen wir ihnen wiederholt die feier¬
liche Versicherung geben , daß uns dabei die Absicht
in irgend einer Weise das Haus selbst influenziren
zu wollen , völlig fremd war,  und wir uns nur ver¬
pflichtet hielten , offen auszusprechen , für was wir
auf unserem Standpunkte nach unserer innersten Ueber-
zeugung , nach unserem Gewissen die Verantworrlich-
keit zu übernehmen entschlossen sind.

Eben so nachdrücklich müssen wir uns gegen die
Zumuthung verwahren , als hätte das Ministerium
durch Jnfluenzirung oder Tadel gegen einzelne Ab¬
geordnete einen vorgreifenden Einfluß auf die Ver¬
handlungen der Kammer zu äußern versucht ; denn
dem Ministerium werden solche Mittel , eine Majori¬
tät zu gewinnen stets fremd bleiben . Es wird nur
durch die Gerechtigkeit und Sachgemäßheit seiner
Maßregeln die Bestimmung der Mehrheit des Hau¬
ses zu erringen sich bestreben.

Dieses vorausgesagt , gehe ich nun zur Bespre¬
chung der von dem Herrn Interpellanten angeregten
Prinzipien -Fragen.

In dieser .Beziehung muß ich vor Allem erklä¬
ren , daß die von dem Justiz -Minister (Alexander
Bach)  dießfalls in der Sitzung vom 2 . September
ausgesprochenen Grundsätze , von dem Gesammt -Mi-
nisterium vollkommen getheilt werden.

Es handeit sich um das Zustandekommen des
Gesetzes über die Aushebung der Untertänigkeit und
der Grundlasten , und speziel um die Frage , ob die¬
ses mit völliger Umgehung der Krone , mit Beseiti¬
gung der Exekutiv -Gewalt geschehen solle.

Zwar ist dermalen im konstitutionellen Wege
noch nichts darüber festgesetzt , in welcher Weise die
gesetzgebende Gewalt ausgeübt werden soll ; dieses ist
also ein Gegenstand , welcher erst in der Konstitu¬
tions -Urkunde seine entscheidende Feststellung zu er¬
halten haben wird ; allein nachdem wir auf dem mo¬
narchischen Boden stehen , und die freien Institutio¬
nen , deren wir uns erfreuen , aber hervorgegangen
sind aus der freien Gewährung unseres gütigen Mo¬
narchen ; nachdem wir selbst hier in Folge des Ru¬
fes Seiner Majestät tagen , so kann es keinen Zwei¬
fel unterliegen , daß in der gedachten Beziehung , in
so lange nicht die Konstitution selbst in Wirksamkeit
getreten ist , die allgemeinen konstitutionellen Prinzi¬
pien maßgebend seyen , und es ist daher das Mini¬
sterium der Meinung , daß die Gesetze , welche vor
der Feststellung der Konstitution von dem konstitui-
renden Reichstage beschloßen werden , durch die Sank¬
tion der Krone in die volle Wirksamkeit treten , und



deren Kundmachung und Vollziehung durch die Exe-
kutiv -Gewalt zu bewerkstelligen sey.

Damit soll übrigens der Konstitution selbst , de¬
ren Feststellung von diesem Hause ausgehen wird , in
Betreff der Frage , wie in Hinkunft die gesetzgebende
Gewalt ausgeübt werden soll , in keiner Weise vor¬
gegriffen seyn.

Belangend aber den bei dieser Gelegenheit an¬
geregten zweiten Grundsatz in Betreff der Stel¬
lung der Krone zu dem Verfassungswer¬
ke selbst,  so kann das Ministerium nur auf das
Hinweisen , was darüber in den betreffenden Staats-
Akten unzweifelhaft ausgesprochen vorliegt.

Die Manifeste vom 3 , und 6 . Juni sprechen es
unzweideutig aus , daß Se . Majestät der Kaiser in
der Absicht , der überwiegenden Meinung Ihrer Vol¬
ker keine Schranken zu setzen , den konstituirenden
Reichstag zu dem Ende berufen haben , damit das
Werk der Verfassung , durch die kluge und
kräftige Mitwirkung  der Abgeordneten des
Reiches eine , den allgemeinen Interessen entsprechende
Wirklichkeit werde.

Zugleich versicherte Se . Majestät darin Ihren
Völkern , daß sie an den , denselben bereitwillig er-
theilten freien Institutionen mit Liebe festhalten , daß
Sie in der Einberufung eines konstituirenden Reichs¬
tages die Bürgschaft finden , daß die Verfas¬
sung , welche Ihrem Reiche geistige und
materielle Macht verle .ihen soll,  in ihren
Grundlagen wie in ihren Einzelheiten ein Werk
des gesetzlich ausgeprägten Gesammtwil-
lens  seyn werde ; mit welchem S e. Majestät
Hand in Hand zu gehen fest entschlossen
sind.

Hiernach ist also die Berathung und Feststellung
der Verfassung durch das Wort des Monarchen dem
konstituirenden Reichstage anheim gegeben , und zu¬
gleich die bestimmte Versicherung ertheilt , daß Se.
Majestät mit dem gesetzlich ausgeprägten
Gesammtwillen,  den Sie in den Beschlüssen der
freigewählten Vertreter Ihrer Völker verkörpert er¬
kennen , Hand in Hand gehen werden.

Mit dem gleichen vollen Vertrauen , mit wel¬
chem der Monarch Ihren Beschlüssen in der für die
Interessen der Völker Oesterreichs heiligsten Angele¬
genheit entgegensieht , mit demselben Vertrauen kön¬
nen daher die Volker Oesterreichs der vollständigen
Erfüllung des kaiserlichen Wortes bei Annahme der
von ihren Vertretern festgestellten Verfaßung entge¬
gen sehen.

Die auf freie Selbstbestimmung be¬
ruhende Annahme , der von dem konst i Lui-
renden Reichstage fest ge stellten Verfas¬
sungs - Urkunde durch den Monarchen  ist
es,  was wir unter Vereinbarung verstehen , es wird
der feierliche Akt der Vermählung seyn , zwischen der
Volksfreiheit und dem erblichen Throne , das durch
seine wechselseitige Einigung gekräftigte Band zwi¬
schen Fürst und Volk die sicherste Bürgschaft für den
unerschütterlichen Bestand eines freien , starken und
geordneten Oesterreichs.

Durch diese offene Darlegung der Ansichten des
Ministeriums , haben die Aeußerungen des Justiz -Mi¬
nisters (Alexander Bach)  die genügende Erläu¬
terung erhalten . Zugleich finden dadurch die erste
und zweite Frage des Herrn Interpellanten in Be¬
treff der Vereinbarung über die Verfassung und der
Sanktion von Gesetzen , so weit sie Prinzipien be¬
rühren , ihre Erledigung.

Jnsoferne aber die zweite gestellte Frage sich
speziel auf die von der hohen Kammer gefaßten Be¬
schlüsse über die Aufhebung des Unterthänigkeitsver-
bandes , und die Entlastung des Grund und Bodens
bezieht , so kann das Ministerium nur die schon mehr¬
mals gemachte Versicherung wiederholen , daß es die
Erlassung des bezüglichen Gesetzes für einen Akt der
dringendsten Nothwendigkeit erkenne , daß es daher
die dießfalls gefaßten Kammer - Beschlüsse , sobald
ihm dieselben von der hohen Versammlung zur Er¬
wirkung der Sanktion Ihrer Majestät werden ^ ge¬
kommen seyn , unverzüglich zu diesem Ende Sr , Ma¬
jestät vorlegen , und die sohin in volle Gesetzkraft er¬
wachsenen Bestimmungen ungesäumt zur Kundmachung
und Vollziehung bringen werde.

Belangend endlich , die von dem Herrn Interpel¬
lanten in Betreff der ministeriellen Verantwortlichkeit
gestellte Anfrage , kann das Ministerium nur bemer¬
ken , was es schon mehrmalen in diesem Hause aus¬
zusprechen Veranlassung fand , daß es sich , ungeach¬
tet des Mangels eines bestimmten Gesetzes über die
Verantwortlichkeit , keineswegs bloß für moralisch ver¬
antwortlich erkenne , vielmehr für jede seiner Hand¬
lungen die volle rechtliche , den allgemeinen konstitu¬
tionellen Prinzipien entsprechenden Verantwortlichkeit
in Anspruch nehme , vom Anfänge seiner ministeriellen
Funktionen in Anspruch genommen habe, und jederzeit
sichverpftichtet erkenne , diesem Hause über seine Akte
Rechenschaft zu geben.

Dieses ist es , was wir der hohen Versamm¬
lung aus Veranlassung der von dem Herrn Abgeord¬
neten Alois Borrosch  gemachten Interpellation
darzulegen , uns für verbunden erachten . «

So konstitutionell dieses Alles war,  schrie aber
dennoch die extreme Partei Zeter , und der ihr un¬
gehörige Theil der Presse nahm einen heftigeren und
gehässigeren Ton als früher in seinen Tagsblattern an.

Es ereigneten sich aber poch andere Dinge , wel¬
che Wien nicht zur Ruhe kommen ließen.

Die Verhältnisse einerseits zwischen Ungarn und
Kroatien , und andererseits zwischen Ungarn und der
übrigen Monarchie , als deren integrirenken Theil je¬
nes 'sich nicht länger betrachtete , nahmen besonders
durch den Agitator Kossuth  einen immer gefährli¬
cheren Charakter an.

Als Se , Majestät der Kaiser sich gedrungen sah,
zwei , vou dem ungarischen Reichstage angenommenen
Gesetzen , welche verderblich für die Gesammt -Monarchie
waren , die Genehmigung zu versagen , erschien eine
sehr zahlreiche ungarische Deputation in Wien , um
den Monarchen eine Adresse zu überreichen , die aber
in einem überaus drohenden Tone abgefaßt war.



Allein nach Milderung der verletzendsten Aus¬
drücke empfing Se . Majestät der Kaiser am 10 . Sep¬
tember die Deputation , im Lnstschlosse zu Schönbrunn,
wo dieselbe folgende Anrede hielt.

»Im Namen des mit Siebenbürgen verschmol¬
zenen Ungarn , erscheinen wir vor Eurer Majestät,
die im Gefühle ihrer seit Jahrhunderten unerschütter-
chen Treue gegen das erlauchte regierende Haus mit
Recht es verlangen , daß sie in der unverletzten Er¬
haltung der Rechte des Reiches durch ihren gekrön¬
ten König unterstützt werden.

Ferdinand  war der erste aus dem regieren¬
den Hause Euerer Majestät , dem Ungarn , und Leo¬
pold  dem Siebenbürgen freiwillig die heilige Neichs-
krone aufs Haupt setzten.

Ungarn ist nicht eine durch Waffen gewonnene
Provinz , aber ein solches freies Land , dessen konsti¬
tutionelle Freiheit , Sebstständigkeit und Unabhängig¬
keit Eure Majestät durch Ihren Krönungseid sicher¬
ten und besiegelten.

Durch jene Gesetze , welche Euere Majestät vom
11 . April 1848 mit allerhöchster königlicher Guthei¬
ßung sanktionirten , wurden als längst gehegte Wünsche
der Nation erfüllt.

Und diese Nation stand dadurch beruhigt mit
alter Treue und durch dis Freiheit mit verstärkter
doppelter Kraft bereit in der Mitte von Gefahren,
die von mehreren Seiten drohten , den Thron Euerer
Majestät zu erhalten.

Jetzt ist in mehreren Theilen des Landes ein
Aufstand , dessen Führer fortwährend es offen aus¬
sprechen , daß sie im Interesse des regierenden Hauses
und im Namen Euerer Majestät den Aufstand erreg¬
ten , und sich empörten gegen die der ungarischen Na¬
tion durch Euere Majestät abermals gesetzlich gesi¬
cherte Freiheit und Selbstständigkeit.

Ein Theil des ungarischen Heeres blutete im
Interesse der österreichischen Monarchie in Italien,
und erntet auf dem Schlachtfelde Triumphlorbeern,
während dessen ein anderer aufgewiegelt wurde , der
gesetzlichen Negierung des Lundes den Gehorsam auf¬
zukünden

Die bewegende Kraft des Aufstandes , der in
den untern Gegenden Ungarns die friedlichen Dörfer
in Asche legt , unschuldige Frauen und Kinder auf
eine mehr als barbarische Weise niedergemetzelt , so
wie jenes Aufstandes , welcher Ungarn von Kroatien
aus , mit einem feindlichen Einbrüche bedroht , ja
Fiume den ungarischen Hafen , und die slaoonischen
Komitate ohne allen Grund schon okkupirte , kann
keine andere seyn , als das reaktionäre Bestreben,
welches es sich zum Ziele machte , die gesetzliche Selbst¬
ständigkeit Ungarns und die Freiheit des Volkes zu
vernichten , und die durch die Ahnen Euerer Maje¬
stät und darch Euere Majestät selbst in Folge des
Krönungseides sanktionirten Gesetze zu zerreißen.

Auf die Aufforderung Euerer Majestät trat die
ungarische Gesetzgebung zur Vertheidigung des Vaterlan¬
des schon vor vier Monaten zusammen ; jetzt wünscht
sie, daß Euere Majestät die Legislation in ihrer gro¬

ßen Aufgabe , mit dem ganzen Gewichte Ihres kö¬
niglichen Ansehens in jenem Bestreben unterstütze , das
auf Erhaltung des Vaterlandes gerichtet , identisch ist
mit der unverletzten Erhaltung des königlichen Thro¬
nes Euerer Majestät.

In Folge dessen bitten wir Euere Majestät im
Namen des ungarischen Volkes um folgendes:

1 . Euere Majestät mögen zu befehlen geruhen;
daß alle gegenwärtig nicht vor dem Feinde stehenden
ungarischen Regimenter alsobald nach Ungarn einrü¬
cken, nnd nach dem Befehle des ungarischen Ministe¬
riums ihre Pflicht der Landes -Vertheidigung tapfer
und treu erfüllen.

2 . Euerer Majestät mögen unter Androhung des
Entziehens der allerhöchsten Gnade unter gesetzlicher
Strafe befehlen , daß die Armee , welche sich in Un¬
garn befindet , gegen die Aufständischen , wessen Na¬
me und Fahne sie auch usurpiren , die Pflicht der
Vertheidigung des Vaterlandes und Aufrechthaltung
des ungarischen Gesetzes pünktlich Nachkommen.

3 Es ist die bestimmte Absicht , der ungarischen
Nation , die zwischen der ungarischen und kroatischen
Nation obschwebende Nationalität - und Administra¬
tionsfrage >noch auf diesem Landtage auf der Basis
der Gleichheit , Brüderlichkeit und Freiheit und ge¬
meinsamen Konstitutionalität zu lösen und auszuglei¬
chen.

Kroatien steht jetzt unter Militär -Despotismus,
und seine Bürger sind dadurch verhindert , ihre ge¬
setzlichen Wünsche der ungarischen Gesetzgebung zu
unterbreiten . Euere Majestät mögen daher verfügen,
daß die kroatische Nation von diesem Despotismus
erlöst , frei sich äußern könne, Fiume aber , das treu¬
los besetzt, so wie die slavonischcn Komitate augenblick¬
lich zurück gegeben werden.

4 . Die ungarische Nation zweifelt nicht , daß
Euere Majestät die Bestrebungen der Reaktionäre,
die nur den eigenen Vortheil sich zum Ziele setzen,
nicht nur entfernen , sondern die zu Strafenden , auch
strafen werden.

5 . Es verlangt ferner die ungarische Nation,
Euere Majestät mögen die , durch den ungarischen
Reichstag unterbreiteten Gesetze mit königlicher Gut¬
heißung sanktioniren , und in dre Mitte des Volkes
nach BudcuPesth hinabgehen und das Wirken der Le¬
gislation und der konstitutionellen Negierung mit kö¬
niglicher Gegenwart in allerhöchster Person unterstü¬
tzen und leiten.

Euere Majestät ! die Augenblicke der ungarischen
Nation sind gegenwärtig so wichtig , daß das treue
Volk die Gefahr einer Zögerung mehr als jemals be¬
fürchten muß.

Mit Unterthanstreue bitten wir daher Euere
Majestät , unsere Wünsche zu erfüllen , besonders aber
ohne Verzug nach Ungarn kommen zu wollen , um so
mehr , je sicherer es ist , daß ohne der Erfülluug die¬
ser unserer Bitte das Vertrauen erschüttert wird,
daß das in der Anwendung gesetzlicher Mittel ge¬
lähmte Ministerium den innern Frieden und die Ord¬
nung nicht aufrecht erhalten könne.
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Bei dem raschen Entschlüße Euerer Majestät
hängt die Verhüthung dieser unberechenbaren Gefah¬
ren ab.

Mögen Euere Majestät dadurch , daß Sie das
Gewicht Ihrer königlichen Gewalt in die Wagschaale
legen , zur Rettung des Vaterlandes beitragen ; die
ungarische Nation wird den Thron Euerer Majestät
mit unerschütterlicher Treue stützen.«

Auf diese Adresse der ungarischen Stände ant¬
wortete Se . Majestät der Kaiser mit folgenden
Worten:

»Es fällt meinen Herren schwer , dem von der
Reichsdeputation ausgedrückten Nationalwunsche in
Betreff meiner Hinabreise wegen meines geschwächten
Gesundheitszustandes nicht entsprechen zu können.

Die Gesetzvorschläge werde ich prüfen , und wenn
auch in Betreff derselben irgend ein Anstand obwal¬
ten sollre , so möge es Niemand auf eine solche Weise
auslegen , als ob ich die schon bestehenden Gesetze
beseitigen oder verletzen wollte.

Ich wiederhole , daß es mein fester Wille ist,
die Gesetze , Integrität und Rechte des Reiches mei¬
ner ungarischen Krone , meinem königlichen Eide ge¬
mäß aufrecht zu erhalten.

Was die Uebrigen durch Sie erwähnten Punkte
anbelangt , so sind diese theils schon dem Wunsche
der Nation gemäß erledigt , theils werde ich meinen
Entschluß im Wege des Ministeriums in kurz mög¬
lichster Frist kund geben .«

Erzürnt über diese ausweichende Antwort Sr.
Majestät des Kaisers reisten die Ungarn ab , wäh¬
rend sie aber noch früher auf alle nur mögliche Weise
sich die Sympathien der Wiener , was ihnen auch bei
dem leicht beweglichen Charakter derselben hie und da
nach Wunsch gelang , zu versichern suchten.

Die radikale Parthei , welche bereits geschlagen
schien , erwachte wieder zu einer größeren Thätigkeit,
und die Presse der Tagsblätter und Zeitungen beu¬
tete die ungarische Frage in der perfidesten Art aus.

Dazu kam bald wieder ein neuer Zunder der
Aufregung unter die Wiener , nämlich der sogenannte
S w o b o d a - Verein , welcher zur Unterstützung der
dürftigen Gewerbtreibenden eine unzählige Anzahl von
Aktien ausgegeben hatte , die in Ratenzahlungen wie¬
der zurück erstattet werden sollten.

Da aber für diese ausgegebenen Aktien keine
Garantie vorhanden war , so kamen diese Nothpapiere
bald in einen völligen Mißkredit , und man fing an,
vor dem Minister -Palaste zu Lärmen und zu Toben,
wobei aber bei den schnell zusammengetretenen Sicher¬
heits -Maßregeln nichts weiteres von besonderer Be¬
deutung vorgefallen ist.

Am 13 . September benutzte die Parthei des auf¬
gelösten Sicherheits -Ausschußes und der akademischen
Legion , die wegen der kurz vorher stattgefundenen
Aufregung die S w o b o d a - Aktien betreffend , in den
untern Volksklassen einen neuen Aufstand um die
Wiederherstellung des Sicherheits -Ausschußes zu be-.

wirken ; ja man hatte es sogar an diesem Tage mit
den auf den Hüten aufgesteckten Zetteln auf eine
Sturmpetition abgesehen.

In der Reichstagssitzung vom 13 . September
Nachmittags theilte der Kriegs -Minister Graf La¬
tour  mit , daß auf der Aula eine Versammlung war,
um das Ministerium und den Reichstag zu sprengen.
Das Nationalgarde Ober -Kommando habe zugleich be¬
kannt gemacht , daß mehrere Bezirks -Chefs die mili¬
tärische Hilfe forderten , worauf auch diese bewilligt
wurde , nur um die Nationalgarde zu unterstützen,
wenn ein Angriff von der andern Seite geschehen
sollte.

Auf den Antrag des Abgeordneten Lndwig
Edlen von Löhner,  Doktor der Medizin , wurde
unter einer großen Aufregung einstimmig beschlossen,
daß die Versammlung sich für permanent erkläre.

Der Abgeordnete Joseph Goldmark,  Dok¬
tor der Medizin läugnete geradehin , daß die akade¬
mische Legion solche Absichten habe , und sagte sogar,
wenn man einen Konflikt zwischen Bürger und Mili¬
tär herbeiführen wolle , sey dieses nur allzuleicht ge¬
schehen.

Hierauf antwortete der Kriegs -Minister Graf
Latour,  daß das Militär einen Werth darauf lege,
im Einvernehmen mit der Bürgerschaft zu handeln,
und nie einen Konflikt mit ihr gewünscht habe ; wenn
aber einer entstehen sollte , so mögen es diejeni¬
gen  verantworten , welche die Volksmassen fortwäh¬
rend aufwiegeln.

Als der Abgeordnete Doktor Löhner  für den
Reichstag die Befugniß in Anspruch nahm , alle er¬
forderlichen Maßregeln zu treffen , so daß das Mini¬
sterium nur für deren Ausführung verantwortlich wäre,
erklärte der Justiz -Minister Alexander Bach;  die
Stellung des Reichstages sey eine Verfassunggebende,
das Ministerium sey aber die exekutive Gewalt.

»Er sagte weiter , die Nationalgarde begehrte
gestern die Assistenz des Militärs , nachdem der Mi¬
nister des Innern , Freiherr von Doblhoff  auS
seinem Bureau verkleidet sich flüchten mußte.

Doch hat sich das Militär nur aufgestellt , und
zog sich später wieder zurück , als eine hinlängliche
Anzahl von Nationalgarde eintraf.

Als öffentliches Organ der Nationalgarde muß
das Ober -Kommando betrachtet werden . Das Mini¬
sterium weis es wohl , daß seine Verfügungen auf
Widerstand stoßen ; Drohungen und Anfechtungen sind
sein Lohn , wir unterstellen alle Handlungen der öf¬
fentlichen Beurtheilung ; aber machen Sie uns unsere
Pflicht nicht zur Unmöglichkeit . Wahre Freiheit kann
nur in der Achtung vor dem Gesetze ruhen , und in¬
dem wir das Gesetz aufrecht erhalten , glauben wir
den Dank der Freunde der Freiheit zu verdienen;
wir glauben , ungesetzliche Bestrebungen und mißlie¬
bige Personen zu stürzen , gehen von den Feinden
der Freiheit aus.

In dem Augenblicke , als der Reichstag uns sein
Mißtrauen bezeigt , treten wir ab.
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Nicht terroristische Minoritäten von außen , nicht
konsequentes Herabziehen aller Autorität ist der wahre
Weg zur Freiheit . Wir sind nicht seit fünf Mona¬
ten erst freisinnig ; wir suchten nicht diesen Posten;
hätten wir dem Herzen gefolgt , so wären wir wo
anders.

Jetzt in diesem ernsten Augenblicke stehen wir
einig , und haben nur einen Zweck , zu wirken für
unser großes Vaterland .«

Diese Erklärung des Justiz -Ministers , der bald
darauf in den Ministerrath abberufen wurde , fand
vielseitigen Beifall und ein lebhaftes Bravorufen.

Nach einem vielfachen Hin - und Herreden , wo¬
bei sich besonders der Doktor der Rechte Ernst
V iol and , Landrechts -Askultant und Abgeordneter für
Korneuburg in Nieder -Oesterreich höchst leidenschaft¬
lich , zu Gunsten der Herstellung des Sicherheits -Aus¬
schußes , folglich für die Volksbewegung aussprach,
berichtete der Minister Ernst von Schwarzer;
es sey so eben bei dem Ministerrathe eine Deputation
von Nationalgarden und Studenten , an der Spitze
derselben der Professor Anton Füster,  welcher
gewissermaßen das geistliche Haupt der Studenten,
und auch Reichstags - Abgeordneter war , erschienen,
die gedruckte Zettel auf den Hüten trugen , welche
den Inhalt für die Wiedererrichtung des Sicherheits-
Ausschußes ausdrückten.

Das Ministerium habe aber dieses Begehren zu¬
rückgewiesen , da es einen Beschluß nicht umstoßeu
dürfe , den es mit dem Reichstage gefaßt hat.

Das Militär und die gutgesinnte Nationalgarde
fraternisiren wohl , es sey aber ein Haufe von 4 bis
500 Garden , Arbeiter und Studenten gegen das
Hofkriegsgebäude angerückt , und haben sich dem Mi¬
litär gegenüber aufgestellt.

Ja man hatte sogar , — obwohl von einem po¬
litischen Kommissär aufgefordert , dieses revolutionäre
Zeichen abzulegen , — den Ober -Kommandanten der
Nationalgarde zur Aufsteckung dieses Zeichens ge¬
zwungen.

Aus diesem hier gesagten stellt sich nun heraus , daß
die Requisition des Militärs nothwendig gewesen sey.«

Nach einer kurzen Aufregung iu der Versamm¬
lung theilte der Minister Schwarzer  einen weite¬
ren schriftlichen Bericht mit , daß die Widersetzlichkeit
eines Theils der Nationalgarde wohl noch fortdauert,
jedoch ein Theil der Rebellischen habe das Zeichen
von den Hüten schon wieder herabgenommen . Das
Ministerium wird übrigens dem Gesetze Achtung ver¬
schaffen.

Zum Gebrauche der Waffen ist es noch nicht
gekommen , denn der größte Theil der Nationalgarde
ist von einem guten Geiste beseelt und empfängt das
keiserliche Militär mit Jubel.

Nach einer halbstündigen Einstellung der Sitzung
theilte der Handels -Minister Th e o d o r H o r n b o-
st e l mit , daß die Ruhe vermuthlich binnen kurzer
Zeit ganz hergestellt seyn würde.

Ein Schreiben der Studentenschaft gab zugleich
die feierliche Versicherung , daß kein Beschluß gefaßt

worden sey , irgend eine Störung des Reichstages
herbeizuführen , oder den gewaltsamen Sturz des Mi¬
nisteriums zu veranlassen.

Der Wunsch nach der Wiedererrichtung des Si¬
cherheits -Ausschußes sey laut geworden , und dieser-
wegen habe man eine Deputation an das Ministe¬
rium gesendet . Uebrigens sey die akademische Legion
stolz auf das Vorrecht , die souveränen  Vertre¬
ter mit ihrem Leben zu schützen.

Nun erfolgte im Reichstage eine Scene , in wel¬
cher Anschuldigungen gegen das Ministerium , Ver¬
teidigung für den aufgelösten Sicherheits -Ausschuß
und halbwahrheitliche Mitteilungen über den Stand
der Dinge , auf den Straßen und auf der Aula mit
einander wechselten.

Zuletzt trug noch der Abgeordnete Joseph
Goldmark,  in einer höchst leidenschaftlichen Rede
auf die augenblickliche Entfernung des Militärs an,
wozu auch die Mehrzahl der Abgeordneten beistimmte.

Jetzt wurde eine Kommission ernannt , um sich
dieserwegen zum Ministerium zu verfügen , und ihn
zur Seite zu stehen , während eine andere Kommis¬
sion nach der Universität abgeschickt wurde *)

Der Abgeordnete Doktor I ose p,h Goldmark
eilte aus dev Reichs -Versammlung voraus , um dem
Volke die bisher gefaßten Beschlüsse bekannt zu ma¬
chen , und der Minister Hornbostl  berichtete noch
weiter , daß kein Konflikt zwischen dem Militär und der
Aula vorgefallen sey , denn jenes , nämlich das Mi¬
litär , welches bis nach dem Lugeck am Anfänge der
Straße zur Universität -vorgerückt sey , habe Halt ge¬
macht , und dieserwegen sey auch an der Universität
der Bau von Barrikaden eingestellt worden.

Nach einem mehrfachen Hin - und Herreden wurde
die Neichstagssitzung unterbrochen , um Nachrichten von
den abgeschickten Kommissionen zu erwarten . Endlich
kamen die Abgeordneten Doktor Joseph Gold¬
mark und Michael Ambro  sch von der Univer¬
sität , und jener erklärte , daß , so wie das Militär
abziehe , jede Gefahr verschwunden seyn werde.

Die Hauptaufregung im Volke sey durch das
Gerede hervorgebracht worden , als hatte man die Ab¬
sicht , die akademische Legion zu entwaffnen.

*) Für die erste Kommission an das Ministerium , wur¬
den von dem Reichstags -Präsidenten die Abgeordne¬
ten Johann Georg Scherzer,  Bürger aus
Wien , Joseph  Ritter von Lasser,  Doktor der
Rechte, Franz Hein,  mährisch -schlesischer Advokat,
Franz Smolka  Advokat aus Galizien , und
Adolph Maria Pinkas,  Advokat aus Prag,
vorgeschlagen.

Für die zweite Kommission an der Aula wurden
in Vorschlag gebracht , die Abgeordneten Joseph
G o l d m a r k/Doktor der Medizin , Alois Bor-
rosch,  Kunst - und Buchhändler in Prag , Ferdi¬
nand  Edler von Thinnfeld,  aus Steiermark,
F r anz V r a une r Doktor der Rechte, Emil V a k-
kano,  Dber -Berganns -Beamter aus Stadt Stcyer.
Nachdem aber Doktor Goldmark  schon abwesend
war , so wurde für ihn Ernst Violand  bestimmt.

Diese Kommission begleiteten noch Franz Schu¬
selka,  Schriftsteller , und Bar . Cavalkabö,
kaiserlicher Landrath.



Nach und nach kamen immer friedlichere Nach¬
richten von der Universität , und besonders auch , daß
sie auf die Wiederherstellung des Sicherheits -Ausschu¬
ßes verzichtet habe .-

Gegen halb eilf Uhr in der Nacht endete endlich
diese lange stürmische Sitzung des Reichstages , der
in dieser Krisis nicht getban hatte , was er hätte thun
sollen , um das Ministerium zu stärken , welches dann
zur Widerlegung des Gerüchts , als wolle es die
akademische Legion auflösen , folgende Kundmachung
erlassen hatte.

Mitbürger!  Die gesetzliche Ordnung ist heute
abermals auf eine höchst betrübende Weise gestört
worden.

Das Ministerium wird nicht eher ruhen , bis Friede
und Ordnung in die Mauern der Residenz wieder¬
gekehrt sind.

Ferne sey Euch der Gedanke , daß durch das
Erscheinen der Linieutruppe , die durch Se . Majestät
verbürgten Freiheiten im Entferntesten geschmälert
werden sollen ; im Gegentheile werden sie unter dem
Schutz und Schirme eines gesicherten Zustandes und
unter dem segeureichen Wirken des , unter Euch ta¬
genden koustituirenden Reichstages immer kräftiger
gedeihen.

Alle , auf Aufregung berechneten Gerüchte , wie
das von der Aufhebung der akademischen Legion , so
wie andere Eingriffe in die konstitutionellen Rechte
müssen daher als Lügenhäft ' betrachtet werden .«

Unterzeichnet war diese Kundmachung von den
Ministern Freiherrn von Nessenberg,  Freiherrn von
D oblhoff,  Graf L a tour,  Freiherrn von Kr a u ß,
Alexander Bach , Theodor Hor u bost l und
Ernst Schwarzer.

Als in der nächstfolgenden Reichstagssitznng der
Justiz - Minister Alexander Bach  von dem Ab¬
geordneten Ludwig  Edlen von Löhner,  Doktor
der Medizin , wegen dem ,Tags vorher vorgefallenen
Ereignisse interpellirt wurde , antwortete der Mini¬
ster mit folgenden Worten:

»Es freut ihn , daß diese Interpellation ihn
in die Lage setzt , eine Berichtigung auzubringeu.

Im allgemeinen wird ein Wunsch wegen Auf-
lebung des Sicherheits -Ausschusses nicht revolutionär
seyn ; doch die Zetteln enthielten nicht blos diesen
Wunsch , denn es kamen plötzlich bewaffnete Schaa-
ren in Reihen und Glied unter Kommando mit den
Zetteln am Hute , wo es hieß : »Nur die Wieder¬
herstellung des Sicherheits -Ausschusses kann die be¬
drohte Freiheit retten ! rc.

In dieser Form bewaffnet , nach Abweisung des
Begehrens , ist das Tragen solcher Zettel nicht so
ganz unverfänglich . Dann ist es Widersetzlichkeit ge¬
gen einen , von der kompetenten Behörde ausgegange¬
nen Befehl.

Das Ministerium hat das Tragen solcher Zettel
als ungesetzlich erklärt , und die Volkshaufen zur Ab¬
legung derselben aufgesordert.

Ich glaube , das Ministerium hat in diesem Falle
seine Pflicht gethan.

Wo das Ministerium kein Ansehen mehr hat,
da ist es aus mit der Freiheit , man benütze nicht
die Interpellationen , um das Ansehen des Ministe¬
riums zu schwächen.

Wer den geheimen Bewegungen der letzten vier¬
zehn Tage aufmersam folgte , wird die Exekutivge¬
walt nicht schelten , wenn sie vorsichtig ist.

Wäre die Kraftentwicklnng nicht so groß von
Nationalgarde und Militär gewesen , so wäre der
Tag nicht so ruhig vorüber gegangen . Das Zeichen
ist nicht so unschuldig.

Kann nur der Sicherheits -Ausschuß retten , so
kann der Reichstag nicht retten.

Man will die Majorität des Reichstages ver¬
dächtigen , und mit ihr ^zugleich das Ministerium.

Ist das Freiheit , wenn die Minorität terrori¬
stisch auftritt ? Ich weiß wohl , daß meine Worte
Gift sind , aber ich will für die' Freiheit sterben!

Am Schlüße dieser Rede , erhielt der Minister
ein lebhaftes Bravo , während sich die Linke  ganz
stillschweigend benahm.

Nach dem Ereignisse vom 13 . September ver¬
gingen die Nacht und der folgende Tag wohl ruhig,
aber schon am 15 . September gab es wieder Ruhe¬
störungen , wenn sie auch gleich keine allgemeinen
waren.

Es war nämlich der sogenannte konstitutio¬
nelle Verein  gestiftet worden , der sich zur Auf¬
gabe stellte , sowohl jedem die Freiheit bedrohenden
Rückschritt zum Absolutismus , so wie einen jeden
frechen Uebertritt zur Republik , als einem am Va¬
terlande begangenen Verrath mit allen Kräften ent¬
gegen zu arbeiten.

Die Plakate des Vereins bedeckten alle Mauern,
und bald zählte er schon nach den ersten Tagen fei¬
ner Eröffnung über achtzehntansend Mitglieder , wor¬
unter sich die angesehendsten Männer befanden.

War schon die extreme Parthei , und der von
ihr irre geführte Theil des Volkes über die Stiftung
dieses konstitutionellen Vereins im höchsten Grade
erbittert , so stieg jetzt die Aufregung unter der be¬
thörten Volksmasse noch mehr , als die Mitglieder
des Vereins anfingen , schwarz gelbe  Bänder im
Knopfloche zu tragen , und als nach und nach immer
mehr schwarzgelbe  Abzeichen als die ruhmreichen
Farben des Kaiserreiches zum Vorschein kamen ^ ) .

'*') SchW a r zg e l b ist nicht die h a b s b u r g'fche Haus¬
farbe , denn diese ist rothgelb;  sie ist nicht die
l v t h r ing  e u scde Hausfarbe , denn diese ist weiß
rvth gelb;  sie ist nicht die vereinte Habsburg-
Lot  h r i n g e n sche Hausfarbe , denn in dieser kom¬
men die genannten Farben vor ; sie ist auch nicht die
erzherzoglich österreichische Landesfarbe . denn diese ist
weis r o t h. Schwarzgelb  hat also nicht die
Beziehung zur Familie , wie Viele glauben , und^ ist
in keinem Falle h a b s b u rg - l ö t h r in g' sche Fa¬
milienfarbe.



Die dadurch und von den Hetzblättern aufge¬
reizte Volksmenge ließ sich zu Gassenaufläufen und
Zusammenrottungen verleiten , die sich fast mit jedem
Tage wiederholten.

Die mit schwarz ge  l ben  Bändern sich zeigen¬
den Personen wurden beschimpft , und mißhandelt,
so wie die Auslagkästen vor den Verkaufsläden , wo
sich solche Bänder zur Auswahl befanden , zertrüm¬
mert.

Ja selbst im Schooße des Reichstages scheuete
man sich nicht , diese kaiserlichen Abzeichen in den
Staub zu ziehen , nachdem der Abgeordnete Ernst
Violand  in der Sitzung vom 13 . September sich
mit folgenden Worten äußerte:

»Meine Herren ! man hat sogar schon die schwarz¬
gelbe  Fahne aufgesteckt . Wissen Sie , was diese
Farbe bedeutet . Nicht , daß man Oesterreicher ist,
sondern daß man gegen die Volks -Freiheit und für
die Macht der Monarchie ist. «

Und diese Aeußerung fand bei Vielen auch Beifall.

Die Nachricht , daß der Banus von Kroatien
Freiherr von Jellachich  die Drau überschritten

Schwarzgelb ist die alte  deutsche Rei ch s-
farbe . Wenn nämlich ein Kaiser gewählt wurde,
W hatte er das Recht , das Reichs-Wappen zu füh¬
ren ; und diesem fügte er dann seine Familienwap-
pen hinzu , und zwar nach Links.

So hatten die Wahlraiser aus dem sächsischen,
fränkischen und schwäbischen Hanse , die schwarz¬
gelbe  Reichsfahne geführt , so hatte Kaiser K a r l
VII . die bairische Hansfarbe den schwarzen Adler im
gelben Felde hmzugefügt ; und so hatten die Habs¬
burger  das h a b s b u r g'sche R o t h dem altdeut¬
schen schwarz gelb  hinzugefügt ; und so ist dann
s chw a r z - g e l b »r o t h die habsburgisch kaiserliche
Farbe geworden.

Alle noch jetzt bestehenden deutschen Garden des
österreichischen Hofes haben diese schwär z- roth-
gelb  e Farbe ; die ältern österreichischenTrommeln
am Nande die schw r̂ r z - r o t h - g e l b e Streifung,
wie man gesehen haben wird , als in den Märztagen
1848 die alten Trommeln aus dem Zenghause in
Besitz der jungen Garde kamen ; und jetzt noch ist
als Ueberrest der alten guten großen Zeit , wo Oester¬
reich als die erste deutsche Macht galt , wo die große
Kaiserin Maria Theresia und Joseph  II.
herrschten , der innere Rand der Trommelreife , das
alte habsburgische Noth  geblieben.

Wo die kaiserlichen Truppen auf Gemälden aus
dem dreißigjährigen Kriege , und auch auf später»
bildlichen Darstellungen Vorkommen, da findet man
das schw a r z - r o t h - g e l b auf Trommeln . -Qua¬
sten , u. s. w.; nur der Fahnenrand har neben dem
Schwarz - gelben (dem Altdeutschen) noch das
roth weis; -Oesterreichs ; also -die vier Farben
schwarz , gelb , rot h , weiß.

Als Kaiser Franz  aufhörte , deutscher Kaiser zu
seyn , und als Gegengewicht gegen Napoleons
junges Kaiserreich , -Oesterreichzu einem Kaiserthume
erhob , behielt er die altdeutschen Reichsfarben ; —
Schwarz - gelb — bei.

Als H a b s bu r g e r hätte er blos rot h g e l b ge¬
habt , als Lot h r i n g er , w e i ß - r o t h - g e I d ;
er hätte sein Familien Wappen zur Neichsfarbe ma¬
chen können er hat aber behutsamerweise die alt-
dcutiäe Neichsfarbe angenommen , ohne sich mit dem
alten Ornate , der alten Kaiserkrone zu schmücken.

habe , vermehrte jetzt die in Wien herrschende Auf¬
regung noch mehr , denn ein großer Theil der Be¬
wohner dieser Residenz , besonders jener der demokra¬
tischen Parthei , schwärmte für die Ungarn.

Es erschien eine neue ungarische Deputation , be¬
stehend aus sechzehn Mitgliedern des magyarischen Par-
lament 's mit D e a k an der Spitze , jedoch nicht an Se.
Majestät dem Kaiser , und auch nicht an das Mini¬
sterium gerichtet , sondern an das östereichischische Volk,
nämlich an den dasselbe vertretenden Reichstag , um
von dieser Versammlung Hilfe gegen die Kroaten zu
begehren.

Die Reichs -Versammlung verhandelte in der Si¬
tzung vom 19 . September die Frage , ob die Depu¬
tation empfangen werden solle ; wobei unter äußerst
stürmischen Hin - und Herreden gewichtige Worte zu
hören waren.

Für den unmittelbaren Empfang der Deputa¬
tion stimmte aus Humanitäts - und andern Rücksich¬
ten die Minorität der Kammer , zu welcher die Ab¬
geordneten Alois Borrosch , N ü d o lp h B r e st l,
Joseph Goldmark , Ludwig  Edler von Löh¬
ner , Franz Schuselka , Karl Zimmer und
Wilhelm Polaczek  gehörten.

Andere Abgeordnete beantragten die Niederse¬
tzung einer Kommission , welche die ungarische Depu¬
tation empfangen sollte , jedoch die Mehrzahl von
186 gegen 108 , also 78 Stimmen , wobei der böh¬
mische Abgeordnete Franz Rieger  mit ganz be¬
sonderer Kraft hervorhob , die ungarische Deputation
sey nur gekommen , das Volk von seinem gütigen
Kaiser zu trennen , so wie die Stimme der anwe¬
senden Minister stimmten gegen die Vorlasfung der
Deputation.

Dagegen brachte aber der demokratische Verein
und die akademische Legion der ungarischen Deputa¬
tion , welche in dem Gasthofe zur Stadt Frankfurt
ihr Absteigquartiec nahm , einen feierlichen Fakelzug.

Uebrigens wird aber jeder Patriot diesen Aus¬
spruch des Reichstages gereckt und weise nennen;
denn Ungarn hatte sich von Oesterreich losgerissen,
nachdem es ein unabhängiges Ministerium bildete;
seine Truppen aus Italien zurückrief , dis österreichi¬
schen Siege in Italien betrauerte ; Beiträge zu den
finanziellen Bedürfnissen einer österreichischen Gesammt-
Monarchie verweigerte ; die Donau der österreichischen
Schifffahrt sperrte ; einen Gesandten nach Frankfurt
schickte; allenthalben im Auslande eigene Gesandte
und Konsuln aufzustellen beabsichtigte , und so recht
eigentlich an der Auflösung der österreichischen Mo¬
narchie arbeitete . Und siehe da ; kaum hatte Ungarn
so gehandelt , da kam der Kroate und sagte : » Weil
Du , Magyare , Dich von Oesterreich trennen willst,
so trenne ich mich auch von Dir , um nur von einer
österreichischen Monarchie abzuhängen.

Am 24 . September traf der Erzherzog Ste¬
phan  Palatin von Ungarn ganz unerwartet in Wien
ein , und es scheint , daß dieser kaiserliche Prinz den



-Oberbefehl gegen die Armee des Banus von Kroa¬
tien , Freiherrn von Jellachich,  nur darum über¬
nommen hatte , um nicht in Pesth als Geisel zurück
behalten zu werden.

Der Erzherzog legte hierauf die Stelle eines
Palatins des Königreichs Ungarn in die Hände Sr.
Majestät des Kaisers zurück , und begab sich sodann
auf seine, im Großherzogthume Nassau gelegenen Güter.

Nun wurde der üliulox Oiniao . , Graf Georg
Mailath  mit der Führung der Palatinal -Geschäfte
von Sr . Majestät dem Kaiser einstweilen provisorisch
beauftragt , gleichzeitig aber auch , in der Absicht , den
in Ungarn ausgebrochenen Feindseligkeiten Einhalt zu
thuu , und die daselbst gestörte gesetzliche Ordnung so
schnell und so vollständig als möglich wieder herzu¬
stellen , der kaiserliche Feldmarschall Lieutenant Graf
Franz von Lamberg,  ungarischer Magnat nud Di¬
visionär zu Preßburg , in der Eigenschaft eines kai¬
serlichen Kommissärs mit außerordentlichen Vollmach¬
ten nach Ungarn abgeschickt , und am 25 . September
nachstehende Manifeste an die Völker Ungarns und
die dort befindliche kaiserliche Armee erlassen.

»An meine Völker Ungarns.  Vor we¬
nigen Tagen habe ich meinen treuen Völkern Ungarns
eröffnet , wie sehr mir die schnelle und völlige Wie¬
derherstellung des Friedens und der gesetzlichen Ord¬
nung im Lande ain Herzen liegt.

Leider hat sich aber der Zustand noch verschlim¬
mert,  und der Bürgerkrieg droht von allen Seiten
in Ungarn auszubrechen.

Bei dieser gefahrvollen Lage und bei meinem
sehnlichen Wunsche , Blutvergießen zu verhindern und
die Schrecknisse der Anarchie ferne zu halten , habe
ich mich bewogen gefunden , meinen Feldmarschall-
Lieutenant Grafen Fran z L amberg  mit dem Ober¬
befehle sämmtlicher in Ungarn befindlichen Truppen
und bewaffneten Korps von was immer für einer Be¬
nennung , zu betrauet ! und denselben zu beauftragen,
daß derselbe sogleich diesen Oberbefehl in meinem Na¬
men übernehme.

Zur ersten Aufgabe habe ich demselben vorge¬
zeichnet , daß er allenthalben Waffenruhe herstelle,
und ich hege das feste Vertrauen zu allen Militär-
und Civil -Autoritäten , daß demselben schnell und voll¬
ständig Folge gegeben , und ihm dabei alle Unter¬
stützung werde geboten werden.

Insbesondere habe ich bereits die erforderlichen
Verfügungen getroffen , daß auch in Nord -Ungarn
die gesetzliche Ordnung hergestellt werde.

Ich erwarte von meinen Völkern Ungarns ein
um so vertrauensvolleres Entgegenkommen zu mei¬
nem außerordentlichen Kommissär , als bereits die nö-
thigen Schritte eingeleitet worden sind, um eine, alle
Theile befriedigende Ausgleichung der innern Zwi¬
stigkeiten zu bewirken , und zwiscken den ungarischen
und nickt ungarischen Staaten meines Gesammtreiches
jene volle Einigkeit wieder herzustellen und zu sichern,
wie sie durch Jahrhunderte zum gemeinsamen Wohl
bestand , und durch die pragmatische Sanktion gesi¬
chert war . rc. Ferdinand.

An meine Armee in Ungarn.  Fest ent¬
schlossen einen Kampf zwischen meinen Truppen unter
den Befehlen des ungarischen Ministeriums , und je¬
nen unter den Befehlen , des Banus von Kroatien in
keinem Falle zuzulassen , habe ich meinen Feldmar¬
schall-Lieutenant Grafen Franz von Lamberg,  in
der Eigenschaft eines außerordentlichen königlichen
Kommissärs beauftragt , sich ohne Verzug in das
Hauptquartier des ungarischen Armeekorps ,zu bege¬
ben , und daselbst alle Feindseligkeiten einzustellen,
so wie den gleichen Befehl an den Banus von Kroa¬
tien erlassen.

Ich 'erwarte von den beiderseitigen Befehlsha¬
bern und den ihnen unterstehenden Truppen augen¬
blicklichen Gehorsam und Befolgung meines königli¬
chen Willens , dem unnatürlichen Kampfe zwischen
Truppen , die beide zu meiner Fahne geschworen ha¬
ben , und nur brüderlich für den gemeinsamen Zweck
der Verteidigung des Vaterlandes zu kämpfen ha¬
ben , ohne Verzug ein Ende zu machen.

.Ich erwarte zugleich , daß jene meiner Solda¬
ten , die sich verleiten ließen , ihre Fahnen zu ver¬
lassen , diesem meinem königlichen Rufe folgen , und
reumüthig zu derselben zurückkehren werden , um un¬
ter ihren gesetzlichen Befehlshabern ihrem Schwur
gemäß , wieder ihre Pflichten gegen ihren König nach¬
zukommen .« Ferdinand.

Nun folgen hier noch die beiden kaiserlichen Ma¬
nifeste vom 22 . September , auf welche sich in dem
Manifeste vom 25 . September berufen wird.

»An meine Völker Ungarns.  Die neue¬
sten Ereignisse in Ungarn , welche von Uebelwollenden
dazu ausgebeutet werden , meine Absichten zu verdäch¬
tigen , die Vernichtung der gesetzlichen unläugbaren
Rechte der Krone anzustreben , Besorgniß und Miß¬
trauen zu verbreiten , machen es mir zur unerläßli¬
chen Pflicht , den Völkern meiner ungarischen Krone
meine Gesinnungen offen kund zu geben.

Als ich im März des laufenden Jahres den
Vorstellungen der ungarischen Stände Gehör gebend,
den von denselben vorgeschlagenen neuen staatsrechtli¬
chen Einrichtungen und Gesetzen meine Bestätigung
ertheilte , ward ich von der Ueberzeuguug geleitet,
daß die den Anforderungen der Gegenwart angepaßte
neue unabhängige Gestaltung der ungarischen Verwal¬
tung einerseits die Grundlage der Wohlfahrt und gei¬
stigen wie materiellen Entwicklung des Landes bil¬
den , andererseits aber , wie dieses im Eingänge der
erwähnten Gesetze ausgesprochen ist , auch ferner hier
zur Aufrechthaltung jener Verbindung mit meinen übri¬
gen Erbstaaten dienen würde , welche , auf der Ge¬
meinsamkeit der Dynastie fußend , sich als sicherstes
Mittel kräftiger Abwehr gegen Außen in heilsamer
Entwicklung im Innern bewährt hat , und deren Auf¬
rechthaltung auf der Grundlage gegenseitigen Ver¬
ständnisses eben so im Interesse meines Hauses , als
in dem meiner Völker liegt.

Durch Beseitigung Alles dessen , was als eine
Beeinträchtigung der gesetzlichen , besonders durch die
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pragmatische Sanktion genau normirten Stellung Un¬
garns , oder als ein Hemmniß seines konstitutionellen
und nationellen Fortschrittes dargestellt worden , soll¬
ten die auch fernerhin aufrecht erhaltenen Verbin¬
dungsglieder mit den übrigen Erbstaaten der Monar¬
chie erstarken — nicht gelockert werden . Es sollte
der Beweis geliefert werden , daß die Unabhängig¬
keit der ungarischen Verwaltung ein neues Element
der Kraft für die Verbindung meiner Gesammtstaa-
ten bilden , der Verband meiner Gesammtstaaten aber
sich als ein sicherer Rückhalt , eine mächtige Schütz¬
wehr der Existenz Ungarns erweisen werde.

Wenn ich auch nicht ohne Bedauern - jene An¬
griffe gegen die Rechte einzelner Bürger sah , welche,
wie z. B . die an mehreren Orten vorgekommene Ver¬
folgung der Israeliten , die Anmaßungen einzelner
Gemeinden und Individuen , mit denen sie sich frem-
d e grnndherrliche Besitzungen und Rechte zueigneten,
nur zu deutlich den Beweis lieferten , wie sehr der
Begriff der Freiheit von Manchen mißverstanden wird,
sah ich in denselben weniger die Folgen der aus der
neuen Gestaltung der Dinge entspringenden Aufre¬
gung , als das Produkt strafbarer Umtriebe , derer die
Kraft der Negierung bald Herr werden würde.

Jetzt aber , wo eine erneuerte Aufregung sich
geltend macht , und die Wiederkehr ähnlicher Ereig¬
nisse befürchten läßt , sehe ich mich veranlaßt , ineine
strengste Mißbilligung derselben und den Entschluß
auszusprechen , jede Verletzung der persönlichen und
Eigenlhums Sicherheit der Einzelnen — sie geschehe
unter welchem Vorwände sie wolle , — im Wege der
gesetzlichen Organe strengstens zu ahnden , und diese
m Ausübung ihres Amtes mit der ganzen Kraft mei¬
nes königlichen Willens zu unterstützen.

Mit desto tieferer Entrüstung mußte ich aber
jenes Streben bemerken , welches zum Theile von eiüi-
gen Jener unterstützt , die ich selbst in den Rath der
Krone berufen , mit gänzlicher Hintansetzung jeder
Rücksicht aus die Verbindung mit meinen andern Erb¬
staaten , unablässig auf die Auflockerung dieses Ver --
bandes gerichtet war , in Schmälerung der Rechte
der Krone seine Stütze fand , und bei steter Umge¬
hung der Gesetze in seiner Zweideutigkeit nicht ein¬
mal das Verdienst der Offenheit ansprechen kann.

Der Versuch , sich ohne meine Zustimmung und
im Widerspruche mit den Gesetzen des letzten Reichs¬
tages faktisch in direkte Berührung mit fremden Regie¬
rungen zu setzen , der Beschluß die Hilfleistung gegenüber
eines auswärtigen , meine italienischen Staaten mit Krieg
überziehenden Feindes , ( den indessen die ruhmgekronte
Tapferkeit meiner Truppen — unter denen auch un¬
garische so glorreich mitgesochten — ohne neue Hilfe
zu besiegen gewußt ) , nicht allein von der hergestell¬
ten Ruhe im eigenen Lande , sondern auch von an-
derwärtigen Voraussetzungen abhängig zu machen, eben
so wie jener bei einer feindseligen Verwicklung mit
der Centralgewalt des deutschen Reiches , mir in der
Vertheidigung meiner nicht ungarischen Länder keine
Hilfe zu leisten , ein Fall — der in seiner Unwahr¬
scheinlichkeit nur dieserwegen erwähnt zu werden
schien, um Gelegenheit zu finden , das Recht beding¬

ter Hilfeleistung von Seite Ungarns aufzustellen und
den Samen des Mißtrauens auszustreuen — das
Streben durch neue militärische Einrichtungen , im
administrativen Wege , die auch durch die neuesten
Gesetze mir vorbehaltenen Rechte zu schmälern , dien¬
ten , als Belege dieser verderblichen Richtung , wel¬
cher ernstlich entgegenzutreten ich in dem Augenbli¬
cke für meine konstitutionelle Herrscherpflicht hielt , als
die Vorlage des neuen Nekrutirungs -Gesetzes , und
jene der beabsichtigten übermäßigen Papiergeld -Emis¬
sion mir dazu Gelegenheit bot.

Ich konnte und werde nicht bewilligen , daß die,
alle meine Staaten kräftig schützende. Einheit der Ar¬
mee und ihres Organismus beseitigt , und umgangen
werde , und es ist meine Pflicht , an dre ich treu zu
halten fest entschlossen bin ; einer Finanz -Operation
meine Beistimmung zu versagen , die das Land mit
vielen Millionen unfundirten Papiergeldes zu über¬
schwemmen droht , und den Geld und Handelsverkehr
auf Jahre hinaus stören würde.

Die leichtsinnige Bestätigung einer solchen Maß¬
regel würde den Ruin meiner Uiuerthanen herbeifüh¬
ren , und ein unverzeihliches Uebersehen der Lehren
der Erfahrung bethätigen.

Die traurigen Verwicklungen zwischen Ungarn
und den damit verbundenen Königreichen haben ihren
Höhepunkt erreicht.

Als ich zu Folge der Rechte der ungarischen
Krone , die neuen ungarischen Gesetze auch für die
Nebenländer und die Militäcgrenze sanktionirte , glaub¬
te ich den Wünschen dieser Ländertheile zu entsprechen,
da es nicht in meiner Absicht liegen konnte , den dor¬
tigen Bewohnern allein jene Berechtigungen zu ver¬
sagen , die ich allen meinen Völkern zuerkannt habe.

Den Widerstand derselben zu überwinden , wur¬
den alle , von dem ungarischen Ministerium beantrag¬
ten Maßregeln der Strenge genehmigt , die , wären
es — wie vorgegeben wuroe — blos die Umtriebe ei¬
ner faktiosen Minorität gewesen , zur Erreichung des
vorgesteckten Zweckes ohne Zweifel hingereicht hätten.

Die Entschiedenheit , mit welcher kröatisch -slavo-
nischer Seits auf diesen Wünschen bebarrt wurde,
mußte bald der Ueberzengung die Bahn öffnen , daß es
sich hier um die Wünsche eines ganz treu ergebenen Vol¬
kes handle , deren Unterdrückung weder im Interesse
Ungarns , noch in jenem der Nebenländer liegt.

Die versuchte Pazisikation hat leider kein Re¬
sultat geliefert , und ist beim ungarischen Reichstage
erst dann ernstlich besprochen worden , als die dro¬
hende Gefahr des Zusammenstoßes schon zur Wirk¬
lichkeit geworden war.

In dieser Lage der Dinge war es meine Pflicht,
in Mitten der streitenden Anforderungen , der Krone
jene Stellung zu wahren , welche ihrer Aufgabe und
Würde entspricht , jene der Ausgleichung und Ver¬
mittlung.

Mit tiefstem Schmerze bat mich insbesondere der
Krieg an der untern Donau erfüllt.

Ich habe die mir vor Ausbruch desselben von
Seite der Serben gestellten Bitten an mein ungari-



sches Ministerium mit der Ueberzeugung überwiesen,
daß es ihm durch eine richtige Wahl seiner dahin zu
entsendenden Organe und anderer anzuwendenden Mit¬
tel gelingen werde , ohne Verletzung der Territorial-
Jntegrität des Reiches , jene ihrer Anforderungen,
die mir der Billigkeit vereinbar waren , zu befriedi¬
gen und eben dadurch den überspannten Forderungen
mit desto größerem Nachdrucke entgegen treten zu
können.

Diese Aufgabe wurde nicht gelöst , ja nicht ein¬
mal zu lösen versucht , und es bleibt mir nichts übrig,
als die Greuel eines unseligen Krieges , in welchem
auch jetzt ein Theil meiner Truppen verwendet ist,
zu bedauern , und meinen königlichen Willen auszu¬
sprechen , mit aller Macht ans Beendigung desselben
hinzuwirken , wozu ich ebenso alle Mittel der Ver¬
söhnung , als alle Kraft der Staatsgewalt anzuwen¬
den fest entschlossen bin.

Man hat es gewagt , die mir vorschwebenden
Absichten zu verdächtigen , einen Angriff auf dre ge¬
währleisteten Rechte des Landes darin zu sehen , und
dieserwegen die von mir nicht genehmigten . Gesetz-
Vorschläge — gleich Gesetzen — in Ausführung brin¬
gen zu wollen , Rekruten auszuheben , und Papier¬
geld auszugebcn , ja meine Truppen zur eigenmächti¬
gen Verlassung ihrer Fahnen und Regimenter aufzu¬
fordern , mithin , direkte in meine königlichen Rechte
eingreifend , die Treue derselben wankend zu machen,

Nachdem es mein unabänderlicher Wille ist, ähn¬
lichen Uebergriffen im Wege der Gesetze zu begegnen,
versichere ich zugleich die Völker meiner ungarischen
Krone , daß , wie ich einerseits alle gesetzlichen Rechte
des Landes zu beachten fest entschlossen bin , ich an¬
dererseits ebenso die Rechte meiner Krone mir den
mir zu Gebothe stehenden Mitteln ckeiner kaiserlichen
königlichen Macht zu wahren wissen werde in der fe¬
sten Ueberzeugung , daß die Aufrechthaltung derjelben
der einzige Weg ist , auf welchem die streitenden Na¬
tionalitäten , sich in gemeinsamer Ergebenheit begeg¬
nend , das Mittel der Ausgleichung und Vereinigung
finden.

Gestützt auf die Treue der Völker Ungarns und
der damit verbundenen Königreiche lebe ich in der fe¬
sten Zuversicht , daß sie der Stimme ihres Königs
mehr als jener der Aufwiegler und Ruhestörer ver¬
trauen , ihren gesetzlichen Obrigkeiten Gehorsam lei¬
sten , sich aller Angriffe auf die Sicherheit der Per¬
son und des Eigenthums enthalten werden , und for¬
dere sie auf , die zur dauernden Befriedigung des
Landes , zur Wiederherstellung und Aufrechthaltung
der konstituirenden Ordnung unverzüglich zu ergrei¬
fenden Maßregeln in Ruhe zu gewärtigen .«

Ferdinand.

»An in e ine in Ungarn st e h end en Trup¬
pen .« In dem Manifeste welches ich am heutigen
Tage an meine mir hochwerthe ungarische Nation er¬
ließ , habe ich die Mißbilligung jener Handlungen aus¬
gesprochen , welche in neuester Zeit den innern Frie¬
den meiner ungarischen Länder gestört , und von al¬
len Gutgesinnten und wahren Freunden des Vater¬

landes eben so gesetzwidrig wie für Thron und Volks¬
freiheit verderblich erkannt worden sind.

Leider haben einige der Minister diese Verderbs
liche und gesetzwidrige Richtung unterstützt oder we¬
nigstens ihr nicht pflichtmäßig Widerstand geleistet,
und so ist es gekommen , daß selbst mein Heer , des¬
sen Treue , Disziplin und Tapferkeit sich bei den ge¬
fährlichsten Proben in der Gegenwart nicht minder
glänzend wie in der Vergangenheit bewährt hat , in
dem Lande der Treue , nämlich in meinem Königrei¬
che Ungarn , einer Versuchung bloßgestellt worden,
und teilweise derselben sogar unterlegen ist.

Die Abwesenheit meines ungarischen Kriegs Mi¬
nisters wurde benützt , um durch lockende Zusagen
Soldaten ihren Truppenkörpern zu entfremden , sie
zum Eintritt in die sogenannte mobile Nationalgarde
und Freikorps zu bewegen , und auf diese Art den
Bestand ganzer wohldisziplinirter Militärkörper , zu
gefährden.

Eben so erschütternd für die Disziplin meines
ungarischen Heeres , war die unwürdige Behandlung,
denen die in ungarischen Regimentern dienenden Offi¬
ziere anderer Nationalitäten preisgegeben worden sind,
denn dieselben mußten die bitterste Kränkung dadurch
erfahren , daß die ihnen untergebene Mannschaft zum
Ungehorsam aufgereizt worden war.

Die Verwicklungen der ungarisch - kroatischen
Streitigkeiten drohen nun mit einem neuen , bisher
unerhörten Begebrtisse.

Die ParLheikämpfe rufen von beiden Seiten die
militärische Kraft zu Hilfe , und es drängt die Be¬
sorgnis vor einem Zusammenstoß mich zu dem Auf¬
rufe an meine Armee , und an alle Theile derselben,
daß sie den durch Jahrhunderte bewährten Gemein¬
geist , und die brüderliche Einigkeit , auch iit dem
-jetzigen gefährlichen Momente bewahren , und vor Eu¬
ropa , so wie vor allen meiner Monarchie ungehöri¬
gen Volksstämmen den Beweis geben mögen , daß
das Gesetz jetzt unter dem Einflüße der freien poli¬
tischen Institutionen für mein Heer aber so heilig sey,
wie es von jeher sein Leitstern war , wenn es sich
um den Schutz für Ruhe und Sicherheit der bürger¬
lichen Rechte handelt.

Ich hege daher alles Vertrauen , daß alle Trup-
pen -Kommandanteü den auf die Verführung der Trup¬
pen gerichteten Versuch , mit der ganzen Kraft ihres
Ansehens entgegen zu wirken wissen , und in jeder
Gelegenheit , mit allen ihnen ẑu Gebothe stehenden
Mitteln , das feindliche Zusammentreffen von Theilen
eines und desselben Heeres mit Bestimmtheit zu ver¬
meiden bestießen seyn werden . «

Ferdinand.

Aber beide Manifeste , worin Se . Majestät der
Kaiser von Verhinderung des Blutvergießens und Ab¬
wendung der Schrecknisse der Anarchie sprach , blie¬
ben vergebens , ja sogar der unglückliche Graf Lam¬
berg,  der den Frieden stiften sollte , und dieses auch
thun wollte,  wurde nach seiner Ankunft in Pesth
am 29 . September auf offener Wrraße auf die ent¬
setzlichste Art ermordet.



Die Nachricht von diesem Morde brachte , wie
sich leicht denken läßt , einen schaudervollen Eindruck
ans Se . Majestät den Kaiser , und die kaiserliche
Familie hervor.

In Wien war der Abscheu über den Mord all¬
gemein , und man fürchtete sogar für die in der Re¬
sidenz anwesenden Ungarn.

Aber wer hätte jetzt in diesem Augenblicke den¬
ken sollen , daß nach Verlauf einer Woche die Wie¬
ner sich selbst zu Gunsten der Ungarn erheben würden.

Die Stimmung in Wien verschlimmerte sich von
Tag zu Tag , und jeden Abend gab es zum Zeitver¬
treib der müßigen Jugend sogenannte Katzenmusiken.

Die Zeitungen brachten eine angeblich aufgesan-
gene Korrespondenz zwischen dem Banus Freiherrn
von I e l la ch i ch und dem Kriegs -Minister Grafen
Latour,  welche den — bei der radikalen Parthei
ohnehin unbeliebten Minister >— zum Gegenstände ihrer
äußersten Wuth machte

Gerede auf Gerede jagte sich auf einander , be¬
sonders aber sagte man , daß sämintliche Garnison
nächstens ein Lager auf dem Glacis beziehen , daß
Verstärkungen von Militär -Truppen aurücken , und
dann die Negierung unter dem Schutze der Bajonette
und Kanonen , die Aufhebung des Vcreinsrechtes,
der Preßfreiheit u . s. w . durchsetzen würde.

Wohl ließ der kommandirende General Graf
Auersperg  dieses Gerede durch ein Plakat wider¬
sprechen , aber das Publikum sah dennoch einem bal¬
digen Zusammenstoß , ja einer unvermeidlichen Kata¬
strophe entgegen , und dieses ist .immer ein bedenkli¬
ches Zeichen.

Am 5 . Oktober wurde das von Sr . Majestät
dem Kaiser am dritten Oktober Unterzeichnete , von
dem Grafen Neefe  y als ernannten ungarischen Mi¬
nister -Präsidenten gegengezeichnete Manifest an die
Ungarn , in Wien bekannt , welches folgenden In¬
halts war.

»Ungarns , des Großfürstenthnms Siebenbürgen
so wie aller Nachbarländer , Neichs -Baronen , kirch¬
lichen und weltlichen Würdenträger , Magnaten und
Repräsentanten , die auf dem von uns in der könig¬
lichen Freistadt Pesth zusammen berufenen Reichstage
versammelt sind, unfern Gruß und unser Wohlwollen.

Zu unserm liefen Schmerz und Entrüstung hat
das Repräsentantenhaus sich , durch Ludwig Kos¬
suth  und seine Anhänger , zu großen Ungesetzlichkei¬
ten verleiten lassen , ja sogar mehrere ungesetzliche
Beschlüsse gegen unfern königlichen Willen zum Voll¬
züge gebracht , und neuerlich gegen die Sendung des
von uns zur Herstellung des Friedens abgeordnelen
königlichen Kommissärs , unserm Feldmarschall Lieute¬
nant Grafen Franz Lamberg,  bevor derselbe nur
unsere Vollmacht vorzeigen konnte , am 27 . Septem¬
ber einen Beschluß gefaßt ; in Folge dessen unser kö¬
niglicher Kommissär von einem wilden Haufen auf öf¬
fentlicher Straße mit Wuth angegriffen , und auf
die grauenvollste Weise ermordet wurde.

Unter diesen Umständen sehen wir uns unserer
königlichen Pflicht zur Aufrechthaltung der Sicherheit

und der Gesetze gemäß genöthigt , folgende Anord¬
nungen zu treffen und deren Vollziehung zu befehlen.

Erstens,  Lösen wir hiemit den Reichstag auf,
so daß nach Veröffentlichung unseres gegenwärtigen
allerhöchsten königlichen Rescriptes derselbe sogleich
seine Sitzungen zu schließen hat.

Zweitens.  Alle von uns nicht sanktionirten
Beschlüsse und Verordnungen des gegenwärtigen Reichs¬
tages erklären wir für ungesetzlich , ungiltig und ohne
alle Kraft.

Drittens.  Unterordnen wir dem Oberbefehle
unjeres Banus von Kroatien , Slavonien und Dal¬
matien , dem Feldinarschall -Lieutenant Freiherrn Jo¬
seph von Jellachich,  hiemit alle in Ungarn und
seinen Nebenländern , so wie in Siebenbürgen liegen¬
den Truppen und bewaffneten Körper , von welch
immer einer Haltung , gleichviel , ob diese aus Na¬
tionalgarden oder Freiwilligen bestehen.

Viertens.  Bis dahin , wo der gestörte Friede
und die Ordnung im Lande bergestellt sind , wird
das Königreich Ungarn den Kriegsgesetzen unterwor¬
fen , daher den betreffenden Behörden die Abhaltung
von Komitatsstädtischen oder Distrikts -Kongregationen
einstweilen eingestellt wird.

Fünftens.  Unser Banus von Kroatien , Sla¬
vonien und Dalmatien , Freiherr von Jellachich
wird hiermit als bevollmächtigter Kommissär unserer
königlichen Majestät abgesendet , und ertheilen wir
ihm die volle Macht und Wirksamkeit damit er im
Kreise der vollziehenden Gewalt die Befugnisse aus¬
übe , mit welchen er m gegenwärtigen außerordent¬
lichen Umständen als Stellvertreter unserer königlichen
Majestät bekleidet ist.

In Folge dieser unserer allerhöchsten Bevoll¬
mächtigung erklären wir , daß alles dasjenige , was
der Banus von Kroatien verordnen , verfüoen , be¬
schließen und befehlen wird , als mit unserer aller¬
höchsten königlichen Macht verordnet , verfügt , be¬
schießen und befohlen anzusehen ist ; daher wir auch
allen kirchlichen , Civil - nnd Militär -Behörden , Beam¬
ten , Würdenträgern und Bewohnern , wessen immer
Standes und Ranges unseres Königreiches Ungarns,
Siebenbürgens und aller Nebenländer , hiemit aller¬
gnädigst befehlen , daß sie den durch Freiherrn von
Jellachich  als Unfern bevollmächtigten königlichen
Kommissär unterschriebenen Befehlen in Allem eben
so Nachkommen und gehorchen , als sie unserer kö¬
niglichen Majestät zu gehorchen verpflichtet sind.

Sechstens.  Insbesondere tragen wir unserem
königlichen Kommissär auf , darüber zu wachen , daß
gegen die Angreifer und Mörder unseres königlichen
Kommissärs Grafen Franz Lamberg,  so wie
gegen alle Urheber und Theilnehmer an dieser empö¬
renden Schandthat nach der vollen Strenge der Ge¬
setze verfahren werde.

Siebentens.  Die übrigen laufenden Geschäfte
der Civil -Verwaltung werden einstweilen von der , den
einzelnen Ministerien zugewiesenen Beamten nach Vor¬
schrift der Gesetze geführt werden.

Wie sofort die Einheit der Wahrung und Lei¬
tung der gemeisamen Interessen der Gesammt -Monar-



chie auf bleibende Weise hergestellt , die gleiche Be¬
rechtigung aller Nationalitäten für immer gewährlei¬
stet , und auf dieser Grundlage der Wechselbeziehun¬
gen aller unter unserer Krone vereinigten Länder und
Völker geordnet werden sollen , so wird das Geeig¬
nete mit Zuziehung von Vertretern aller Theile bera-
then und im gesetzlichem Wege festgestellt werden.

Zugleich ernenne ich meinen Feldzeugmeister Frei¬
herrn von Reese  y zu meinem ungarischen Minister¬
präsidenten . « Ferdinand.

Zugleich wurde in Wien als neueste Nachricht
von den Zeitungsblättern verbreitet , daß Freiherr
von Jella  chich vor dem ihm überlegenen ungari¬
schen Streitkräften von Stuhlweißenburg nach Raab
zurückgewiesen , und von da nach Wicselburg ausge¬
brochen sey , um sich bei dieser Stadt oder an der
Grenze von Nieder -Oesterreich mit den , bei Baden¬
dorf konzentrirten kaiserlichen Truppen zu vereinigen.

Auch war bekannt geworden , daß am nächsten
Tag ein Theil der Besatzung von Wien nach der
ungarischen Grenze aufbrechen solle , und es begaben
sich sogar einzelne Soldaten in die Volks Klubbs,
wo sie sich um Rath erkundigten , wie sie es mit dem
Abmarsche halten und wie sie sich benehmen sollten;
worüber sich leicht denken läßt , was ihnen von den
Demokraten geantwortet wurde.

Dieses Alles brachte am 5 . Oktober in der im
nern Stadt Wien , so wie in den Vorstädten eine
ungeheure Aufregung hervor , und die extreme Par-
thei entwickelte eine solche -Thätigkeit , stellte alles
auf die perfideste Weise in einem falschen Lichte dar,
daß ihr Anhang den bevorstehenden Abzug der Trup¬
pen zu Jella  chich ansah , als sollten sie ihm den
Marsch gegen Wien sichern.

X -

Es brach jetzt der abscheulichste Tag in den
Jahrbüchern Wiens , nämlich der sechste Oktober an,
wo Brüder gegen Brüder , Bürger gegen Bürger,
Söhne eines Landes , eines Staates sich feindlich ge¬
genüber standen , und gegen einander die Todt ver -v
breitenden Waffen abfeuerten.

Das Grenadier -Bataillon , welches aus den Gre¬
nadieren der Infanterie - Regimenter , Heß , Hra-
b ow  s ky  und Großherzog von Baden  zusammen¬
gesetzt ist , welches jetzt nach Ungarn abmarschiren
sollte , weigerte sich in Folge von Aufhetzungen , wur¬
de aber zuletzt von Kürassieren in die Mitte genom¬
men , und bei dem nun erfolgten Abmarsche zum
Bahnhöfe geleitet.

Nationalgarden und Legionäre , Arbeiter und
Weiber folgten zum Theil untermischt mit den Gre¬
nadieren gegen den Tabor.

An der Eisenbahnbrücke angekommen , zerstörten
die Arbeiter und Nolkshaufen die Telegraphen -Linie,
hoben die Schienen aus,  und nahmen die Querbal¬
ken der Brücke ab , aus welchen sie Barrikaden er¬
richteten.

Das Bataillon vom Jnfanterie -Regimente Nas¬
sau  mit einigen Kanonen unterstützt , gab jetzt auf

den andrängenden Volkshaufen und die gegenüber
aufgestellten Nationalgarden und Studenten , unter
welche sich die abtrünnigen Grenadiere gemischt hatten
eine Decharge , worauf sich aber von der andern Seite
ein heftiges Gewehrfeuer entwickelte , und schon auf
die ersten Schüsse fiel der kaiserliche General - Major
Hugo  von B red  y todt vom Pferde.

Nassau  Infanterie mußte sich mit dem Ver¬
luste der Kanonen , so wie vielen Verwundeten und
Todten zurückziehen , wahrend in der Stadt Allarm
geschlagen und die Nationalgarde versammelt wurde.

Auf dem Stock am Eisenplatze war die Natio¬
nalgarde des Kärnthnerviertels , welche als »S ch wa rz-
gelbe Garde«  bei der extremen Parthei verhaßt
war,  ausgestellt , und hatte auch den Eingang zum
Stephansthurme besetzt , um das Sturmläuten zu
verhindern.

Die Folge davon war ein blutiger Kampf die¬
ser Garde , gegen die Vorstadt -Garden , der sich nun
bis in das Innere der Stephanskirche zog,  welches
uralte Heiligthum durch entsetzliche Thaten an diesem
verhängnisvollen Tage entweiht wurde.

Zwei Kundmachungen des , Ministeriums , wel¬
ches im Hofkriegsrathsgebäude versammelt war , und
gegen 5 Uhr des Abends auseinander ging , blieben
ohne alle Wirkung.

Militär mit Kanonen rückte jetzt in die Stadt
besetzte den Hof,  den Graben , die Freiung und an¬
dere Plätze ; aber durch den Angriff der National-
Garden und Studenten rc., wurden diese Truppen
bald wieder genöthigt , sich aus der Stadt zurückzu-
ziehen.

Doch das Schrecklichste des Tages sollte erst
noch kommen.

Ein Volkshaufe drängte sich nämlich vor das
Hofkriegsrathsgebäude , von wo der Justiz -Minister,
Alexander Bach,  sich bereits entfernt hatte , und
tobte mit den schrecklichsten Verwünschungen gegen
den Minister Bach , und den Grafen Latour.

Die rasende Rotte wurde immer zahlreicher und
ohne sich damit zu begnügen , daß der Kriegsminister
sein Amt niedergelegt hatte , wurde der unglückliche
Graf Latour  in seinem Verstecke ausgesucht , und
auf die schauderhafteste Weise ermordet.

Aber wie benahm sich an diesem Tage des Ent¬
setzens, wo der tapfere , seinem Monarchen bis in den
Tod getreue Feldzeugmeister auf eine so ruchlose Weise
hingeschlachtet wurde , die Reichstags -Versammlung?

Der Präsident Strobach  berief die Versamm¬
lung nicht , sondern verließ vielmehr mit den meisten
böhmischen Abgeordneten die Residenzstadt Wien.

Indessen sammelte sich aber die beschlußfähige
Zahl der Mitglieder von selbst , und der Vize -Prä¬
sident Smolka,  Advokat und Abgeordneter für Lu-
baczow in Galizien , übernahm das Präsidium.

Der Reichstag erklärte sich jetzt für permanent,
maßte sich die exekutive Gewalt an , und verkündete
iu einer Proklamation , daß er in Berathung über
Maßregeln begriffen sey , das Militär aus dem Be¬
zirke der Stadt zu entfernen , und eine allgemei¬
ne Amnestie  für das , an diesen Tag Vorgefallene,



und zwar ' für alle Civil - und Militär -Personen zu
erwirken.

Als der Reichstag von der Gefahr der beiden
Minister Alexander Bach  und Graf Latour
in Kenntniß gesetzt wurde , begab sich eine Deputa¬
tion mit weißen Schärpen und einer weißen Fahne,
mit den Abgeordneten Alois Borrosch  an der
Spitze , nach dem Hofkriegsrathsgebäude , aber es war
nicht mehr möglich gewesen , den unglücklchen Kriegs-
Minister zu retten.

Von dem entsetzlichen Morde in Kenntniß ge¬
setzt , erließ nun der Reichstag eine zweite Prokla¬
mation , worin untern Andern gesagt wurde.

»Nachdem der Reichstag sein tiefstes Bedauern
ausspricht , über einen Akt schrecklicher Selbsthilfe,
wodurch der bisherige Kriegs -Minister seinen gewalt¬
samen Tod gefunden , spricht er seine feste Hoffnung,
seinen entschiedenen Entschluß aus , daß von diesem
Augenblicke an das Gesetz und die Achtung vor dem¬
selben allein herrsche.

Der Reichstag wird sich zugleich an den Mo¬
narchen wenden , und ihm die Dringlichkeit vorstel¬
len , diejenigen Mitglieder seines Mathes , die das
Vertrauen des Landes nicht besitzen , zu entfernen
und das bisherige Ministerium durch ein volksthüm-
liches Ministerium zu ersetzen.«

Also blos eine Handlung schrecklicher Selbsthilfe
war nach der Ansicht der Reichstags -Versammlung
der Mord des Kriegs -Ministers Graf Latour  ge¬
wesen , während es doch die Pflicht des Reichstages
gewesen wäre , und folgte daraus was wolle , seine
tiefste Entrüstung über die grauenvolle That auszu¬
sprechen.

Eine solche Erklärung würde aller Wahrschein¬
lichkeit nach , der Mehrzahl der Bewohner Wiens,
die den verbrecherischen Aufruhr und den begangenen
Mord in tiefster Seele verabscheuet ?, Muth eingeflößt
hoben , um sich nicht von einer Parthei tyrannisiren
und die schöne Hauptstadt in ein namenloses Unglück
stürzen zu lassen.

Eben so ist es auffallend , wie der Reichstag an
Se . Masestät den Kaiser das Ansuchen stellen konnte,
statt des gegenwärtigen Ministeriums ein vol k s t hüm-
li ches  zu ernennen . Hatte doch , dieses Ministerium
die unbezweifelbare Mehrheit im Reichstage , der al¬
lein . wenigstens nach den sogenaNnten konstitutionel¬
len Prinzipien , das Recht hatte , Minister durch Ent¬
ziehung der Stimmenmehrheit zu stürzen.

In dem Worte volksthümlich  steht es also
deutlich , daß der Reichstag aus Rücksicht auf die
Volksbewegung,  die gegen zwei Minister al¬
lerdings gerichtet war , ein neues Ministerium ver¬
langte.

Aber jene Parthei , welche den verbrecherischen
Aufstand erregte , und durchführte , gleich bedeutend
mit der Bevölkerung von Wien nehmen , war eine
Beschimpfung der Resident ; sie , diese Parthei , war
nicht der Ausdruck der Gesinnung der gesummten Ein¬
wohner Wiens , und noch viel weniger aller der Völ¬
ker , welche zu vertreten der Reichstag berufen war.

Kein einziges dieser Völker hatte dem Ministe¬
rium eiu Mißtrauens -Votum gegeben : Und wer hät¬
ten dann jene neuen volksthümlichen  Minister
seyn sollen , um den Wünschen der Empörungs -Par-
thei zu entsprechen ? Sie hätten doch jedenfalls dieser
Parthei angehören oder aus dieser hervorgehen müssen.

Wohl kann man hier die Einwendung machen,
der Reichstag war in seinen Beschlüssen nicht frei,
und wurde selbst von dieser Empörungs -Parthei ter-
rorisirt ; aber dann wäre es wieder die Pflicht des
Reichstages gewesen , auseinander zu geben , und nicht
sowohl durch sein Bleiben als auch durch seine Be¬
schlüsse die Revolutiensparthei zu verstärken.

Statt entweder auseinander zu gehen , oder sich
um den Thron zu schaarcn , suchte aber der Reichstag
bei Sr . Majestät dem Kaiser noch am 6 . -Oktober wirk?
lich an , die bisherigen Minister Freiherrn von Do¬
belhoff und Hornbostel  beizubehalten , und den
Ministerratb durch voMthümliche Manner zu ergän¬
zen. — Die Ernennung des Banus Freiherrn von
Jellachich  zum königlichen Kommissär für Ungarn
zurückzunehmen , und für A l l.e ( also auch für die
Mörder des unglücklichen Grafen Latour ) , beiden
am 6 . Oktober ereigneten Vorfällen betheiligten Ci¬
vil - und Militär -Personen eine allgemeine Am¬
nestie  auszusprechen.

Auch ernannte der Reichstag einen aus zehn
Reichstags Mitgliedern bestehenden permanenten Sü
cherheits -Ausschuß , der aber nicht viel mehr als der
gehorsame Diener des Studenten -Ausschuffes und des
Central -Comitös der demokratischen Vereine in Wien
war . ,

Mit der Ermordung des greisen Kriegs -Mini¬
sters Grafen Latour  waren aber die blutigen Sze¬
nen des 6 . Oktober noch keineswegs zu Ende.

Die Aufrührer schritten jetzt zur Erstürmung
des kaiserlichen Zeughauses , welches von einer klei¬
nen Militärtruppe mit Heldenmuts ) vertheidrgt wurde.

Der Angriff , der Abends um 8 Uhr gegen das
Hauptthor erfolgte , wurde durch einen wohlgezielten
Kartätschenschuß abgeschlagen , und nun errichtete das
Volk , überzeugt , daß das Zeughaus mit Sturm nicht
zu nehmen sey , Barrikaden und führte Kanonen auf,
um den Eingang zu beschießen.

Ans eine blos kurze Zeit ruhte der Kampf , fing
aber bald wieder an , nachdem der Versuch der Auf¬
rührer zu parlamentiren mißglückt war,  mit erneuer¬
ter Heftigkeit , und zwar von der hohen Brücke her,
so wie von der hochgelegenen Bastei , wohin Geschütz
gebracht worden war,  wo man das Gebäude in
Brand zu stecken versuchte.

Nach dem Abzüge der geringen Besatzung am
nächstfolgenden Tage früh war das kaiserliche Zeug¬
haus mit seinen historischen Denkmälern und mit
Waffen im Werthe von vielen Millionen mehrere
Stunden hindurch der Raubsucht des Volkes preige-
geben , was nun die Folge zur Bewaffnung des Pro¬
letariats war.

Graf A u e r sp er g ließ jetzt die Wiener -Gar¬
nison ein festes Lager im fürstlich Schwärzen¬
de  r gischen Garten , und im kaiserlichen Belvedere
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beziehen , um dadurch zu verhindern , daß die Trup¬
pen in ihren weit von einander entfernt liegenden
Kasernen vom Volke nicht angegriffen werden , was
dem Reichstage mit dem Bemerken vom Ministerrathe
mitgetheilt wurde , daß der Graf Auersperg  die
Garnison auf einen einzigen militärischen Punkt zu¬
sammengezogen habe , um sie vor jeden weitern In¬
sulten und Angriffen sicher zu stellen , und daß diejes
durchaus in keiner feindlichen Absicht geschehen sey.

Auf Se . Majestät dem Kaiser und die kaiserli¬
che Familie mußte die Ermordung des Kriegs -Mini¬
sters Grafen Latour,  so kurz nach jener des Gra¬
fen Lamberg,  welcher als königlicher Kommissär
nach Pesth abgeschickt worden war , und unter so
schaudervollen Umständen verübt , einen unbeschreiblichen
Eindruck des Entsetzens Hebvorbringen.

Der Kaiser verließ daher seinen Lieblings -Aufent¬
halt Schönbrunn mit der dortigen Besatzung und be¬
gab sich nach Qlmütz.

Was er füblte , und was er wollte , enthält
hier nachfolgendes Manifest:

»Ich habe alle Wünsche meines Volkes zu er¬
füllen gesucht.

Was ein Herrscher an Güte und Vertrauen sei¬
nen Völkern erweisen kann , habe ich mit Freude er¬
schöpft , und durch die Konstitution , die Kraft , die
Selbstständigkeit und den Wohlstand zu erhöhen ge¬
sucht.

Obwohl mich die Gewaltthaten des 15 . Mai
aus der Burg meiner Väter vertrieben haben , bin
ich dennoch nicht müde geworden , zu geben und
zu gewähren '* ) .

Auf der breitesten Grundlage des Wahlrechtes
ist ein Reichstag berufen worden , um in Ueberein-
stimmung niit mir die Konstitution zu entwerfen.

Ich bin in die Hauptstadt zurückgekehrt , ohne
eine andere Garantie zu verlangen , als das Rechts¬
gefühl und die Dankbarkeit meiner Völker.

Allein , eine geringe Zahl Jrregeführter bedroht
die Hoffnung jedes Vaterlandsfreundes mit Vernich¬
tung . Die Anarchie hat ihr Aeußerstes vollbracht.

Wien ist mit Mord und Brand erfüllt . Mein
Kriegs -Minister , den schon sein Greisenalter hätte
schützen sollen , hat unter den Händen meuchlerischer
Rotten geendet.

Ich vertraue auf Gott und mein gutes Recht,
um Mittel zu finden , dem unterjochten
Volke Hilfe zu bringen.

Wer Oesterreich , wer die Freiheit liebt , der
schaare sich um seinen Kaiser .«

Ferdinand.

* ) Noch - lim 6 . Oktober ging Se . Majestät der Kaiser
in den Wunsch des Reichstages ein , außer den Frei-
herru von Dob I hoffund Hornbostel,  volks-
thiimlichere Minister m ernennen.

Der Monarch konnte also zur Zeit , als die De¬
putation des Reichstages ihm aufwartete , noch keine
Nachricht von dem marte ^vollcn Morde des Grafen
Latour  gehabt haben , weil diese Unthat später,
oder gerade um diese Zeit geschah.

Der Finanz -Minister berichtete in der Sitzung
des Reichstages vom 7 . Oktober , daß ihm jenes kai¬
serliche Manifest nebst' dem schriftlichen Aufträge , das¬
selbe entweder zu kontrasigniren , oder im Weigerungs¬
fälle dem General , Grafen von Auersperg  zu über¬
senden , überbracht worden sey.

Der Minister , welcher sich erklärte , das Ma¬
nifest nicht kontrasigniren zu können * ) , übergab nun
beide Urkunden dem Reichstage , um darüber zu be¬
schließen.

Die Minister Doblhoff , Kraus und Horn¬
bost  e l wurden nun vom Reichstage bestimmt , alle
Ministerien zu führen , Ordnung und Sicherheit her¬
zustellen , ein neues Ministerium Sr . Majestät dem
Kaiser vorzuschlagen , und mit dem Reichstage in un¬
unterbrochener Verbindung zu bleiben , dann eine
Denkschrift an Se . Majestät dem Kaiser und eine
Proklamation an das Volk zu erlassen , worauf Horn¬
bostel  seine Entlassung eingab , die aber von dem
Reichstage nicht angenommen wurde.

Der Abgeordnete Johann Umlauft,  stellte
jetzt in der Reichstagssitzung den Antrag , den Ent¬
wurf eines Nationalgarde -Gesetzes vorzulegen , worauf
der Minister Freiherr von Kraus  erwiederte , er er¬
kenne wohl die Wichtigkeit eines solchen Gesetzes , ist
aber der Meinung , daß diese Arbeit sehr beschwer¬
lich sey,  da sich mit dieser Aufgabe das Kriegs -,
Justiz -, Finanz und noch mehrere andere Ministerien
beschäftigen müssen.

Der Abgeordnete Doktor und Professor Eber¬
hart Jo na k ' machte  den Antrag , das Ministerium
habe sogleich ein provisorisches Nationalgarde -Gesetz
zu erlassen , aber Alois Borrosch,  Reichstags-
Abgeordneter aus Prag war dagegen , und sagte:

Die Bestimmungen über die Nationalgarde ma¬
chen einen Theil der Gemeinde -Ordnung aus , man
möge daher indessen ein Reglement wie in Böhmen
erlassen.

Ritter von Sierakowsky,  Abgeordneter aus
Galizien stellte hiermit den Antrag , eine Prokla¬
mation an die Armee zu erlassen , welche von fünf
Neichstags -Deputirten auszuarbeiten wäre , und fer¬
ner die Kapitulation auf drei Jahre herabzusetzen,
Körperstrafen abzuschaffen , die Jnhaberstellen sollen
aufhören , und die Beförderungen nur vom Verdien¬
ste abhängig gemacht werden.

Er führte dabei an , daß durch die bisherigen
Errungenschaften Jeder , außer dem Soldaten gewon¬
nen habe . Borrosch  warnte aber , sich in un¬
durchführbare Pläne einzulassen , und bemerkte , daß
stehende Heere ein Theil des Staates seyen — der
zu demokratisiren sey.

Der Abgeordnete Johann Kudlich  machte
jetzt aufmerksam ; die Wichtigkeit des Augenblicks
erfordere , daß der Reichstag Herr der Bewegung
bleibe , daß Georg Scherzer  der provisorische

*) Würde der Minister das Manifest kontrasignirt und
kundgemacht haben , so wäre es sehr wahrscheinlich
gewesen , daß er von dem aufgereizten Proletariate
Mißhandlungen zu erwarten gehabt hätte.
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Ober -Kommandant der Nationalgarde sich beschwert
habe , daß seine Kräfte der Arbeit nicht gewachsen
sind , weil die Nationalgarde schlecht organisirt sey.
Es wäre daher dem Ober -Kommandanten Sicher z er
ein Generalstab mit der Authorität des Reichstages
an die Seite zu geben , und dieses um so mehr , als
die Furcbr , daß bald ein Konflikt stattfinden werde,
nicht ungegründet ist.

Dieser von Johann Kudlich  gemachte An¬
trag hat daun auch durch die später erfolgte Bildung
eines Generalstabs der Nationalgarde seine verderb¬
liche Erledigung erbalten.

Es wurde beschlossen, dein Permanten Ausschüsse
militärkundige Reichstags - Deputirte beizugeben , die
eine eigene Sektion bilden , wozu nun der pensionirte
Oberst Ka r l C a t i n e l l i , der pensionirte Haupt¬
mann Joseph  H e r m a un Mül  l e r,  der Post¬
meister Adolph Schneider,  der Grundbesitzer
Felix Stobnickl und Cölestin Zbyszews-
ky  ernannt wurden.

Am 7 . . Oktober Abends erschien von dem kon-
stituirenden Reichstage in Folge aller vorangegange¬
nen Ereignisse eine Proklamation nachstehenden In¬
halts.

"Völker Oesterreichs!  Die Folgen v-erhäng-
nißvoller Ereignisse drohen den raum begonnenen Grund¬
bau unseres neuen Staatsgebäudes zu erschüttern.

Der aus der freien Wahl der Völker Oester¬
reichs hervorgegangene konstituirende Reichstag er¬
kannte in den ersten Stunden des 6 . Oktobers die
heilige Pflicht , die er den Völkern gegenüber zu er¬
füllen , und die schwere Verantwortlichkeit , die er
vor der Zeit und Nachwelt zu tragen hat.

Als das Band der gesetzlichen Ordnung zu zer¬
reißen drohte , bemühte sich der Reichstag , Kraft sei¬
ner Volker -Vollmacht , und Lnrch Verständigung mit
dem Volke von Wien , der Reaktion so wie der Anar¬
chie entgegen zu wirken.

Er erklärte sich selbst für permanent , und wählte
zugleich aus seinen Mitgliedern einen permanenten
Ausschuß zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung.

Aber der konstituirende Reichstag hielt auch die
Stellung fest , die er dem konstitutionellen Throne
gegenüber einnimmt , und jederzeit unerschütterlich ein¬
nehmen wird.

Er sendete eine Deputation an Se . Majestät
den Kaiser , um im innigsten Verbände mit dem al¬
lerhöchsten Träger der Souveränität die Wünsche
des souverainen Volkes zu erfüllen , und dessen hei¬
lige Interessen zu wahren.

In stets bewährter Herzensgute waren Se . Ma¬
jestät sogleich geneigt , die Männer , welche das Ver¬
trauen des Volkes verloren hatten , aus dem Mini¬
sterium zu entlassen , die Bildung eines neuen volks-
thümlichen Ministeriums zu verfügen , und die auf¬
richtigste , den Interessen aller Völker Oesterreichs,
wie den Zeitbedürfnissen entsprechende Berathung der
Angelegenheiten des großen Gesammt -Vaterlandes zu¬
zuführen.

Leider wurden Se . Majestät am 7 . Oktober zu
den tiefbeklagenswerthen Entschluß bewogen , sich aus
der Nähe der Hauptstadt zu entfernen.

Dadurch ist das Vaterland , das Wohl und
die so herrlich errungene Freiheit unseres hochberufe¬
nen Vaterlandes abermals in Gefahr . Rettung und
Erhaltung der höchsten Güter des Bürgers und des
Menschen ist nur dadurch möglich , daß das Volk
von Wien , daß alle österreichischen Völker , die ein
Herz für ihr Vaterland haben , wieder jene that-
kräftige politische Besonnenheit und jenen hochherzi¬
gen Edelmuth beweisen , wie in den Tagen des Mo¬
nats Mai.

»Völker Oesterreichs ! Volk von Wien ! Die
Vorsehung hat uns einen eben so hohen als schwie¬
rigen Beruf angewie en , wir sollen ein Werk voll¬
bringen , welches,  wenn es gelingt , Alles übertref¬
fen wird , was die Weltgeschichte Großes und Herr¬
liches aufzuweissn hat ; wir sollen einen politischen
Staatsbau aufführen , der verschiedene Völker zu ei¬
nem brüderlichen Völkerstaat vereinigen , dessen uner¬
schütterliche Grundlage das gleiche Recht , dessen Le¬
bens -Prinzip die gleiche Freiheit Aller seyn soll.

Völker Oesterreichs ! Der Reichstag ist fest ent¬
schlossen, für diesen hohen Beruf das Seinige zu
thun ; thut auch Ihr das Eurige . Euer Vertrauen
hat uns berufen , nur durch Euer Vertrauen sind wir
stark.

Alles was wir sind , sind wir durch Euch , und
wollen für Euch seyn!

Dem Geboth der Nothwendigkeit , und dem Ge¬
setze der konstitutionellen Monarchie folgend , hat der
konstituirende Reichstag heute folgende Beschlüsse ge¬
faßt.

a ) Daß die Minister Freiherr von Doblhoff,
Theodor Hornbostel  und Freiherr von Kraus
die Geschäfte aller Ministerien führen ; nicht nur für
die Ordnung in dieser Geschäftsführung Sorge tra¬
gen , sondern auch durch die Beiziehung neuer Kräfte
den Erfolg derselben sichern ; endlich Sr . Majestät
dem Kaiser den Vorschlag der neu zu ernennenden Mi¬
nister schleunigst vorlegen , und sich mit dem Reichs¬
tage in ununterbrochener Verbindung erhalten.

b) Sey eine Denkschrift an Se . Majestät dem
Kaiser aus Anlaß höchst Ihres Manifestes zu erlas¬
sen , worin er über den wahren Stand der Dinge
aufgeklärt , und ihm aus ehrlichen Herzen die Versi¬
cherung gegeben werden soll , daß die aufrichtige Liebe
der Völker unerschütterlich für ihn sey!

Völker Oesterreichs ! Europa blickt mit Bewun¬
derung auf uns , und die Geschichte hat unsere Er¬
hebung zur Freiheit unter ihre glänzendsten Thaten
eingereiht . Bleiben wir uns selbst getreu . Halten
wir unerschütterlich fest an der Achtung vor dem Ge¬
setze , an der konstitutionellen Monarchie , an der
Freiheit . Gott schütze Oesterreich .«

Von dieser Proklamation erhielten die Provin-
zial -Zeitungen mehrere Abdrücke , um solche in der
betreffenden Landessprache zu veröffentlichen , und eben
so wurden an alle Kreisämter , an die Wahlbezirke



und an alle General -Kommanden Abdrücke zur Kennt¬
nisnahme versendet.

Zu der Reichstagssitzung wurde hierauf ein An¬
trag von dem Abgeordneten Alois Borrosch  zum
Reichstags -Beschluß erhoben , der folgenden Inhalts
war:

1. Der Reichstag , der ohnebin vor der Been¬
digung des Konstitutionswerkes unauflösbar ist , er¬
klärt , auch unter den bedrohlichsten Umständen unter
keiner Bedingung sich selbst aufzulösen , sondern sei¬
ner Pflicht unerschütterlich getreu zu bleiben.

2 . Der Reichstag ist ein untheilbarcs Ganzes,
er vertritt alle Völker Oesterreichs , weläe ihn be¬
schickt haben.

3 . Der Reichstag ist ein , — zu Felge des kai¬
serlichen Manifestes vom ti , Juni , und durch die
freien Wahlen der auf dem Reichstage vertretenen
Völker , das alleinige konstitutiouel legale Organ der
Einigung zwischen dem konstitutionellen Monarchen
und der Volks -Souverainität zur Wahrung der un-
verkümmerten Volksfreiheit und des erblichen Thrones.

4 . Der Reichstag , bestehend aus den freien Ver¬
tretern freier Völker , wird keinem Abgeordneten ei¬
nen moralischen Zwang zum Bleiben auferlegen.

5 . Der Reichstag wird anf dem konstitutionell
legalen Boden fest beharren , um von ihm aus mit¬
telst konstitutionell legaler Maßregeln das Vaterland,
den erblichen Thron und die Volksfreiheit zu wahren.

6 . Der Reichstag fordert alle , mir oder ohne
Urlaub abwesenden Mitglieder auf , sich binnen läng¬
stens 14- Tagen von heute an , im Reichstage wieder
einzufinden.

7 . Dieser ganze Beschluß des Reichstages ist
so schnell als möglich in allen Sprachen durch den
Druck öffentlich bekannt zu geben .«

Hierauf wurde in der Nachmittags -Sitzung nach¬
stehende , an Se . Majestät den Kaiser gerichtete Adresse
beschlossen.

»E u e r Ma j estä t ! Der Reichstag , welcher un¬
ter den verhängnißvollen Ereignissen der letzten Tage,
es als eine seiner ersten Pflichten erkannte , durch eine
Deputation aus seiner Mitre , seinem konstitutionellen
Monarchen die Gesinnungen nngeheuchelter Liebe , zu¬
gleich aber auch die Mittel vorzutragen , wodurch
Ruhe in den Gemüthern , und die Abwendung gro¬
ßer Gefahren herbeigeführt werden kann , wurde bald
darauf durch die beklagenswerthe Nachricht betroffen,
daß Euere Majestät die Nähe ihrer Residenz verlas¬
sen haben.

Kein , auf konstitutionellem Wege ausgesprochenes,
beruhigendes Wort über den Zweck , über die Dauer,
über das Ziel dieser Entfernung minderte die Be¬
sorgnisse der Völker , welche von einem so verhäng-
nißvollen Entschlüße unzertrennlich sind.

In dieser ernsten Lage hat der Reichstag einen
Aufruf an die Völker Oesterreichs , er hat zugleich
eine Denkschrift an Euere Majestät beschlossen, welche
den Stand der Dinge mit Offenheit aufklären , und
welche dem konstitutionellen Kaiser aus redlichem Her¬

zen die Versicherung geben soll , daß die aufrichtige
Liebe der Völker für ihn unerschütterlich ist.

Diese Liebe fordert Vertrauen Euer Majestät!
Vertrauen zu dem Volke , welches sich um den Thron
schaaren soll , und will Vertrauen zu den Vertrauen,
welches dieses freie Volk als den Ausdruck seiner Ge¬
sinnungen gewählt hat.

Die Vertreter dieses Volkes erkennen und er¬
füllen ihre heilige Aufgabe , die Rechte und Freihei¬
ten des Volkes , welches sie gesendet hat , durch feste
Bürgschaften zu sichern , und zugleich dem Throne
jene unerschütterliche Grundlage zu geben , welche ihm
Gewalt und Willkür nicht geben können.

Es wäre für die Volksvertreter , es wäre für
die Mitglieder des Reichstages höchst schmerzlick , in
der Erfüllung dieses großen Berufes durch ein Ereig¬
niß gestört zu werden , welches den Samen des ge¬
fährlichsten Mißtrauens streuen , das Band der An¬
hänglichkeit an den Thron lockern , und den verderb¬
lichsten aller Greuel , den Bürgerkrieg entzünden
könnte , wenn diese Gefahr nicht schnell abgewendet
wird.

Vertrauensvoll ruft daher der Reichstag , ruft
durch ihn ein biederes , in Treue bewährtes Volk zu
seinem Monarchen , daß er zurückkehre an den Sitz
der Regierung , damit seine Rückkehr die treuen Söhne
des Vaterlandes ermuthige , und den Feinden seiner
Freiheit , Muth und Hoffnung benehme , damit sie
jeden unheilvollen Angriff , er mag aus Reaktion oder
Anarchie entspringen , vereitle , und damit sie das
Werk der Konstituirung nicht verzögere , in welchem
die Völker Oesterreichs allein ihr Heil , ihre Beruhi¬
gung , die Bürgschaft einer glücklichen Zukunft sehen.

Schenken Euere Majestät allen Völkern , welche
dieser Rückkehr harren , den Frieden ! Enden Sie
nach dem Triebe Ihres edlen Herzens ohne Verzug
einen Bürgerkrieg , der in einem Theile entzündet,
bald seine verheerende Flamme über ein weites Reich
verbreiten würde ! Wählen Sie zur Lösung dieser gro¬
ßen Aufgabe Rathgeber , welche Ihres Vertrauens,
und jenes eitles biedern freiheitsliebenden Volkes wür¬
dig sind . Der Dank und Segen dieses Volkes wird
die schönste Krone Euerer Majestät bleiben . «

In der vorausgegangenen Proklamation des
Reichstagesau die Völker Oesterreichs  behaup¬
tete dieser , daß durch die Entfernung Sr . Majestät
des Kaisers aus der Hauptstadt , das Vaterland aber¬
mals in Gefahr gebracht sey , und doch ist diese Ge¬
fahr einzig und allein nur durch den Aufstand vom
6 . Oktober hervorgerusen worden ; und die Entfer¬
nung , das heißt , die völlige Unabhängigkeit und Frei¬
heit Sr . Majestät des Kaisers das einzige Mittel ge¬
wesen , das Vaterland zu retten.

Ja nicht einmal in Wien brachte diese vorer¬
wähnte Proklamation des Reichstages eine beruhi¬
gende Wirkung hervor , sondern , wer sich entfernen
oder flüchten konnte , benützte ohne Zeitverlust die
bestmöglichste Gelegenheit dazu ; denn in der That
herrschte die extreme Parthei und nicht der Reichs¬
tag in der Hauptstadt.

*
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Die Demokratie berauschte sich in diesem Wahne,
ihre goldenen Tage wären gekommen , um nie wieder
zu vergehen.

Wie schon gesagt , batte sich der Reichstag für un¬
auflöslich und für das konstitutionelle Organ der Ei¬
nigung zwischen dem Monarchen und der Wolkssou-
verainität erklärt , und in dieser Beziehung eine per¬
manente Kommission oder Sicherheits - Ausschuß zu¬
sammengesetzt , zu welchem folgende Mitglieder er¬
nannt wurden.

Doktor Rudolph Brestel,  Supplent an der
Wiener Universität , Felix Stobnickel,  Grund¬
besitzer aus Galizien , Ludwig  Edler von Löhner,
Doktor der Medizin , Doktor Kajetan Mayer,
als Obmann und als Substitut , Balthasar Szä-
bel.  Handelsmann aus Mähren , Anton Füster,
Professor , Karl Leopold Klaudy,  Doktor der
Rechte , Ernst Violand , Joseph Goldmark,
Doktor der Medizin , FranzVidulich,  Doktor,
Franz Schuselka,  Literat , Mathias Kaut¬
sch it  sch , Advokat aus Jllyrien , Michael Am¬
brosch,  Bezirks -Kommissär aus Jllyrien , Franz
Haimerl,  Professor , Eberhart Jonak,  Pro¬
fessor , Georg Geier,  Handelsmann , Severin
Ritter von Smarzewsky,  Grundherr aus Gali¬
zien , Doktor Johann Kudlich , Johann Pra¬
to , Karl Catinelli,  königlich großbritanischer
Oberst in Pension aus Görz , Johann Oheval,
Redakteur aus Mähren , Cölestin Zbyszews-
ky,  dann Schneider und Müller.

In der Sitzung vom 8 . Oktober machte der
Handels Minister Theodor Hornbostel  bekannt,
daß er ein von Sr . Majestät dem Kaiser zu Siegharts¬
kirchen ( zwei Posten von Wien ) ausgefertigtes Hand¬
schreiben erhalten habe , welches folgenden Inhalts war:

»Lieber Hornbostel!  Ich fordere Sie auf,
zur Gegenzeichnung Unserer Verordnungen in Unser
Hoslager sich zu begeben .«

Der Minister erklärte , nachdem er dieses Hand-
billet in der Reichsversammlung vorgelesen hatte , daß
ihn dieses Schreiben mit Freuden erfülle , weil er
daraus ersehe , daß Se . Majestät der Kaiser der
Bitte des Reichstages , ein volksthümliches Ministerium
zu bilden , dadurch bewillige.

Er wird daher auch keinen Augenblick versäu¬
men , diesem kaiserlichen Befehle zu gehorchen und seine
Pflicht erfüllen ; aber schon nach einigen Tagen gab
er seine Entlassung ein , und so war in Wien nur
noch ein Minister , nämlich jener der Finanzen , Frei¬
herr von Kraus  anwesend * ) .

An diesen Minister wurde nun von Herzogen-
burg aus , eine Proklamation Sr . Majestät des Kai¬
sers folgenden Inhalts zugesendet.

Der Minister der äußern Angelegenheiten Freiherr
von Wessen  b erg  und der Justiz -Minister Ale¬
xa  n d e r ' B a ch hatten sich gefluchtet , und der Mi¬
nister des Innern , Freiherr von Doblhoff  war
kränklich , und erklärte nach wenigen Tagen dem Reichs¬
tage schriftlich , daß ihm seine zerrüttete Gesundheit
nicht erlaube , länger Minister zu bleiben.

»An die Völker meiner deutsch - er Ir¬
ländisch en Provinzen!  Gleichzeitig mit meiner
Abreise von Schönbrunn , habe ich ein Manifest zur
Kontrasignirung und Veröffentlichung nach Wien ge¬
schickt , in welchem ich meine höchste Entrüstung und
Betrübniß über die traurigen und grauenvollen Er¬
eignisse aussprach , ungeachtet ich mich entschloßen habe,
ohne andere Garantie , als die Liebe der Einwohner
dahin zurückzukehren.

Zugleich habe ich in demselben den vorzugswei¬
sen Zweck meiner Reise erklärt , nämlich einen für
den Augenblick geeigneten Standpunkt in der Mo¬
narchie zu gewinnen , von welchem aus ich die kon¬
stitutionelle Monarchie zu einem wirklichen und dau¬
ernden Gemeingute für Alle gleich wohlthätig wir¬
kend begründen könne ; ohne die Vortheile , welche be¬
reits meine Sanktion erhalten haben , irgend zu
schmälern.

Da durch die dortigen Wirren das Manifest
vielleicht nicht an seine Bestimmung kam , und somit
auch nicht zur allgemeinen Kenntniß gelangen konnte,
so wollte ich dieses den Provinzen , besonders den
Gegenden , welche ich durchziehe , zur Beruhigung be¬
kannt geben . « Ferdinand.

Am 9 . -Oktober wurde die Aufregung in Wien
durch die Nachricht vermehrt , daß der Banus Frei¬
herr von Jellachich  mit seinen kroatischen Trup¬
pen die Grenze des Erzherzogthums Oesterreich über¬
schritten habe.

Der Reichstag schickte nun den Abgeordeten I o-
hann Prato  an den Banus , welcher in der Abend¬
sitzung desselben Tages den Bericht erstattete , er habe
dessen Vorposten bei Schwadorf ( wenige Stunden
von Wien entfernt ) getroffen , und Freiherr von
Jella  ch ich habe ihm erklärt , » Er sey im Inte¬
resse der Gesammt -Monarchie da , erwarte Befehle
vom Kaiser und beabsichtige , sich selbst so wie Alle,
die dem Monarchen treu sind , dem Monarchen zu¬
zuführen . ^

Der Abgeordnete Johann Prato,  wollte
nach seiner Aeußerung bei dieser Gelegenheit bemerkt
haben , daß die Truppen des Banus nur gegen 2060
Mann stark , abgemattet , und im schlechtesten Zu¬
stande sich befinden , mit welcher Nachricht die Be¬
völkerung Wien 's am 10 . Oktober von dem Reichs¬
tage durch nachstehende Kundmachung erfreut wurde.

Mitbürger!  Verschieden aufregende Gerüchte
durchirren die Stadt , erhitzen die Gemüther , und
erfüllen die Bewohner mit einer Aeugstlichkeit und
Bangigkeit , die mit der besonnenen männlichen Hal¬
tung , mit dem taktvollen Benehmen , wodurch die
Bewohner Wiens sich bisher auszeichneten , im Wi¬
derspruche sieht.

Man befürchtet Ueberfälle , übertreibt jedes Ereig¬
niß , und vergrößert auf diese Weise eine Gefahr,
die vor der Hand nur als Wahrscheinlichkeit erscheint.

Sicherer und offizieller Nachricht zu Folge , die
der Reichstags -Ausschuß gestern Abends erhalten hat,
ist Freiherr von I e Nach ich mit beiläufig 2000
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Mann gemischter Truppen , welche ganz ermattet und
nicht im besten Zustande sich befinden , in dem Orte
Schwadorf angekommen.

Der Reichstag wird mit derselben Sorgfalt,
mit derselben Energie wie bisher , auch fortan das
Interesse der Gesammt Monarchie , des Thrones so
wie das der Stadt Wien wahren ; der Ausschuß des¬
selben hat im Einverständnisse mit dem Ministerium
das Ober Kommando der Nationalgarde beauftragt,
alle Mittel zur Verteidigung bei einem allorsälligen
Angriffe in Bereitschaft zu halten.

Bewohner Wiens ! Im Namen des Vaterlan¬
des , der Freiheit uno Eures eigenen Wohles , be¬
schwören wir Euch , nicht leichtgläubig auf die viel¬
fältigen lügenhaften Gerüchte zu hören , sondern der
eigenen erprobten Kraft und den getroffenen Maßre¬
geln zu vertrauen .«

Am 9 . Oktober hatte das Central -Gomitöe der
demokratischen Vereine von Wien durch einen Aufruf
die Bauern zum Landsturm gegen den Banus von
Kroatien , Frecherrn von Jellachich,  aufgeboten.

Dagegen wurde nun am nächsten Tage vom per¬
manenten Neichstags -Ausschuße an den Gemeinderath
der Stadt Wien folgende Kundmachung erlassen:

»Ueber die hieher gelangte Anzeige , daß von
einem hiesigen Vereine ein Aufruf erlassen worden sey,
um den Landsturm herbei zu ruffen , wird dem Wie¬
ner Gemeinderathe die angesuchte Ermächtigung er-
theilt , sogleich eine Veröffentlichung im Wesentlichen
mit folgendem Inhalte zu erlassen.

Daß das Ministerium im Einverneh¬
men mit dem genannten Reichstags/A u s-
schuße nur allein den Gemeinderath die¬
ser Residenzstadt ermächtigt und beauf¬
tragt habe , im fortwähre ndenZusa m m en-
wirken mit dem Nationalgarde - Ober-
Kommando alle zur Vertheidigung der
Stadt Wien , und zur Erhaltung der
Ordnung und Sicherheit erforderlichen
Maßregeln einz u leiten und auszuführen .»

Indessen blieben aber neben , ja vielmehr über
dem Reichstag und dem Gemeinderathe , immer noch
der Studenten -Ausschuß und das Central -Comitöe die
Hauptleiter aller Dinge in Wien.

Am 10 . Oktober wurde eine Deputation , beste¬
hend aus Reichstags Abgeordneten an den Ban von
Kroatien Freiherrn von Jellachich  abgesendet , um
sich dagegen zu verwahren , daß er Oesterreich zu ei¬
nem ungarisch -kroatischen Kriegsschauplätze macke, und
ihm den Befehl zu überbringen , den österreichischen
Boden zu verlassen.

Der Banus ertheilte hierauf , über die Anträge,
in welcher Absicht er den österreichischen Boden be¬
treten habe . der Deputation ungefähr folgende schrift¬
liche Antwort:

»Die Beweggründe seines hiesigen Erscheinens
sind die ihm obliegenden Pflichten als Staatsdiener
im weitesten und als Militär im engeren Sinne.

Als Staatsdiener müsse er der Anarchie steuern,
und Gesetz und Ordnung Herstellen ; als Militär habe
ihm der Donner der Geschütze die Marschrichtung ge¬
geben.

Er erkläre sich für die Gleichberechtigung aller
Nationalitäten einzustehen , und seinem Kaiser die
Treue zu bewahren . Unter solchen Bewandtnissen sey
ihm also die Wahl nicht schwer gewesen , wem er
zu gehorchen habe.

Seine Truppen versichert er , halten Manns-
zncht , für die verlangten Vorräthe sey quittirt wor¬
den , er verlange keine Einquartirungen , da sein
Militär im Freien lagere.

Er erkenne weder ungarisches noch kroatisches
Militär an , sondern kaiserliche königliche Truppen,
zu welchen auch die Seinigen gehören , und sollte er
angegriffen werden , so werde er Gewalt mit Ge¬
walt vertreiben . «

An demselben Tage ließ auch der Reichstag den
kaiserlichen General Grafen von Auersperg  auf¬
fordern , seine für die Bevölkerung Wien 's beunru¬
higende Stellung seiner Truppen im Belvedere
und im Fürst S ch w a r z e u b er gischen Garten auf-

.zugeben , und das Militär in die Kasernen zurückzu¬
ziehen und dieses um so mehr , da der Ban von
Kroatien , Freiherr von Jellachich  mit seinen Trup¬
pen im Anmarsche sey. Graf Auersperg  ertheilte
hierauf nach einer dreistündigen Berathung mit sei¬
nem Generalstabe der Deputation aber folgende Ant¬
wort : » Daß er durchaus keine feindseligen Maßregeln
gegen die Bevölkerung , sondern blos die Sicherung
seiner Truppen beabsichtige , die vereinzelt in den Ka¬
sernen noch immer gefährdet , und vor Angriffen nicht
gesckützt seyn dürften / Uebrigens fordere die Annä¬
herung des Banus von Kroatien , von dem ihm jedoch
noch nichts Bestimmtes bekannt ^ sey, seinerseits um so
mehr eine konzentrirte Stellung . «

Bereits schon früher hatte der Reichstag die
Bewaffnung aller wehrfähigen Männer aus dem kai¬
serlichen Zeughause genehmigt * ) , und auch der Ge¬
meinderath sicherte allen im Dienste erwerbsunfähig
gewordenen und mittellosen Personen , so wie ihren
Hinterbliebenen , so ferne für deren anderweitige Ver¬
sorgung nicht schon durck die bereits bestehenden Ge¬
setze vorgedacht ist , in einer Kundmachung vom 11.
Oktober reichliche jährliche Pensionen zu.

Auch gewährte der Gemeinderath am 12 . Ok¬
tober allen wehrlosen mittellosen Individuen , welche
ohne Nationalgarden , oder zum Nationalgardedienste
verpflichtet zu seyn , sich bewaffnet den Kompagnien
ihres Wohnbezirkes einzureihen , einen Tagsold , wozu
der Reichstag das erforderliche Geld anwies.

Inzwischen hat der nach Brünn abgegangene
Reichstags -Abgeordnete Ludwig  Edler von Löh¬
ner  auf telegraphischem Wege mitgetheilt , daß er

-* ) Die Plünderung des Zeughauses am 7. Oktober
hatte nur wenige Stunden gedauert , dann ward es
auf Befehl des Reichstages geschlossen , und unter
die Bewachung der Nationalgarde gestellt.
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Se . Majestät den Kaiser um 5 Uhr Morgens zu
Brünn nicht getroffen habe , und daß er sich daher
beeilen werde , S e. Majestät in der Richtung von
Znaim entgegen zu reisen.

Hierauf beantragte die Sicherheits -Kommission
eine Deputation aus mehreren Mitgliedern der ver¬
schiedenen Provinzen an Se . Majestät in der Absicht
abzuschicken , um dem Monarchen die Lage der Stadt
Wi ?n zu schildern , und zur Beruhigung derselben
geeignete Befehle an die kaiserlichen Kommandanten
zu erwirken , zugleich auch Se . Majestät den Kaiser
zu bitten in die Residenzstadt Wien bald möglichst
zurückzukehren.

Nach diesem Anträge fiel die Wahl der Mit¬
glieder auf Alexander  Graf Vorkowsky,  Herr¬
schaftsbesitzer für Galizien , Franz Skoda,  Kreis¬
arzt für Böhmen , Johann Feifalik , Magi-
stratsroth für Mähren und Schlesien , Doktor Franz
Schmitt  Hof - und Gerichts -Advokat für Nieder-
Oesterreich , Franz Peitler,  Pfleggerichts -Ad-
junkt für Ober -Oesterreich , Ferdinand  Edler von
Thienfeld,  für Steiermark , Karl Clementi
kaiserlicher Landrichter , für Tirol , Anton Mado¬
nizza  Advokat , für das Küstenland , Mathias
Kau  t sch r t sch Hof -- und Gerichts -Advokat , für Jl-
lyrien und für den Fall der Verhinderung , der Ab¬
geordnete Mathias  D oll  sch e in  kaiserlicher Post¬
meister , endlich Johann  Na d m il li  Doktor der
Rechte für Dalmatien.

Der Reichstags -Abgeordnete Alois Borrosch
aus Prag , und der Jurist Joseph Demel  über¬
nahmen nach dem Neichstagsbeschluße die Verfaßung
der Adresse an Se . Majestät den Kaiser , welche
folgenden Inhalts war.

»Euer Majestät!  Der Reichstag hat die hei¬
lige Verpflichtung , die Rechte des erblichen Thrones und
der Wolksfreiheit zu wahren , auch mitten in den be¬
drohlichsten Verhältnissen niemals aus den Augen ver¬
loren , und fährt fort , pflichtgetreu ausznharren , weil
darin allein die Möglichkeit gegeben ist , das Gesammt-
Waterland , den erblichen Thron und die Volksfrei¬
heit zu retten , die gleichmäßig von dem entsetzlichsten,
auf alle Provinzen des österreichischen Kaiserstaates
sich gewiß binnen kürzester Frist verbreitenden Bür¬
gerkriege bedroht sind.

In diesen verhängnißvollen Augenblicken , wo
jeder Tag dem Bestände der Monarchie ein welthi¬
storisches » zu spät«  zurufen kann , welches mit dem
Gute und Blute , der von Gott Euerer Majestät an¬
vertrauten Völker , mit dem für immer vernichteten
Vertäuen derselben , zu dem väterlichen Herzen ihres
konstitutionellen Monarchen bezahlt werden würde;
vermögen Eure Majestät keinen zuverlässigeren , kei¬
nen die unheilvolle Zukunft klarer erkennenden Rath¬
geber , um sich zu haben , als den Reichstag selbst!
Hören Eure Majestät auf dessen treuen Rath auch
dießmal — ihn beherzigend , wie in Innsbruck .«

Eure Majestät können nicht die Absicht hegen,
dem Reichstage Vorgänge entgelten zu lassen , die je¬
denfalls außerhalb der gesetzgebenden Wirksamkeit des

Reichstages lagen , in Eurer Majestät Wollen kann
es nicht liegen , um Eines in blinder Volkswuth
frevelhaft Gemordeten wegen den der Reichstag zu
retten Alles in seiner Macht stehende aufgebothen
hatte , Tausende von Schuldlosen hinzuopfern , Euerer
Majestät Residenz u:O Vaterstadt dem Untergange
Preis zu geben , ja in Folge dessen die Völker im Bür¬
gerkriege hinzuschlachten , und die Fortdauer des Kaiscr-
staates selbst gefährden zu lassen.

Eure Majestät ! Der Reichstag besteht aus Va¬
terlandsfreunden , die es gleich treu meinen mit dem
erblichen Throne , wie mit der Volksfreiheit , die zu
sterben bereit sind , nachdem sie zur Rettung Veider
unerschütterlich ausharren ; mögen sie fallen als wür¬
dige Söhne jedes hier vertretenen Provinzial -Vater-
landes im rühmlichen Wetteifer . Möge der Reichs¬
tag ein Oiii' tiiis '*) seyn , über dessen Sturz in den
Abgrund des Bürgerkrieges , der Abgrund sich schließt,
um emem zweiten , die Völker Oesterreichs durch alle
Segnungen der konstitutionellen Freiheit , beglücken¬
den Reichstage , den Boden zu schaffen ! Sollten je¬
doch diese Opfer nutzlos fallen , dann , Eure Ma¬
jestät , wird dieser Reichstag unvertilgbar in den
Gemüthern der österreichischen Völker fortleben , aber
nicht als Vermittler , sondern als Ankläger gegen
Jene , die Eure Majestät abhalten , dem wahrheits¬
getreuen Ralhe des Reichstages , Euerer Majestät
liebevollem Herzen , und der in ihm sich verkünden¬
den Stimme Gottes zu folgen , der das Wohl oder
Weh ^ von Millionen Staatsbürgern , jetzt in Eue¬
rer Majestät Beschließung legt.

Gott ist Zeuge der reinen Absichten des Reichs¬
tages , der Eure Majestät als konstitutioneller Fürst
zurückzukehren , allerhöchst Ihrer Zusage gemäß ein
volksthümliches - Ministerium zu ernennen , und alle
feindlichen Maßregeln gegen die Hauptstadt Wien ein¬
zustellen , feierlichst beschwört ; dessen Bewohner selbst
an dem Tage , wo das gräßliche Schauspiel sich dar-
both , Bürger gegen Bürger kämpfen zu sehen , nicht
durch einen einzigen Ruf ein Mißtrauen gegen ihren
geliebten Monarchen aussprachen , an dessen redlichem
Willen für die den Völkern Oesterreichs durch das
kaiserliche Manifest vom 6 . Juni nochmals garantirte
Freiheit sich nicht der leiseste Zweifel kund gab.

Dieses in der Geschichte beispiellose Vertrauen
des Volkes , kann nur durch ein volles Vertrauen
von Seite Eurer Majestät vergolten werden , nichts
soll zwischen dem Fürsten und dem Volke seyn als das
sie Beide zu einem untrennbaren konstitutionellen Gan¬
zen umschlingende Band der dankbaren Volksfreiheit.

Vertrauen , Euere Majestät , auch dießmal dem
Reichstage und seinem Nathe , der in seiner Beher¬
zigung , gewiß ein für Eure Majestät glorreiches,

Als sich im Jahre 362 vor Christi Geburt , auf dem
Forum die Erde geöffnet , und das Orakel verkündet
hatte , nur wenn die Römer ihr Werthvolles hinein-
werfcn würden , würde sich der Schlund schließen,
stürzte sich Markus Cu  r t in s,  ein römischer Pa¬
trizier , dem römiscbe Tapferkeit und römische Waf¬
fen für das Werihvollste galten , mit Noß und Waf¬
fen in den Abgrund , der sich sogleich schloß.



für die Volkes aber beglückendes Ergebniß zur Folge
haben wird , während eine , nur mit Strömen Blutes
bewirkbare Militärherrschaft , von kurzer Dauer , rühm¬
los und ohne Saat von unberechenbaren Uebeln seyn
würde . «

In der Nacht vom 11 , zum 12 . Oktober ver¬
ließ der kommaudirende General Graf Auersperg
seine feste Stellung im S chw a r z e n b e rgischen Gar¬
ten und dem kaiserlichen Belvedere  am Rennweg,
und zog mit der ganzen Garnison in einer Eile ab,
welche unter der Bevölkerung Wiens zu verschiedenen
Gerüchten Veranlassung gab.

Graf Auersperg  verlegte jetzt sein Haupt¬
quartier nach dem Orte Inzersdorf , außer dem Wie¬
ner -Berge , und setzte seine Truppen mit j -nen des
Banus Freiherrn von Jellachich  in Verbindung,
welche nun gemeinschaftlich von Simmering an der
Donau angefangeu , bis zu dem kaiserlichen Lustschloße
Schönbrunn , die Stadt Wien in einem Halbkreise
einschlosseu , da ihre Stärke oder Truppen -Anzahl zu
einer gänzlichen Einschließung der Stadt noch nicht
vollkommen hinreichte.

Am 12 . Oktober war das Nationalgarde -Ober-
Kommando auf den Verschlag der demokratischen Ver¬
eine, von dem permanenten Sicherheits -Ausschüße des
Reichstages , dem gewesenen kaiserlichen Ober -Lieute¬
nant Wenzel Me ss en Hauser  übertragen wor¬
den , welcher nun militärische Maßregeln zur Vertei¬
digung der Stadt Wien traf , und sich den ehemali¬
gen polnischen General Joseph Bem,  zur Leitung
der strategischen Angelegenheiten zur Seite nahm.

Auch wurden Mobilaarden durch den Gemeinde¬
rath errichtet , und darüber folgende Kundmachung
öffentlich bekannt gemacht.

»Der Gememeinderath von Wien hat für die
Dauer der jetzigen ausnahmsweisen Zustände beschlos¬
sen , wie hier folgt.

Diejenigen waffenfähigen Individuen , welche,
ohne Nationalgardcn oder zum Nationaldienste ver¬
pflichtet zu seyn , sich bewaffnet den Kompagnien ih¬
res Wohnbezirkes anreiheu , erhalten , wenn sie ganz
mittellos sind , und durch 24 Stunden auf Komman¬
do ohne Ablösung im Dienste verwendet werden , eine
Vergütung von 25 Kreuzer Konvenziens -Münze . Dauert
die Verwendung im Waffendienste — in Folge eiyes
Allarm 's oder Kommando 's — nur durch 12 Stun¬
den , so werden 15 Kreuzer verabfolgt.

Zum Dehufe der Abfaßung dieser Verpflegs-
beträge , müssen von dem Kompagnie -Kommandanten
eigene Dienstiisten mit aller Gewissenhaftigkeit geführt
werde »! ; welche dann die Bezirks -Chefs in ein sum¬
marisches Verzeichniß bringen , und die zur Auszah¬
lung der Verpflegsbeträge nöthigen Geldsummen über
Anweisung des Gemeinderathes bei dem städtischen
Ober -Kammeramte beheben . «

Gleichzeitig wurde auch wegen der Entfernung
der kaiserlichen Truppen aus dem Sch war z Lu¬
ll ergischen Garten und dem Belvedere von dem

Wiener - Gemeinderath nachfolgendes Plakat veröffent¬
licht.

»Mitbürger!  Laut einer von Seite des Kom-
mandirendeu , Grafen von Auersperg  an das hohe
Ministerium gelangten Zuschrift , hat dieser General
seine bisherige Stellung im Belvedere  verlassen,
und mit seinen Truppen sich nach Inzersdorf zurück¬
gezogen , wo auch der Banus von Kroatien lagere.

Graf Auersperg  hat erklärt , bei der noch
gegen das Militär in Wien herrschenden Aufregung
nicht in die Kasernen zurückkehren zu können , jedoch
hat er den General - Major Matauscheck,  wel¬
cher sich iin kaiserlichen Jnvalidenhause aufhalten wird,
zur Aufrechthaltung einer legalen Verbindung zurück¬
gelassen.

Zugleich hat derselbe ersucht , zu veranlassen,
daß die von den Truppen in den Kasernen zurückge¬
lassenen Effekten , denselben möchten ausgefolgt wer¬
den , worüber das Nöthige von dem Gemeinderath'
und bem Nationalgarde -Ober -Kommando verfügt wird.

Der kommaudirende General hat sämmtliche Aera-
rial -Gebäude , Kassen u. s. w ., dann die allenfällig
noch in Wien zurückgebliebenen Militärpersonen un¬
ter den Schutz des hohen Reichstages gestellt , und es
wird auch dießfalls das Nöthige eingeleitet werden.

Der Gemeinderath der Sradt Wien hat,  so
wie auch der Reichstag , unablässig eine friedliche Aus¬
gleichung der obschwebenden Verhältnisse angestrebt,
und sieht sich angewiesen , seine Mitbürger dringend
aufzufordern , in seine Bemühungen auf das Entschie¬
denste einzugehen , und ihn in jeder Beziehung in die¬
ser Richtung unterstützen zu wollen , und dieses um
so mehr . als seine Bevollmächtigung und seine Stel¬
lung ihm nicht erlaubt auf die mitunter stürmisch an
ihn gestellten Anforderungen , zu gewaltsamen Maß¬
regeln zu schreiten , einzugehen.

Besonders ist jeder Angriff oder jede Beunru¬
higung des Militärs unbedingt zu unterlassen , da sie
zu den traurigsten Folgen führen könnte.

Je mehr es den gesetzlichen Behörden gelingt,
in diesen Verhältnissen Boden zu gewinnen , desto
mehr wird auch für das Wohl und die Sicherheit
der Stadt Wien gewirkt werden können .«

Am 14 . Oktober kam die Deputation zurück,
welche mit der ersten Adresse an Se . Majestät den
Kaiser abgegangen war , und legte folgenden schrift¬
lichen Bericht der Reichstags -Versammlung vor.

»Die Gefertigte Deputation * ) mit der Mis¬
sion betraut , Sr . Majestät dem Kaiser nachzureisen
und eine Adresse , bezüglich allerhöchst Ihrer tief be-
klagenswerthen Entfernung aus der Nähe Wiens,
dann der diese Stadt bedrohenden Truppen , nament¬
lich des Banus Freiherrn von Jellachich  zu über-

Die Mitglieder der Deputation waren , Johann
N a d m i l l i, Doktor der Rechte, Mathias Ooli¬
sch e in,  k . k. Postmeister , Karl Clementi,  k . k.
Landrichter , Doktor A nton Madonizza,  Advo¬
kat , Franz  P e i t l e r, Pfleggerichts -Adjunkt , A l e-
xander  Graf von Borkowski ) , Herrschaftc -be-
sitzer und Johann Feifalik,  Magistraksraih.
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reichen , reiste unverzüglich , nachdem sie diese Adresse
erhalten hatte , am 11 , dieses Monats Nachts auf
der Nord -Eisenbahn ab , und erreichte Brünn gestern
Morgens um 9 Uhr.

Nachdem wir in Erfahrung gebracht hatten , daß
S e. Majestät der Kaiser das letzte Nachtlager in der
Probstei Pöltenberg nächst der Stadt Znaim genom¬
men hatte , und gestern in Selowitz , einem , dem Erz¬
herzoge Albrecht  gehörigen Schloße und Markte,
südlich drei Stunden von Brünn , übernachten wolle,
begaben wir uns dahin.

Fast spät am Abende trafen Ihre Majestäten
der Kaiser und die Kaiserin unter Militärbedeckung
ein , und zugleich auch die kaiserlichen Hohheiten , Erz¬
herzog Franz Karl  und die Erzherzogin Sophie
mit den vier Prinzen.

. Wir wurden in das Audienz -Zimmer zu treten
eingeladen , wo sich beide Majestäten , Se . kaiserliche
Hoheit der Erzherzog Franz Karl  und der Fürst
von Lobkowitz  befanden.

Nachdem der Abgeordnete Doktor Franz
Schmitt  auf den Wunsch der klebrigen Unterfertig¬
ten Mitglieder eine kurze Ansprache gehalten hatte,
überreichte er die Adresse in die Hände Sr . Maje¬
stät des Kaisers , höchstwelcher sie nach einem flüchti¬
gen Durchblick dem dienstthuenden Fürsten von Lob¬
kowitz  übergab , und eine Antwort herablas , die
uns wesentlich ein Theil seines bekannten Manifests
zu seyn schien , welches der Minister von Kraus  zu
kontrasigniren verweigert hatte * ) .

Nach Beendigung der Lesung , zogen sich die
Majestäten , mit dem Erzherzoge sogleich , nach der ge¬
wöhnlichen Hof -Etiquecte , auf eine zwar freündliche,
jedoch leider sehr kurz abfertigende Weise zurück, und
die Deputirten mußten mit dem innigen Bedauern
scheiden , daß ihnen keine Gelegenheit gebothen war,
die Petitionen des Reichstages mündlich zu unter¬
stützen ; nur erhielten sie durch den Fürsten Lo bko-
witz  die mündliche Zusicherung , daß die Truppen
nicht angriffsweise verfahren würden , und Se . Ma¬
jestät aus der Adresse mit besonderer Freude entnom-
nommen habe , daß der Reichstag Vertrauen auf
sein kaiserliches Wort setze.

Die Deputirten gingen nun unter sich über das,
was weiter zu thun sey , zu Rathe , und einigten
sich- der  Ansicht , daß , da die Antwort Sr . Maje¬
stät des Kaisers , die speziellen Petitions -Punkte nicht
berührte , die Deputation im schriftlichen Wege Se.
Majestät um eine spezieller eingehende Antwort und
deren schriftliche Mittheilung zu bitten.

Eine in diesem Sinne von dem Deputirten Dok¬
tor Franz Schmitt  verfaßte Eingabe an Se .^
Majestät dem Kaiser , wovon wir den Aufsatz beile
gen , wurde noch um Mitternacht in die Hände Sr.

*) Die von Sr . Majestät dem Kaiser am 5. Oktober
zu Herzogenburg an den Finanz -Minister Freiherrn
von Kraus  nach Wien abgeschickte Proklamation war
folgenden Inhalts:

Gleichzeitig mit meiner Abreise von Schönbrunn
habe ich ein Manifest u . s. w. wie Seite 33 und 36.

kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Franz Karl
zur Uebergabe an Se . Majestät überreicht.

Heute Morgens schickten wir die Deputations-
Mitglieder Madonizza und Feifalik,  um die
schriftliche Antwort von Sr . Majestät dem Kaiser
uns zu erbitten ; allein , wie die angeschlossene Rela¬
tion beweiset , scheiterte zu unserem tiefen Bedauern
aüch dieser Versuch ; und so mußten wir also , we¬
nig zufrieden mit dem Erfolge unserer Bemühungen,
unsere Rückreise nach Brünn antreten , während der
kaiserliche Hof seine Reise über Selowitz , ohne Be¬
rührung dieser letzteren Stadt , über Naußnitz nach
Wislau fortsetzte , und wie man hört , morgen in
Olmütz eintreffen will . «

Die ersterwähnte Relation der beiden Reichs¬
tags -Abgeordneten Feifalik und Madonizza  war
folgenden Inhalts:

»Am 13 . Oktober begab ich mich in Begleitung
des Abgeordneten Doktor Madonizza  Morgens
schon vor 7 Uhr in das Schloß zu Selowitz , um
daselbst die etwa erfolgte schriftliche Antwort Sr.
Majestät des Kaisers auf die reichstägige Adresse , um
welche die Deputation in einer eigenen , an Se . Ma¬
jestät den Kaiser gerichteten Petition gebeten hatte,
entgegen zu nehmen , aber wir fanden daselbst Alles
schon zur Abreise hergerichtet.

Ich ersuchte den Fürsten von Lobkowitz,  um
die Auskunft , ob die Deputation einer schriftlichen
Antwort Sr . Majestät sich zu erfreuen habe , worauf
der Fürst zur Antwort gab , er werde sich dieserwe-
gc-n sogleich erkundigen.

Nach Verlauf einer guten halben Stunde , kam
der Fürst mit einem Zettel in der Hand zurück , auf
welchem ungefähr fünf Zeilen geschrieben , aber von
Niemanden unterfertigt waren.

Sie enthielten die Antwort Sr . Majestät des
Kaisers , und lauteten ungefähr dahin , daß die kai¬
serlichen Truppen in Folge der Ereignisse in Ungarn
die österreichische Grenze überschritten hatten , und es
könnte daher gegenwärtig noch nicht beurtheilt werden,
welche Stellung sie künftig einzunehmen haben werden.

Ich ersuchte jetzt diese schriftliche Antwort Sr.
Majestät des Kaisers mir einzuhändigen ; der Fürst
entschuldigte sich aber , daß er dieses uicht thun könne,
und als ich ihm weiters bat , mir diesen Zettel ab¬
schreiben zu lassen , schien er Anfangs darauf einzuge¬
hen , allein plötzlich entschuldigte er sich, nicht länger
mehr verweilen zu können , nachdem Se . Majestät
der Kaiser eben auf dem Punkte stehe , abzureisen.

Bald darauf , nachdem sich der Fürst von mir
entfernt hatte , traten beide Majestäten mit dem Erz¬
herzoge Fran z Karl,  und dessen Frau Gemalin die
Erzherzogin Sophie  mit den vier kaiserlichen Prin¬
zen heraus , und bestiegen die Neisewägen.

Nun legten die beiden Abgeordneten auch noch
die vom Doktor Schmitt  verfaßte Adresse an Se.
Majestät dem Kaiser , der Reichsversuinmlung vor,
von welcher in der Relation Erwähnung gemacht wird,
und die folgenden Inhalts war.
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»Euer Majestät ! Die von dem durch Euere
Majestät selbst berufenen Reichstage in dem wichtig¬
sten Augenblicke der jüngsten Zeitgeschichte abgesandte
Deputation muß es tief bedauern , daß ihr bei der,
durch die Reise Euerer Majestät herbeigeführten Eile
nicht die Gelegenheit gegönnt wurde , jene Mitthei¬
lungen zu machen , welche durch die Darstellung der
wahren Lage und der Größe der Gefahr geeignet
gewesen wären , eine dem Gegenstände entsprechende
reifliche Erwägung und allerhöchste Schlußfaßung zu
bewirken.

Die unberechenbare Verantwortlichkeit , welche
die in Ehrfurcht gefertigte Deputation bei dieser Mis¬
sion übernommen hat , macht es derselben zur heilig¬
sten Pflicht , die Antwort Euerer Majestät sich schrift¬
lich zu erbitten.

Bevor jedoch das entscheidende Wort Euerer
Majestät in der für uns und das Vaterland noth-
wendigen Form zum verheerenden Blitzstrahle werde,
sey es uns erlaubt , Folgendes in der durch die Zeit
gebothenen Kürze beizufügen.

Die in Ehrfurcht gefertigte Deputation hegt
eben so , wie t er gesammte Reichstag , das unerschüt¬
terliche Vertäuen in die vollste Unverbrüchlichkeit des
kaiserlichen Wortes Euerer Majestät , als den von uns
gekannten besten und redlichsten Monarchen.

Es handelt sich auch nicht um irgend den leise¬
sten Zweifel in das kaiserliche Wert , sondern um
Maßregeln , welche nicht blos das Wohl der Resi¬
denzstadt Wien und seiner Bewohner , sondern das
Wohl der Monarchie und den europäischen Frieden
in Frage stellen.

Wenn die Deputation nach den Wahrnehmun¬
gen des heutigen Tages und der letztlich vorgefalle-
uen Ereignisse , sich leider nicht der Hoffnung hin¬
geben kann , die Rückkehr Euerer Majestät in dem
gegenwärtigen Augenblicke zu erwarten , so muß die¬
selbe dennoch ihrem aufhabenden Mandate zu Folge,
den dießfäliigen Wunsch des Reichstages nunmehr
auf 's wärmste empfehlen , als es auch nie eine Se¬
kunde gab , in welcher die uns heilige Person Eue¬
rer Majestät in der Mitte der Wiener -Bürger gefähr¬
det gewesen wäre.

Was die Nichtanwendung der militärischen Ge¬
walt gegen die Stadt Wien betrifft , so glaubt die
gefertigte Deputation einen , in der Geschichte Eue¬
rer Majestät als einen ewig glanzenden Stern da¬
stehenden Moment hervorheben zu sollen , der un¬
vergeßlich in dem Andenken der Oesterreicher sortle-
ben wird , nämlich die in den ersten Märztagen von
Euerer Majestät , aus höchsteigenein Antriebe und frei
von allem Einfluß , das beste Herz eines Monarchen
beurkundenden Worte : Ich lasse auf meine
Wiener nicht schießen.

Euerer Majestät angestammte Herzensgüte , wird
es nickt verkennen , daß eine, im Buche der österreichi¬
schen politischen Entwicklungsgeschichte mit zehnfachem
Flor umhangeue That nickt die Ursache sepn dürfe,
daß Hunderttansende dem Elende und Untergang hin¬
geopfert werden , daß der Bestand der österreichischen
Monarchie , deren Herz und Pulsschlagader dieHaupt-

und Residenzstadt Wien ist , untergraben , und unter
den gegenwärtigen Verhältnissen zweifellos ein euro¬
päischer Bürgerkrieg herbeigeführt werde.

Unterlassen können wir aber nicht , darauf auf¬
merksam zu machen , daß die Anwesenheit eines kroa¬
tischen Heeres , dessen Tendenz eine ganz andere schien,
auf österreichischem Grund und Boden , vor den Tho¬
ren Wien 's eine wenigstens ganz extraordinäre Er¬
scheinung sey , die geradezu die übelsinnigsten Deu¬
tungen hervorruft.

Die Rückkehr dieses Heeres in die ihm zustän¬
digen Landestheile erscheint demnach als eine uner¬
läßliche Forderung der Rückkehr und Befestigung des
gesetzlichen Zustandes , der von jedem ehrlich Denken¬
den freilich nicht immer mit den passenden Mitteln
angestrebt , und dessen Schöpfung dem jungen Reichs¬
tage auf solche Weise möglichst erschweren wird.

Die ehrfurchsvoll gefertigte Deputation stellt so¬
hin mit Berufung ' auf das in den Märztagen gege¬
bene große kaiserliche Wort die dringendste Bitte,
ein militärisches Einschreiten gegen Wien ungesäumt
hintanzusetzen , und die Entfernung des kroatischen
Heeres vom österreichischen Boden schleunigst zu ver¬
fügen.

Die von Euerer Majestät als ksnstituirender
Reichstag berufene Versammlung könnte unter solchen
Umständen sich äticht mehr als frei tagend betrachten,
und würde in die Lage versetzt seyn, die dafür erfor¬
derlichen Garantien von Euerer Majestät zu erbitten.

Den letzten Punkt , nämlich die ungesäumte Zu¬
sammensetzung eines volkstümlichen Ministeriums,
braucht die Deputation bei dem dafür von Euer Ma¬
jestät gegebenen kaiserlichen Worte lediglich Euerer
Majestät zur Beschleunigung zu empfehlen.

Von den jetzt zu treffenden Maßregeln , hängt"
nebst den großen politischen Folgen aber auch die
unersetzbare Zugrunderichtung des Wohlstandes von
Millionen ab , deren Schicksal wir dem so guten
Herzen Euerer Majestät vertrauungsvoll anheimstel-
lcu . rc.«

Der Reichstag wechselte jetzt Schriften mit dem
Banus von Kroatien Freiherrn vom Jella  chich,
welcher treue Diener seines Monarchen , fest dabei ste¬
hen blieb , daß es seine Pflicht sey , der Anarchie
entgegen zu treten ; aber eben so fest blieben auch
die Volksführer in Wien , auf die ung . rische Hilfe
gestützt , dabei ., den blutigen Kampf zu wagen , der
kein anderer war , als der des extremsten Radika¬
lismus gegen das konstititionell monarchische Prinzip.

Die gegenseitige Korrespondenz zwischen dem
Banns von Kroatien und der Reichstags -Versamm¬
lung war folgenden Inhalts ; und zwar , das Schrei¬
ben aus dem Hauptguartier Roth -Neusiedel vom 13 .
Oktober von dem kaiserlichen Feldmarschall -Lieutenant
und Banus , Freiherrn von I e l l achich  ausgefer¬
tigt.

»Hoher Reichstag!  Aus der Antwort , welche
ich gestern die Ehre hatte , an Se . Excellenz den
kommandirenden Herrn Generalen , Grafen von Auer¬
sperg  aus Anlaß einer , von Seite des hohen Reichs-
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tages an denselben gerichteten , und zweifelsohne von
demselben bereits erwiderten Zuschrift zu geben , wird
der hohe Reichstag die Motive , welche mich vor die
Mauern der Stadt Wien geführt haben , zuverlaßig
mit Beruhigung entnommen haben.

Ich erlaube zu diesem nur noch die bestimmteste
Erklärung dazu zu geben , daß es mir ebenso sehr
meine eigene und erste Ueberzeugung , als meine Stel¬
lung zur heiligsten Pflicht macht , die freien Institu¬
tionen unscrs Vaterlandes nicht allein nicht anzuta¬
sten , sondern mit allen meinen Kräften zu schützen.

Mein jetziges Verhältniß zur herrschenden Par-
thei in Ungarn ist ja eben der Beweis für mein
Streben nach Gleichberechtigung und gesetzlicher Frei¬
heit.

Die Anarchie , die rohe Gewalt ist ein Fluch
für alle Völker , und diese zu bekämpfen ist eines je¬
den Staatsbürgers Pflicht , und in diesem Sinne
biethe ich mit aller Energie des Willens und der
That , jeder gesetzlichen Gewalt meine Hilfe an.

Der hohe Reichstag erlaube mir am Schlüße
noch die Bemerkung , wie bedauerlich es wäre , wenn
bei einem etwaigen Ueberschreiten der österreichischen
Grenze durch die ungarischen Truppen die Gegend
um Wien der Schauplatz eines blutigen Kampfes,
und Wien selbst den Gräueln eines verderblichen Krie¬
ges preisgegeben würde , den ich im Interesse der
Menschheit und des österreichischen Gesammt -Vaterlan-
des so gerne vermieden und einen Frieden herbeigeführt
wissen möchte , der auf feste Garantien gestützt im
Stande wäre , Ruhe , Ordnung und gesetzliche Ein¬
heit , somit das glückliche Gedeihen des Kaiserstaa¬
tes , in allen seinen Theilen unter dem Szepter un¬
seres konstitutionellen Kaisers und Königs bleibend
zu sichern.«

Nach einer gepflogenen Berathung wurde von
der permanenten Reichstags -Kommission nun folgende
Adresse an den Banus von Kroatien , als Beantwor¬
tung seiner Zuschrift entworfen.

»Eurer Ex  c e II en z!  In Erwiederung auf
Dero Zuschrift , läßt der konstituirende Reichstag durch
seinen permanenten Ausschuß Folgendes erklären . Es
herrscht in Wien weder Anarchie noch rohe Gewalt,
sondern der Reichstag ist im Verein mit dem kaiserlichen
Ministerium bemüht , in Abwesenheit Sr . Majestär des
Kaisers , die gesetzliche Ordnung aufrecht zu erhal¬
ten , und er wird hierin durch die vortreffliche Hal¬
tung des Volkes mit einem glücklichen Erfolge un¬
terstützt.

Das außergewöhnliche unseres Zustandes besteht
lediglich darin , daß das ganze Volk in Waffen steht,
und auch dieser außerordentliche Zustand ist in der
That ein natürlicher , weil sich das Volk von Wien
durch die kriegerische Aufstellung zweier Armeen vor
seinen Thoren bedroht sehen muß , und dieses um so
mehr , als von den Euerer Excellenz unterstehenden
Truppen in den umliegenden Ortschaften fortwährend
Entwaffnungen der dortigen Nationalgarden Vorkom¬
men , was offenbar mit den Versicherungen Euerer

— —

Excellenz , sich zum Schutze der freien Institutionen
verpflichtet zu fühlen , im Widerspruche steht.

Der Anmarsch Euerer Excellenz hat bereits den
Nachzug einer ungarischen Armee zur Folge gehabt,
welcher das durch ein in der Reichsversammlung mit
Akklamation aufgenommene Schreiben des ungarischen.
Reichstags kundgegeben worden ist.

Auch wir müssen es sehr bedauern , wenn die
Umgegend der Stadt Wien der Schauplatz eines
blutigen Kampfes würde ; allein diese traurige Mög¬
lichkeit ist einzig und allein durch die Ankunft Eu¬
rer Excellenz veranlaßt , und muß daher der Reichs¬
tag die bereits durch das kaiserliche Ministerium an
Euere Excellenz gemachte Erklärung wiederholen , daß
das einzige Mittel zur Vermeidung eines blutigen
Konfliktes , und zur Beruhigung der Stadt Wien
nur der Abzug des , Eurer Excellenz Befehl folgenden
Heeres seyn kann.

Wie sehr übrigens der Reichstag auch seiner¬
seits im Interesse der Menschheit und des österreichi¬
schen Gesammt -Vaterlandes , einen auf feste Garan¬
tie gestützten Frieden wünscht , beweiset die in der
Neichsversammlnng beschlossene Adresse an Se . Ma¬
jestät den Kaiser und König , wovon Euere Excel¬
lenz anliegend eine Abschrift erhalten «

Hierauf las der Abgeordnete AloisBorrosch
eine neuerliche Adresse an Se . Majestät den Kaiser
vor , . welche ohne Abänderung angenommen wurde
und folgenden Inhalts war.

»Euer Majestät!  Ein Zeitraum von nur drei
Tagen liegt zwischen der letzten und der gegenwärti¬
gen ehrfurchtsvollsten Adresse des konstituirenden Reichs¬
tages an Euere Majestät , und dennoch hat seitdem
jede Stunde für Millionen Staatsbürger , welche die
aufopferndste Liebe für Nolksfreiheit mit unerschütter¬
licher Treue gegen den konstitutionellen Monarchen
und mit vollster Gerechtigkeits -Erzeugung gegen jede
Nationalität Oesterreichs vereinen , den drohenden
Zerfall des Staates immer näher gerückt ; denn
nationale Wirren durchkreuzen jedes der Freiheits-
Verwirklichung und der Vaterlandsrettung geweihte
Streben.

Es ist nun dahin gekommen , daß das alleinige,
leider so lange unbeachtet gebliebene Mittel , Völker¬
wünschen die gebührende Rechnung zu tragen , jetzt
inmitten der Sturmeswogen aufbrausender Fluthen
der letzte Hoffnungsanker bleibt.

Nur ein internationaler Völker - Kongreß des
österreichischen Gesammt -Vaterlandes , dessen Idee zum
Heile Aller nur mehr durch die Macht der materiel¬
len Interessen und des Bedürfnisses gegenseitiger
Schirmung der Volksfreiheit , wie der Nationalität
brachte , verwirklichbar ist ; nur ein solcher Völker-
Kongrcß biethet als letztes Rettungs -Mitcel sich dar.

Die Armee , deren Bestimmung es ist , das Va¬
terland gegen auswärtige Feinde zu schirmen , kann
noch manchen durch Völkerglück zu theuer bezahlten
Sieg im gräßlichen Bürgerkriege erfebteu , aber ein
Uebel nicht beheben , welches sie vielmehr vergrößern
muß , weil endlich die durch sie bekämpften überwach-
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tigen Interessen in ihn selbst sich geltend machen,
und sie in feindliche Heere spalten.

Enre Majestät ! Die Völker vertrauen auch jetzt
noch ihrem konstitutionellen Monarchen , und können
nicht wollen , nicht glauben , daß Euerer Majestät lie¬
bevolles Herz sich werde abhalten lassen, auch den Völ¬
kern zu vertrauen und einen Friedens -Kongreß der
blutigen Waffengewalt vorzuziehen.

Euerer Majestät erhabener Name wird ein , von
den Herzen der Völker geheiligter , ein unsterblicher
Name in der Geschichte seyn , wenn Euere Majestät
dieser dringenden Bitte des loyal vorgehenden Reichs¬
tages Gehör geben ! Als wahrhaft loyaler Reichstag
darf er zu keiner Täuschung die unfreiwillige Veran¬
lassung geben , und muß namentlich in Bezug auf das
Königreich Ungarn , die mögliche Deutung auf das
Entschiedenste ablehnen , als wolle der österreichische
Reichstag als feindliches Werkzeug denselben Zwecken
dienen , welche bisher durch Waffengewalt in Ungarn
angestrebt worden sind , und wodurch eben der Bür¬
gerkrieg auch in den westlichen Kronländern Euerer
Majestät aufznlodern «nfangt.

Der konstituirende Reichstag hat einzig und al¬
lein den Zweck im Auge , die Brandfackel des Bür¬
gerkrieges zu löschen , um die dem Reichstage oblie¬
genden Pflichten gegen die durch ihn vertretenen Völ¬
ker erfüllen zu können , und den iin konstituirenden
Reichstage vereinigten Provinzen jenen Völker -Ver-
brüdernngsbund zu ermöglichen , der durch die Selbst-
erhaltungspflicht Aller gebothen ist , insoferne nicht
die Rechte des erblichen Thrones der Volksfreiheit
der Nationalitäten und die durch gemeinsame mate¬
rielle Interessen bedingte Vaterlandswohlfahrt gefähr¬
det werden sollen.

Der konstituirende Reichstag beschwört demnach
Euer Majestät auf das feierlichste , einen Friedens-
Kongreß der Völker des Königreichs Ungarn und sei¬
ner Kronländer durch frei von ihnen gewählte Abge¬
sandte unverzüglich in Wien eröffnen zu lassen , unter
Zuziehung eines internationalen Ausschusses , beste¬
hend ans Abgeordneten des konstituirenden Reichsta¬
ges und unter Mitwirkung der beiden verantwortli¬
chen Ministerien von österreichischer und ungarischer
Seite.

. Möge dieser Friedens -Kongreß die Veranlassung
biethen , mit möglichster Beschleunigung auch das lom¬
bardisch venezianische Königreich beizuziehen.

Der Reichstag schließt seine ehrfurchtsvolle , lovale
Adresse mit der heiligsten Versicherung , daß er nur
das Gesammtwohl aller Völkerschaften des österrei¬
chischen Kaiserstaates vorliegen hatte , der innerhalb
seiner Grenzen den internationalen Verhältnissen Rech¬
nung tragen muß , um statt des unhaltbaren alten
Staatsbaues einen neuen , den durch kaiserliches Wort
garantirten Errungenschaften entsprechenden durchfüh¬
ren zu können.

Es ist der Augenblick eingetreten , wo noch Ge¬
rechtigkeit und Weisheit vielleicht eine , nach verwü¬
stenden Bürgerkriegen , zuletzt dennoch sich einstellende
Nothwendigkeit zur Grundlage von Völkerfreiheit und
Völkerglück machen können.

Der konstituirende Reichstag legt somit das
Wohl oder Wehe von Millionen Menschen Euerer
Majestät an das , für sie gewiß in Liebe schlagende
Fürstenherz , und wird , wenn minder befangene Beur-
theiler der Sachlage sich berathend zwischen Euerer
Majestät und dem loyalen Reichstag stellen , wenn sie
diese mit dem erblichen Throne und der Volksfrei¬
heit es gleich treu meinende Adresse zu einer vergeb¬
lichen machen sollten , sein Wirken dem Urtheile der
Nachwelt anheimstellen.

Gott segne Euere Majestät und durch allerhöchst
Dero Entschluß die Völker Oesterreichs .«

Hierauf wurde beschlossen , diese Adresse durch
eine Deputation von fünf Reichstags -Mitgliedern de¬
ren Wahl dem Vorstande überlassen wurde , an Se.
Majestät den Kaiser abzusenden

In der Neichtztagssitzung vom 14 . Oktober wurde
eine Zuschrift der beiden Feldherren Freiherrn , von
Jellachich  und Grafen von Auersperg,  ausge¬
fertigt in dem Hauptquartier zu Inzersdorf - den an¬
wesenden Mitgliedern wie hier folgt , vorgelesen.

»An den hohen Reichstag!  Wir erfahren,
daß der hohe Reichstag Schritte gethan bat,  um
durch die Einleitungen an Se . Majestät des Kaisers
friedliche Ausgleichungen herbeizuführen.

In diesem Sinne ist es die erste Nothwendig¬
keit , daß die Ungarn die Grenzen Oesterreichs nicht
überschreiten , worauf nur der hohe Reichstag Ein¬
fluß nehmen kann.

Bei einer Vorrückung der Ungarn ist die Schlacht
unvermeidlich . Die Folgen davon sind zu erwägen.

Freiherr von Pillersdorff  stellte hier die
Nothwendigkeit dar,  es solle von der Armee gestat¬
tet werden , daß die Zufuhr der Lebensmittel frei
gegeben werde . Dazu ist mau unter der Bedingung
bereit , daß es auch uns unbenommen bleibe , mit
unseren Hilfsmitteln in Wien und den in den dor¬
tigen Kasernen befindlichen Monturen und Effekten
zu verfügen rc. «

Hierauf erstattete der konstituirende Reichstag
durch seinen permanenten Ausschuß an den Freiherrn
von Jellachich  folgende Antwort.

»Es ist eine Deputation abgegangen , um Se.
Majestät zur Genehmigung und schleunigen Ausfüh¬
rung , der in einer Reichstags -Adresse beantragten Frie¬
densvorschläge zu bewegen.

In der sichern Hoffnung auf einen glücklichen
Erfolg dieses Schrittes , und im Pflichtgefühle der
Vaterlandsliebe und Humanität , hat der Reichstag
seinerseits , bis zu dieser Stunde alle seine Kräfte
aufgeboten , um das kampflustige Volk von Wien
und die aus den Provinzen zuströmenden Schaa-
ren von offensiven Feindseligkeiten gegen die Trup¬
pen abzuhalten.

Er wurde in diesem Streben gestern noch durch
die, mittelst telegraphischer Depesche eingelangte Nach¬
richt unterstützt ; daß Se . Majestät , der Reichstags-
Deputation durch den Fürsten Lobkowitz die be-

*
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stimmte Versicherung gegeben haben , die beiden vor
Wien stehenden Kommandanten würden nicht angrei-
fen ; allein die von Euerer Excellenz anbefohlene Ent¬
waffnung der gesetzmäßig organisirten Nationalgarde
in den Dorfsckaften , die drückende Requisition , die
Verhinderung der freien Passage , die Absperrung der
Zufuhr von Lebensmitteln , und die Besetzung der zum
Bezirke der Hauptstadt gehörigen Ortschaften , stehen
mit den wiederholten Friedensversicherungen der bei¬
den Herren Kommandanten und mit dem kaiserlichen
Ausspruche in solch einem grellen Widerspruche , daß
der Reichstag gegen diese Maßregeln als gegen that-
sächlich feindselige , auf 's Entschiedendste protestirt.

Eure Excellenz stellen als erste Bedingung des
Friedens auf , daß die Ungarn die Grenzen Oester¬
reichs nicht überschreiten , und sprachen dabei die Mei¬
nung aus , daß hierauf nur der Reichstag Einfluß
nehmen konnte.

Der Reichstag hat die Ungarn nicht in 's Land
gerufen , und kann sie eben so wenig hinausdekretiren.

Der ungarische Reichstag hat uns die Anzeige
gemacht , daß er dem ungarischen Heere den Befehl
ertheilt habe , Eure Excellenz zu verfolgen wohin Sie
sich auch wenden mögen , und erst dann Halt zu ma¬
chen , wenn Eure Excellenz entwaffnet wären.

Der Reichstag wiederholt daher , daß er kein
anderes Mittel des Friedens kenne , als daß Eure
Excellenz mit ihren Truppen sogleich den Rückzug in
die Heimath antreten , und der gesetzlich bewaffneten
Volkswehr der Umgebungen Wien 's die Waffen zu¬
rückstellen.

Geschieht dieses , dann kann der Reichstag mit
Berufung auf die Sr . Majestät vorgetragenen Frie¬
densvorschläge , auch die ungarische Armee zum Still¬
stände auffordern.

Mit dieser Erklärung hat der Reichstag Alles
gethan , was er thun konnte . Wird die von ihm
ausgesprochene Bedingung nicht erfüllt , dann endet
seine Friedeusmacht , und es beginnt die Macht des
Verhängnisses der unmittelbaren Schlacht mit den Un¬
garn , deren Folgen diejenigen erwägen und verant¬
worten müssen, welche diesen Zustand veranlaßt haben «

Seine Majestät der Kaiser , welcher auf seiner
Reise durch Oesterreich und Mähren mit dem freu¬
digsten Zurufe der dortigen Bewohner begrüßt wor¬
den ist, war inzwischen in Olmütz eingetroffen, ' wo ihm
die Pferde ausgespannt , und der Wagen von dem
Volke in die Stadt gezogen wurde.

Am 15 Oktober empfing der Monarch die De¬
putation des Reichstages , welche ihm die bereits be¬
schlossene Adresse überreichte.

Seine Majestät der Kaiser nahm die Deputa¬
tion gütig auf , und ertheilte ihr felgende Antwort.

»Aus der mir überbrachten Adresse des Reichs¬
tages ersehe ich mit Vergnügen , daß derselbe das Ge-
sammtwvhl aller Völkerschaften des österreichischen
Kaiserstaates vor Augen habe , und die Bemühungen
des Reichstages , der drohenden Anarchie entgegen zu
wirken , erhalten meine vollkommene Anerkennung.

Uebrigens werde ich meinerseits Alles aufbiethen,
um die so nöthige Ruhe und Sicherheit in der Haupt¬
stadt wieder herzustellen , und dem konstituirenden
Reichstage die mögliche Gcwährschaft für seine ferne¬
ren ungestörten Berathungen verschaffen .«

An demselben Tage , erließ Se . Majestät der
Kaiser auch ein Manifest , worin er den Bauern sei¬
ner Staaten sein kaiserliches Wort , wie er während
seiner Reise mehrmals mündlich kund gegeben hatte,
erneuerte , und welches folgenden Inhalts war.

»An meine Völker.  Angekommen in Ol¬
mütz , wo ich vor der Hand zu verweilen gesonnen
bin , ist es meinem väterlichen Herzen Bedürfniß , die
wohlthuendeu Beweise treuer Anhänglichkeit , welche
ich auf meiner Hieherreise von dem Volke allenthal¬
ben erhalten habe , anzuerkennen.

Wenn ich in der Mitte meiner Soldaten reiste,
so geschah es darum , weil Uebelgesinnte das Land
durchziehen , und ich nicht immer mich von meinem
treuen Volke umgeben finden konnte.

Landleute meiner Staaren ! vertrauet auf Eueren
Kaiser , — Euer Kaiser vertraut auf Euch.

Die Befreiungen , welche das bereits erlassene
Gesetz bezüglich der frühern unterthänigen , auf Grund
und Boden gehafteten Leistungen , als Robot , Ze¬
hent rc. Euch zugesagt hat , sind Euch gesichert , und
ich erneuere Euch dießfalls mein kaiserliches Wort , so
wie ich es mehrmals während meiner Reise mündlich
kund gegeben habe.

Es ist mein fester Entschluß , Euch diese Be¬
freiungen zu wahren . Seyd daher ruhig und unbe¬
sorgt meine treuen Landleute , uud wenn es Men¬
schen gibt , welche das Wort Eures Kaisers in Euern
Augen zu verdächtigen suchen , so seht sie als Verrä-
ther an mir , und Eurem eigenen Wohle an , und be¬
nehmt euch darnach . « Ferdinand.

mitunterfertigt von dem Minister des Hauses
Freiherrn von W essen b erg.

Nach solchen Erklärungen mußten also ganz na¬
türlich alle Versuche vergeblich bleiben , den Landsturm
zu Gunsten Wien 's aufzubiethen , wie dieses von dem
ersten demokratischen W i en er F r a u e n - V er ei n
in dessen Eingabe an dem Reichstag vom 17 . Okto¬
ber , gewünscht wurde.

Am IV October erließ Se . Majestät der Kai¬
ser aus Olmütz ein von dem Minister Wessen  b erg
mituntersertiges neuerliches Manifest an seine Völker,
welches folgenden Inhalts war.

»An meine Volker!  Als mich die zu Wien
am 6 . Oktober verübten Frevelthaten bewogen , eine
Stadt zu verlassen , welche der Tummelplatz der wil¬
desten und verworfensten Leidenschaften geworden war,
konnte ich mich noch der Hoffnung hingeben , daß der
verbrecherische Wahnsinn eines Theiles ihrer Bevölke¬
rung nicht von Dauer seyn würde.

Ich konnte von dem sonst so gesunden und recht¬
lichen Sinne der Bewohner meiner Haupt - und Re¬
sidenzstadt erwarten , sie würden selbst nach Kräften
dazu beitragen , damit dem verkannten Gesetze Ach-



tung , den Verbrechern die verdiente Strafe , der
Stadt die bedrohte Sicherheit für Leben und Besitz
in kürzester Frist wieder werden möge . Diese Er-
warrung ist aber getäuscht worden.

Nicht nur , daß es den Urhebern des Aufruhrs
in Wien gelang , die an sich gerissene Gewalt durch
eine Schreckensherrschaft , die in der Geschichte nur
ein Beispiel kennt , über die theils durch Furcht ge¬
lahmte , theils in einem wilden Rausch versetzte Stadt
zu befestigen , und dadurch die Rückkehr zur Gesetz¬
lichkeit innerhalb der Mauern Wiens zn vereiteln , —
auch über diese Mauern hinaus erstreckte sich mit ei¬
nem steigenden Erfolge die unheilvolle Wirksamkeit
ihrer anarchischen Bestrebungen.

Mit einer , im offenen Aufstande begriffenen Nach¬
bar -Provinz , wurden hochverrätherische Verbindungen
angeknüpft , nach allen Theilen meiner Staaten Do¬
then abgesendet , um unter dem gleisnerischen Vor¬
wände , als gelte es die bedrohte Freiheit zu wah¬
ren . Auch dort , wo die Ordnung bisher nicht ge¬
stört worden war , wurde das Banner der Empörung
aufgepflanzt , um meine eben noch so friedlichen , einer
gesetzlichen Entwicklung freier Zustände entgegense¬
henden Lande dem Gräuel der Anarchie , des Bür¬
gerkrieges und des Unterganges preiszugeben.

Seit meiner Thronbesteigung war das Wohl
meiner Völker meine Lebens -Aufgabe . Die Geschichte
meiner Regierung , die Geschichte der letzten sieben
Monate besonders wird dieses einst bezeugen . Aber
es hieße den mir von der Vorsehung auferlegten
Pflichten untreu werden , wollte ich länger ein
Treiben gewähren lassen , welches den Thron und die
Monarchie an den Rand des Abgrundes führt , und
an die Stelle der von mir gewährleisteten verfaßungs-
mäßigen Freiheit , einen Zustand schrankenloser Ge¬
waltherrschaft zu setzen , befließen ist.

Dieser Pflicht eingedenk , sehe ich mich daher
mit blutendem Herzen genöthigt , dem sein Haupt
nunmehr ohne Scheu erhebenden Aufruhr in meiner
Residenzstadt sowohl , als allenthalben wo er sich zei¬
gen sollte , mit Anwendung der Waffengewalt entge¬
gen zu treten , und solchen zu bekämpfen , bis er
gänzlich überwunden , Ordnung , Ruhe und Gesetz¬
lichkeit wieder hergestellt , und die Mörder meiner
treuen Diener , der Grafen Lamberg und Latour,
dem rächenden Arm der Gerechtigkeit überliefert sind.

Um diesen Zweck zu erreichen , entsende ich aus
verschiedenen Theilen der Monarchie Streitkräfte ge¬
gen Wien , den Sitz der Insurrektion , und ertheilte
meinem Heldmarschall -Lieutenant Fürsten von W i n-
dischgratz  den Oberbefehl über sämmtliche Trup¬
pen im ganzen Bereiche meiner Staaten , mit alleini¬
ger Ausnahme , der unter dem Kommando meines
Feldmarschalls Grafen Radetzky  stehenden italieni¬
schen Arince.

Zugleich versehe ich diesen Fürsten Windisch-
grätz  mit den entsprechenden Vollmachten , damit er
das Werk des Friedens in meinem Reiche , nach sei¬
nem eigenen Ermessen in möglichst kurzer Zeit voll¬
bringen könne.

Nach Bezwingung des bewaffneten Aufruhrs und
Wiederherstellung der Ruhe , wird es die Aufgabe
meines Ministeriums seyn , im Einklänge mit den
Mitgliedern des konstituirenden Reichstages , durch
gesetzliche Regelung der bisher mit zügellosem Miß¬
brauch gehandhabten Presse , des Vereinrechts und
der Volkswehr einen Zustand herbeizuführen , der,
ohne der Freiheit nahe zn treten , dem Gesetze Kraft
und Achtung sichern soll.

Indem ich diese , im Bewußtseyn meiner Pflich¬
ten und meiner Rechte , mit unerschütterlicher Festig¬
keit gefaßten Beschlüsse , meinen Völkern kund gebe,
versehe ich mich der aufrichtigen und kräftigen Mit¬
wirkung aller derjenigen , welchen das Wohl ihres
Kaisers , ihres Vaterlandes , ihrer Familien und die
wahre Freiheit am Herzen liegen , und die in mei¬
nem gegenwärtigen Entschlüße das einzige Rettungs-
Mittel erkennen werden , um die Monarchie vor dem
Zerfalle,  sic selbst aber vor den Gräueln der Anar¬
chie und der Auflösung aller geselligen Bande zu be¬
wahren .« Ferdinand.

Obschon in diesem Manifeste vom 16 . Oktober
bündig gesagt wurde , daß der redliche Monarch sei¬
nen Völkern keine einzige der ihnen gewährten Rechte
und Freiheiten entziehen wolle , so begnügte er sich
doch nicht damit , sondern erließ am 19 . Oktober
aus Olmütz noch ein zweites Manifest , worin er seinen
Völkern erklärte , daß es sein fester unveränderlicher
Wille sey , daß jene Rechte und Freiheiten , wenn
gleich von einzelnen Böswilligen oder Mißleiteten
mißbraucht , in ihrer ganzen Ausdehnung ungeschmä¬
lert bleiben sollen.

Dieses kaiserliche Manifest vom 19 . Oktober
war folgenden Inhalts:

»Durch die blutigen Ereignisse , welche seit dem
6 . Oktober unsere Haupt - und Residenzstadt Wien
in einen Schauplatz anarchischer Wirren umgewan-
delt haben , auf das tiefste betrübt und in unserem
Innern erschüttert , sahen wir uns genöthigt , unseren
Sitz zeitweilig nach unserer königlichen Hauptstadt
Olmütz zu verlegen.

Mit gleicher Betrübniß erfüllt unser Herz die
eintretende Nothwendigkeit zur Wiederherstellung der
gesetzlichen Ordnung und zum Schutze der an den
Gräueln des Aufstandes nicht betheiligten Staatsbür¬
ger , militärische Maßregeln zu ergreifen ; doch wol¬
len wir , daß in der Anwendung dieses uns abge¬
drungenen äußersten Mittels nur so weit gegangen
werde , als es zur Herstellung der Ruhe und Sicher¬
heit , und zum Schutze unserer getreuen Staatsbür¬
ger , so wie zur Aufrechthaltung der Würde unseres
konstitutionellen Thrones nöthig seyn wird.

Es ist unser fester , unveränderlicher Wille , daß
die , unseren Völkern gewährten Rechte und Freihei¬
ten , wenn sie auch von einzelnen Böswilligen oder
Mißgeleiteten mißbraucht worden sind , in ihrer gan¬
zen Ausdehnung ungeschmälert bleiben , und wir ver¬
bürgen solche neuerdings durch unser kaiserliches Wort.

Auch wollen wir , daß die von dem konstituiren¬
den Reichstage bereits gefaßten und von uns sanktio-
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nirten Beschlüsse , namentlich jene über die Aushe¬
bung des Unterthansverbandes , der Entlastung und
Gleichstellung des Grundbesitzes gegen die im Prin-
zipe vom Reichstage anerkannte billige Entschädigung
aufrecht erhalten , und unserer bereits erlassenen An¬
ordnung gemäß , in Vollzug gebracht werden.

Eben so ist es unser fester Wille , daß das an¬
gefangene Verfassungswerk von dem konstituirenden
Reichstage in einer , der vollen Gleichberechtigung al¬
ler unserer Völker entsprechenden Weise ungestört
und ununterbrochen fortgesetzt werde , damit solches
baldigst meiner Sanktion unterlegt , und einem ge¬
deihlichen Ende zugeführt werden könne.

Dieses möglich zu machen , wird der Gegen¬
stand unserer ernsten Sorgfalt seyn , und wir rech¬
nen dabei auf die Einsicht , Anerkennung und be¬
währte Loyalität unserer getreuen Völker.

Ferdinand .«

Aber weder öffnete das eine dieser beiden Ma¬
nifeste der extremen radikalen Parthei , die in Wien
ihr ehernes Zepter schwang , die Augen , noch be¬
sänftigte das andere ihre Herzen.

Dieser Parthei waren einige Abgeordnete der
Frankfurter äußersten Linken zu Hrlfe gekommen,
nachdem sie eine Adresse dieser Linken an das Volk
von Wien überbrachte , welche die Gemüther vieler
Personen in einen noch größeren Taumel versetzte.

Ueberdieß stieg auch die Zahl der Mitglieder des
demokratischen Klubbs von Tag zu Tag immer mehr
durch fremde Ankömmlinge aus Sachsen , Baiern,
Würtemberg , ans der Schweiz und aus andern Län¬
dern.

Am 20 . Oktober erließ der Reichstag an die
Völker Oesterreichs ein aufregendes Manifest , das
aber nicht bewirkte , was es hätte bewirken sollen,
denn mit äußerst seltenen Ausnahmen , wurde dis
Wiener -Revolution überall verabscheut.

Dieses Manifest war folgenden Inhalts:
»Völker Oesterreichs!  Durch Euer Ver¬

trauen zu dem friedlichen Werke der Konstituirnng
unserer Freiheit berufen , ist der Reichstag durch die
Gewalt der Ereignisse plötzlich mitten in den Kampf
der Zöit gestellt.

Der Reichstag muß in diesem Kampfe vor Al¬
lem seinem Friedensberufe getreu bleiben , dieserwe-
gen hat er bis zu dieser Stunde alle seine Kräfte
ausgebothen , um das Losbrechen des Gewaltkampfes
zu verhindern , um aus den verworrenen Verhältnissen
des Augenblicks den Pfad der Versöhnung und des
Friedens zu finden und zu zeigen.

Die Bemühungen des Reichstages sind bis jetzt
ohne den gewünschten Erfolg geblieben . Zwar hat
das edle Volk von Wien seine Erbitterung und Kam¬
pfeslust bezähmt , und den Angriff auf die offenbar
feindlich verfahrenden Truppen vermieden , zwar ha¬
ben selbst Se . Majestät der Kaiser allem , was der
Reichstag zur Hintanhaltung der drohenden Anarchie
verfügt , die volle Anerkennung gezollt ; aber nichts
desto weniger ist Wien noch immer in derselben krie¬
gerisch bedrohten Lage , und nur dadurch allein ist

die Möglichkeit aufrecht erhalten , daß der blutige
Kampf , und in Folge dessen die Auflösung der ge¬
setzlichen Ordnung losbreche.

Der Einmarsch des dem konstitutionellen Boden
Oesterreichs fremden kroatischen Heeres bedroht un¬
mittelbar die Thore Wien ' s , vergebens both der
Reichstag unter Mitwirkung des verantwortlichen Mi¬
nisteriums Alles auf , um den Rückzug dieses Heeres
durchzusetzen . Vielmehr bildete dasselbe nur den Vor¬
trab immer größerer Truppenmassen , welche bereits
die Hauptstadt Wien eng umschlossen haben.

Ihre Vorposten dringen bis in die Straßen der
zu Wien gehörigen Ortschaften , ja bis an die Li¬
nien der Stadt.

Die auf des Kaisers Wort gesetzmäßig organi-
sirte Nationalgarde der Umgebung Wien 's wird ent¬
waffnet , friedliche Reisende werden gefänglich zurück¬
gehalten , Briefe erbrochen und vorenthalten , die Zu¬
fuhr von Lebensmitteln abgesperrt , Kanonenkugeln
flogen bereits in die Straßen der Vorstädte , ja selbst
Abgeordnete zum Reichstage wurden festgehalten und
unwürdig behandelt ; kurz mit jedem Tage erfährt
Wien mehr und mehr das schwere Verhängniß einer
belagerten Stadt.

Vergebens hat der Reichstag mit dem ganzen
Gewichte seines Ansehens dagegen protestirt.

Solchen Thatsachen gegenüber , mußte der Reichs¬
tag das Bestreben des Wiener -Volkes sich in Ver-
theidigungsstand zu versetzen , als eine Nothwendigkeit
anerkennen.

Wien ist die , durch das Ansehen der Jahrhun¬
derte geweihte Hauptstadt des Reiches , und keine an¬
dere Stadt kann es seyn.

Wien ist der Mittelpunkt der Interessen aller
Völkeo Oesterreichs , und jedes Unglück , welches
Wien trifft , wird bis in die entferntesten Theile des
Reiches schmerzlich nach empfunden.

Wien ist der einzig mögliche Sitz eines Reichs¬
tages , welcher der Gleichberechtigung so verschiede¬
ner Völker entsprechen soll.

Wien ist die Wiege und Burg unserer Freiheit.
Völker Oesterreichs!  Ihr alle seyd in der

Bevölkerung Wiens vertreten.
Wien ist Euch allen stets eine gastliche Haupt¬

stadt gewesen . Wer daher für das Vaterland , wer
für den konstitutionellen Thron , wer für die Volks¬
freiheit ist , der muß für Wien seyn.

Der Reichstag erkennt es daher als seine hei¬
lige Pflicht , sowohl der Reaktion , als der Anarchie
entgegen zu wirken Die Reaktion soll uns nicht den
kleinsten Theil unserer Freiheit nehmen ; die Anarchie
nicht den ganzen Schatz derselben vernichten.

Dieses will der Reichstag , dieses will er für
alle Völker und für alle Stände des Volkes , für den
freien Bürger , so wie für den tapfern Krieger des
Vaterlandes.

Aber um dieses vollbringen zu können , muß
Wien gerettet , muß es in seiner Kraftfülle und Frei¬
heit erhalten werden.

Völker Oesterreichs!  vertrauet denen , die
ihr zur Wahrung Eurer und Euerer Kinder Rechte
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erwählt habt , vertrauet denen , die Euren Boden von
Robot , Zehent und allen übrigen drückenden Lasten

' befreiten , und die so eben im Begriffe sind , jene
Gesetze zu schaffen , durch welche Eure volle Freiheit
auf fester Grundlage gesichert wird.

Kräftigt uns daher mit Eurer ganzen moralischen
Kraft für das bedrängte Wien , unterstützt unser of¬
fenes Wort durch die Allgewalt Eurer Stimme , helfet
uns den Kaiser beschwören , daß det durch Einsetzung
eines neuen volkstümlichen Ministeriums , durch Zu¬
rückziehung der Truppen aus Nieder -Oesterreich , durch
die Beeidigung des Militärs aus die freien Volks¬
rechte der Stadt Wien und dem Reiche den Frieden
gebe , damit im Segen des Friedens das neue Heil
des Vaterlandes gedeihe . «

Die ernstliche Ermahnung der Neichskommissäre
Welker und Mosle  aus Passau , im Namen des
Neichsverwesers Erzherzogs Johann  an die Wie¬
ner , verfehlte ihren Zweck gänzlich in der unter der
Herrschaft des Terrorismus stehenden Residenzstadt,
was nun auch die Ursache war,  daß beide Männer,
da sie über den traurigen Zustand der Bevölkerung
Wien 's gründlich überzeugt waren , ihre Reise , ohne
Wien zu berühren nach Olmütz fortsetzten , um dort,
bei Sr . Majestät dem Kaiser , wenn noch möglich,
Friedensbedingungen zu erwirken.

Der inzwischen zum kaiserlichen Feldmarschall er¬
hobene Fürst Win di sch g ratz schickte unterm 20.
Oktober aus Lundenburg eine Proklamation an den
Gemeinderath von Wien , um sie der Bevölkerung
Wien 's bekannt zu machen.

In dieser Proklamation forderte sder Fürst die
Bewohner Wien 's auf,  sich zu ermannen und dem
Rufe der Pflicht und Vernunft zu folgen ; nachdem
sie in ihm den Willen und Kraft finden wurden , sie
aus der Gewalt einer zwar kleinen , aber verwege¬
nen , vor keiner Gewaltchat zurückschaudernden Fak¬
tion zu befreien.

Um diesen Zweck zu erreichen , erkläre er daher
die Stadt und Vorstädte , so wie die Umgebung
Wiens in Belagerungs -Zustand , stellte sämmtliche Ci-
vilbehörden unter die Militär -Autoritär , und ver¬
kündete gegen die Uebertreter seiner Befehle das
Standrecht.

Alle Wohlgesinnten mögen sich beruhigen , denn
seine vorzügliche Sorge wird seyn, die Sicherheit der
Personen und des Eigenthums zu schirmen ; die Wi-
derspänstigen aber würden der ganzen Strenge der
Militärgesetze verfallen.

Der Gemeinderath verlangte jetzt von dem Reichs¬
tage die Weisung , in Betreff dieses vorstehenden Er¬
lasses des Fürsten Windisch gratz,  worauf in der
Reichstagssitzung vom 22 . Oktober nach einer höchst
sophistischen Rede des Abgeordneten Schuselka  un¬
ter großem Beifalle folgender Anirag beschlossen wurde.

»In Betracht , daß die Herstellung der Ruhe
und Ordnung , wo sie wirklich gefährdet seyn soll¬
te , nur den ordentlichen konstitutionellen Behörden

zukömmt , und nur auf ihre Requisition das Militär
entschreiten darf.

In Betracht , daß nach einem wiederholten Aus¬
spruche des Reichstages und des Gemeinderathes die
bestehende Aufregung in Wien nur durch die drohen¬
den Lruppenmassen unterhalten wird.

In Betracht , daß das kaiserliche Wort vom
19 . Oktober die ungeschmälerte Aufrechthaltung aller
errungenen Freiheiten , so wie ganz besonders die
freie Berathung des Reichstages neuerdings gewähr¬
leistete , erklärt der Reichstag die vom Feldmarschall
Fürsten zu Windischgrätz  angedrohten Maßre¬
geln des Belagerungs -Zustandes und Standrechtes
für ungesetzlich .«

Auf diesen Reichstagsbeschluß sich stützend , ant¬
wortete nun der Gemeinderath dem kaiserlichen Feld¬
marschall Fürsten von Windischgrätz  in einem
Schreiben folgenden Inhalts:

»Der Gemeinderath der Stadt Wien hat am
heutigen Tage die Zuschrift erhalten , welche Euer
Durchlaucht an denselben zu richten befunden haben.

Der Gemeiderath der Stadt Wien ist jedoch
nicht in der Lage , dem ihm gewordenen Aufträge,
die mitgetheilten Plakate zu veröffentlichen , zu entspre¬
chen und zwar aus folgenden Gründen.

Abgesehen davon , daß bereits der hohe Reichs¬
tag , welchem der Gemeinderath , so wie jede Behörde
der Monarchie untersteht , einen Protest gegen die
Amtshandlungen Eurer Durchlaucht erlassen hat , wo¬
durch das Benehmen des Gemeinderathes allerdings
auch geregelt wird , hat der Letztere seine Befehle
unmittelbar nur vom Ministerium des Innern , wel¬
ches gegenwärtig in Wien allerdings vertreten ist, zu
empfangen.

Da ihm jedoch weder eine dießfällige Weisung
vom gedachten Ministerium bisher zugekommen ist,
eben so wenig eine solche auf dem Erlasse Eurer Durch¬
laucht bekräftigend zu ersehen ist , so sieht sich der
Gemeinderath nicht auf dem gesetzlichen Wege ange¬
wiesen , dem Wunsche Euerer Durchlaucht nachzu¬
kommen.

Jede von Euer Durchlaucht dem Gemeinderathe
auferlegte strenge Verantwortlichkeit wird von dem¬
selben in dem beruhigenden Gefühle völlig erfüllter
Pflicht auf das Entschiedenste abgelehnt .«

Die Unmöglichkeit , Wien gegen ein Heer , wel¬
ches bei 90,000 Mann stark war , und jede Zufuhr
an Lebensmitteln abschnitt , zu halten , leuchtete der
herrschenden Parthei so wenig ein , daß sie , immer
auf die Hilfe der Ungarn rechnend , aus Muth über die
bekannt gewordene Proklamation des Feldmarschalls
Fürsten zu Windischgrätz  jetzt die größte Tä¬
tigkeit entfaltete.

Es wurden von einer zahlreichen Volks - Ver¬
sammlung in der Aula ( Universität ) äußerst aufre¬
gende Reden gehalten , von dem Central -Ausschuße
aller demokratischen Vereine Wien 's wurden leiden¬
schaftliche Plakate verfaßt und diese an allen Straßen¬
ecken der Sradt und Vorstädte ang -cheftet , es wur¬
den demokratische Freikorps errichtet und zum Wider-



stände bewaffnet , und statt daß die von dem Fürsten
Windischgrätz  durch 48 Stunden gegebene Waf¬
fenruhe gehalten worden wäre , wurden fast im gan¬
zen Umkreise der Linien , die Vorposten der kaiserli-
Truppen unaufhörlich angegriffen.

Inzwischen hatte Se . Majestät der Kaiser durch
einen , von dem Minister Freiherrn von W essen¬
berg  gegengezeichneten Erlaß vom 22 . Oktober die
sogleiche Unterbrechung der Reichstagssitzungen in
Wien angeordnet , und die Abgeordneten des Reichs¬
tages nach Kremsier berufen.

Diese allerhöchste Anordnung , war folgenden
Inhalts:

»Die unserm Herzen so schmerzlichen Ereignisse
in der Hauptstadt der Monarchie und die Fortdauer
des anarchischen Zustandes daselbst , haben uns zur
Wahrung des Thrones und des Glückes unserer Völ¬
ker in die traurige Nothwendigkeit versetzt , die offe¬
ne Empörung durch die Gewalt der Waffen zu un¬
terdrücken , wie wir dieses in unser » Manifesten vom
16 . und 19 . Oktober unsern Völkern verkündigt
haben.

Bei dem gestörten Zustande der gesetzlichen Ord¬
nung in der Hauptstadt , und bei dem bevorstehenden
Eintritte militärischer Maßregeln ist es für den Reichs¬
tag unmöglich geworden , daselbst seine Berathungen
fortzusetzen.

Wir finden uns daher bewogen , anznordnen daß
der Reichstag seine Sitzungen in Wien alsobald un¬
terbreche , und wir berufen denselben auf den 15.
November nach der Stadt Kremsier , wo er in der
Lage seyn wird , sich ungestört und ununterbrochen
seiner großen Aufgabe der Ausarbeitung einer , den
Interessen unserer Staaten entsprechenden Versaßung
ausschließlich widmen zu können.

Es werden demnach alle zum konstituirenden
Reichstage erwählten Volksvertreter aufgefordert , sich
bis zum 15 . November in der Stadt Kremsier zu-
verläßig einzufinden , um daselbst die unterbrochenen
Berathungen in Beziehung auf die Verfassung fort¬
zusetzen , und solche mit Beseitigung aller Nebenrück¬
sichten , baldigst einem gedeihlichen Ende zuzuführen.

Wir versehen uns , daß alle zum konstituirenden
Reichstage gewählten Vertreter des Volkes ihren
Pflichten gegen das Vaterland eingedenk , sich ange¬
legen senn lassen , pünktlich zur oben bestimmten Zeit
an dem bezeichneten zeitweiligen Sitze des Reichsta¬
ges zu erscheinen , um sich daselbst ungesäumt mit
der baldigen Lösung der ihm gewordenen großen Auf¬
gabe ernstlich zu beschäftigen . «

Ferdinand.

In der Abendsitzung des Reichstages vom 25.
Oktober wurde der Antrag gestellt , in einer Adresse
an Se . Majestät dem Kaiser die Konstitutionswidrig¬
keit der Verlegung des Reichstages nach Kremsier vor¬
zustellen und zugleich beschloß-» , diese Adresse durch
eine Deputation von vier Mitgliedern , nämlich Frei¬
herrn von Pillersdorf , Johann Prato,

Adam Potocki und Adolph Fischhof  nach <
Olmütz zu senden.

Der Inhalt dieser Adresse mar folgender:
»Eure M aje stät!  Der konstituirende Reichstag

hat Euere Majestät niemals sprechendere Beweise von
seiner unerschütterlichen Treue für die Freiheit , für
das Wohl des Gesammt -Vaterlandcs und für den
konstitutionellen Thron zu geben vermocht , als er sie
in der aufopfernden Thätigkeit der letzten Tage dar¬
legte , wo er , verlassen von Euerer Majestät und
den Trägern der Exekutivgewalt , allein durch das
Gewicht seiner Authorität den hereindrohendeu Gefah¬
ren der Anarchie und des Zerfalls der Monarchie ent¬
gegen trat.

Mitten in diesen friedensvermittelnden Bestre¬
bungen , deren vollkommene Anerkennung der Reichs¬
tag sowohl von Euerer Majestät als von den Völ¬
kern durch Stimmen aus allen Theilen der Monar¬
chie erhalten hat , trifft den Reichstag der Erlaß
Euerer Majestät vom 22 . Oktober , in welchem Sie
die versammelten Volksvertreter auffordern , sogleich
ihre Sitzungen in Wien zu unterbrechen , und sich
zur Fortsetzung des Verfassungswerkes am 15 . No¬
vember in der Stadt Kremsier einzufinden.

Gegen diese Vertagung des Reichstages , bezie¬
hungsweise dessen Berufung an einem andern Ort,
findet sich der Reichstag im Bewußtseyn den ihm ge¬
gen die Völker und gegen den Thron gleichmäßig ob¬
liegenden Pflichten gedrungen , Euerer Majestät die
nachfolgenden inhaltsschweren Vorstellungen mit dem
dringenden Anliegen zu unterbreiten , die erwähnte
Verfügung zurücknehmen zu wollen,  um so mehr als
diese Verfügung mit dem kaiserlichen Worte vom 19.
Oktober , worin dem Reichstage die ungestörte und
ununterbrochene Fortsetzung seiner Berathungen ga-
rantirt wurde , im offenen Widerspruche steht.

Der Reichstag hat es bereits durch wiederholte
Beschlüße in der Adresse an Se . Majestät vom 18.
Oktober * ) , und in dem Manifeste an die Völker

- ) In der Antwort , welche Euere Majestät auf die Adresse
des konstituirenden Reichstages vom 18 Oktober
1818 zu erlheilen geruhten , haben Euere Majestät
die Absicht geäußert . Alles aufbielhen zu wollen , um

' die Nuhe und Sicherheit in der Hauptstadt wieder
herzustellen , und dem konstituirenden Reichstage die
mögliche Gcwährschaft für seine ferneren ungestörten
Berathungcn zu verschaffen.

Der konstuuirenöe Reichstag hält es für seine
Pflicht , Euerer Majestar die bestimmteste Versiche¬
rung zu ertheilen , das; dem erwähnten allerhöchsten
Ausspruche ein Jrrthum über den wahren Sachver¬
halt zu Grunde liege , nachdem die Ruhe »nd Si¬
cherheit im Innern der Hauptstadt keiner Wieder¬
herstellung bedarf , sondern einzig die in der Umge¬
bung Wien 's liegenden Truppen , und die von den¬
selben unternommenen drohenden und feindseligen
Handlungen , die Bevölkerung Wiens m jener Auf¬
regung und wachsamen Rüstung erhalten , welche
gegenüber einem stündlich besorgten Angriffe und ei¬
ner immer näher rückenden Ccrnirung , eine unab-
weisdare Nothwendigkeit ist.

Der Reichstag spricht demnach im Interesse wah¬
rer Volksfreiheit , welche zu verwirklichen Euere Ma-
jestät Ihren Völkern , schon so oft die heiligsten Zu-
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Oesterreichs vom 20 . Oktober *) ausgesprochen , daß
Wien der einzig mögliche Sitz eines Reichstages sey,
welcher der Gleichberechtigung so verschiedener Völker
entsprechen soll , und daß der Reichstag seine Verle¬
gung an einem anderen Ort für keine Gewährschaft
der ferneren Freiheit in der Berathung , sondern nur
als eine Anmuthung betrachten könne , als habe er
seine hohe Stellung , seine heilige Pflicht jemals durch
Einflüsse von Außenher außer Acht gelassen , oder als
sey er fähig , dieses in Zukunft zu thun.

Was dem Reichstage einerseits die Wahrung sei¬
ner Ehre auferlegt , dazu sieht er sich auch durch seine
hohe Mission verpflichtet , Euere Majestät unge ' cheut
seine Ueberzeugung mit den offensten Worten zu er¬
klären , daß keine Maßregel unheilvoller für die Zu¬
kunft Oesterreichs , gefahrdrohender für den Fortbe¬
stand der Gesammt -Monarchie und für die Aufrecht-
haltung der Krone selbst seyn könne , als die Verle¬
gung des konstituirenden Reichstages nach einem an¬
deren Orte.

Schwächung des Verbandes der Provinzen , na¬
tionale Eifersucht und Ueberbebung , ja Bürgerkrieg!
würden die unausweichlichen Folgen seyn.

sickernngen gegeben haben , so wie im Interesse des
konstinoi'.ellen Thrones , seine volle Ueberzeugung
dahin aus , daß die Garantien der Aufrechthaltung
der Rübe und Sicherheit nur in der schleunigen Bil¬
dung des von Sr . Majestät zugesagten volksthümli-
chen Ministeriums — in der sogleichen Zurückziehung
der gegenwärtig in Nieder -Qesterreich konzentrirten
Truppen , und in der Feststellung der Garnison Wiens,
auf ein Minimum in sofortiger Beeidigung . des Mi¬
litärs auf die, von Euerer Majestät sanktionirten Er¬
rungenschaften , so wie unter wiederholter Anerken¬
nung des Grundsatzes , daß das Einschreiten des Mi¬
litärs im Innern des Landes , nur über die Auffor¬
derung der , Civil -Vehörden erfolgen dürfe , gefunden
werden können.

Zugleich hält der Reickstag zur Wahrung seiner
Würde die fcierftcke Erklärung für nvibwendig , daß
er nieu als in seiner vollkommenen freien Berathung
von irgend einer Seite gestört worden ist , und daß
er seine Verlegung an einem andern Ort für keine
Gewährschaft der ferneren Freiheit in der Berathung,
sondern nur als eine hiemit ziirückgewieseiie Aumu-
thung betrachten könnte, als habe er seine hohe Stel¬
lung , seine heilige Pflicht jemals durch Einflüße von
Außen her außer Auge » gelassen, oder , als sei) er
fähig dieses i» Zukunft zu thun.

In derselben Rücksicht hat sich der konstituirende
Reichstag bestimmt gefunden , sich in einer Ansprache
an die, von ihm vertretenen Völkerschaften über seine
gegenwärrige Stellung und Wirksamkeit offen zu er¬
klären und Euer Majestät werden in diesem Mani¬
feste die Grundsätze ausgesprochen finden , von wel¬
chen aus die gesetzlichenVertreter Oesterreichs für
das Heil des Gesammt -Vaterlandes zu wirken ent¬
schlossen sind.

Dieselbe Treue , mit welcher der Reickstag für die
Freiheit des Volkes einsteht , wird er auch gegenüber
dem konstitutionellen Throne bewahren.

Euere Majestät mögen daher vertrauensvoll deni
dm gelegt , n wahren Sachverhalie und den darauf ge-
stützien Anträgen des Reichstages Gehör geben , und
dadurch die Lösung der höchsten Aufgabe eines Mo¬
narchen — das Glück der Völker  verwirtlicben.

*) Das Manifest an die Völker Oesterreichs
vom konstituirenden Reichstage . (Siehe Seite 46).

Wien allein , der durch Jahrhunderte ehrwür¬
dig gewordene Sitz des Monarchen , der gastliche
Anfnahmsort aller Nationalitäten biethet sich als der
neutrale Boden dar , auf welchem die friedliche Eini¬
gung sämmtlicher Völker Oesterreichs , die Konstitui-
rung des Vaterlandes im Sinne der Gleichberechti¬
gung zu einem dauernden Zukunftsbau vollendet wer¬
den kann : und in diesem Sinne haben die Volksver¬
treter ihr Mandat , welches sie zur konstituirenden
Reichs -Versammlung nach Wien , und nur nach
Wien  berief , übernommen.

Aber auch Wien selbst, woher den Völkern Oester¬
reichs die Freiheit gekommen ist — Wien , dessen
Aufopferungen für die Rechte der Völker im Laufe
von sieben Monaten unermeßlich waren , — Wien
selbst hat in seiner Stellung allen andern Städten
der Monarchie gegenüber , die vorzüglichsten Anrechte,
bei der Neugestaltung des österreichischen Kaiserstaa¬
tes bedacht zu werden.

Eine Verlegung des Reichstages aus dem Cen-
tralpnnkte der Verwaltung , und dem Sitze der Mi¬
nisterien , würde nicht nur dem Reichstage die , zu
seinem Verfassungswerke nothwendige und unmittelbare
Berührung mit den Central -Behörden und der Benü¬
tzung der reichen wissenschaftlichen Hilfsmittel Wien 's
entziehen , sondern auch Wien selbst, durch die Schmä¬
lerung seines Verkehrs und öffentlichen Levens , viel¬
fachen Bedrängnissen Preis geben , das unmöglich in
dem Willen Eurer Majestät gelegen seyn könne.
Wien von dessen treuen Kämpfen für das Haus
Habsburg  die Geschichte aller Jahrhunderte erzählt.

Euere Majestät ! In dem allerhöchsten Erlasse
vom 22 . Oktober steht abermals der Ausspruch voran,
daß in der Hauptstadt der Monarchie , ein anarchi¬
scher Zustand , ja eine offene Empörung herrsche.

Die Vertreter aller Völker Oesterreichs , die bis
zu dieser Stunde in dieser Hauptstadt tagen , halten
es für ihre nicht zu umgehende Pflicht , wie sie es
schon vordem wiederholt gethän haben , Euere Ma¬
jestät noch einmal im Angesichte von ganz Europa,
und mit dem heiligen Ernste unverbrüchlicher Wahr¬
heitsliebe die Versicherung zu geben , daß gegenwär¬
tig weder Anarchie noch Empörung in den Mauern
Wien 's herrscht.

Die Gefahr eines solchen Zustandes könnte nur
eintreten , wenn die treue und loyale Bevölkerung,
aus deren Mitte sich die Mehrzahl der , für den ge¬
regelten Zustand der öffentlichen Verwaltung ver¬
antwortlichen Beamten pflichtvergessen entfernt haben,
wenn Liese Bevölkerung durch die Vertagung des
Reichstages den letzten Haltpunkt verlieren würde,
an den sie die Hoffnung einer friedlichen Vermittlung
knüpft , wenn sie andererseits durch das Herandrin¬
gen unerbittlicher Gewaltmaßregeln getrieben würde,
der in jedem Falle nur Verderben bringend für -Oester¬
reich endigen kann.

Aus diesen Gründen erkennt es der Reichstag
für ein Gebot seines Gewissens und der Nothwendig-
keit an , in diesen Tagen der allerhöchsten Gefahr
feine Stelle nicht zu verlassen , sondern semer Pflicht
gegen die Völker und gegen Euere Majestät getreu,
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auszudauern in dem Vermittlungswerke , welches er
zur Lösung der unheilvollen Wirren begonnen hat,
und in welche Oesterreich gestürzt worden ist.

Die Zustimmung Euerer Majestät zu diesem Be¬
schlüße , muß der Reichstag in der Antwort ersehen,
die Euere Majestät auf seine Adresse vom 18 . Ok¬
tober zu ertheilen geruhten , und welcher Sie alle
Maßregeln des Reichstages zur Hintanhaltnng der
Anarchie durch Ihre vollkommene Anerkennung gut
geheißen haben.

Schließlich kann der Reichstag nicht umhin,
Euerer Majestät die Erfüllung der , mit dem aller¬
höchsten Handbillette vom 6 . Oktober ertheilteu Zu¬
sicherung nochmals dringendst an 's Herz zu legen,
denn nur durch die schleunige Berufung eines , Euerer
Majestät so wie dem Volke gleich ergebenen Mini¬
steriums , kann jener unheilschwangere Zustand einem
glücklichen Ende zugesührt werden , der bereits jetzt
in den Provinzen die gefährlichste Aufregung erzeugt
hat . «

In der Reichstagssitzung vom 30 . Oktober wurde
ein neuerliches allerhöchstes kaiserliches Handschreiben
vom 28 . Oktober aus Olmütz datirt vorgelesen , worin
es unter Andern auch heißt:

»Die zeitweilige Verlegung des Reichstages nach
Kremsier habe ich in der besten Absicht für die un¬
unterbrochene Thätigkeit des Reichstages beschießen,
und ich wünsche , daß die Rückkehr vollkommener Ord¬
nung in meiner Hauptstadt Wien bald gestatte , daß
derselbe wieder in ihrer Mitte seine Berathungen fort¬
setzen könne .«

Durch den Einzug der kaiserlichen Truppen am
31 . Oktober war die ' Oktober -Revolution beendet,
und es trat nun der Belagerungs -Zustand in seinen
bedauernswürdiger ?. Folgen gegen die Schuldigen ein.

-l » T H--««-

Wer Reichstag in Krcmster.

Wenn der Reichstag vom 6 . Oktober 1848 an-
gefangen in Wien vollzählig , oder nahe zu so ge¬
blieben , und wenn auch dann alle jene Beschlüsse,
welche zur Befestigung des bewaffneten Aufruhrs in
der Residenzstadt beitrugen , und ihn in den Augen
der Theilnebmer und Urtheilsunfähigen rechtfertigen,
von der Mehrzahl gefaßt worden wären , so würde
der Fortbestand einer , aus derartigen Elementen be¬
stehenden Versammlung mit dem Wohle , ja mit dem
Bestehen der Gesammt -Monarchie schlechthin unver¬
träglich , und es die Pflicht Sr . Majestät des Kai¬
sers gewesen seyn , seine Vollgewalt als Souverain
und höchster Schirmherr eben dieser Gesammt -Monar¬
chie zu gebrauchen , also — den Reichstag aufzulösen.

Da aber die Zahl der in Wien gebliebenen Mit¬
glieder schnell bis wenig über 192 , ja in den letz¬
ten Tagen des Monats Oktober noch darunter sank,
und es stets eine Minorität gab , welche den gefaß¬
ten gemeinschädlichen Beschlüßen nicht beistimmte , so

bildete diese Minorität mit den Abgeordneten , die sich vX/
von Wien wegbegeben hatten , und von denen zu
Prag eine Anzahl gegen jene Beschlüsse als ungültig !
protestirt hatte , die eigentliche , gegen den Geist und
das Verfahren der zu Wien im Reichstags -Saale ta¬
genden Versammlung gerichtete Majorität der Abge¬
ordneten . '

Es ist daher nicht zu verwundern , daß der Mo¬
narch den konstituirendcn Reichstag noch unaufgelöst
ließ , den er durch einen Erlaß vom 10 . November
wegen der in Kremsier noch nicht vollendeten Vorbe¬
reitungs -Baulichkeiten , statt für den Anfangs am 15.
November bestimmten Tage , für den 22 . November
mit dem Beisatze dahin berief , daß gleich bei dem
Beginne der Verhandlung die möglichst größte Zahl
der Abgeordneten sich einfinde.

Ließ sich auch doch hoffen , daß die Abgeordne¬
ten , welche sich zu Wien vom Taumel hatten Hinrei¬
ßen lassen , und noch in den letzten Tagen ihrer Si¬
tzungen gegen die von Sr . Majestät dein Kaiser an¬
geordneten Verlegung des Reichstages nach Kremsier
protestirten — durch die Anschauung der Folgen
ihrer Verkehrtheit , wodurch so namenloses Unglück
über Wiens Bewohner gebracht wurde , zur Beson¬
nenheit , Mäßigung und Pflichterfüllung zurückgeführt
worden seyn würden.

Als die Reichs -Versammlung in Kremsier zu¬
sammentrat , war das Ministerium auf folgende Weise
gebildet:

Felix Fürst zu Schwarzenberg,  gewese¬
ner kaiserlicher Gesandter am neapolitanischen Hofe;
als Minister Präsident und Minister der auswärtigen
Angelegenheiten.

Franz  Graf Stadion  Minister des Innern.
Freiherr von Krauß  Minister der Finanzen.
Freiherr von Cordon,  Minister des Krieges.
Dr . Alexander Bach,  Minister der Justiz.
Ritter von Bruck , .gewesener österreichischer

Bevollmächtigter bei der deutschen Centralgewalt , Mi¬
nister des Handels und der öffentlichen Arbeiten.

Freiherr von Thienfeld,  Minister der Agri¬
kultur.

Franz  Graf Stadion  war zugleich provi¬
sorischer Minister des Unterrichts.

Am 21 . November wurde folgende Nachricht an
den Straßenecken veröffentlicht.

»Allerhöchst Ihre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin , haben in dem Bewußtseyn , daß alles wahr¬
haft Gute von Oben kömmt , und alle Weisheit von
Gott dem Herrn ist , nach angestammten , innigsten,
frommen Sinne und unerschütterlichem Gottes -Ver¬
trauen Se . fürsterzbischöflichen Gnaden den Wunsch
bekannt gegeben , daß aus Anlaß der am 22 . No¬
vember zu Kremsier bevorstehenden neuerlichen Eröff¬
nung des Reichstages , ein feierlicher Gottesdienst cele-
brirt , und der Geber aller guten Gaben durch in¬
brünstige öffentliche Gebete angefleht werde , die hohe
Reichs -Versammlung bei ihren folgenschweren Bera¬
thungen zu erleuchten und zur gedeihlichen Vollen¬
dung des vorhabenden großen Werkes zu kräftigen.
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Um diesen allerhöchsten Wunsch in Erfüllung zu
bringen , werden Se . fürsterzbischöfliche Gnaden am
Diensttage den 2 l . November um 10 Uhr auf die
bezeichnet fromme Meinung in der hierortigen Me¬
tropolitankirche ein feierliches Pontifikalamt abhalten,
bei welchen die Christgläubigen der Metropolitanstadt
zahlreich erscheinen wollen , nm mit dem allerhöchsten
Hofe von Gott den Beistand des heiligen Geistes für
die hohe Reichs -Versammlung zu erbitten , auf daß
der Herr dem , was durch sie gepflanzt wird , im
reichlichem Maße , Segen und Gedeihen verleihe .«

.Am 22 . November erfolgte nun zu Kremsier die
Wiedereröffnung des Reichstages , wobei Smolka
mit einer Mehrheit von vier Stimmen , welche Stro¬
bach  erhielt , zum Präsidenten gewählt wurde.

Bei dieser Gelegenheit erklärte Schuselka  als
Abgeordneter für Petersdorf in Nieder -Oesterreich,
der während der Oktober Revolution der Berichter¬
statter des permanenten Reichstags -Ausschußes war,
sowohl in seinem , als auch im Namen vieler ande¬
rer Abgeordneten , daß man aus ihrem Eintreffen in
Kremsier , keineswegs den Schluß ziehen dürfe , als
ob man damit das Recht der Krone oder irgend ei¬
nes Ministeriums — die Versammlung wider ihren
Willen zu vertagen , — anerkenne.

Da noch mehrere Nebenbaulichkeiten in den
Neichstagslokalitaten nothwendig waren , so erfolgte
die nächste Sitzung erst am 27 . November , in wel¬
cher der Minister -Präsident Fürst Schwarzenberg
das ministerielle Programm vortrug , welches folgen¬
den Inhalts war.

Meine Herren!  In Folge der Berufung
Sr . Majestät ist der konstituirende Reichstag zur
Fortsetzung der Berathung über die Verfaßung hier
zusammengetreten.

Als das Vertrauen des Kaisers uns in den Rath
der Krone berief , verkannten wir nicht die Schwie¬
rigkeiten der Aufgabe , die Größe der Verantwort¬
lichkeit gegenüber dem Throne so wie dem Volke.

Wunden aus der Vergangenheit sind zu heilen,
Verlegenheiten des Augenblicks zu beseitigen , eine

, neue -Ordnung der Dinge in der nächsten Zukunft
aufzubauen.

Das Bewußtseyn eines redlichen Strebens für
das Wohl des Staates und des Volkes , und für
die Freiheit , das Vertrauen auf Ihre Mitwirkung
bei dem großen Werke , bestimmten uns , persönliche
Rücksichten der Liebe für das Vaterland zu opfern,
und dem Rufe des Monarchen zu folgen.

Wir übernehmen die Handhabung der Regie¬
rungsgewalt aus den Händen Sr . Majestät zugleich
mit der Verantwortlichkeit , fest entschloßen , jeden
unverfaßungsmäßigen Einfluß ferne zu halten , aber
auch eben so wenig Eingriffe in die vollziehende Ge¬
walt zu gestatten.

Einig in den Grundsätzen , werden die Worte
und Handlungen eines Jeden von uns der Ausdruck
der Politik des Gesammt -Ministeriums seyn.

Wir wollen die konstitutionelle Monarchie auf¬
richtig und ohne Rückhalt . Wir wollen diese Staats¬
form , deren Wesen und gesicherten Bestand wir in
der gemeinschaftlichen Ausübung der gesetzgebenden
Gewalt durch den Monarchen und den Repräsentan¬
tenkörper Oesterreichs erkennen.

Wir wollen sie , begründet auf die gleiche Be¬
rechtigung und unbehinderte Entwicklung aller Natio¬
nalitäten , so wie auf die Gleichheit aller Staats¬
bürger vor dein Gesetz , gewährleistet durch Oeffent-
lichkeit in allen Zweigen des Staatslebens , getragen
von der freien Gemeinde und der freien Gestaltung
der Ländertheile in allen innern Angelegenheiten , um¬
schlungen von dem gemeinsamen Bande einer kräfti¬
gen Centralgemalt.

Wir hoffen , das Ergebniß ihrer Berathungen
über die Verfaßung möglichst bald der Sanktion Sr.
Majestät des Kaisers unterlegen zu können.

Das Ministerium wird die Verwaltung nach
den Bedürfnissen der Zeit umzuformen bemüht seyn,
und , bis dafür im Wege der Gesetzgebung bleibende
Bestimmungen getroffen sind , die nöthigeu Verord¬
nungen erlassen.

Ein zweifaches Ziel wird uns dabei vorschwe¬
ben . Ungeschmälerte Erhaltung der den Völkern
Oesterreichs zugesicherten Freiheit , Sicherstellung der
Bedingungen , ohne welche die Freiheit nicht bestehen
kann ; daß diese zur lebendigen Wahrheit , daß ihren
Bedingungen Erfüllung werde , dahin gedenken wir
mit Ernst und Nachdruck zu wirken.

Das Ministerium will nicht hinter den Bestre¬
bungen nach freisinnigen und volkstümlichen Einrich¬
tungen Zurückbleiben ; sondern hält vielmehr für seine
Pflicht , sich an die Spitze dieserzBewegung zu stellen.

Die Landbevölkerung , eben erst befreit von den
Grundlasten , harret mit Ungeduld der gesetzlichen Be¬
stimmungen über den Maßstab und die Art der Ent¬
schädigung . so wie den von ihr zu tragenden , nach
den Grundsätzen der Billigkeit zu bemessenden Antheil.

Die Grundlage des freien Staates bildet die
freie Gemeinde . Daß daher durch ein freisinniges
Gemeindegesetz die selbstständige Bestimmung und Ver¬
waltung innerhalb der , durch die Rücksicht auf das
Gesammtwohl gezogenen Grenzen gesichert werde , ist
dringendes Bedürfniß . -

Als eine notwendige und unabweisliche Folge¬
rung der Selbstständigkeit der Gemeinden ergibt sich
die Vereinfachung der Staatsverwaltung , und eine
den Bedürfnissen der Zeit entsprechende Regelung der
Behörden.

Ueber diese Gegenstände , so wie über Umgestal¬
tung der Rechtspflege im konstitutionellen Geiste , Ein¬
richtung landesfürstlicher Gerichte statt der Patrimo-
nial - und Kommunal -Gerichte und durchgreifende Tren¬
nung der Verwaltung von der Justiz , werden Ihnen
ineine Herren , die geeigneten Vorlagen gemacht wer¬
den.

Ebenso auch über Hintanhaltung des Mißbrau¬
ches der Presse durch Repressivmaßregeln , über Rege¬
lung des Vereinsrechtes auf einer , mit den Staats«
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zwecken verträglichen Grundlage , und über die Ein¬
richtung der Nationalgarde . Denn eben , weil das
Ministerium die Sache der Freiheit zu der seinigeu
macht , so hält es die Wiederherstellung eines gesi¬
cherten Rechtszustandes für eine heilige Pflicht.

Das Ministerium verspricht sich das thätige und
pflichtgetreue Zusammenwirken aller ' Behörden.

Die Regierungsorgane im Mittelpunkte der Mo¬
narchie , so wie in den Provinzen , in der Ausübung
ihrer ämtlichen Obliegenheiten auf das Nachdrücklich¬
ste zu kräftigen , wird seine vorzüglichste Sorge seyn.

Deklagenswerthe Ereignisse haben Statt gefun¬
den . Die Gewalt der Waffen mußte zur Anwen¬
dung kommen gegen eine Faktion , welche die Haupt-
und Residenzstadt in einen Schauplatz anarchischer
Wirren verwandelt hatte.

Tiefe Wunden sind geschlagen , sie zu lindern
und zu heilen , so weit dieses möglich ist , Wien , das
Herz des Reiches , seinem früheren Wohlstände zu¬
rückzugeben , und dafür zu sorgen , daß dem durch
das Gebot der No .thwendigkeit herbeigeführten Aus¬
nahmszustande , sobald es die Verhältnisse gestatten,
ein Ende gemacht werde , wird unser eifriges Bestre¬
ben semi.

In Italien hat unser glorreiches Heer über Trcu-
bruch und Verrath gesiegt , und die alten Tugenden
der österreichischen Armee , die brüderliche Eintracht
aller Stamme , die todesmutkige Hingebung für
Oesterreichs Ehre , Ruhm und Größe auf das Glän¬
zendste bewährt.

Noch muß es dort gerüstet stehen, , um die In¬
tegrität des Reiches zu wahren.

In der organischen Verbindung mit dem konsti¬
tutionellen Oesterreich wird das lombardisch venezia¬
nische Königreich nach Abschluß des Friedens die
sicherste Bürgschaft finden für die Wahrung seiner
Nationalität.

Die verantwortlichen Räthe der Krone werden
feststehen auf dem Boden der Verträge . Sie geben
sich der Hoffnung hin , dtkß in nicht ferner Zukunft
auch das italienische Volk die Wohlthaten einer Ver¬
fügung genießen werde , welche die verschiedenen Stam¬
me in voller Gleichberechtigung umschließen soll.

Die Verletzung dieses ersten Rechtes der Na¬
tionen entzündete den Bürgerkrieg in Ungarn . Ge¬
gen eine Parthei , deren letztes Ziel der Umsturz und
die Lossagung von Oesterreich ist , erhoben sich dort
die in ihren unveräußerlichen Rechten gekränkten
Völker.

Nicht der Freiheit gilt der Krieg , sondern den¬
jenigen , die sie der Freiheit berauben wollen.

Aufrechthaltung der Gesammt - Monarchie , ein
engerer Verband mit uns , Anerkennung und Ge¬
währleistung ihrer Nationalität , sind der Gegenstand
ihrer Bestrebungen.

Das Ministerium wird sie unterstützen mit allen
ihm zu Gebote stehenden Mitteln . Mit Gewalt der
Waffen wird , da leider alle Wege der Versöhnung
fruchtlos eingeschlagen worden sind , die Schreckens¬
herrschaft einer verbrecherischen Parthei bekämpft,
und der innere Friede wieder hergestellt werden.

Meine Herren ! Das große Werk , welches uns
im Einverstäudnisse mit den Völkern obliegt , ist die
Begründung eines neuen Bandes , daß alle Lande
und Völkerstämme der Monarchie zu einem großen
Stuatskörper vereinigen soll.

Dieser Standpunkt zeigt zugleich den Weg , wel¬
chen das Ministerium in der deutschen Frage verfol¬
gen wird.

Nicht in dem Zerreißen der Monarchie liegt
die Größe ; nicht in ihrer Schwächung die Kräfti¬
gung Deutschlands.

Oesterreichs Fortbestand in staatlicher Einheit ist
ein deutsches so wie ein europäisches Bedürfniß.

Von dieser Ueberzeugung durchdrungen , sehen
wir der natürlichen Entwicklung dieses noch nicht vol¬
lendeten Umgestaltungs -Prozesses entgegen . Erst wenn
das verjüngte Oesterreich und das verjüngte Deutsch¬
land zu neuen und festen Formen gelangt sind , wird
es möglich seyn , ihre gegenseitigen Beziehungen staat¬
lich zu bestimmen , bis dahin wird Oesterreich fort¬
fahren , seine Bundespflichten treulich zu erfüllen.

In allen äußeren Beziehungen des Reiches wer¬
den wir die Interessen und die Würde Oesterreichs
zu wahren wissen , und keinerlei beirrende Einflüsse
von Außen auf die unabhängige Gestaltung unserer
innern Verhältnisse jemals zulassen.

Dieses sind die Hauptgrundzüge unserer Politik.
Wir haben sie mit unumwundener Offenheit darge¬
legt , weil ohne Wahrheit kein Vertrauen , und Ver¬
trauen die erste Bedingung eines gedeihlichen Zusam¬
menwirkens zwischen Negierung und Reichstag ist. «

Dieses Programm wurde während dem Vor¬
trage , mehrmalen von den anwesenden Reichstags-
Mttgliedern , mit einem stürmischen Beifalle ausge¬
nommen , und besondere Freude erweckte die Stelle,
als der Minister sagte:

»Das große Werk , welches uns im Einver-
ständniß mit den Völkern obl egt , ist die Begründung
eines neuen Bandes , das Alle  Länder und Völ¬
kerstämme der Monarchie zu Einem  großen Staats¬
körper vereinigen soll. «

Am 2 . Dezember 1848 Vormittags vollzog Se.
Majestät Kaiser Ferdinand  zu Olmütz den ge¬
faßten großen Entschluß , der österreichischen Kaiser¬
krone zu entsagen , und da sein Bruder , Erzherzog
Franz Karl,  auf die ihm gebührende Thronfolge
zu Gunsten seines ältesten Sohnes des Erzherzogs
Franz Joseph  unter Einem verzichtete , so wurde
dieser Fürst , schon lange Oesterreichs schönste Hoff¬
nung , regierender Herr der österreichischen Monarchie.

In dieser Absicht versammelten sich um 8 Uhr
Morgens im Krönungs -Saale der fürsterzbischöflichen
Residenz zu Olmütz sämmtliche daselbst anwesende
Glieder der durchlauchtigsten kaiserlichen Familie,
nämlich : Ihre kaiserlichen Hoheiten Erzherzog Franz
Karl,  die Frau Erzherzogin Sophie,  die Erz¬
herzoge Franz Joseph , Ferdinand Maximi¬
lian , Karl , Karl Ferdinand , Karl Wil-







Helm und Joseph , die verwitwete Frau Erzher¬
zog n Maria Dorothea,  die Frau Erzherzogin
Elisabeth  und deren Gemal der Erzherzog Fer¬
dinand Viktor von Este,  ferner:

Der Feldmarschall Fürst zu Windischgrätz,
der Banus von Kroatien , Feldmarschall -Lieutenant
Freiherr von I e Nach ich , so wie der Obersthofmei¬
ster Sr . kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Franz
Joseph,  der General -Major Graf Grünne.

Sammtliche Minister , nämlich Fürst Felix
Schwarzenberg , Franz  Graf Stadion , Dr.
Alexander Bach.  Freiherr von Krauß,  Frei¬
herr von Cordon,  Ritter von Bruck , Edler von
Thienfeld,  und der bei dem vorzunehmenden Akte
mit der Protokollsführung beauftragte kaiserliche Lega¬
tionsrath Hübner,  hatten sich auf Befehl Sr . Ma¬
jestät des Kaisers , von Kremsie -r nach Olmütz begeben,
und fanden sich gleichfalls um dieselbe Stunde im
Krönungs -Saale ein.

Bald darauf erschienen unter dem Vortritte des
General -Adjutanten Fürsten von Lobkowitz,  und
gefolgt von dem zufällig zu Olmütz anwesenden Oberst¬
hofmarschall Landgrafen von Fürstenberg  und der
Obersthofmeisterin Landgräfin von Fürstenberg  ,
und ließen sich so wie sammtliche Glieder der kaiser¬
lichen Familie auf den für sie bereiteten Sitzen nieder.

Se . Majestät der Kaiser eröffnete nun der Ver¬
sammlung , daß allerhöchst dieselben aus wichtigen
Gründen den Entschluß gefaßt haben , die Kaiser¬
krone zu Gunsten Ihres Neffen , des durchlauchtigsten
Erzherzogs Franz Joseph,  niederzulegen , nachdem
allerhöchst Ihr durchlauchtigster Bruder Franz Karl
erklärt hätten , auf das Ihnen zustehende Recht der
Thronfolge zu verzichten.

Die hierauf Bezug habenden Urkunden wurden nun
von dem Minister des Hauses , Felix  Fürsten von
Schwarzenberg  vorgelesen , und die Abdankungsakte
von Sr . Majestät dem Kaiser und Sr . kaiserlichen
Hoheit dem Erzherzoge Franz Karl  unterzeichnet,
und von dem Minister des Hauses gegengezeichnet.

Ihre Majestäten begrüßten hierauf Ihren durch¬
lauchtigsten Neffen als regierenden Kaiser Franz
Joseph  den I . , worauf die Huldigung sämmtlicher
anwesender Familienglieder und der übrigen Zeugen
erfolgte.

Mit der Vorlesung und Unterfertigung des hier
nachfolgenden Protokolls , durch sämnuliche Anwesende,
war dieser feierliche Staatsakt beendet.

Durch eine telegraphische Depesche erhielt jetzt
das Reichstags - Präsidium die Nachricht , daß das
Ministerium dem Reichstag eine wichtige Eröffnung
zu machen habe , worauf der Präsident Smolka
die Reichstags -Mitglieder zu einer Sitzung auf den
2 . Dezember um 2 Uhr Nachmittags zusammenberief.

Der Minister -Präsident Fürst Schwarzen¬
berg  bestieg jetzt die Tribüne und verkündete , daß
ein Akt von hoher welthistorischer Bedeutung statt¬
gefunden habe , und verlas hierauf das Protokoll,
welches nachstehenden Inhalts war.

»Im Namen der heiligsten Dreifal¬
tigkeit.  Am zweiten Tage des Monats Dezem¬
ber 1848 , haben sich über Befehl Sr . regierenden
Majestät des allerdurchlauchtigsten Kaisers und Kö¬
nigs Ferdinand des Ersten  im Krönungs -Saale
der fürsterzbischöflichen Residenz in der königlichen
Hauptstadt Olmütz , die , in der genannten königlichen
Hauptstadt anwesenden Glieder des durchlauchtigsten
Erzhames Oesterreich , und zwar:

Se . kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste Erz-
herzog Franz Karl,  und Ihre kaiserliche Hoheit
die durchlauchtigste Frau Erzherzogin Sophie,  Se.
kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Franz
Joseph,  Ihre kaiserlichen Hoheiten die Erzherzoge
Ferdinand Maximilian , Karl , Karl Fer¬
dinand , Karl Wilhelm , und Joseph,  Ihre
kaiserliche Hoheit die verwitwete Frau Erzherzogin
Maria Dorothea,  Ihre kaiserliche Hoheit die
Frau Erzherzogin Elisabeth  und Höchstdero Ge¬
mal Se . königliche Hoheit der Erzherzog Viktor
dann:

Der kaiserliche Feldmarschall Fürst von W i n-
d i schg rätz , der Feldmarschall -Lieutenant und Banus
von Kroatien Freiherr von Jellachich,  der Oberst¬
hofmeister Sr . kaiserl . Hoheit des Erzherzogs Franz
Joseph,  Graf Grün ne;  ferner die Mitglie¬
der des Ministerrathes , Felix Fürst von Schwar¬
zenberg,  Feldmarschall -Lientenant , Minister -Prä¬
sident , dann Minister des Aeußern und des Hauses;
Franz  Graf Stadion,  Mmister des Innern , und
des Unterrichts ; Doktor Alexander Bach,  Mi¬
nister der Justiz;  General -Major Franz  Frei¬
herr von Cordon,  Minister des Krieges ; Phi¬
lipp  Freiherr von Krauß,  Minister der Finan¬
zen ; Karl Ludwig  Ritter von Bruck , Minister
des Handels und der öffentlichen Bauten ; F er d i-
nand  Edler von Thienfeld,  Minister für Lan¬
deskultur und Bergwesen , versammelt , und , nachdem
Se . Majestät der allerdurchlauchtigste Kaiser und Kö¬
nig , Ferdinand der Erste  in Begleitung aller¬
höchst Dero durchlauchtigsten Gemalin Ihrer Maje¬
stät der regierenden Kaiserin und Königin Maria
Anna,  unter Vortritt allerhöchst Ihres General-
Adjutanten Joseph  Fürsten zu Lobkowitz,  und
gefolgt von dem Oberst -Hofmarschall, , Landgrafen von
Fürstenberg,  und der Obersthofmeisterin Land¬
gräfin von Fürstenberg,  im Saale erschienen
waren , dem nachstehend beurkundeten Akte beigewohnt,
wobei über Auftrag des Minister des Hauses , der
kaiserliche Legationsrath Alexander Hübner  als
Protokollsführer fungirt hat.

Se . Majestät der Kaiser und König geruhten,
zuerst der Versammlung zu eröffnen, ' daß wichtige
Gründe Allerhöchst dieselben zu dem unwiderruflichen
Entschlüße gebracht haben , die Kaiserkrone niederzu¬
legen , und zwar zu Gunsten allerhöchst Ihres ge¬
liebten Neffen , des durchlauchtigsten Erzherzogs
Franz Joseph,  Höchstwelchen Sie für großjäh¬
rig erklärt haben , nachdem allerhöchst Ihr geliebter
Herr Bruder , der durchlauchtigste Erzherzog Franz
Karl,  Höchst dessen Vater , erklärt haben , auf das
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Ihnen nach den bestehenden Haus und StaatSgesetzen
zustehende Recht der Thronfolge , zu Gunsten Höchst
Ihres vorgenannten Sohnes unwiderruflich zu ver¬
zichten.

Se . kaiserliche Majestät forderten hiernach den
Minister -Präsidenten und Minister des kaiserlichen
Hauses auf , die dießfälligen Akte vorzulesen .«

Diese Akte waren nun folgenden Inhalts:
»Wir Ferdinand  I . rc. erklären yiemit und

thuen kund , wienach wir durch vielfältige Beweise
zur Ueberzeugung gelangt sind , daß unser geliebter
Neffe , der durchlauchtigste Erzherzog Franz Jo¬
seph,  sich der vollkommenen Reife des Verstandes
erfreut , dergestalt , daß wir uns in Ausübung der
uns ngch unseren Haus und Staatsgesetzen als Sou¬
verain und Familien -Oberhaupt zustehenden Befug-
niß bewogen finden , Höchstdenselben hiemit für voll¬
jährig zu erklären , zu welchem Ende wir gegenwär¬
tige Akte Höchsteigenhändig unterzeichnet , und von
dem Minister Unseres Hauses haben gegenzeichnen
lassen « Ferdinand.

Ich Franz Karl  kaiserlicher Prinz und Erz¬
herzog vcn Oesterreich , königlicher Prinz von Un¬
garn und Böhmen , erkläre hiemit , wie nach Seine
Majestät unser allergnädigster Kaiser und Herr , Fer¬
dinand  der Erste,  mein geliebtester Bruder mir
eröffnet , daß allerhöchst Dieselben aus wichtigen
Gründen die Absicht hegen , die Krone des Kaiser¬
thums Oesterreich und der sämmtlichen , zu demselben
gehörigen Königreiche und sonstigen , wie immer be¬
nannten Kronländer niederzulegen , beziehungsweise zu
Gunsten allerhöchst Ihres legitimen Thronfolgers zu
verzichten.

Obgleich ich nun hiernach in Gemäßheit der , in
unserem Erzhause geltenden Thronfolge -Ordnung zum
unmittelbaren Antritte der österreichischen Kaiserkrone
berufen wäre , so habe ich doch nach reiflichster Er¬
wägung den Entschluß gefaßt und erkläre hiemit , auf
mein angestammtes Nachfolgerecht unwiderruflich zu
Gunsten meines erstgebornen , nach mir zur Nachfolge
berufenen Sohnes , Seiner Liebden , des durchlauch¬
tigsten Erzherzogs Franz Joseph  und der nach
ihm zur Thronfolge berechtigten Nachfolger zu ver¬
zichten , und willige ein , daß die Krone des Kaiser¬
thums Oesterreich und aller unter derselben vereinig¬
ten Königreiche , und sonstigen , wie immer benann¬
ten Kronländer für den Fall der Abdankung Sr.
Majestät des regierenden Kaisers und Königs Fer¬
dinand  des Ersten  nun unmittelbar an dixsen
meinen geliebten Sohn übergehe .«

Franz Karl.

Nun folgte die Abdikations -Urkunde Sr . Maje¬
stät des Kaisers zu Gunsten seines Neffen Franz "
Joseph , welche der Minister - Präsident Fürst
Schwarzenberg  mit bewegter Stimme der Ver¬
sammlung vorgclesen hatte ; wie hier folgt:

»Wir Ferdinand  I . rc. erklären hiemit und
thuen kund , daß wichtige Gründe nach reiflicher Ueber-

legnng uns zu dem unwiderruflichen Entschlüsse be¬
stimmt haben , die Kaiserkrone niederzulegen.

Wir entsagen demnach durch den gegenwärtigen
Akt feierlich der von uns bisher zur Wohlfahrt un¬
serer geliebten Völker getragenen Krone des Kaiser¬
thums Oesterreich und der sämmtlichen, -unter demsel¬
ben vereinigten Königreiche und sonstigen wie immer
benannten Kronländer , und zwar zu Gunsten unseres
geliebten Neffen , Seiner Liebden des durchlauchtig¬
sten Erzherzogs Franz Joseph  und der nach ihm
zur Thronfolge berechtigten Nachfolger , nachdem un¬
ser geliebter Bruder , Seiner Liebden der durchlauch¬
tigste Erzherzog Franz Karl  auf das Höchstdem-
selben in Gemäßheit der in unserem kaiserlichen Erz¬
hause geltenden Thronfolge -Gesetze nach , uns zuste¬
hende Recht der Thronfolge laut der uns behändig-
ten , durch die Mit -Unterzeichnung unserer gegenwärti¬
gen Abdankungs -Akte neuerlich bekräftigten Verzichts-
Akte freiwillig zu Gunsten Höchst Ihres Sohnes,
unseres geliebten Neffen des durchlauchtigsten Erzher¬
zogs Franz Joseph,  und der nach ihm zur Thron¬
folge berechtigten Nachfolger Verzicht geleistet haben.

Zur feierlichen Beurkundung dessen , haben wir
diese Akte unter Beitritt unseres durchlauchtigsten
Herrn Bruders , in Gegenwart der in unserem kai¬
serlichen Hoflager anwesenden Glieder unseres kaiser¬
lichen Hauses und unseres Ministerraths Höchst eigen¬
händig unterzeichnet und von dem Minister unseres
Hauses gegenzeichnen , und mit unserem kaiserlichen
Jnsiegel versehen lassen. «

Ferdinand . — Franz Karl.
Fürst Schwarzenberg.

Hierauf wurden Se . kaiserliche Hoheit der durch¬
lauchtigste Erzherzog Franz Joseph  von Sr.
Majestät dem allerdurchlauchtigsten Kaiser Ferdi¬
nand dem Ersten,  als Höchstdessen legitimer Nach¬
folger feierlich begrüßt , und als Kaiser und König
unter dem Namen Franz Joseph  des Er  st en
proklamirt

Nach der Vorlesung der Thronentsagungs -Akte , trat
der junge Fürst Franz Joseph  I . vor Se . Ma¬
jestät den Kaiser Ferdinand,  warf sich vor ihm
auf die Knie , und bat ihn und seinen Vater um
den Segen.

In diesem ergreifenden Augenblicke erhoben sich
sämmtliche Erzherzoge und Erzherzoginen von ihren
Sitzen , und leisteten dem neuen Monarchen unter
lautem Schluchzen und mit thräncnvollen Augen die
Huldigung.

Die beiden Repräsentanten der Armee z Fürst W i n-
dischgrätz  und Freiherr von I e l I a ch i ch waren
wahrend der ganzen Handlung dem Kaiser zur Seite
gestanden.

Kaiser Ferdinand,  nachdem er sich erhoben
hatte , nahm beide Heerführer welche tief erschüttert
waren/bei der Hand , und führte sie seinem Nachfol¬
ger zu, worauf dann die Thüren der Säle geöffnet , und
die Urkunden aufs Neue feierlichst vorgelesen wurden.

Ein allgemeines Schmerzensgefühl zeigte sich auf
den Gesichtern der Herbeigeeilten , und lautes Schluch¬
zen ertönte in allen Gemächern.

Kaiser Ferdinand  verließ hierauf sogleich Sl-
mütz und begab sich in seine Residenz nach Prag.
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Nach diesen Worten erhob sich die Versamm¬
lung und es erfolgte ein anhaltender Vivatruf.

Der Minister -Präsident verlas nun weiter das
Abschieds -Manifest Se . Majestät des Kaisers an die
Völker Oesterreichs welches folgenden Inhalts war.

»Wir F e r d i n a n d der E r st e , von Gottes
Gnaden Kaiser von Oesterreich rc. '*)

Als wir nach dem Hintritte unsers Herrn Va¬
ters , Weiland Kaiser Franz des Ersten  in ge¬
setzlicher Erbfolge , den Thron bestiegen , flehten wir
durchdrungen von der Heiligkeit und dem Ernste un¬
serer Pflichten , vor Allem Gott um seinen Beistand an.

Das Recht zu schützen , ward der Wahlspruch,
das Glück der Völker Oesterreichs - zu fördern , das
Ziel unserer Regierung.

Die Liebe und Dankbarkeit unserer Völker be¬
lohnten reichlich die Mühen und Sorgen der Negie¬
rung , und selbst in den jüngsten Tagen , als es ver¬
brecherischen Umtrieben gelungen war , in einem Theile
unserer Reiche die gesetzliche Ordnung zu stören , und
den Bürgerkrieg zu entzünden , verharrte doch die un¬
ermeßliche Mehrheit unserer Völker in der dem Mo¬
narchen schuldigen Treue.

Beweise , die , inmitten harter Prüfungen , unse¬
rem betrübten Herzen wohl thaten , sind uns aus al¬
len Gegenden des Reiches zu Theil geworden.

Allein der Drang der Ereignisse , das Unver¬
kennbare und unabweisliche Bedürfniß nach einer gro¬
ßen und umfaßenden Umgestaltung unserer Staats¬
formen , welchem wir im Monate März dieses Jah¬
res entgegen zu kommen und die Bahn zu brechen
bestießen waren , haben in uns die Ueberzeugung fest¬
gestellt , daß es jüngere Kräfte bedürfe , um das gro¬
ße Werk zu fördern , und einer gedeihlichen Vollen¬
dung zuzuführen.

Wir sind daher , nach reiflicher Ueberlegung,
und durchdrungen von der gebietherischen Nothwen-
digkeit dieses Schrittes , zu dem Entschlüße gelangt,
hiemit feierlich dem österreichischen Kaiser¬
throne zu entsagen.

Unser durchlauchtigster Herr Bruder und recht¬
mäßiger Nachfolger in der Negierung , Erzherzog
Franz Karl ', der uns stets treu zur Seite gestan¬
den und unsere Bemühungen getheilt , hat sich erklärt,
und erklärt hiemit durch gemeinschaftliche Unterferti-
gung des gegenwärtigen Manifestes , daß auch er,
und zwar zu Gunsten seines nach ihm auf den Thron
berufenen Sohnes , des durchlauchtigsten Herrn Erz¬
herzogs Franz Joseph  auf die österreichische Kai¬
serkrone Verzicht leiste.

Nachdem wir alle Staatsdiener ihrer Eide ent¬
binden , weisen wir sie an den neuen Regenten , ge-

Die Abfahrt am Bahnhofe mar eben so erschüt¬
ternd , denn das überraschte Volk mar beim Anbli¬
cke der Scheidung des Kaisers in einen wahrhaft tie¬
fen Schmerz versunken.
Hier muß bemerkt werden , daß in dem kaiserlichen
Manifeste vom 2. Dezember 1848 bei dem Anfangs¬
titel wieder der Beisatz »von Gottes Gnaden«
erschien , während er in den kaiserlichenPatenten und
Proklamationen in der Nevoluzionszeit nie vorkam.

gen welchen sie ihre beschwornen Berufspflichten fort¬
an getreulich zu erfüllen haben.

Unserer tapfern Armee sagen wir dankend Lebe¬
wohl . Eingedenk der Heiligkeit ihrer Eide . Ein Boll¬
werk gegen auswärtige Feinde und Verrätber im In¬
nern war sie stets,  und nie mehr als in neuester
Zeit , eine feste Stütze unseres Thrones , ein Vor¬
bild von Treue , Standhaftigkeit und Todesverach¬
tung , ein Hort der bedrängten Monarchie , der Stolz
und die Zierde des gemeinsamen Vaterlandes.

Mit gleicher Liebe und Hingebung , wird sie sich
auch um ihren neuen Kaiser schaaren.

Nachdem wir endlich die Völker des Reiches
ihrer Pflicht gegen uns entheben , und alle hieher
gehörigen Pflichten und Rechte hiemit feierlichst und
im Angesichte der Welt auf unseren geliebten Herrn
Neffen , als unseren rechtmäßigen Nachfolger übertra¬
gen , empfehlen wir diese Völker der Gnade und dem
besonderen Schutze Gottes.

Möge der Allmächtige ihnen den inneren Frie¬
den wieder verleihen , die Verirrten zur Pflicht , die
Bethörten zur Erkenntniß zurückführen , die versieg¬
ten Quellen der Wohlfahrt neuerdings eröffnen , und
seine Segnungen über unsere Lande im vollen Maße
ergießen — möge er aber auch unsern Nachfolger
Kaiser Franz Joseph  den Ersten  erleuchten und
kräftigen , damit er seinen hohen und schweren Be¬
ruf erfülle zur eigenen Ehre , zum Ruhme unseres
Hauses , zum Heile der ihm anvertrauten Völker . «

Ferdinand . — Franz Karl.
Fürst Schwarzenberg.

Ein weiteres Manifest Sr . Majestät des Kai¬
sers Franz Joseph  des 1, verkündete den Völkern
sei neThron besteigung , und war folgenden Inhalts:

»Wir Franz Joseph  der E r st e rc.
Durch die Thronentsagung unseres erhabenen

Oheims , Kaisers und Königs Ferdinand  des Er¬
sten in Ungarn und Böhmen , dieses Namens des
Fünften,  und die Verzichtleistung unseres durchlauch¬
tigsten Herrn Vaters , Erzherzog Franz Karl  auf
die Thronfolge , Kraft der pragmatischen Sanktion
berufen , die Kronen unseres Reiches auf unser Haupt,
zu setzen , verkünden wir hiemit feierlichst
allen Völkern der Monarchie unsere
Thronbesteigung unter dem N a in en Franz
Joseph des Er  st e n.

Das Bedürfniß und den hohen Werth freier und
zeitgemäßer Institutionen aus eigener Ueberzeugung er¬
kennend , betreten wir mit Zuversicht die Bahn , wel¬
che uns zu einer heilbringenden Umgestaltung und
Verjüngung der Gesammt -Monarchie führen soll.

Auf den Grundlagen der wahren Freiheit , auf
den Grundlagen der Gleichberechtigung aller Völker
des Reiches und der Gleichheit aller Staatsbürger
vor dem Gesetze , so wie der Theilnahme der Volks¬
vertreter an der Gesetzgebung , wird das Vaterland
neu erstehen in alter Größe , aber mit verjüngter Kraft,
ein unerschütterlicher Bau in den Stürmen der Zeit,
ein geräumiges Wohnhaus für die Stamme verschie¬
dener Zunge , welche unter dem Szepter unserer Vä-



ter , ein brüderliches Band seit Jahrhunderten um¬
fangen halt . «

Fest entschlossen , den Glanz der Krone unge¬
trübt , und die Gesammt -Monarchie ungeschmälert zu
erhalten , aber auch bereit , unsere Rechte mit den Vertre¬
tern unserer Väter zu theilen , rechnen wir darauf,
daß es uns mit Gottes Beistand , und im Einverständ¬
nisse mit den Völkern gelingen werde , alte Lande und
Völkerstämme der Monarchie zu einem großen Staats-
körper zu vereinigen . Schwere Prüfungen sind über
uns verhängt , Ruhe und Ordnung in mehreren Ge¬
genden des Reiches gestört worden.

In einem Theile der Monarchie entbrennt noch
heute der Bürgerkrieg . Alle Vorkehrungen sind ge¬
troffen , um die Achtung vor dem Gesetze allenthal¬
ben wieder herzustellen.

Die Bezwingung des Aufstandes und die Rück¬
kehr des innern Friedens sind die ersten Bedingun¬
gen für ein glückliches Gedeihen des großen Verfas¬
sungswerkes.

Wir zählen dabei mit Zuversicht auf die ver¬
ständige und aufrichtige Mitwirkung aller Völker
durch ihre Vertreter.

Wir zählen auf den gesunden Sinn der stets
getreuen Landbewohner , welche durch die neuesten ge¬
setzlichen Bestimmungen über die Lösung des Unter-
thans -Verbandes und die Entlastung des Bodens , in
den Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte getreten
sind . Wir zählen auf unsere getreuen Staatsdiener.
Don unserer glorreichen Armee versehen wir uns
der altbewährten Tapferkeit , Treue und Ausdauer.
Sie wird uns wie unseren Vorfahren , ein Pfeiler
des Thrones , dem Vaterlande und den freien Insti¬
tutionen ein unerschütterliches Bollwerk seyn.

Jede Gelegenheit , das Verdienst , welches kei¬
nen Unterschied des Standes kennt , zu belohnen,
wird uns willkommen seyn.

Völker Oesterreichs ! Wir nehmen Besitz von dem
Throne unserer Väter in einer ernsten Zeit . Groß
sind die Pflichten , groß die Verantwortlichkeit , wel¬
che die Vorsehung uns auferlegt . Gottes Schutz wi-rd
uns begleiten , rc.

Franz Joseph.
Fürst Schwarzenberg.

Ein ähnliches Manifest Sr . Majestät des Kai¬
ser? Franz Joseph,  vom 2 . Dezember , wurde jetzt
auch dem Reichstage kund gemacht , und war folgen¬
den Inhalts:

»Wir entbiethen dem konstituirenden Reichstage
in Kremsier unsern kaiserlichen Gruß , und thuen
kund , wie Wir , nachdem unser durchlauchtigster Herr
Oheim , Se . Majestät Kaiser Ferdinand  I . dem
Thron entsagt , und unser durchlauchtigster Herr Va¬
ter , Se . kaiserliche Hoheit Erzherzog Franz Karl
auf die Nachfolge verzichtet , den Thron unserer Va¬
ter bestiegen haben.

Es ist unser lebhafter Wunsch , daß das Ver-
faßungswerk sobald als möglich zu Stande gebracht
werde , und wir rechnen dabei auf den einsichtsvollen
Beistand und den patriotischen Eifer des Reichstages.

Wir haben das von unserem durchlauchtigsten
Oheim ernannte Ministerium im Amte bestätigt und
beauftragt , die auf unserem Negierungs Antritt be¬
züglichen Urkunden dem Reichstage vorzulegen , wel¬
chen wir hiemit unserer kaiserlichen Huld und Gewo¬
genheit versichern . «

Gleichzeitig wurde auch ein Handvillet Sr . Ma¬
jestät des Kaisers an dem Minister -Präsidenten vorge¬
lesen , wcdurch das gesammte Ministerium in seinem
Amte bestätigt wird.

Ein zweites Handvillet zeigte dem Minister Prä¬
sidenten die Ernennung des Baron von Kulmer,  ei¬
nes Kroaten , zum Minister ohne Portefeuille mit
Sitz und Stimme im Ministerrathe an.

Diese beiden Schreiben wurden mit einem gro¬
ßen Beifalle aufgenommen , und der Präsident for¬
derte jetzt die Versammlung auf , diese so wichtigen
Mittheilungen mit einem Lebehoch auf Se . Majestät
den Kaiser Franz Joseph  entgegen zu nehmen,
worauf sich alle anwesenden Mitglieder erhoben , und
dem Kaiser ein dreimaliges Lebehoch brachten.

Der Abgeordnete N e u m a n begab sich jetzt auf
die Tribüne , und richtete folgenden Antrag an die
Versammlung:

»In diesem Augenblicke , wo das hohe Haus
eine Nachricht von so hoher welthistorischer Bedeu¬
tung erhalt , eine Nachricht , die auf Niemand im
Hause ihre erschütternde Einwirkung verfehlen wird,
glaubeich , daß es unsere Pflicht ist, aus dem Schooße,
der von Sr . Majestät dem Kaiser so feierlich be¬
grüßten Reichs -Versammlung , eine Deputation zu er¬
nennen , um den Ausdruck der tiefsten Verehrung
dem jugendlichen Monarchen darzubringen , zugleich
aber auch , um Ferdinand dem Gütigen,  den
Schöpfer unserer Freiheiten den Dank von Millionen
darzubringen.

Hierauf ergriff der Abgeordnete Mayer das
Wort,  mit folgendem Zusatze zu dem vorigen An¬
träge :

»Der große Moment erschüttert gewiß Alle aus
der Versammlung in doppelter Beziehung , einerseits
über die Freude der Thronbesteigung Sr . Majestät
des Kaisers Franz Joseph  des I. andererseits
knüpft sich daran das Gefühl der Wehmuth , daß
Se . Majestät Ferdinand der Gütige,  dem wir
die Volksfreibeiten zu verdanken haben , ins Privat¬
leben zurückzukehren sich entschlossen hat.

Ich glaube daher , anknüpfend an den Antrag
meines Vorredners , auch den Antrag zu stellen , daß
diese Deputation eine Beglückwünschungs -Adresse an
Se . Majestät den Kaiser Franz Joseph  dem k.
aber auch zugleich unsere letzte Dank -Adresse an un¬
sern gewesenen gütigen Kaiser zu überbringen habe . «

Beide Anträge wurden von den versammelten
Mitgliedern zahlreich unterstützt und auch angenommen.

Die nun von dem Reichstage abgefaßten Adres¬
sen an Se . Majestäten den Kaiser , Ferdinand
und Franz Joseph  dem I . waren folgenden
Inhalts.
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Euer Majestät ! Der von Euer Majestät
zusammenberufene konstituirende Reichstag ist tief er¬
griffen vdn der ihm gewordenen Kunde der Thron¬
entsagung Euerer kaiserlichen Majestät

Wenn er diesen unwiderruflich gefaßten Ent¬
schluß in Ehrfurcht aufnehmen muß , so hält er es
für seine heiligste Pflicht , Euerer Majestät durch
seine , in dieser Absicht entsandten Mitglieder , den
Ausdruck der innigsten Anhänglichkeit des nie erlö¬
schenden Dankgefühls für höchst Dero Person im Na¬
men der durch ihn vertretenen Völker Oesterreichs
darzubringen.

Der Name Euerer Majestät ist unvergänglich
an die größte , folgenreichste Begebenheit in der Ge¬
schichte des Vaterlandes geknüpft.

Eure Majestät haben eine neue Aera für dasselbe
ins Leben gerufen , und io wie die Liebe von Mil¬
lionen dem Urheber der Freiheit des Vaterlandes zu
Theil geworden ist , werden die spätesten Generatio¬
nen , wenn die von der plötzlichen Neugestaltung ei¬
nes so großen , aus so mannigfaltigen Bestandtheilen
zusammengesetzten Staates untrennbaren Wirren längst
verklungen sind , und der Neubau fest , unerschütter¬
lich dasteht , das Andenken des Gütigsten der Mo¬
narchen , dessen schöpferisches »Es werde«  die Frei¬
heit , und durch sie die Größe und das Glück des
Vaterlandes gegründet , mit dankbarer Verehrung
segnen.

Wenn die inmitten aller Stürme einer schwer
bewegten Zeit unerschütterlich bewährte Treue der
unermeßlichen Mehrheit der Völker Oesterreichs dem
väterlichen Herzen Euerer Majestät so wohlthuend wa¬
ren , wird die Liebe und Dankbarkeit dieser Völker
fort und fort die Person des geliebten Kaisers um¬
geben.

Möge der Allmächtige Euere Majestät zur Freude
des Vaterlandes , in dessen Wohlfahrt und Ruhm
Euere Majestät stets Ihr alleiniges Glück erblickten
an der Seue Ihrer Majestät , höchst Ihrer treuen
Lebensgefährtin , durch eine lange Reihe von Jahren
erhalten.

Geruhen Euere Majestät die durchaus darge¬
brachte Aeußerung der tiefsten Ergebenheit und dank¬
barsten Anhänglichkeit , welche der konstituirende Reichs¬
tag für höchst Dero Person zu fühlen , nie aufhören
wird , mit gewohnter Huld entgegen zu nehmen . «

»Euer Majestät!  Mit freudigen Gefühlen be¬
grüßen wir den ReaieruNgs -Antritt Euerer Majestät.

Gestatten Sie uns , höchst Ihnen unsere ehrerbie-
thigften Glückwünsche darzubringen.

Durch die freiwillige Thronentsagung Sr . Ma¬
jestät Ferdinand  des t . Ihres kaiserlichen Oheims,
und die Verzichtleistung höchst Ihres Vaters auf den
konstitutionellen Thron berufen , werden Euere Maje¬
stät alle Ihre Volker mit derselben Liebe und Huld
umfassen , wie allerhöchst Dero Vorgänger im Reiche,
und wie Er , werden auch Sie in dem Vertrauen
und der treuen Anhänglichkeit der Bewohner der Mo¬
narchie Entschädigung finden , für die Mühen und
Sorgen der Negierung.

Der Reichstag , durchdrungen von der Wichtig¬
keit seiner hohen Aufgabe , wird es sich angelegen
seyn lassen , seine Kräfte unausgesetzt dem großen
Verfassungswerke zu widmen , und auf diese Weise
den Erwartungen Euerer Majestät und der Völker
zum Gedeihen des gemeinschaftlichen Vaterlandes zu
entsprechen suchen.

Eurer Majestät ist von dem Lenker der Welt¬
geschicke der hohe Beruf beschicken , die von Ferdi¬
nand dem Gütigen  gewährte Freiheit zu befesti¬
gen , gegen alle Stürme zu schützen und alle Wun¬
den der Vergangenheit zu heilen.

Freie Institutionen sind die festesten Stützen
des Thrones , und für den Monarchen ist es ein er¬
hebendes Bewußtseyn , die Geschicke freier Völker zu
lenken , rc. «

Die Reichstags -Deputation hatte hierauf Audienz
bei Sr . Majestät dem abgetretenen Kaiser F e r d i-
nand  in Prag , und obgleich Se . Majestät rn Berück¬
sichtigung seines geschwächten Gesundheitszustandes bis¬
her keine Korporationen empfing , so machte er den¬
noch bei der Reichstags Deputation eine Ausnahme,
und nahm mit Befriedigung die in der Adresse aus-
gedrückren loyalen Gesinnungen auf.

Auf jene , von den Reichstags - Deputirten an
Se . Majestät dem Kaiser Franz Joseph  über¬
reichte Adresse ertheilte der junge Monarch folgende
Antwort.

»Ich empfange mit wahren Vergnügen die Adresse
des konstituirenden Reichstages ; — obwohl eben erst
zur Regierung gelangt , so sind Ihnen meine Wünsche
und meine Absichten bekannt.

In meinem Manifeste vom gestrigen Tage,  so
wie durch die Erklärungen meiner Minister , habe ich
mich darüber unabänderlich und unwiderruflich aus¬
gesprochen ; an Ihnen meine Herren liegt es nun,
Ihre große Aufgabe bald zum Heile des Staates zu
lösen . Setzen Sie mich bald in die Lage , die Ver-
fassungs -Urkunde welche die Völker mit Ungeduld er¬
warten , zu prüfen und ihr meine kaiserliche Sank¬
tion zu ertheilen .«

Aber wie entsprach der Reichstag dem von den
neuen Monarchen in ihm gesetzten Vertrauen , das Ver¬
fassungswerk sobald als möglich  zu Stande zu
bringen , wobei er auf den einsichtsvollen Beistand
und patriotischen Eifer des Reichstages rechnete . ^

Wohl versprach der Reichstag in der Gluck-
wünschungs -Adresse an dem Kaiser , seine Kräfte unaus¬
gesetzt , dem großen Verfassungswerke zu widmen,
aber wie hielt er Wort?

Während das Ministerium eine fast beispiellose,
in jeder Beziehung höchst preiswürdige Thätigkeit für
das Wohl des Vaterlandes entwickelte , schwebte die¬
ses Wort unaufhörlich auf den Lippen der Mitglie¬
der des Reichstages , jedoch geschah sehr wenig dafür.

Die Jinerpellationen, - oft sehr aufregender und
ungerechter Natur , selten von wirklicher Nothwendig-
keit , nahmen durch ihre Vielseitigkeit eine unersetz¬
liche und fast zwecklose Zeit hinweg.
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Das Ministerium hatte zwar den Grundsah an¬
genommen , jede Interpellation , auch wenn sie an ei¬
nen einzelnen Minister gestellt war , nur nach gemein¬
samer Berathung zu beantworten , aber auch dieser-
wegen nahmen die oftmaligen und lästigen Zurede¬
stellungen der Minister kein Ende.

Besonders schleppend und fast endlos waren die
Berathungen des Reichstages über die Geschäftsord¬
nung , obgleich ein Mitglied die Bemerkung machte,
»Die Franzosen seyen beneidenswert !) , daß sie so
schnell mit ihrer Geschäftsordnung zu Stande gekom¬
men sind.

Erst in der Sitzung vom 19 . Dezember war
die Geschäftsordnung vollendet , und erst am 21 . De¬
zember schritt man zur ersten Lesung der 29 Hphe
mit einer Menge Minoritäts -Anträgen der Grund¬
rechte , welche ein integrirender , nämlich ein wesent¬
lich zum Ganzen gehörender Theil der Konstitution
seyn sollten.

Bei dieser Gelegenheit stellte der Abgeordnete
Schuselka  den Antrag , die Versammlung möge
den Konstitutions -Ausschuß auffordern , den Konstitu¬
tions -Entwurf so zu beschleunigen , damit die Verfas¬
sung am 15 . März schon beschworen werden könne,
wozu auch die versammelten Abgeordneten mit allge¬
meinem Beifalle ihre Zustimmung ausgesprochen hatten.
Uebrigens wird sich aber bald zeigen , wie das Ver¬
fassungswerk beschleunigt wurde.

Die erste Lesung der Grundrechte  des öster¬
reichischen Volkes war folgenden Inhalts.

§ . 1 . Alle Staatsgewalten gehen vom Volke
aus , und werden auf die in der Konstitution festge¬
setzte Weise ausgeübt.

§ . 2 . Das Volk ist die Gesammtheit der Staats¬
bürger . Die Konstitution und das Gesetz bestimmen,
unter welchen Bedingungen die Eigenschaft eines öster¬
reichischen Staatsbürgers und die staatsbürgerlichen
Rechte erworben , ausgeübt und verloren werden.

H. 8 . Vor dem Gesetze sind alle Staatsbürger
gleich. Alle Standesvorrechte , auch die des Adels
sind abgeschafft . Die öffentlichen Aemter und Staats¬
dienste sind für alle dazu befähigten Staatsbürger
gleich zuganglieh . Ausländer sind vom Eintritt in
Civildienfte und in der Volkswehre ausgeschlossen . Zu
öffentlichen Auszeichnungen oder Belohnungen berech¬
tigt nur das persönliche Verdienst ; keine Auszeich¬
nung ist vererblich.

H. 4 . Die Freiheit der Person ist gewährleistet.
Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen wer¬
den : privuegirte und Ausnahmsgerichte dürfen nicht
bestehen.

Niemand darf verhaftet werden , außer Kraft
eines richterlichen , mit Gründen versehenen Befehls,
den Fall der Betretung auf der That ausgenommen.

Der Verhaftungsbefehl muß dem Verhafteten
sogleich , oder binnen 24 Stunden nach der Verhaf¬
tung zugestelit werden.

Jeder Angeschuldigte ist gegen eine , vom Gerichte
nach dem Gesetze zu bestimmende Bürgschaft oder
Kaution auf freiein Fuße zu untersuchen , die Fälle
ausgenommen , welche das Strafgesetz bestimmt.

§ 5 . Das Verfahren vor dem erkennenden Ge¬
richte in Civil - und Strafsachen ist öffentlich und
mündlich . Die Ausnahmen bestimmt das Gesetz.

In Strafsachen gilt der Anklage -Prozeß.
Schwurgerichte haben jedenfalls bei Verbrechen,

bei politischen und Preßvergehen zu erkennen.
Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung,

rückstchtlich deren er bereits durch das Geschwornen-
gericht für nicht schuldig erklärt wurde , nochmals in
Untersuchung gezogen werden.

§ . 6 . Eine Strafe kann nur durch richterlichen
Spruch nach einem , zur Zeit der strafbaren Handlung
schon bestandenen Gesetze verhängt werden.

Die Todesstrafe für politische Verbrechen ist ab¬
geschafft.

Die Strafen der öffentlichen Arbeit , der öffent¬
lichen Ausstellung , der körperlichen Züchtigung , der
Brandmarkung , des bürgerlichen Todes und der Ver¬
mögenseinziehung dürfen nicht angewendet werden.

7 . Das Hausrecht ist unverletzlich . Eine
Durchsuchung der Wohnung und der Papiere , oder
eine Beschlagnahme der letztem ist nur über richter¬
liche Verordnung in den gesetzlich bestimmten Fällen
und Formen zulässig.

Die Unverletzlichkeit des Hausrechts ist kein Hin¬
derniß der Verhaftung eines , auf frischer That betre¬
tenen oder gerichtlich Verfolgten.

§ . 8 . Das Briefgeheimniß darf nicht verletzt,
und die Beschlagnahme von Briefen nur auf Grund
eines richterlichen Befehls und nach den Bestimmun¬
gen des Gesetzes vorgenommen werden.

§ . 9 . Das Recht der Petitionen und der Samm¬
lung von Unterschriften auf Petitionen ist unbeschränkt.

8 - 10 . Die Freizügigkeit der Person und des
Vermögens innerhalb des Staatsgebieths unterliegt
nur den in dem Gemeinde -Gesetze enthaltenen Be¬
schränkungen . Von Staatswegen wird die Freiheit
der Auswanderung nicht beschränkt . Es darf kein
Abfahrtsgeld gefordert werden.

§ . 11 . Die österreichischen Staatsbürger haben
das Recht , sich friedlich und ohne Waffen zu versam¬
meln ; jedoch sind Volks -Versammlungen unter freiem
Himmel vorläufig der Sicherheitsbehörde anzuzeigen;
dürfen aber nur in Fällen dringender Gefahr für die
öffentliche Ordnung und Sicherheit untersagt werden.

Keine Abtheilung der Volkswehre darf als solche
über politische Fragen berathen oder Beschlüsse fassen.

K. 12 . Die österreichischen Staatsbürger haben
das Recht , ohne alle behördliche Bewilligung Vereine
zu bilden , insoferne Zwecke und Mittel der Vereini¬
gung weder rechtswidrig noch staatsgefährlich sind.

Die Regelung dieses Rechts darf nur durch ein
Gesetz geschehen.

13 . Jedem österreichischen Staatsbürger ist
die Freiheit des Glaubens und der öffentlichen Reli-
gionsübnngen gewährleistet.

Verbrechen und Vergehen , welche bei Ausübung
dieser Freiheit begangen werden , sind nach dem Ge¬
setze zu bestrafen.

§ . 14 . Keine Religionsgesellschaft ( nämlich Kirche)
genießt vor anderen Vorrechte durch den Staat.



Niemand kann zu religiösen Handlungen und
Feierlichkeiten überhaupt oder insbesondere zu den Ver¬
pflichtungen eines Kultus , zu welchem er sich nicht be¬
kennt , vom Staate gezwungen werden.

Als Zusatz zum 8 « 14 . Die Eidesformel muß
eine für alle Staatsbürger gleichmäßige , an kein be¬
stimmtes Religionsbekenntniß geknüpft seyn.

8 . 15 . Die Verhältnisse zwischen Staat und
Kirche , namentlich in Beziehung auf das Kirchen Ver¬
mögen und die Wahl der Kirchen -Vorsteher , so wie
die Bedingungen , unter welchen Klöster und geistliche
Orden fort zu bestehen oder aufzuhören haben , wer¬
den durch besondere Gesetze bestimmt.

Als Zusatz zum 8 l 5 . Die zur würdigen Hal¬
tung der Seelsorger nothwendigen Kosten werden
vom Staate gewährleistet.

8 - 16 . Die Religions -Verschiedenheit begründet
keinen Unterschied in den Rechten und Pflichten der
Staatsbürger.

§ . 17 . Die bürgerliche Giltigkeit der Ehe ist
bedingt durch die förmliche Einwilligung beider Braut¬
leute vor drr , vom Staate zur Aufnahme des Ehe¬
vertrags aufgestellten Behörde.

Eine kirchliche Trauung kann erst nach Schlie¬
ßung der Civil -Ehen stattfinden.

Die Religionsverschiedenheit ist kein bürgerliches
Ehehinderniß.

8 - ItZ. D >e Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.
Jede vorgreifende Maßregel gegen die Lehrfreiheit ist
untersagt . Die Unterdrückung des Mißbrauches wird
durch ein Gesetz geregelt.

§ . ! 9 . Dem österreichischen Staatsbürger wird
durch genügende öffentliche Anstalten das Recht auf
allgemeine Volksbildung gewährleistet.

Der öffentliche Unterricht wird auf Staatsko¬
sten unentgeldlich erheilt , und durch ein Gesetz gere¬
gelt.

Niemand darf seine Kinder oder Pflegebefohle¬
nen ohne den zur allgemeinen Volksbildung erforder¬
lichen Unterricht lassen.

Unterrichts - und Erziehungs -Anstalten zu grün¬
den , und an solchen Unterricht zu ertheilen , steht je¬
dem Staatsbürger frei , wenn er seine sittliche und
wissenschaftliche Befähigung der kompetenten Be¬
hörde nachgewiesen hat.

Der häusliche Unterricht so wie Volksbildung un¬
terliegt keiner solchen Beschränkung.

Keiner religiösen Gesellschaft darf ein leitender
Einfluß auf öffentliche Lehranstalten eingeraumt werden.

8 - 20 . Jedermann hat das Recht , seine Gedan¬
ken frei auszusprechen , und durch Schrift , Druck
oder bildliche Darstellung zu veröffentlichen . .

Dieses Recht darf unter keinen Umständen und
in keiner Weise , namentlich , weder durch Censur,
noch durch Conzessionen , weder durch Sicherheitslei¬
stungen , noch durch Staatsauflagen , weder durch Be¬
schränkungen des Buchdrucks und Buchhandels , noch
endlich durch Pestvcrbothe und ungleichmäßigen Post¬
satz , oder durch andere gewerbliche oder sonstige Hem¬
mungen des freien Verkehrs beschränkt , suspendirt
oder aufgehoben werden.

r,
Der Mißbrauch dieses Rechts wird nach den

allgemeinen Gesetzen , und bis zur Erlassung eines
revidirten Strafgesetzes nach besonderen Preßvorschrif-
ten bestraft.

8 . 21 . Alle Volksstämme des Reiches find gleich¬
berechtigt . Jeder Volksstamm hat ein unverletzliches
Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität
überhaupt , und seiner Sprache insbesondere.

Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Spra¬
chen , in Schule , Amt und im öffentlichen Leben
wird vom Staate gewährleistet.

8 . 22 . Das Eigenthum ist unter dem Schutze
des Staates . Niemand darf aus seinem Eigenthume
verdrängt werden ; außer

u) in Vollzug eines richterlichen Erkenntnisses oder
b ) durch Enteignung ( kxpoopoiution ) aus Gründen

des öffentlichen Wohls.
Letztere darf nur nach den Bestimmungen des

Gesetzes und gegen angemessene , in der Regel voraus¬
gehende Schadloshaltung vorgenommen werden.

Als Schluß dieses Paragraphs wurde noch bsi-
gesetzt. Das geistige Eigeuthum soll durch die Ge¬
setzgebung geschützt werden.

8 . 23 . Die Theilung des Eigenthums in ein
Ober - und Nutzungseigenthum ist für immer unter¬
sagt.

Das Eigenthnm darf weder durch das Lehens-
verhältniß , noch durch das Institut des Fam ' lien -Fi-
deikommisses beschränkt seyn.

Die Auflösung des Lehenbandes und der Fami - ,
lien -Fideikommisse wird durch besondere Gesetze ge¬
regelt.

8 . 24 . Jedermann hat nach Maßgabe seines
Vermögens und Einkommens zu den Lasten des
Staates beizutragen.

8 . 25 . Jeder Staatsbürger und jedes Grund¬
stück muß einem Gemeindeverbande angehören . Die
Grundrechte jeder Gemeinde sind.

l . Die Freie Wahl ihrer Vorsteher und Ver¬
treter.

2 . Die Aufnahme neuer Mitglieder in den Ge¬
meinde -Verband.

3 . Die selbstständige Verwaltung ihrer Angele¬
genheiten und die Handhabung der Ortspolizei.

4 . Die Veröffentlichung ihres Haushaltes und
in der Regel , Oeffentlichkeit der Verhandlungen.

Die Beschränkungen des Rechts , die Aufnahme
in den Gemeindeverband zu verweigern , und des
Rechts , das Gemeindegut oder das Stamm -Vermö¬
gen der Gemeinde zu veräußern oder zu belasten , ent¬
hält das Gemeinde -Gesetz.

8 . 26 . Zum Schutze des Staats und der Kon¬
stitution besteht dre Volkswehrs , welche in das Heer
und die Nationalgarde getheilt ) und durch besondere
Gesetze geregelt wird.

Die Volkswehre wird auf die Konstitution beeidet,
und kann zur Unterdrückung innerer Unruhen nur
über Aufforderung der Civil -Behörden in den gesetz¬
lich bestimmten Fällen und Formen verwendet wer¬
den.



H. 27. Jeder Staatsbürger ist zum Dienste im
Heere persönlich verpflichtet . Ausnahmen davon wer¬
den durch das Heergesetz bestimmt.

§ . 28 . Das Heer untersteht den bürgerlichen
Gesetzen und Gerichten . Milikärgesetze und Militär¬
gerichte haben nur im Kriege und bei Disziplinarver¬
gehen in Wirksamkeit zu treten.

§ . 29 . Alle wehrhaften Staatsbürger , die nicht
im Heere dienen , haben in der Regel ein gleiches
Recht und eine gleiche Pflicht zum Dienste in der
Nationalgarde

'In der Sitzung vom 4 . Jänner 1849 * ) , wurde
zur Lesung der hier voranstehenden Grundrechte ge¬
schritten , und es sollte die allgemeine Debatte über
dieselben beginnen.

Da begehrte der Minister des Innern , Graf
Stadion,  das Wort , betrat die Tribüne und las
unter tiefer Stille des Hauses eine Erklärung des
Ministerraths gegen den ersten Artikel der vorge¬
schlagenen Grundrechte vor , welcher des Inhalts war:

»Alle Staatsgewalten gehen von dem Volke
aus , und werden auf die in der Konstitution festge¬
setzte Weise ausgeübt«

Mit vollem Rechte und muthig , seine Pflicht ge¬
gen den Thron und den Staat erfüllend , erklärt das
Ministerium , daß es , wenn dieser Satz an die Spitze
des Grundgesetzes des österreichischen Staates gestellt
werden sollte , es sich gegen ein Prinzip verwahre , wel¬
ches den tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen
des österreichischen Staates nicht entspreche , und durch
den bloßen Versuch , demselben im Leben Geltung zu
verschaffen , die Quelle beklagenswerther Irrungen
und folgenschwerer Unordnungen gewesen.

Unter dem Banner dieses Prinzip ' s , seyen die
Begriffe der Menge verwirrt , die Straßen zum
Schauplatze wilder Ausschweifungen gemacht , und das
Blut des edlen Kriegs -Ministers Grafen Latour
vergossen worden.

Das erbliche monarchische Recht erscheine in der
Staatsform der konstitutionellen Monarchie als eine
geheiligte unveräußerliche Quelle der höchsten Ge¬
walt , und es sey innerhalb dieser Staatsform unzu-
läßig , den Ursprung derselben neu feststellen und das
Bestehende von einer neue « Bestätigung abhängig ma¬
chen zu wollen.

Das Verfassungswerk könne durch gegenseitige
Verständigung nur unter der Voraussetzung , daß das
konstitutionell -monarchische Prinzip nicht verletzt , und
das Recht der Krone von der Reichs -Versammlung
nicht in Frage gestellt werde , einem gedeihlichen Ende
zugeführt werden.

Das Ministerium hege die sichere Ueberzeugung,
daß die Reichs -Versammlung jenen ersten Artikel des
Entwurfs der Grundrechte nicht billigen werde , und
erklärt , daß es in der ausdrücklichen oder stillschwei¬
genden Anerkennung eines solchen Grundsatzes einen

Vom 21. Dezember 1848 bis 3. Jänner 1849 , waren
Ferien.

Eingriff in die unwandelbaren Grundlagen des mo¬
narchischen Prinzips zu erkennen in der Lage wäre.

Statt aber diese einleuchtende Richtigkeit , die¬
ser von dem Minister Grafen Stadion  gemachten
Darlegung und die Gefahr des Prinzips der Volks-
souverainität sich zu Herzen zu nehmen , wurde in der
nächsten Sitzung am 8 . Jänner der Antrag des Landes-
Advokaten Pinkas,  den Abgeordneten für Prag , von
einem großen Lheile der versammelten Abgeordneten
mit Beifall ausgenommen ; nachdem diese dahin ging,
daß die ministerielle Erklärung , sowohl nach dem In¬
halte als auch nach Fassung und Motioirung eine,
der Würde freier Volksvertreter unangemessene und
mit der dem konstituirenden Reichstage durch die kai¬
serlichen Manifeste * ) eingeräumten Stellung unverein¬
bare Beirrung der freien Mrinungs -Aeußerung sey.

Die Reden , der Reichstags -Mitglieder nämlich,
des Doktor Fischhof,  welcher eine kurze Revue
der politischen Thätigkeit des Ministeriums voran¬
schickte, und des Schriftstellers Schuselka,  fan¬
den gleichfalls einen großen Beifall.

Obschon hierauf der Minister Graf Stadion
im Namen des Gesammt -Ministeriums feierlich ver¬
sicherte , daß dasselbe die Unterstellung , als hatte
durch seine Erklärung vom 4 . Jänner der freien
Meinungs -Aeußerung beirrend in den Weg getreten
werden wollen oder können , um so bestimmter von
sich ablehne , als die Grundsätze dieser Erklärung die¬
selben seyen, welche in seinem Programm unter der
vollen Zustimmung nicht blos dieses Hauses , sondern
des ganzen Landes entwickelt worden sind , wurde
doch jener Antrag mit bedeutender Stimmenmehrheit
angenommen.

In derselben Sitzung vom 8 . Jänner wurde die
allgemeine Debatte über die Grundrechte beendet , und
in jener des nächsten Tages begann die spezielle Be¬
ratung über den ersten Artikel derselben.

Der Abgeordnete Schuselka schlug vor,  die¬
sen Artikel folgenden Inhalts abzufaßen:

»Alle Staatsgewalten gehen vom
Volke aus , und sind in der k o n st ist u t i o-
nellen Monarchie zwischen Monarch und
Volk getheilt«

Und dieser Antrag fand nicht nur eine zahlrei¬
che Unterstützung , sondern auch die aufregendsten
Reden zu Gunsten der Volks -Souverainität und sie
wurden bei dieser Gelegenheit mit einem rauschenden
Beifalle ausgenommen.

Zwei Sitzungen wurden über diesen Gegenstand
vergeudet , und endlich ein Mittelweg ergriffen , nach¬
dem beschlossen wurde , den ersten Artikel des Ent¬
wurfs der Grundrechte als nicht in sie gehörig weg¬
zulassen , und mit der Textirung der Bestimmungen
über die Theilung und Ausübung der Staatsgewalt
den Konstitutions -Ausschuß zu beauftragen.

In der Sitzung vom 11 . Jänner begannen die
Debatten über den dritten Artikel des Entwurfs der
Grundrechte , worin es hieß:

* ) Manifeste vom 16. Mai und 6. Juni 1848.
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»Alle S t ande s vor r echt e , so wie auch
die de S Adels sind abgeschafft , «c

Damit war man aber noch nicht zufrieden , son¬
dern es wurde beantragt , noch beizusetzen.

»Adelsbezeichnungen jeder Art wer»
den vom Staate weder verliehen noch
anerkannt . ^

Man übersah also hier gänzlich , oder beseitigte
vielmehr absichtlich , daß man durch einen solchen Zu¬
satz in die dem Kaiser , als Quelle aller Ehren , zu¬
stehenden Rechte eingriff.

Die Verhandlungen über die Adelsfrage nah¬
men vier Sitzungen weg , und waren dem Adel im
äußersten Grade feindselig , waS um so weniger edel-
mütbig war , da der alte historische Adel , auf dem
es hauptsächlich abgesehen war , im Reichstage fast
gar keine Vertreter hatte.

Der Abgeordnete vom Wiener -Bezirke Joseph¬
stadt , Albert  Ritter von Neuwall  hielt in der
Sitzung vom 11 . Jänner eine ausführliche Rede in
der Adelsfrage , die folgenden Inhalts war , jedoch
aber wenig Beachtung fand.

»Meine Herren!  Nachdem ich mich in die
Reihe der Redner gegen den dritten Paragraph ein-
schreibenließ , war ich wirklich im Zweifel , ob ich
mich nicht für denselben einschreiben lassen sollte.

Es sind allgemeine positive Grundsätze jedes
konstitutionellen Staatslebens darin auszusprechen , die
Niemand zu bekämpfen beabsichtigen kann , Niemand
zu vertheidigen braucht . Da ich aber ein Amende¬
ment rücksichtlicb einiger Stellen dieses Paragraphs
einzubringen beabsichtige , so mußte ich auf die Seite
der , gegen den Entwurf sprechenden Redner treten.

Ein solcher Satz , der,  ich möchte sagen zum
k . 6 . jedes konstitutionellen Staatslebens gehört,

ein Satz der keine Vertheidigung braucht , weil er
durchaus nicht angegriffen werden kann , ist der erste,
»vor dem Gesetze sind alle Staatsbür¬
ger gleich .«

Ich werde mich daher enthalten in irgend einer
Richtung oder Beziehung über denselben mich zu er¬
gehen , weil ich glaube , daß er einer Konstitution so
gewiß zum Grunde gelegt werden muß , als einer
mathematischen Arbeit das Einmaleins.

Dem zweiten Satze aber an und für sich, näm¬
lich : »Alle Standesvorrechte abzuschaf¬
fen,«  auch diesem könnte ich durchaus nicht entge¬
gen treten , ich muß aber bei der Zusammenstellung
der beiden Sätze , jenes nämlich der Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetze , und jenes der Auf¬
hebung aller Standesvorrechte , bemerken , daß bei uns
bis jetzt Standesvorrechte bestanden haben.

Soll daher die Gleichheit aller Staatsbürger
vor dem Gesetze zur Wahrheit werden , so müssen,
bevor sie nur eintreten kann , früher schon die Stan¬
desvorrechte aufgehoben worden sevn — und müssen
zu eristiren aufgehört haben.

Ich glaube daher die Reihung der beiden Sätze
umkehren 'zu sollen in der Art,  daß der zweite Satz
voranzugehen , der erste Satz aber nachzufolgen hätte.

Nun meine Herren ! komme ich zur schwierig¬
sten , und ich fürchte vielleicht zur undankbarsten Stelle
meiner Aufgabe.

Nachdem ich , meine Herren ! für den so hart
verfolgten , den in den meisten Beziehungen so unge¬
recht geschmähten Adel das Wort ergreife , muß ich
mich in dieser Beziehung im Vorhinein verwahren,
damit Sie mir nicht zurufen : 6iem -o pro äomo surr.

Ich meine Herren , bin von viel zu jungem , viel
zu niederem Adel , als daß ich für meine Person ei¬
nen , wie immer gearteten Werth darauf legen würde,
und dieses zwar um so weniger , als mein Name und
Titel , wenn nicht früher , so doch wahrscheinlich mit
meinem Ableben erlöschen wird.

Der Adel als Stand ist in dieser hohen Ver¬
sammlung weniger als spärlich vertreten , und da die
wenigen Repräsentanten desselben als seine Verfechter
aufzutreten sich zurückziehen , so glaube ich dem Stande
und meiner persönlichen Ehre es schuldig zu seyn,
auch bei der Wahrscheinlichkeit des Unterliegend , die
Waffen nicht zu streiken , ohne den Kampf auch nur
versucht zu haben.

Bevor ich noch in eine Auseinandersetzung ein¬
gehe , glaube ich zuerst beantragen zu sollen , daß der
Ausdruck »abgeschafft«  geändert werden möge.

Der Ausdruck ' ab sch affen  an und für sich,
drückt eine unnöthige Härte aus , er hat in der deut¬
schen Sprache noch eine unliebsame Nebenbedeutung,
die weder beabsichtigt wird , noch unterlegt werden
soll ; er bedeutet nämlich auch das zwangsweise Fort¬
schicken von einem Orte . Ich glaube , daß es eben
so gut heißen könnte »Standesvorrechte  fin¬
den nicht Statt,«  wodurch auch derselbe Zweck
erreicht wird , so wie durch das Wort abgeschafft.

Gegen die vier Worte , »auch die des
Adels,«  fühle ich mich verpflichtet , Einsprache zu
erheben.

Ja meine Herren ! alle  Standesvorrechte sol¬
len aufhären , nicht nur die des Adels , sondern auch
die aller andern bisher privilegirten und bevorzugten
Stände . — Warum sagt man , »a u ch d i e d e s
Adels !-- Warum nicht auch , »auch die der
Geistlichkeit , der Doktors » , auch die der
zünftigen Meister ; — auch die der Städte¬
bürger«  Warum hebt man einen Stand allein
heraus 'i Wozu diese offenbare Gehäßigkeit?

Ich möchte wohl sagen , es waren früher Ursa¬
chen vorhanden , warum man dem Adel gehäßig war,
aber diese Ursachen bestehen nicht mehr , der Haupt¬
grund der Gehäßigkeit gegen den Adel stammte wohl
daher , daß er im vorzugsweisen Besitz der feudal-
oder o br ig kei t l i che n R e cht e war , daß er die
sogenannten Unterthanslasten für sich bezog und ver¬
wendete . .

Seit dem 7 . September * ) besteht dieses Ver-
hältniß nicht mehr , das Hauptmotiv also , den Adel
zu hassen und zu verdächtigen , ist verschwunden.

*) Schon am 11 - April 1848 hatte Se . Majestät der
Kaiser über die Aufhebung der Robot und die Ze-

rc. ein Patent erlassen , in welchem verordnet



Ein anderer Grund ist ein solcher , daß ich ihn
lieber verschweigen möchte , es sind der noch von der
vormärzlichen Zeit sich her datirende Neid und die
Mißgunst.

Abgesehen davon , daß ein solches Motiv nicht
geeignet ist , von der hohen Versammlung , so wenig
wie vor irgend einem moralischen Forum berücksich¬
tigt zu werden , ist dasselbe vielmehr bereits entfal¬
len , denn ich wüßte nicht , um was jetzt der Adel
noch zu beneiden wäre.

Von dieser Stätte ist bisher der Adel immer
nur geschmäht worden , bei Gelegenheit der Aufhe¬
bung des Unterthansverhältnisses , wurde Alles her¬
vorgehoben , was nur mit Grund und Ungrund gegen
ihn vorgebracht werden konnte . Ja in einer getreuen
Abschrift , einer zu Frankfurt im heftigsten Tone ge¬
haltenen Rede , wurde alles Gehäßige gesammelt , was
man mit Recht oder mit Unrecht gegen den Adel an¬
führen konnte ; er wurde als Räuber , als Buschklep¬
per geschildert und gezeichnet.

Meine Herren ! Ich läugne es nicht , daß viele
vom Adel solcher Thaten sich schuldig gemacht haben,
aber welcher Stand ist es , der nicht durch seine
Mitglieder theilweise entehrt worden wäre.

Meine Herren ! Die Geistlichkeit ist berufen,
Nächstenliebe , Friede und Eintracht zu predigen , hat
sie nie Haß , hat sie nie Zwietracht in die Gemüther
gebracht ? Der Lehrsiand hat die hohe Aufgabe , Auf¬
klärung und Gesittung zu verbreiten ; haben nie Glie¬
der desselben die Jugend mit Jrrthum vergiftet?
Haben sie solche nie durch Worte nicht allein , son¬
dern auch durch eigenes Beispiel zum Laster verführt?
Und doch wird Niemand den Priester , den Lehr¬
stand , seiner entarteten Auswüchse oder Mitglieder
wegen , im Ganzen verdammen , und doch bleibt der
Beruf des Priesters ein heiliger , die Aufgabe des
Lehrers eine erhabener.

In diesen Räumen ist der Adel immer nur an¬
gegriffen , nie aber vertheidigt worden , nie wurde
hier seiner Verdienste erwähnt , nie hervorgshoben,
was er Gutes und Großes wirklich vollbracht hat.

Erlauben Sie mir meine Herren ! Ihnen zu sa¬
gen , daß in jenen Zeiten , wo noch kein fest geord¬
neter Staat bestand , es gerade der Adel war , der
vorzugsweise nebst der Geistlichkeit Kultur und Sitt¬
lichkeit verbreitete . Von Mönchen ging die Verbrei¬
tung der Religion und Wissenschaft , die Pflege der
Kranken und Armen aus . Der Adel aber hat die
Klöster , Spitaler die Schulen gestiftet und unter¬

wurde , daß vom 1. Zänner 1849 , an die Stelle al-
ler , auf Grund und Boden hastenden , ans dem Ober-
Eigenthums - oder Zehentrecbte entspringenden , so
wie der denselben verfassungsmäßig gleich gehaltenen
Natural - und Arbeitsleistungen eine Gcldlcistung zu
treten habe , welche durch ein besonderes Ge >etz be¬
stimmt werden wird.

Am 7. September erfolgte nun daS Patent über
die , qegen Entschädigung aufgehobenen Unterthanig-
keits -Derhällnisie , welches im Reichstage entworfen,
und von Sr . Majestät dem Kaiser sanktionirt wor¬
den ist.

halten ; der Adel übernahm durch den Ritterschlag
die Verpflichtung kein Unrecht zu dulden , als Stütze
der Schwachen , als Schutz und Schirm der Unter¬
drückten , der Witwen und Waisen einzustehen , er
war es , der zuerst von den Kreuzzügen die Kunst
und Weisheit des Morgenlandes in den Westen Eu-
ropa 's mitbrachte ; er hat Europa von der Barbarei
der Mongolen und Tartaren , Sarazenen und Tür¬
ken gerettet , er hat die Entdeckung von Amerika er¬
möglicht und vollführt , er glänzte in Kunst und Wis¬
senschaft als Meistersänger und Rechtslehrer ; ja er
hat zu jeder Zeit , und vorzugsweise die Rechte des
Volkes gegenüber den Gewalthabern , in Schutz ge¬
nommen und vertheidigt.

Ja meine Herren ! dieses ist so wahr , wie es
Wahrheit ist , daß , wo immer Despotie sich vorbe¬
reitete , wo immer eine Tirannei einriß , diese , sie
mochte eine Tirannei der Fürsten , oder der Massen
seyn , immer zuerst und vorzugsweise gegen den Adel
wüthete.

Ich weise Sie nicht hin meine Herren ! auf die
ältesten Zeiten , auf die west - und oströmischen Im¬
peratoren , nicht auf die Chalifen des Morgen und
Abendlandes , nicht auf den siebenten und achten
Heinrich  von England , nicht auf Richelieu,  den
Herzog Alba , Crom well  die N om  a n o w 's , nicht
auf M e hem e d Ali;  nein meine Herren , die Ruine
des Altstädter Ringes in Prag , die Plätze von Wie¬
ner -Neustadt und Eperies können es ihnen bestätigen,
überall war es der Adel , der zuerst das Haupt auf
den Block legen mußte , mit dem man zuerst anfing,
wenn man das Volk knechten wollte.

Meine Herren , dieses ist eine geschichtliche Wahr¬
heit welche Niemand bestreiten , und Niemand läugnen
kann.

Wenden wir unfern Blick auf Oesterreich in
den letztverflossenen Jahren ; wer wagte es damals,
wer wagte es allein , die Unhaltbarkeit seiner dama¬
ligen Zustände frei und offen auszusprecken ? Nie¬
mand , als taleut - und gesinnungsreiche Schriftstel¬
ler , welche aber,  um sich den Verfolgungen zu ent¬
ziehen in die freiwillige , dem Gedanken und seiner
Veröffentlichung Freiheit gewährende Verbannung
pilgerten , während der , nun so hart angegriffene
und geschmähte Adel auf den Feudal Landtagen kühn
und offen auftrat , und es den Gewalthabern gerade
und männlich ins Angesicht sagte , ihr System sey
schlecht , es könne und dürfe nicht bestehen.

Der Adel hat die Märztage vorbereitet , sich be¬
wußt ulid freudig im Ganzen der Bewegung aNge-
schlossen. Konnten Sie dieses , so schnell vergessen
meine Herren?

Statt diese Erinnerung festzustellen , hat man
sich beeilt , nur das Schlechte , was von diesem Stande
jemals ausging , hervorzuheben , des Guten aber hat
Niemand gedacht.

Während durch neue Gestaltung der Dinge in
Oesterreich alle Stände , entweder bereits schon ge¬
wonnen haben , oder, doch wenigstens in Zukunft ge¬
winnen können und werden , hat,  ohne irgend eine
Aussicht auf Gewinn in der Zukunft , der Adel als
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Stand , und in jenen Individuen nur verloren , un¬
endlich viel ja beinahe Alles verloren , bis auf seine
Ehre und Erinnerungen.

Man hat dem Adel seine Einkünfte geschmälert,
seine Feudalrechte genommen ; der Adel darf , er
wird sich hierüber nicht beklagen , es war eine Ge¬
rechtigkeit , es war eine Nothwendigkeit , daß er die¬
ses sein Einkommen , sein durck Gesetz und Herkom¬
men gewährleistetes Recht auf den Altar des Vater¬
landes niederlegen mußte.

Seine Standesvorrechte muß er nun aufgeben,
er weiß ihnen freudig und entschlossen zu entsagen.

Man bedroht aus national -ökonomischen Rück¬
sichten , die bisher so sicher gestellte Wohlhabenheit
seiner Nachkommen durch die Aufhebung der Fidei¬
kommisse ; der Adel wird keine Einwendung dagegen
erheben , er wird seine Fideikommisse ebenso , wie
seine bisherigen Rechte und Privilegien dem Gesammt-
wohle zu opfern bereit seyn . Soll er nun aber auch
noch dem sich fügen , meine Herren ! daß er seiner
historischen Erinnerungen , seinen Titel , Namen und
Wappen entsage?

Dazu ersehe ich keine Nothwendigkeit , davon
kann dem Gesammtwohle kein Nutzen erwachsen.

Jeder Bürger ist im konstitutionellen Staate
gezwungen und verpflichtet , allen Rechten und Vor¬
zügen zu entsagen , welche den Rechten anderer hin¬
dernd in den Weg treten , die , ohne daß es der
Staatszweck gebiethet , die persönliche Freiheit seiner
Mitbürger beschränken.

Ist dieses bei Titel und bei Wappen der Fall,
die ohne dem Besitzer reellen Nutzen zu bringen,
Niemanden schaden?

Meine Herren ! Wir haben hier für sie gewahrt
und angesprochen , die Heiligkeit der historischen Erin¬
nerungen der Völker , ich ehre diese Anforderung , ich
stimme ihr vollkommen bei ; aber was sind im Völ¬
kerleben , Volksstämme Anderes , als Individuen,
Völker Anderes , als Familien ? Das Recht , welches
sie für Individuen für Familien im Völkerleben gel¬
tend machen wollen , das dürfen sie den Individuen,
Familien im Einzelnen auch nicht verweigern.

Titel und Wappen sind ein Eigenthum der Fa¬
milien , sie sind so sehr ihr Eigenthum , als der Fa-
milien -Name das aller klebrigen.

Könnte eine Verfassung in der Welt es wagen,
den Satz aufzustellen , daß irgend jemand seinen Fa¬
milien Namen entsagen müsse , daß diejenigen zum
Beispiele , deren Name eine Beschäftigung , einen
Stand ihrer Vorältern , für welche die öffentliche
Meinung nicht mehr ist , bezeichnet , daß er diesem
Namen entsagen müsse?

Werden wir in die Lächerlichkeit des französi¬
schen Convents zurückfallen , wo jene , welche einen
Familien -Namen , wie z. B Kaiser , König  oder
sonst dergleichen führten , denselben ablegen mußten?

Wenn nun der Name , das Wappen , das Ei¬
genthum eines Individuums ist , was kaum in Ab¬
rede gestellt werden dürfte , wie kann man in einem
Rechtsstaate , der doch jedes Eigenthum schützen soll,

und schützen muß , allein und ausnahmsweise diesem
Eigenthume allein den Schutz verweigern.

Erlauben Sie mir meine Herren ! Sie aufmerk¬
sam zu machen , daß die unbegründete , alles Ziel und
Maß überschreitende Feindseligkeit gegen den Adel
eine Reaktion herbeiführen werde und müsse , und
doch ist der Adel in der Wahrheit in allen seinen
Gliedern und Fortschritten der neuern Zeit zugethan,
und diejenigen aus ihm , die der Reaktion jetzt schon
zuneigen , sind zu unmächtig , ja wenig an der Zahl,
ja sie gehören nicht einmal dem wahren Adel an.

Der wahre Adel ist jener , dessen Macht in der
alten Zeit gebrochen wurde , jener der sich zurückge¬
zogen hat , von dem öffentlichen Leben . Ein Hof-
Adel ein Dienst - oder Geldadel , daß ist kein wah¬
rer Adel , sondern nur ein Lurusmöbel , und sonst
nichts.

Nicht kann ich umhin , meine Herren ! zu be¬
merken , wie politisch unklug es eben jetzt wäre , den
Adel ohne Nothwendigkeit , ohne gehörige Begründung
feindlich zu nahe zu treten . Wir befinden uns im
Augenblicke an dem Wendepunkte der Geschichte
Oesterreichs , Ungarns , Kroatiens und Siebenbür¬
gens , diese Länder , welche früher beinahe ganz von
uns getrennt waren , beinahe ganz abgesonderte Staa¬
ten bildeten , sollen nun in einem Gesammtstaat , mit
uns enge vereinigt werden.

Meine Herren ! In diesen Ländern ist der Adel
in Fleisch und Blut der Völker übergegangen , er ist
dort nicht nur mächtiger , sondern auch unendlich zahl¬
reicher als wie bei uns . .

Die Ungarn , die Kroaten werden sich ihren
Adel nicht nehmen , nicht erniedrigen , nicht in den
Koth schleppen lassen , — dieses wäre eine Klippe,
an welcher allein unsere Vereinigung scheitern könnte
und müßte.

In den freiesten Ländern der Welt besteht der
Adel , ohne daß der Freiheit dadurch ein Eintrag ge¬
schehe , so z. B . in England , Belgien , Holland und
Schweden , ja sogar in Republiken werden adelige
Titel und Wappen geführt , wie seit mehr als fünf¬
hundert Jahren in der Schweiz , wie in Nord -Ame¬
rika von den adeligen Einwaudernden aus Europa
und deren Abkömmlingen.

Die erste französische Revolution hat den Adel
nicht nur wegdekretirt , sondern auch wegguillotinirt;
doch ist er bald in neuer und vermehrter Ausgabe
wieder erstanden.

Die Februar - Republik  hat ihn abermals
aufgehoben , und schon beginnt er mit dem Prinzen
Louis Napoleon  wieder aufzuleben.

Meine Herren ! dadurch , daß der Adel die Feu-
dalrechte verloren hat , dadurch , daß er allen Wtan-
desvorrechten unbedingt und unweigerlich wird entsa¬
gen müssen , dadurch , daß die Fideikommisse unzwei¬
felhaft aufgehoben werden müssen, dadurch meine Her¬
ren , sind ' die Wurzelfasern deL Adels abgeschnitten.
Er hat sich überlebt , er wird von selbst , wenn auch
langsamer , als sie es beabsichtigen , eines natürlichen
Todes sterben : nun aber meine Herren , muß ich Sie
fragen : Einen Sterbenden anzugrcifeu , ihn zu



beschimpfen , ihm die letzten Augenblicke des Lebens,
mit frevelnder Hand zu verkürzen , wäre das die
Handlungsweise freier Männer , wäre dieses edel,
wäre dieses groß ? Nein meine Herren , es wäre die¬
ses Alles nicht , es wäre eine gemeine Handlungs¬
weise.

Ich erlaube mir nun , zum zweiten Satze des
Paragraphs überzugehen , denn auch hier ist der erste
Satz von solcher Art , daß er weder einer Verthei-
digung , noch irgend eines Angriffs gewärtig seyn
kann * ) .

Aber den zweiten Satz mußte ich anfechten,
und mich gegen die Art wie er hier steht , unbedingt
erklären.

Meine Herren ! Es hat der Herr Kriegsminister
vorher Ihnen hingewiesen auf die Nothwendigkeit ei¬
ner Flotte , auf die Unmöglichkeit mit Geld , Mate¬
rial und Händen allein dieselben zu schaffen , auf die
Unerläßlichkeit , Männer , welche die Sache bis in die
genauesten und kleinsten Details herunter theoretisch
und praktisch verstehen , uns im Inlands aber durch¬
aus abgehen , aus dem Auslande dafür zu gewinnen.

Nicht weniger dürfte in andern Fächern des
Dienstes sich diese Nothwendigkeit zeigen , ich weise
nur darauf hin , wie weit wir im Berg - und Forst¬
wesen , in der Baukunst , im Jngenieurfache , in der
rationellen Landwirthschaft gegen das Ausland zu¬
rückstehen.

Schulen , wie in Freiburg , Tharand , Hohen¬
heim , solche haben nie bei uns bestanden , und wenn
derlei Anstalten auch bestanden haben , so sind sie weit
hinter denen des Auslandes zurückgeblieben.

Es wird die Aufgabe des Staates seyn , solche
Schulen einzurichten , die möglichsten Fähigkeiten dort
zu entwickeln , die möglichsten Talente dorthin zu zie¬
hen , um Inländer in solchen Fächern ausbilden zu
können.

Aber bis dieses möglich ist , bis dieses gelingen
wird , werden Menschenalter vergehen , und sollen
wir Menschenalter unbenützt für den Fortschritt und
die Ausbildung verstreichen lassen?

Vor allem andern benöthigen wir die Ausländer
für Lehrstühle der Künste und Wissenschaften : wol¬
len Sie durch diesen Paragraph überhaupt die Män¬
ner der Wissenschaft , die als erste Sterne an deren
Himmel glänzen , vom österreichischen Boden aus¬
schließen ?

Wissenschaft und Kunst gehören keinem Volke
an , sie sind an keine Scholle gebunden , sie haben in
der Gesammtheit der civilisirten Welt überhaupt ihr
Vaterland.

Wir werden immer und unbedingt unfern Staats¬
bürgern den Vorzug geben , wenn sie wirklich geeig¬
net und fähig sind , den Platz auszufüllen . In Er¬
manglung solcher aber werden wir uns wahrlich nicht

*) Nach Schulelka 'S Antrag : „Die öffentlichen Aem-
rer und Staatsdienste sind für alle dazu befähigten
Staatsbürger gleich zugänglich. Ausländer als solche
sind vom Eintritt in Civildicuste und in die Volks«
wehre ausgeschlossen.«

die Hände binden , jene Talente , deren wir bedür¬
fen , jene Männer , die uns wesentlich nöthig sind,
aus dem Auslande herbei zu ziehen , wir werden uns

'nicht selbst schaden , und dem Zwecke , den wir Alle
wollen , ein freies großes Oesterreich zu gründen,
feindselig entgegen stellen.

Die Türkei sogar , wo der Islam jeden Europäer
als Ungläubigen bezeichnet , die Türkei , uns geogra¬
phisch und durch Exklusivität nahe liegend , hat frem¬
de Talente in Rath und Dienst zugelassen , und soll
Oesterreich , wie das Reich der Mitte , sich gegen die
segensreiche Einwirkung des Genies und überwingen-
der Kultur , wenn solche von Fremden ausgehen,
durch die unübersteigliche Mauer eines Paragraphs
der Konstitution absperren wollen ? Man könnte den
Einwurf nur erheben , ja man könnte mit Zugestehung
aller meiner Argumente sagen , es wäre leicht , über
diese Schwierigkeiten hinaus zu kommen , wenn ein
jeder Ausländer der in die österreichischen Staats¬
dienste treten soll und will , früher unser Staatsbür¬
gerrecht nachsuchen und erwerben würde.

Es läßt sich wohl hören , aber ist es auch rich.
tig , wird es von Erfolg seyn ? Nein meine Herren,
ich muß es bezweifeln.

Der Franzose , der Engländer , der Belgier,
der Nord -Amerikaner , jeder von diesen lebt seit lan¬
ger Zeit unter einer Konstitution , er weiß , was er
an seinem heimischen Bürgerrecht besitzt , er weiß,
was er durch dessen Aufgeben verlieren könnte ; er
weiß aber noch nicht , was er durch unser Staats¬
bürgerthum gewinnt , er kann es nicht beurtheilen,
weil ihm das politische Leben diese Beurtheilung noch
nicht lehrt , er wird daher nicht das Gewisse um das
Ungewisse wegwerfen.

Ferners meine Herren ! wie schwer wäre eS nicht
für einen Ausländer , der keinem , der in Oesterreich
lebenden Völker angehört , ein Oesterreicher zu werden?

Bei den bei uns schwebenden Differenzen und
Divergenzen der Nationalitäten , welcher Nation sollte
er sich anschließen?

Der Engländer gehört nicht zu den Deutschen,
nicht zu den Italienern , nicht zu den Slaven . nicht
zu den Ungarn . Welcher dieser Nationalitäten soll
er sich nun in die Arme werfen?

Endlich vom finanziellen Standpunkte aus , füh¬
re ich Ihnen beispielweise die Gewinnung eines eng¬
lischen Flotten Offiziers in einem Disponibilitätsstande
und Gehalte an , welch Letzterer sehr bedeutend ist,
so daß er demselben , um österreichischer Staatsbür¬
ger zu werden , nicht leicht entsagen wird.

Wenn er aber , ohne seiner Staatsbürgerschaft zu
entsagen , und die österreichische erwerben zu müssen,
in österreichische Dienste treten kann , so wird er sei¬
nen Gehalt oder Halbsold fortbeziehen , oder sich den¬
selben wenigstens für den Fall des Rücktritts Vorbe¬
halten können , und wir werden seine Dienste für
Oesterreich weit billiger oder wohlfeiler erlangen,
während wir sie im entgegengesetzten Falle nur mit
weit größeren finanziellen Opfern erkaufen könnten.

Der Satz , daß öffentliche Aemter nur für dazu
befähigte Staatsbürger zugänglich seyen , bleibe eine
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Regel  und die Zulassung von Ausländern darf nur
bei erweislicher Notwendigkeit zum Besten des Staa¬
tes , des öffentlichen Dienstes als Ausnahme  Statt
finden ; daß die Ausnahme nicht der Regel abträg¬
lich wirke , dafür muß die Verantwortlichkeit des
Ministeriums uns Bürgschaft leisten.

"Zu öffentlichen Auszeichn ungen oder
Belohnungen berechtigt uur das persön¬
lich  e N e r d i e n st.«

Auch mit diesem Vordersätze geht es mir so, wie
mit den beiden früheren , auch hier könnte ich nichts
dagegen sagen , und halte jedes Wort dafür , als
rein überflüßig.

Im Prinzips soll keine Auszeichnung vererblich
seyn . Aber meine Herren , weil ein vernünftiges Ge¬
setz keine Rückwirkung berücksichtigen kann und darf,
so möchte ich zur größern Bestimmtheit und Deut¬
lichkeit sagen , keine künftig zu verleihende
Auszeichnung i st vererblich.

Bisher war nur der Adel allein eine vererbliche
Auszeichnung , alle sonstigen , wie z. B . Orden und
Würden waren stets nur rein persönlich.

Sie könnten mir dagegen einwenden , dieses
mein Amendement sey eine Prämie , die man dem Adel
aussetze , damit er im Werthe steige.

Ich meine Herren finde dieses ganz gleichgiltig ;
der Adel ist kein Gegenstand des Handels , es scha¬
det daher Niemanden wenn er im Werthe steigt.
Wenn sie aber meine Herren beabsichtigen , durch die¬
sen Paragraph einen persönlichen Verdienst -Adel zu
schaffen , so wird dieser , wenn er auf wirklichem und
vorragendem Verdienste beruht , auch seinen Werth ne¬
ben dem ererbten Adel behaupten , ja er kann ihn so¬
gar daran übertreffen , wie ein Bild , welches mit
frischen Farben gemalt ist , öfters dasjenige in Schat¬
ten stellen wird , über welches bereits die Sonne und
der Staub von Jahrhunderten gegangen sind.

Es ist übrigens dieser persönliche Adel nichts
mehr neues , denn derselbe besteht schon längst , —
und zwar in Rußland.

Meine Herren ! der Wunsch nach Auszeichnun¬
gen ist in der Natur des Menschen begründet , solche
haben unter allen Zonen , zu allen Zeiten , bei allen
Völkern,stattgefunden.

In den? einen Lande sprachen sie sich durch Ti¬
tel und Prädikate , in dem andern durch rothe , blaue
oder weiße Knöpfe auf der Kopfbedeckung aus . Ich
habe nichts dawider , selbst nicht gegen Letzteres —
ich für meine Person — denn die Meinung meiner
politischen Freunde ist es , welche ich durch den letz¬
ten Punkt des von mir gestellten Antrags ausspre¬
che , daß uämlich keine sey — ich für meine Person
hätte lieber den letzten Satz «künftig zu verlei¬
hende«  Auszeichnung vererblich ganz weggelassen.

Indem ich schließe meine Herren , erlaube ich
mir im Ganzen folgendes Amendement zu stellen,
wonach ich den Paragraph 3 abzuändern beantrage:

«Standesvorrechte finden nicht Statt.
Vor dem Gesetze sind alle Staatsbür¬
ger gleich . Die öffentlichen Aemter und
Staatsdienste  sind für alle dazu befä¬

higten Staatsbürger gleich zugänglich.
Ausländer können nur in Fällen , wo
es das Be st e des Staates erheischt , zum
Eintritt in Civil - oder Militärdien st e
zugelassen werden.

Zu öffentlichen Auszeichnungen und
Belohnungen berechtigt nur das persön¬
liche Verdien st , keine künftig zu verlei¬
hende Auszeichnung i st vererblich .«

Endlich kam es in der Reichstagssitzung am 19.
Jänner zur Schlüßfassung , wobei durch Stimmen¬
mehrheit der in einem zusammengezogene Paragraph
der Grundrechte , nach dem Anträge des Abgeordneten
Franz Schuselka  folgenden Inhalts angenom¬
men wurde.

«Vor dem Gesetze sind alle Staatsbürger gleich.
Die Konstitution und das Gesetz bestimmen , unter
welchen Bedingungen die österreichische Staatsbürger¬
schaft erworben , ausgeübt und verloren wird.

Die Gesammtheit der Staatsbürger ist das Volk.
Alle Standesvorrechte sind abgeschafft . Adels-

bezeichnungen jeder Art werden vom Staate weder
verliehen , noch anerkannt * ) .

Die öffentlichen Aemter und Staatsdienste sind
für alle dazu befähigten Staatsbürger gleich zugäng¬
lich ' * ) .

Ausländer sind vom Eintritt in Civildienste und
in die Volkswehr ausgeschlossen ; Ausnahmen werden
durch besondere Gesetze bestimmt.

Zu öffentlichen Auszeichnungen oder Belohnun¬
gen berechtigt nur das persönliche Verdienst . Keine
Auszeichnung ist vererblich.

Amtstitel dürfen nicht als bloße Ehrentitel ver¬
liehen werden . «

Kein Gegenstand fand seit Jahren her eine gründ¬
lichere Erörterung und Beleuchtung , als die Todes¬
strafe.

*) Da man ohnehin die Standesvvrrechte abschaffte , so
war es ein reiner Muchwille , auch noch den Adels-
Titeln zu Leibe zu gehen , die dock jedenfalls ein
E i g ent h u m den sie führenden Geschlechter sind.

Uebrigens ist es nicht so leicht , als die Herren
Abgeordneten vom koustituirenden Reichstage glaub¬
ten , den Adel zu vernichten.

**) Der Berichterstatter Franz Hein,  über die Adels-
srage , machte bei dieser Gelegenheit die Bemerkung.

«Der Adel machte bisher ausschließlich die Umge-
bung des Monarchen aus . Es sey ein Unglück für
daS Volk , wenn der Fürst nur von einer Kaste um¬
geben sey- Wohl könne man dem Monarchen nicht

. vorschreiben , woraus er seine Diener riehrnen solle;
aver ein Fürst , der sein Volk liebt , müsse sich , um
dessen Wünsche kennen zu lernen , mit gebildeten
Männern aus allen Klassen umgeben . Dadurch werde
das Mißtrauen des Volkes gegen den Adel schwin¬
den , welches in ihm den Urheber aller ihm fcindli.
chen Maßregeln sieht.

IV — 9
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Die Gelehrten von ganz Europa hatten sich da¬
mit beschäftigt , und alle vier Fakultäten hatten darü¬
ber diskutirr . Es wurden Werke und Abhandlun¬
gen darüber geschrieben , sich theils bejahend , theils
verneinend aussprechend , so daß die Literatur von
der Behandlung dieser Frage allein eine artige Bib¬
liothek abgeben würde.

Aber auch die politische Welt hat sich dafür
interessirt , und am meisten in der neuern Zeit kam
dieser Gegenstand bei den Stände -Versammlungen,
besonders in den deutschen Staaten , wie z. B . in
Sachsen und Hannover im Jahre 1837 , in Wür-
temberg im Jahre 1838 , in Braunschweig im Jahre
1839 , in England , Baden und Hessen im ' Jahre
1840 zur Sprache.

Ueberall in allen Parlamenten erhoben sich ge¬
wichtig ? Stimmen für die Abschaffung der "Todes¬
strafe , und diese Stimmen mehrten sich mit jedem
Tage.

Als mit dem 24 . Februar 1848 das alte Sy¬
stem über den Haufen geworfen wurde , traten in
Paris , Berlin und Frankfurt konstituirende Ver¬
sammlungen zusammen , um über die Volksrechte zu
berathen.

Die erstere hat die Todesstrafe für politische
Verbrechen , beide Letztere hatten aber die Todesstrafe
gänzlich abgeschafft.

Auch der Wiener Konstitutions -Ausschuß hatte
einen Entwurf der Grundrechte ausgearbeitet , wo die
Verfügung im sechsten Paragraph lautete.

»Die Todesstrafe für politische Verbrechen ist
abgeschafft . «

Es würfe aber auch von dieser Versammlung
beantragt , die Todesstrafe gänzlich aufzuheben , wo¬
bei eine Menge Rednör glaubten , sich durch Verbrei¬
tung über diese Frage ihre Sporen verdienen zu müs¬
sen , natürlich als Gegner der Todesstrafe ; und so
wurden mehrmalen wiederholte Gründe , durch einige
Sitzungen hindurch , nochmals aufgetischt.

Nachdem über diesen wichtigen Gegenstand der
Schluß der Debatte beantragt und angenommen ward,
wurden die Abgeordneten Isaak Noah Mannhei¬
mer,  israelitischer Prediger in Wien und Franz
Hain,  mährisch -schlesischer Landes -Advokat zu Ge¬
neral -Rednern gewählt.

Mannheimer  eröffnete seine Rede mit fol¬
genden Worten:

»So ehrend das mir geschenkte Vertrauen ist,
so drückend ist die mir auferlegte Verantwortlichkeit.

Ich spreche für den Paragraph insoferne er die
Todesstrafe abgeschafft wissen will ; ich rede dagegen,
insoferne er sich auf die Abschaffung der Todesstrafe
für politische Vergehen beschrankt.

Meine Ansicht ist , was der Barbarei angehört,
was von Barbarei zeigt , soll durch die Gesetzgebung
aufgehoben werden.

Die Todesstrafe und die Art,  wie sie bisher
ausgeübt und gehandhabt worden , gehört der Bar¬
barei vergangener Jahrhunderte an , und liegt nicht
mehr in der Sitte der Völker.

66 .. '. -

Ich weiß recht gut , daß sich die Rechtsgelehr¬
ten nicht mit mir auf den Standpunkt des Huma¬
nismus stellen werden ; ich weiß auch recht gut , daß
sie mir entgegenhalten werden , und es ist mir in letz¬
ter Zeit oft entgegen gehalten worden , daß man mit
Rosenwasser nicht Krieg führe ; und mit Zuckerwasser
nicht die Gebrechen der menschlichen Gesellschaft heilt.

Aber von dem Systeme bis zu dem bekannten
»il kaut Io Aonono Inimain, « daß man der
menschlichen Natur nur mit einem Aderlässe helfen
und beikommen könne , ist noch ein weiter Weg.

Man beruft sich auf die Bibel ; nun die Bibel
sagt .- » W e r M e n s ch e n b l u t vergießt , des¬
sen Blut soll durch Menschenhand ver¬
gossen werden .«

Wissen Sie aber auch meine Herren ! was die
Bibel gleichsam in demselben Athemzuge als Begrün¬
dung hinzu fügt : »Denn i m E b e u b i l d e Got-
tes wurde der Mensch geschaffen . «

Hat die Gesetzgebung es jemals berücksichtigt,
daß ein Mensch im Ebenbilde Gottes ist , über den
sie den Stab bricht?

Wenn hier der Buchstabe gilt , so muß man
auch das : »Aug für Aug, « »Zahn für Zahn«
für geltend erkennen , und dem , der eine Hand ab¬
schlagt , wieder die Hand abschlagen.

Das Gesetz gehört einer frühern , altern uiedern
Kulturstufe und Periode an.

Meine Herren ! ich kann sie versichern , daß ge¬
rade im jüdischen Strafgesötzbuche , wo mau sich an
die strenge Auslegung der Bibel hielt , die Todesstrafe
beinahe eine Unmöglichkeit war.

Die Untersuchung des Thatbestandes war eine
so sorgfältige, ^ die Beweisführung eine so komplizirte,
das Zeugenverhör ein so umständliches , daß nur in
seltenen Fällen ein Todes -Urtheil gesprochen werden
konnte . Nur bei der genauesten Uebereinstimmung der
Zeugen , und dem vollkommsten Zusammentreffen der
Umstände , fanden die Männer des Synhedriums,
das waren die damaligen Geschwornen , sich bewogen,
das »Schuldig«  auszusprechen.

Ein Synhedrium , das in sieben Jahren einmal
ein Todes -Urtheil fällte,  hieß ein mörderisches , und
ein Mann , der einer der ersten Autoritäten der -tal-
mudischen Schriftgelehrten war,  der selbst später un¬
ter dem Henkerbeile der Römer den Märtyrertod
fand , versichexte , daß , wenn er dabei gewesen wäre,
gar kein Todes -Urtheil gesprochen worden wäre.

Dieser Mann hat also damals die Todesstrafe
abgeschafft . Dabei war aber die Form die mildere,
wähle ihm einen schönen Tod , denn es steht geschrie¬
ben : » D u sol l st lieben d e inen  N e b enm  en-
schen wie dich  selbst . «

Ich erinnere Sie meine Herren an das Wort der
Schrift , wo von korrektionellen Strafen die Rede ist.
»Es soll dein Bruder nicht geringschät¬
zig werden in deinen Augen,«  und wissen
Sie meine Herren , wie die jüdischen Schriftsteller
dieses auslegen?
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Obgleich er sich selbst durch sein Vergehen herab¬
gewürdigt und erniedrigt hat , so ist er doch dein
Bruder.

Das ist ein Gesetz , welches sie als ein in¬
humanes und hartes zu betrachten gelehrt worden
sind.

Meine Herren ! Sie bekennen das Gebot der
Liebe , die Religion der Liebe ; ich bitte Sie , bleiben
Sie hinter der meinigen nicht zurück. Man wendet
ein , das vergebene Blut sey unerläßlich zur Sühne,
zur Wahrung des menschlichen Lebens ; das ist aber
ja die Frage , das sollte ja eben erst bewiesen werden.

Es wäre statistisch nachzuweisen , daß die To¬
desstrafe das Rechts - und Schutzmittel abgebe , ge¬
gen Mord und Todschlag . Es gehen mir die Et¬
lichen Nachweisungen ab , ich war , solche mir hier
zu verschaffen , nicht im Stande , aber was ich aus
eigener Erfahrung weiß , das spricht dagegen.

Die sogenannte Abschreckungstheorie ist veral¬
tet ; so wie die Genugthuungstheorie , die uns auf
das bekannte Wort » Aug für Aug, « und in ihren
Konsequenzen zu allen Greueln führt.

Die Todesstrafe , wie solche bei uns gehandhabt
wird mit dem religiösen Gepränge , das aus dem
Verbrecher einen Märtyrer macht , schreckt Keinen ab.

Ich berufe mich auf manichfache psychologische
Erfahrungen , die eben das Gegentheil beweisen.

Noch besser zeigt dieses die über politische Ver¬
gehen verhängte Todesstrafe . Hinrichtungen gewähren
dem Throne und der Verfassung nie einen dauernden
Schutz . Drakonische Gesetze , mit Blut geschrieben,
werden nie ibre Vollstrecker finden . Aus der bluti¬
gen Saat quillt wieder Blut ;, wer den Wind säet,
wird den Sturm ärnten.

Dieselben Argumente wurden seiner Zeit gegen
die Abschaffung der Tortur geltend gemacht ; wollten
Sie meine Herren die alten peinlichen Gerichts - und
Halsordnungen wieder einführen?

Eines wie das Andere ; was sich für die To¬
desstrafe anführen läßt , ist nicht haltbarer als das,
was für die Tortur gesagt worden , auch sie wurde
als einziges Schutz - und Rettungsmittel der mensch¬
lichen Gesellschaft gepriesen , und doch möchten wir
sie nicht zurückgesührt wissen.

Sie könnten dasselbe für Stockschläge , Staup-
besen , Peitsche und Knute , Pranger und Brandmar¬
kung geltend machen , und es ist dieses Alles dennoch
nur ein Rest veralteter Barbarei . Kurzsichtige Bar¬
barei , der ganzen Weltordnung gegenüber , die nichts
verhütet von allen dem , was sie verhütet wissen will,
sondern den Widerstand gegen das Gesetz nur eigent¬
lich hervorruft ; die Gemüther empört , und einen
Zustand heraufbeschwört , wo des Einen Hand ist ge¬
gen Alle , und Aller Hand gegen Einen.

Was aber machen mit dem Verbrecher?
Was man mit so vielen macht , die schädlich

und gefährlich sind , und die man doch den Muth
nicht hat , hinzurichten und ihnen die Köpfe vor die
Füße zu legen.

Deportation , wir haben aber keine Kolonien,
obgleich -Oesterreich berufen wäre , ebenfalls eine See¬
macht zu seyn.

Ich denke hier nicht an Sibirien , denn da ist
mir die Todesstrafe lieber.

Es gibt kleine Staaten , die Kolonien haben , und
sie gerne abtreten werden ; abgesehen davon , wir ha¬
ben Gefängnisse , und diese füllen sich von Jahr zu
Jahr mehr , weil wir nicht unsere Aufmerksamkeit
darauf gerichtet , weil sie nicht Korrektions -Anstalten
und Verbesserungshäuser , sondern Straf - und Zucht¬
häuser sind , und als solche Lasterschulen waren , die
jeder , der ' sie als Sünder betritt , als gut abgerich¬
teter Verbrecher verläßt.

Wenn ich keinen andern Grund gegen die To¬
desstrafe hätte , als den, er würde genügen . Es wird
nämlich der Staat durch die Abschaffung der Todes¬
strafe in die Nothwendigkeit versetzt , seine Straf-
und Gefängnißhäuser und auch sein Schulwesen zu
verbessern , und im edleren Geiste aufzubauen ; —
seltsam genug , wenn man beide zusammenstellen , wenn
man vom Gefängniß auf den Unterricht kommen muß.

In einem wie in dem andern muß dem Zwangs¬
wesen und dem Mechanismus ein Ende gemacht wer¬
den. Beide müssen auf sittlicher Grundlage gestellt
werden , nicht daß der religiöse Formalismus und die
geistliche Manipulation für eine genügende Garantie
und Bürgschaft genommen werde , und der Staat
sich einrede , er habe genug gethan zur Hebung und
Veredlung der Menschen , wenn er sie den Priestern
in die Hand gegeben , zu deren Heranbildung und
Veredlung er wieder nichts gethan hat.

Achtung und Ehrfurcht vor dem geistlichen Stan¬
de , aber dann muß er vom Geiste geboren seyn.
Achtung für die Seelsorge und die Seelsorger ; ich
gehöre selbst diesem Stande an , habe ihm meine
Kräfte geweiht z dann muß er aber auch sorgen für
die Seelen , nicht mit dem Büttel Hand in Hand
gehen.

Meine Herren ! , Unsere Gefängnisse sind wahre
Lasterschulen ; wer sie mit einem menschlichen Gefühle
betritt , verläßt sie mit Eckel , mit Abscheu und ei¬
nem bitteren bösen Unmuth.

Achtung vor dem Gesetze und seine Handhaber
findet er da nicht , und bringt er es mit , so bringt
er es nicht wieder mit zurück.

Die österreichischen Gesetze sind mild , ja zu
mild ; aber eben darum der Deutung der Willkür
anheimgegeben.

In den Zuchthäusern sind Stockschläge und Fa¬
sten an der Tagesordnung , und sie treffen nicht im¬
mer den Verderbtesten , sondern den Mißliebigen , in
dem das Rechts - und Ehrgefühl noch einen Stütz-
und Haltpunkt hat.

Scheinheiligkeit , Verstellung und Heuchelei sind
da an der Tagesordnung.

Für politische Vergehen hat bereits der Aus¬
schuß auf die Abschaffung der Todesstrafe angetragen.

Ich bitte , ich beschwöre Sie meine Herren , we¬
nigstens in diesem Punkte , der Menschlichkeit Raum
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zu geben , oder wollen Sie Ihre Kinder , Ihre theuer-
sten Freunde re. preisgeben?

In einer Zeit des Schwankens , wo Theorien
um die Herrschaft kämpfen , wo Schlagwörter ganze
Völker in den Kampf treiben , weil diese Schlag¬
wörter ihr höchstes Gut , ihre Vergangenheit und Zu¬
kunft in sich faßen , ist dieses ein gefährliches Expe¬
riment.

Wer wird den auch genug mit Strang und
Schwert und Pulver und Blei , die Menschen von
ihrem Aberwitz und Wahn , von Nationalität - und
Freiheitsgelüsten kuriren wollen?

Was ist wandelbarer . als die Laune des Au¬
genblicks ? »Vom Kapitol zum torpejischen
Felsen,«  sagten schon die alten Römer , » ist nur
ein Schritt . « Politische Vergehen , Hochverrats
Majestätsverbrechen , sind sehr elastische laxe Begriffe.

Die Jugend ist leicht entzündbar , und es sind
nicht die Schlechtesten , die für eine Idee empfäng¬
lich sind , und sich dafür enthusiasmiren ; es sind
nicht die Schlechtesten , die in einer so durch und
durch materiellen Zeit des Enthusiasmus fähig sind,
und wir wollen sie in ihrer Verwirrung dem Schwerte
hingeben?

Bedenken Sie meine Herren , welche Macht Sie
in die Hände eines Einzelnen legen , Standrecht pro-
klamiren ist ein Leichtes ; ein einziges Wort genügt,
alle Gesetze sind suspendirt , alle Gewalten aufgeho¬
ben , jedes Wert und jede Klage zurückgedrängt in
die bewegte Brust . Der Schrecken herrscht und
nicht das Gesetz , die Gewalt herrscht und nicht das
Recht.

Was gestern eine Tugend war ist heute ein
Verbrechen , was gestern mit Jubel begrüßt worden
ist , wird heute eine Anklage auf Leben und Tod.
Wissen Sie meine Herren , wie die Delatoren ( die
Ankläger oder Zuträger ) zu Rom ihr Handwerk
getrieben haben?

Als ein Senator einen Schriftgelehrten fragte,
wozu hat Gott die Schlangen erschaffen ? antwortete
dieser : » Und wozu sind denn deine Delatoren , die
in Rom zischen , und ihr Biß trifft dich in Syrien.

Und diese Macht wollten Sie meine Herren
Einem geben , - das Schwert zu schwingen über Je¬
den , der ein gefährliches Wort gesprochen , es viel¬
leicht im Rausche , in jugendlicher Unbesonnenheit ge¬
sprochen.

Sie meine Herren ! die Väter des Volks , die
Gesetzgeber , die Gründer des neuen Staats - und
Völkerbundes wollten dabei stehen und sagen : Haut zu !

Noch Eins . Das höchste Recht der Krone , ihr
schönster Schmuck , ihr Palladium , ist das Recht der
Begnadigung.

Es gewinnt ihr die Menschen , die Herrschaft
über die Gemüther . Warum wollen Sie es ihr un¬
möglich machen , das Recht der Gnade zu üben , wenn
Sie meine Herren den heute vom Leben zum Tode
bringen , von dem Sie wissen , daß er morgen be¬
gnadigt werden kann ; dann haben Sie meine Her¬
ren ein Verbrechen an der Menschheit begangen.

Wie viele sitzen jetzt , und berathen im Nathe
der Völker , in gesetzgebenden Versammlungen , sind
die Säulen und Stützen des Thrones , über deren
Haupt das Schwert geschwungen wurde , und Sie
wollten ihnen den Weg ins Leben abschneiden?

Bei der Gelegenheit einer fürstlichen Vermä-
lung , der Geburt eines Prinzen , eines Thronwech¬
sels , tritt die Gnade in ihr Recht ein , wer begna¬
digt aber diejenigen , welche bereits dem Henker ver¬
fallen sind , die bereits geblutet haben in ihrer Ueber-
zeugung für ihr Vaterland?

Ich wiederhole es , die Hinrichtung eines Men¬
schen , von dem ich weiß , daß er begnadigt werden
könnte , wenn ich der Gnade nur die Zeit lasse , ist
ein Frevel an der Menschheit begangen.

Meine Herren , ich habe gesprochen im Geiste
der Menschheit und des Gesetzes , das zu bekennen
und zu verkünden ich berufen bin . Ich weiß , man
wird mir entgegen halten , das sind Ideale , die ge¬
hören nicht ins Grundgesetz ; aber ich erinnere Sie,
daß Alles , was hier geschrieben steht und gesprochen
wird , vor einem Jahre auch noch ein Ideal war,
und wenn heute vor einem Jahre Jemand so gespro¬
chen oder geschrieben , und es der Staatsverwaltung
vorgelegt hätte , er zur Bestrafung verurtheilt wor¬
den wäre.

Bleiben wir nicht hinter der Zeit zurück , die
Zeit ist nichts , als das , was Sie aus ihr machen.

Nicht Alles , was wir auf dem Herzen haben,
kann in den Grundrechten stehen ; sie sollen kompen-
diös seyn , aber das Prinzip kann und soll darin ste¬
hen . Wenn Sie ein Gesetz gegeben , wann und wo
der Bürger zur Haft gebracht werden soll , dann
müssen Sie auch dafür sorgen , daß die Bürgerehre
nicht im Gefängniß zu Grunde gehe.

Diese Rede des Abgeordneten Mannheimer
ward von der zahlreichen Versammlung des Reichsta¬
ges mit einem anhaltenden Beifalle ausgenommen,
worauf nun der Abgeordnete Franz Hein,  mäh¬
risch-schlesischer Landes -Advokat , die Tribüne betrat,
und folgende Rede hielt.

Er sagte nämlich : wenn die Todesstrafe für po¬
litische Verbrechen abgeschafft wird , unter denen
auch der Hochverrats ) sey , der doch , als ein Verbre¬
chen gegen alle Staatsbürger , mit der schwersten
Strafe,belegt zu werden verdient ; so müßte die To¬
desstrafe im Allgemeinen abgeschafft werden.

Man hat dagegen geltend gemacht , man solle
warten , bis das Volk auf einer höhern Kulturstufe
stehe ; hält man aber diesen Grundsatz fest, so kommt
man in Ewigkeit nicht zur Abschaffung der Todes¬
strafe.

Bei rohen Völkern herrschen rohe Verbrechen;
sie sind die Folge leidenschaftlicher Erregung ; bei
kultivirten Völkern herrschen raffinirte Verbrechen,
wie dieses in England und Frankreich der Fall ist.

Man darf also nicht darauf rechnen , mit der
höhern Kulturstufe die Strafe aufzuheben . Der Staat
ist berufen , das Volk zu erziehen , ob man aber



glaube , daß dieses minder gestimmt werde , wenn
man mit rohen Strafen vor dasselbe trete?

Die Regierung muß voranleuchten , vorangehen,
das Volk muß Nachfolgen.

Wenn sie diesem nachhinken soll , sey es ein
großes Uebel.

Ein fernerer Grund gegen die Todesstrafe ist
die schlechte Einrichtung der Gefängnisse , die eigent¬
liche Lasterschulen sind , wo der Verbrecher groß ge¬
zogen wird.

Wenn der Staat solche Anstalten duldet , so ist
er nicht berechtigt , Len zu tödten , der dort zum
Laster erzogen wird.

Man hat hier lebhaft gegen den Adel , gespro¬
chen , er sey gegen die Volksmeinung : es gibt noch
einen Stand , der seit den ältesten Zeiten vom Volke
gebrandmarkt ist , nämlich der des Scharfrichters.

Mit Aufhebung der Todesstrafe , wird auch die¬
ser Stand aufgehoben werden.

Der wichtigste Grund aber ' liegt in der Unsi¬
cherheit - der Erkenntniß des Rechtes.

Wenn der Richter allwissend wäre , Herz und
Nieren prüfen könnte , so dürfte er sagen , er habe
absolut richtig geurtheilt . Aber da dieses nicht der
Fall ist , so gründet sich jedes Urtheil bloß auf mo¬
ralische Ueberzengung.

Wer es weiß , auf welche kleinlichen Umstände diese
oft basirt ist , wird auch die schwere Verantwort¬
lichkeit erkennen . Daher sein Amendement : » Nur
bei S Lim m e n e in h e l l i g k e i t ein Todes -Ur-
theil zu sprechen . « Dieses , gebe die Garantie,
daß die nöthige Ueberzeugung vorhanden sey.

Wenn die Majorität das »Schuldig«  spricht,
so solle die nächste schwere Strafe folgen.

So lange man nicht gewiß ist , wie der Zeuge
bei der That , darf man kein Urtheil fällen , dessen
Wirkungen man nicht verbessern kann . Wenn es
schwer ist, für die Freiheit Ersatz zu leisten , so wird
dieses für das verlorene Leben unmöglich.

Nach dieser , gleichfalls mit Beifall aufgenomme¬
nen Rede , ging der Berichterstatter Doktor Franz
Rieger  die einzelnen Amendements durch , und so
gewichtig auch die Gründe waren , welche er als jene
anführte , welche der Konstitutions -Ausschuß für die
Beibehaltung der Todesstrafe , — nur nicht auf po¬
litische Verbrechen — bestimmt hatte , wurde in der
Sitzung vom 29 . Jänner dennoch mit großer Stim¬
menmehrheit zum Beschlüße erhoben

»Die Todesstrafe ist abgeschafft . «
Die Strafen der öffentlichen Arbeit , der öffent¬

lichen Ausstellung , der körperlichen Züchtigung , der
Brandmarkung , des bürgerlichen Todes und der Ver¬
mögens -Einziehung *) ist abgeschafft.

Somit war jetzt jede Strafabstufung über den
Haufen geworfen ; ja da das Geschlossenseyn mit Ket-

Nach dem österreichischen Strafgesetzbuchs über Ver¬
brechen und schwere Polizei -Uebertrerungen , gab es
keine Strafe der Vermögens -Einziehung.

tet, oder Fesseln auch als eine körperliche Züchtigung
zu betrachten ist , so wurde auch diese Verschärfung
des Kerkers abgeschafft , und es blieb nichts übrig
als einfaches Gefängniß für Alle , selbst bei den
grauenvollsten Gattungen von Verbrechen.

Am 12 . Februar wurde die allgemeine Debatte
über den 13 . 14 . und 15 . Artikel , welche Glau¬
bensfreiheit  und Kirche  betrafen , folglich mit
einander im Zusammenhangs standen , eröffnet.

Parthei -Rücksichten wurden allerdings bei der
^Verhandlung dieses wichtigen Gegenstandes wohl nicht
genommen , aber nicht wenige der gehaltenen Reden
verwunderen auf das Tiefste das katholische Gefühl,
besonders jene des Abgeordneten Balthasar  Szä --
bel,  Handelsmann aus Olmütz , der unter einem gro¬
ßen Beifalle eine Rede hielt , die im wesentlichen fol¬
genden Inhalts war.

»Als die Freiheit von Westen wehend das Herz¬
blut der Völker durchglühte und die Dämonen ver¬
scheuchte , die im Staats - und geistlichen Kleide ein¬
herschritten , als die Kette sprang , mit welcher der
Absolutismus die Völker darniederhielt , und die
schwarze Binde von den Augen fiel , ward man sich
der Ursache des langen Druckes bewußt , und die
Glaubensfreiheit ^ stand unter den Postulaten der
Völker.

Die Glaubensfreiheit , welche die Religion vom
Verderben retten kann , sie kam nicht von der Kir¬
che , nicht von den Episkopaten oder bischöflichen
Würdenträgern her ; — ohne Petitionen , als erste
frische Blüthe der Liebe kam sie hervor , welche das
wahre Christenthum pflanzte , und die fortlebte , trotz
den Einflüßen des Jesuitismus.

Die Aufgabe , die Glaubensfreiheit einzuführen,
wenigstens , so weit es in den Kräften des Reichsta¬
ges stehe , festzusetzen , spricht der § . i3 aus ; dem
schließt sich der § . 14- konsequent an.

Aus dem Gesetze der Gleichheit aller Staats¬
bürger , folge auch auch das Gesetz der Gleichheit
aller Neligionsgesellschaften.

Die Paragraphe 13 und 14 sind so natürlich,
daß man nicht darüber zu sprechen brauche ; sie sind
so innig mit dem Begriffe der Freiheit verbunden,
daß man sie nicht zu vertheidigen brauche.

Die Frage der Emanzipation ( Losgebung oder
Entlassung ) der Kirche , beziehe sich auf § . 14 ; sie
wurde durch die Petition der bischöflichen Würden¬
träger hervorgerufen ; er wolle sie nun vom Stand¬
punkte der Laien behandeln.

Als der Ruf der Freiheit Oesterreichs Gauen
durchdrang , als -er an den Mauern der bischöflichen
Paläste wiederhallte , da zitterten sie , die sich durch
tausendjährige Verhältnisse gesichert glaubten , als sie
saben , daß selbst der Thron , um nicht zu zersplit¬
tern , dem Willen des Volkes nachgeben müsse , und
daß tausendjährige Verhältnisse nicht sichern können
vor dem Willen des Volkes , da beugten auch sie sich
der Macht , griffen nach der Maske der Freiheit,
und verlangten die Emanzipation der Kirche ; nicht
um die Ueberzeugung , nicht um den Glauben zu ret¬
ten ; das sind Schätze , die unantastbar , über jeden



Einfluß erhoben sind , die ewig leben werden ; sie
verlangten ihre , von der Freiheit bedrohte Macht zu
retten , den Absolutismus wenigstens auf ihrem Ge¬
biete fortzupflanzen.

Man blicke auf die Vergangenheit . Seit Jahr¬
hunderten ging der Staat mit der Kirche Hand in
Hand , sie bedrohten sich oft gegenseitig eifersüchtig
auf ihre Macht , eine Trennung aber zwischen Bei¬
den fand nie Statt.

Sie blieben immer verbunden , um das Recht
und die Freiheit zu unterdrücken.

Der absolute Gewaltherrscher sprach : I'olsto 'ost
mvi ; — die Kirche sprach : Alle Gewalt geht von
Gott aus.

Wer sich dagegen auflehnt , empört sich gegen
das göttliche Gebot , und setzte zur Grundlage des
Absolutismus das Herrscherrecht.

Die Kirche beugte sich häufig , aber immer nur
ungerne unter der Staatsgewalt , dafür erhielt sie
Macht , reiche Pfründen und Privilegien.

Die Mission des Priesters , die Religion , ging
unter , aber die Gewalt blieb.

Das System des Absolutismus im Staate , ist
mit dem der Kirche gleichförmig.

Der absolute Monarch will den Staat nur für
sich , der Gewaltredner der Kirche versteht darunter
nicht die Gesellschaft der Gläubigen , sondern nur
sich selbst , nämlich die Standesvorsteher.

Um ihre Uebermacht zu sichern , gab der Staat
seine Scheiterhaufen , seine Kerker und seine Henker
her ; dafür unterstützte ihn wieder die Kirche mit ih¬
ren Bannbullen.

Um jedes freisinnige Streben zu unterdrücken,
führte der Staat die Censur ein ; und die Kirche
half mit ihren Exkommunikationen nach.

So lange die Staatsgewalt diesen Weg ging,'
— sträubte sich die Hierarchie oder Priesterherrschaft
nicht , und verlangte keine Trennung ; aber seitdem
der Weg des Staats ein anderer geworden ist,
ruft sie nach Trennung vom Staate.

Wenn der Ruf nach Freiheit aus Schule und
Gemeinde dringt , so ist dieses ganz natürlich ; denn
die Freiheit war dort lange , wenn auch ein unter - '
drücktes Verlangen.

Wenn aber dieser Ruf aus höherer , fürstlicher
Stimme erschallte , wenn er von Jenen gehört wird,
die von andern blinden Gehorsam fordern , wenn er
von Männern gehört wird , denen die Freiheit und
das Volksrecht ein Frevel war , so erwacht das Miß¬
trauen des Gemüths ., daß man unter diesem Rufe
nur das Recht des Absolutismus erheben wolle.

Oder sollte die Freiheit einen solchen Zauber
auch auf jene Männer ausüben , die bisher ihre ge-
schwornen Feinde gewesen sind ? Dieses ist doch sehr
bedenklich , wenn inan das Benehmen dieser Herren
gegenüber dem Volke und dem Rechte betrachtet.

Es ist sehr bedenklich , wenn man die Stellung
auffaßt , welche die Kirche in ihrer bisherigen Or¬
ganisation , dem Einflüsse des Staates entzogen , aus¬
üben würde.

Dem Laien ist so viel bekannt , daß der Kaiser
bisher die Bischöfe und Domherren ernennt , daß er
das Bestätigungsrecht hatte für die Prälaten , daß
er Einfluß hatte bei dem Patronatsrechte ; er er¬
nannte ferner die Professoren der Theologie , die Re¬
ligionslehrer an den Gymnasien , und nun sollte der
Staat alle diese Rechte im Momente seiner Neuge¬
staltung verlieren ? Nun sollte der Bischof alle diese
Personen und Würden allein ernennen?

Der Bischof , der alle Untergeordneten ernennt,
kann sich ein Heer blind ergebener Diener bilden;
und tritt wirklich einmal , durch Zufall , ein freisin¬
niger Priester ein , so ist er dem Bischöfe auf Gnade
und Ungnade überliefert.

Er ist mit Entsetzung , mit dem Verlust der
Freiheit bedroht . Er kann dem Drucke sich nicht
entziehen , keine Diecöse nimmt ihn auf , er kann dem
Drucke nicht durch den Austritt aus seinem Amte
entgehen , sein Gelübde bindet ihn für immer.

Durch planmäßige Erziehung wird der Staats¬
bürger in ihm ertödtet ; man bedenke , welchen Druck
eine solche Priesterherrschaft ausüben könne.

In Oesterreich gibt es ungefähr 80 Bischöfe,
denen ein gehorsames Heer von 30,000 Priestern,
Mönchen rc. nnterthänig ist , die nicht blos in Fe¬
stungen und Städten ihre Quartiere haben , sondern
die in den tiefsten Thälern und auf den höchsten Ber¬
gen in Klöstern wohnen.

Man bedenke ihren Einfluß auf das Volk . Der
Altar , die Kanzel , der Beichtstuhl stehen ihnen zu
Gebote , und eine solche Priesterherrschaft wolle man
emauzipiren?

Der Polizeistaat und sein Heer , die Bureau-
kratie sind vernichtet , aber die Bureaukratie war dem
Staate untergeordnet ; «die Priesterherrschaft will
den Staat nicht anerkennen, « sie leitet ihre Anstel¬
lung vom heiligen Geiste ab ; sie hat noch weit mehr
Macht , als die Bureaukratie ; sie nimmt den Men¬
schen bei der Wiege in Empfang und geleitet ihn
bis zum Grabe ; und diese Priesterherrschaft will man
emauzipiren ? Er achte die Kirche im Sinne ihres
Stifters ; er habe Verehrung vor dem Priester , wenn
er dieses im wahren Sinne des Herrn sey ; ein an¬
deres sey aber die Kirche , wie sie bestehe.

Die Priesterherrschaft , das seyen keine Priester,
die Hierarchie gibt sich nur dafür aus ; sie ist nur
eine herangebildete künstliche Gewalt , ein Staat,
dessen unverantwortliches Oberhaupt in Rom seinen
Sitz hat , und eine solche Priesterherrschaft wolle
man für mündig erklären?

Eine zweite Folge der Freiheit der Kirche wäre,
daß der Staat keinen Einfluß auf die Bildung der
Geistlichen habe.

Bisher überwachte der Staat die Prüfung der
Professoren , daß sie nicht eme dem Staatszwecke
feindliche Richtung einschlagen.

Diese Prüfung soll aufhören , damit in das
Herz der Jugend Grundsätze der Priesterherrschaft
ungeschmälert eingepflanzt werden , damit das Volk
sie empfange , und die Kluft zwischen den Geistlichen
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und den sogenannten ungebildeten Ständen noch ver¬
mehrt werde rc.

Ein dritter Grund ist , die Kirche hat ein be¬
deutendes Vermögen , welches bisher unter der Auf¬
sicht des Staates verwaltet wurde ; nun aber will
die Hierarchie dieses Vermögen der Aufsicht des Staa¬
tes entziehen , und im Sinne des kanonischen Rechts,
dessen Ausleger sie ist . verwalten , damit sie es den
Einflüssen des Rechtsstattes entziehen könne.

Wenn man noch dazu die ungleiche Vertheilung
dieses Kirchenvermögens bedenkt , und man sieht , daß
neben reichen Klöstern bettelarme Kirchen stehen , daß
neben Bischöfen mit dreimalhunderttausend Gulden
Einkünften arme Geistliche stehen , die kaum dreihun¬
dert Gulden Gehalt beziehen , ja , die um nicht des
Hungers zu sterben , oft von der Gnade der Ge¬
meinde leben müssen , so fällt das himmelschreiendste
Unrecht auf , weil diese Ungleichheit den Grundsähen
des Christenthums zuwider ist.

Er habe sich ein Beispiel gestattet , von dem
Systeme der Hierarchie ; im emanzipirten Zustande
werde sie davon nicht abweichen.

Es sey überflüßig , die Gefahr des Staates zu
schildern , wenn die absolut emanzipirte Hierarchie
dieses Vermögen ohne Aufsicht selbst besorgen und ver¬
walten könne.

Demoralisation nach Außen und Innen entsteht;
schon streckt sie ihre Hand aus nach dem Religions-
fonde , Erbschleicherei und alle sonstigen künstlichen
Erwerbsmittel des Neichthums werden ihr Ziel , ihre
Aufgabe seyn , die Seelsorge geht unter , die Kirche
kömmt um den letzten Rest ihrer Bestimmung.

Die Frage der Klöster hängt mit der Emanzi¬
pationsfrage innig zusammen ; diese Anstalten haben
sich, jene ausgenommen , welche sich wirklich mit hu¬
manen Zwecken , wie z. B . die Krankenpflege rc. be¬
schäftigen , überlebt.

In jenen Jahrhunderten , wo Kunst und Wis¬
senschaft in den Klöstern allein ihre Zuflucht fanden,
wo die Geistlichen allein im Besitze der Kenntnisse
waren , damals waren die Klöster nützlich ; jetzt , wo
die Wissenschaft allenthalben ihr Haupt hoch empor¬
bebt , wozu also Klöster , wo der Geist nicht gebildet
wird , wo die Arbeitsscheu sich ihre Heimat sucht?

Wenn sie doch bestehen , so dürfen sie der Auf¬
sicht des Staates nicht entzogen werden.

Man bedenke , was ein so großes Vermögen in
den Händen der Hierarchie , wenn sie es nach Belie¬
ben verwenden kann , werden könne.

Der neue Staat hat die große Aufgabe , die
Veredlung der Gesellschaft ; — wenn die Hierarchie
früher die Bevormundung des Staats aus Selbst¬
sucht trug , so darf sie solche jetzt im Interesse der
Freiheit tragen . Er sey nicht gegen die Emanzipa¬
tion der Kirche , er welle den Staat nicht zum ewi¬
gen Vormund derselben bestellen ; der Petition des
Episkopats soll gewillfahrt werden , doch aber nicht
unbedingt rc. «

Diese , oft von Beifallsbezeugungen unterbro¬
chene Rede des Olmützer - Abgeordneten S z a bei

wurde zuletzt von einem fast stürmischen Beifalle be¬
gleitet , während die Redner für die katholische Kirche
entweder mit Ungunst angehört wurden , oder gar
vor leeren Bänken sprachen.

Mit vielen Beweggründen versuchte der römisch-
katholische Pfarrer Adam Bieleck  i als Abgeordne¬
ter für Galizien von der Freiheit und Unabhängig¬
keit der katholischen Kirche im allgemeinen zu spre¬
chen , und betrat die Rednerbühne mit folgenden

Worten.

»Als im Monat März 1848 mit der Eisdecke
des Winters zugleich die Fesseln des Geistes von dem
erwärmenden Strahle der jungen Freiheit gelöst
wurden ; als man mit offener Sprache früher beein¬
trächtigte Rechte zurückforderte , und Alles nach einer
freieren Bewegung rang , da war auch die katholi¬
sche Kirche wahrlich nicht die Letzte, welche den Geist
der Zeit umfassend ausrief : » So kann , so darf es
nicht bei mir bleibeü .«

Anfangs ließen sich nur schüchterne Stimmen
wahrnehmen ; später fanden hie und da Versammlun¬
gen von einem hohen und niedern Klerus , so wie
von Laien statt , welche wegen einzuleitender Refor¬
men sich aussprachen.

Eine Menge von Petitionen drohte die Bu-
reaup zu überschwemmen , und einige derselben , wel¬
chen man eine besondere Wichtigkeit beilegte , wurden
in Druck verlegt und allgemein bekannt gemacht.

Und was ist der Sinn aller dieser Petitionen?
Alle rufen Sie meine Herren an , um Freiheit und
Unabhängigkeit für die Kirche , um Befreiung dersel¬
ben von den Fesseln , in welchen sie bis jetzt von den
Machthabern schmachvoll gehalten wurde.

Hoffentlich wird in diesem einstimmigen Ruf der
Kirche ein unabweisliches Bedürfniß der Zeit er¬
blickt werden . — Wie denn aber ? könnte Jemand
fragen , war die katholische Kirche in Oesterreich nicht
frei ? — Konnte sie sich nicht innerhalb der ihr vor¬
geschriebenen Grenzen frei bewegen ? Erfreute sie
sich nicht des besonderen Schutzes vieler Privilegien,
und einer sorgfältigen Vormundschaft von Seite des
Staates ? Standen ihren Dienern nicht die höchsten
Aemter und Würden offen ? Wurden sie nicht reich¬
lich mit Titel , Einkommen und Orden bedacht ? Was
will sie denn nun noch mehr?

Diese Ansicht von , Freiheit ist aber nicht die
richtige meine Herren.

Man bevorzugte die katholische Kirche,  um ihre
freie Thätigkeir und Entwicklung zu hemmen , und
so mußte sie durch die Vormundschaft von Seite des
Staates zu einer willfährigen Magd der jeweiligen
Machthaber , ja beinahe zu einer bloßen Polizei -An¬
stalt herabsinken ; aber die Kirche,  meine Herren,
braucht und verlangt keine Privilegien . '

Sie hat bereits von ihrem Stifter das größte
Privilegium erhalten , nämlich das der Wahrheit und
innern Kraft . ,

Sie bedarf keines Schutzes und keiner Vormund¬
schaft,  denn sie ist langst schon mündig , sie erdrückte
schon in ihrer Wiege , vermöge der ihr innewohnen-
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nenden göttlichen Kraft — wie Herkules,  die
Schlange des mythischen Aberglaubens.

Privilegien , Schutz und Vormundschaft wurden
ihr von der weltlichen Macht aufgedrungen ; die ächt¬
demokratische Lehre der christlichen Lehre , und ihr
unwiderstehlicher Einfluß auf die menschlichen Gemü-
ther , erschienen gleich Anfangs dem . Heidenthume ge¬
fährlich ; .daher auch das Bestreben desselben , sie mit
Stumpf und Stiel auszurotten , was aber vergebens
blieb.

Die Gläubigen wurden hingeschlachtet , der Glaube
ist aber geblieben.

Als man auf diese Weise mit der Kirche nicht
fertig werden konnte , schlug man den entgegengesetz¬
ten Weg ein , und es gelang vortrefflich.

Die Machthaber überhäuften sie mit Ehren und
Glanz , liehen ihr ihren Arm zur Unterdrückung ihrer
Feinde , kurz , sie verfuhren mit ihr so, wie man mit
Jedem verfährt , von dem man glaubt , daß er durch
sein Talent , durch seinen Einfluß gefährlich werden
könnte.

Die Bevormundung der Kirche war aber ein
großes Unglück für sie.-

Der absoluten Monarchie war die demokratisch¬
konstitutionelle Verfassung der katholischen Kirche nicht
unbekannt , kein Wunder also , wenn sie die Reli¬
gion , die freie Himmelstochter zur Sklavin mit der
Weisung bestellte , gute und stille Kinder zu erzie¬
hen ; und versuchte es ja irgend ein erleuchteter Die¬
ner derselben ein Mehreres zu thun , so war es um
ihn geschehen.

Nie war das Ansehen und der Einfluß der
Kirche größer , als in den ersten Zeiten ihres Beste¬
hens , denn es war ihr goldenes Zeitalter.

Als aber die weltlichen Machthaber sie in Schutz
und Vormundschaft nahmen , sie mit einem irdischen
Glanz überschütteten , Inquisitionen und Scheiterhau¬
fen anbefahlen , und sich zum Lohne dafür unbeding¬
ten Gehorsam von der Kirche ausbedungen hatten,
da war ihre Kraft gebrochen , ihr Lebensnerv ab¬
geschnitten , ihr Einfluß gelähmt , daher kann auch
die Kirche mit jenem wackern , seiner Kraft sich be¬
wußten Vater ausrufen : »Gott bewahre mich
vor meinen Freunden . «

An Ihnen meine Herren ist es nun , ihr zur
Erlangung ihrer ursprünglichen Reinheit und Unab¬
hängigkeit zu verhelfen ; sie von fremdartigen schädli¬
chen Einflüßen los zu machen , und ihrer Organisa¬
tion und innern Entwicklung freien Spielraum zu
gewähren.

Dazu bedarf sie aber der Freiheit in der Ent¬
wicklung ihrer Lehre , in der Ausübung ihres Got¬
tesdienstes , in der Handhabung ihrer Disziplin und
in der Verwaltung ihres Vermögens . Bisher war
sie in allem diesem nicht frei . Zur Begründung des
Besagten hier nur einige flüchtige Bemerkungen.

Dir katholische Kirche war nicht frei in der Er-
theilnng ihrer Lehre ; denn nur zu oft wurde ihr vor¬
geschrieben , was,  wie , und wo sie zu lehren habe.

Gleiche Bewandtniß hatte es mit der Kirche in
der Ausübung ihres Gottesdienstes , denn nicht nur

die Art und die Zeit für dieselbe war bestimmt,
sondern es war auch vorgeschrieben , welche Lieder zu
singen , ja sogar wie viel Kerzen beim Gottesdienste
aufzustellen seyeu.

Die Kirche war nicht frei in der Handhabung
ihrer Disziplin , denn in dieser Hinsicht hat sie eine
zweckmäßige Organisation und gerechte Gesetze . Sie
hat ihre Synoden , in diesen zugleich öffentliche und
mündliche Gerichte , sie läßt zu die Appellation an den
Landes -Metropoliten , von diesem an die National-
Synode , endlich von dieser an das gemeinsame Ober¬
haupt der Kirche.

In diese Organisation wurde stets störend von
der weltlichen Macht eingegriffen , die Abhaltung von
Synoden wurde nicht gestattet , der Verkehr mit dem
Obern wurde gehemmt , und während man einerseits
den Bischöfen eine zu große Macht einräumte , nahm
man anderseits wieder den Klerus zu sehr gegen Len
Bischof in Schutz ; man unterstützte die Ordinariate in
ihren Anmassungen , und forderte von ihnen wieder
dafür die Verhängung von kirchlichen Strafen für rein
politische Vergehen.

Um von der Freiheit in der Verwaltung des
Kirchenvermögens zu sprechen , welches ein rechtlich
erworbenes heiliges unantastbares Gut ist , durfte ge¬
nug seyn , daß man der Kirche nicht einmal die Ein¬
sicht in die Gebahruug desselben eingeräumt hat , und
wie mit dein bedeutenden Kirchenfonde gewirthschaftet
ward , das weiß nur Gott.

Uebrigens ist so viel gewiß , daß die Noth der
Kirche hie und da sehr groß ist , und viele ihrer Die¬
ner sehr schlecht bezahlt sind.

Die katholische Kirche verlangt nichts Neues,
nichts Besonderes ; sie bittet um keine Privilegien,
sondern begibt sich vielmehr freiwillig derselben . Sie
fordert nur , was jede andere im Staate rechtlich an¬
erkannte Gesellschaft fordert , sie fordert nur Gerech¬
tigkeit.

Man fürchte ja nicht , daß durch die Unabhän¬
gigkeit der Kirche ihre kompakte Macht dem Staate
gefährlich werden könnte ; ja sie ist kompakt und ei¬
nig , aber nur zum Guten , und vom Guten hat nur
der Böse zu fürchten . ,

Eben so wenig ist zu besorgen , daß bei der
völligen Freiheit der Kirche , mittelälterliche Gelüste
in ihr lebendig werden könnten , denn die Zeiten ha¬
ben sich wesentlich geändert.

Wohl besaß sie damals eine große gefährliche
Macht , aber wenn schon Jemand die Macht haben
mußte , so war es besser , es hatte sie der Verstand
und das Wissen , als die rohe Gewalt.

Von einer solchen Gefährlichkeit im Sinne des
Mittelalters kann nun bei dem freien Worte und der
freien Presse wohl keine Rede seyn.

Die katholische Kirche hat das Vorzüglichste,
daß sie sich allen Zeiten und Verhältnissen anpassen
kann , sie weiß nur zu gut , daß sie für die Men¬
schen , nicht die Menschen für sie da sind.

Sie hat die erhabendste aller Aufgaben , die Er¬
zieherin des menschlichen Geschlechts zu seyn , sie





SerOr-anLchofinFteiermnrk.



yy

73

würde aber verächtlich bei Seite geschoben werden
müssen , wenn sie ihre Zeit nicht begreifen würde.

Blicken Sie meine Herren auf Belgien und
Nord -Amerika , wo die Kirche in völliger Freiheit ohne
Nachtheil jener Staaten , ja zum gemeinsamen Wohle
Beider , seit geraumer Zeit besteht.

Ich hoffe , daß Sie bei der Berathnng dieser
Frage mit jenem Ernst zu Werke gehen werden , den
die Wichtigkeit des Gegenstandes erheischt . Sie meine
Herren werden bedenken , daß von Ihrer Entschei¬
dung nicht nur das Wohl und Wehe des Staates
und der Kirche , ja selbst des Reichstages abhängt!

Gewiß , Sie werden die billigen Wünsche der
katholischen Kirche Oesterreichs würdigen , und die
Freiheit derselben im Allgemeinen aussprechen , ohne
ihrer künftigen inneren Organisation vorzugreifen.

Sie rverden die Einführung von Reformen in
derselben ihrem eigenen Ermessen überlassen.

Sie , meine Herren , sind hier versammelt , um
ein neues Gebäude für unfern Staat von Grund aus
aufzuführen ; die Kirche hat schon ihr eigenes , auf
unerschütterlichem Grunde gebautes Gebäude . Befreien
Sw es nur von dem Schmutze den Menschenhände
daran zu legen gewagt haben , raumen Sie ab , das
Schmarozergewächs welches im Laufe der Zeit sich
an dasselbe gehängt , sprechen Sie die Freiheit und
Unabhängigkeit der Kirche ans , überlassen Sie die¬
selbe dann getrost ihrem eigenen Schicksale , auf das
sich bewähren möge das Wort Gamaliets: "Ist
diese Lehre ein Menschenwerk , so wird es von selbst
zerfallen , ist sie aber von Gott , dann werden alle
Euere Bemühungen gegen dieselbe zu Nichte werden . «

In der Sitzung am 14 Februar wurde die
General -Debatte über die drei Artikel geschlossen und
darauf zur Berathung jenes Artikels geschritten , des¬
sen erster und Hauptgrundsatz dahin lautete:

»Jedem österreichischen Staatsbür¬
ger i st die Freiheit des Glaubens und der
öffentlichen R e l i g i o n s - U e b u n g gewähr¬
leistet«

Bei der allgemeinen Haltung des Satzes würde
diese Freiheit folgerecht nicht nur den Juden und
Mahomedanern , sondern auch Ästen übrigen Neligions-
genossen , wie sie es nur irgend in der weiten Welt
gibt , zu Gute gekommen seyn.

Dieses fühlte man doch , so sehr die Reden eini¬
ger Abgeordneten abermals die katholische Kirche ver¬
unglimpften , und es wurde nun in der Sitzung vom
21 . Februar folgende Fassung angenommen.

»Den österreichischen Staatsbürgern
ist die Freiheit des Glaubens gewährlei¬
stet . Sie sind unbeschränkt in der öffent¬
lichen und häuslichen Ausübung ihrer
Religion , in so weit diese Ausübung  we¬
der  r echt s -' noch  s i t t en  v e r d e r b en  d i st , und
auch den  st a a t s b ü r g e r l i ch e n Pflichten
nicht  rv i d e r st r e i t e t . «

Darauf also , daß eine Religion an sich alle diese
letzteren Bedingungen erfüllen , aber zur Untergra¬
bung des positiven Christenthums führen könne , wurde,

wie man hier sieht , nicht die geringste Rücksicht ge¬
nommen.

In der Sitzung vom 22 . Februar wurde statt
des vierzehnten Artikels im ersten Satze , welcher so
lautete . »Keine Religion  s-G e s e l l s ch afL (näm¬
lich Kirche ) genießt vor anderen Gesellschaf¬
ten Vorrechte durch den Staat«  von dem
tirolischen Abgeordneten , dem Doktor Johann Has¬
se lwa nt er  auf die Freiheit der katholischen , so wie
jeder andern vom Stäate anerkannten Kirche und
Lehre . Kultus , Disziplin , Verfassung und Verkehr
mit ihren Obern angetragen , und er der Abgeord¬
nete , hielt darüber folgende Rede.

»Meine Freunde und Kollegen aus Tirol ha¬
ben bei dem dreizehnten Paragraph den Wunsch die¬
ser Provinz , wie er wirklich in der großen Mehrzahl
besteht , vertreten.

Ich danke ihnen dafür , und der Dank von Tau¬
senden wird ihnen folgen , wenn auch die Entschei¬
dung nicht ganz in diesem Sinne , wie sie es gewünscht
hatten , ausgefallen ist.

Bei der allgemeinen Beurtheilung des vierzehn¬
ten und fünfzehnten Paragraphs kann ich aber nicht
mebr auf demselben Standpunkte bleiben ; und muß
mich aus dem engen Kreise meiner Berge stellen auf
das weite Gebieth der katholischen Kirche , als deren
Sohn ich jetzt das Wort ergreife.

Die katholische Kirche hatte bisher in Oesterreich
die ihr gebührende Stellung nicht , sie nannte man
wohl die herrschende , war aber nur die Magd im
Staate , und doch stemmt man sich gegen die Eman¬
zipation der Kirche , weil die Bischöfe den Absolutis¬
mus des Staats unterstützten , somit ihr gegenwär¬
tiger Ruf nach Freiheit höchst verdächtig erscheint.

Nur ein genaues Auffassen der bestehenden Sach¬
lage könne zeigen , ob in der Kirche oder im Staate
die Reform vorzunehmen sey.

Ich bin für Letzteres , und werde dieses be¬
gründen , wenn ich auch Dielen dadurch ein Stern
des Anstoßes werden sollte.

/ Mit der Einschränkung der Rechte der übrigen
Korporationen und Gemeinden ging die der katholi¬
schen Kirche Hand in Hand , begründet in dem Stre¬
ben nach Absolutismus.

War einmal die Kirche eingeschränkt , so konnte
man dieses um so leichter in allen Gesellschaftskreisen
wagen . «

Nun weiset der Redner nach , laß dieses Stre¬
ben schon unter der Kaiserin Maria Theresia
bestand , nachdem in den Jahren 1748 bis 1780 die
gallikanischen Grundsätze praktisch angenommen wur¬
den , nachdem die Regierung die Censur der theolo¬
gischen Werke sich anmaßte , nachdem das pl»cwt.um
i-vr-ium streng gehandhabt wurde , und dergleichen
mehr.

Alles dieses geschah ohne eigentlichen Kampf,
ja zum Theil selbst mit Hilfe der Bischöfe ; aber
dieses kam daher , weil die österreichische Kirchenge¬
schichte wenig ausgezeichnete Bischöfe aufzuweisen hatte.

IV — 10



In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhun¬
derts wurden die Bischofsstühle meistens Männern
aus dem höchsten Adel verliehen , die ihr Brevier
ablasen , ein großes Haus führten , sich aber um die
Dioresan Angelegenheiten wenig kümmerten ; noch we¬
niger aber kümmerten sie sich um theologische Gelehr¬
samkeit und weltliche Wissenschaften ; denn sie hatten
nur ein Ziel , sich den Hof geneigt zu erhalten.

Solche Männer nahmen die Bischofstühle ein,
zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia.

Solchen Schwächen gegenüber trat der rasch um
sich greifende Kaiser Joseph il . auf,  der trotz sei¬
ner vielen Verdienste , in der Meinung war,  daß sein
Wissen und Wollen allein überall durchdringen müsse.

Die Uebertragung der päpstlichen Neservatsrechte
an die Bischöfe , die Aufhebung der Verbindung der
Orden mit dem Ordens -General , die Aufhebung der
bischöflichen Seminuriex und die Einführung der Ge-
neral -Seminarien beweisen , daß Kaiser Joseph II.
auf den Satz  kam : die Kirche ist nur auf das Dog¬
ma beschränkt , und dabei der Bischof selbst Papst , alles
Andere , selbst was ganz frei seyn soll , regelt und
bevormundet der Staat . Das Volk murrte wohl,
aber es gehorchte mit Ausnahme von Ungarn und den
Niederlanden.

Nur bei der Einführung des Tollcranz -Patents
zeigte es gereiztere Stimmungen.

Dieses Patent ging nicht aus der Quelle der
Gewissensfreiheit , sondern aus der Hoffnung hervor,
viele Gewerbsleute als Einwanderer zu erhalten . Es
wollte dafür auch nicht die Freiheit einzelner Kirchen,
sondern die Erfindung eines Models , in welches alle
diese Religionen hinein passen sollten.

Man gab nur einer bestimmten Anzahl Prote¬
stanten oder nichtunirten Griechen die Bewilligung
ihres öffentlichen Kultus , diese waren also indirekt
zu der so verhaßten Proselmenmacherei gezwungen.

Der Staat bestimmte , zu welcher Religion und
in welcher Art und Weise der Uebertritt gestattet sey,
milderte einiges hinsichtlich der Tolleranz der Juden,
während andere kleinere Religions -Partheien mit Stock¬
schlägen bedroht und vornehm ignorirt werden mußten.

Da konnte es also nicht anders kommen , als
daß jeder Theil klagte , und zuletzt sah sich Kaiser
Joseph  ii . gezwungen , durch eine eigene Verord¬
nung der Meinung zu widersprechen , er wolle Pro¬
testant werden.

Auf diese Weise erzeugte das Tolleranz -Patent
bis zum Jahre 1800 Religionsspötterei , die dann
dem Jndifferentismus Platz machte.

Frankreich und Belgien hingegen huldigten dem
Grundsätze , daß der Staat sich in R .eligionsverhält-
nisse nicht einzumischen habe.

In England und Holland vergab die herrschende
Kirche sich nichts durch die Toleranz , während in
Oesterreich Jndifferentismus die nothwendige Folge
derselben wurde

Zur Zeit des Todes Kaiser Josephs  des I »,
befand sich die katholische Krrchenverfassung in einer
vollkommenen Auflösung , und die Regierung wußte

sich nicht anders zu helfen , als daß sie die Bischöfe
ganz so wie Beamte behandelte.

Wohl machte sich beim Negierungs -Antritte Kai¬
ser L e o p o l d II . in verschiedenen Provinzen eine
Reaktion laut ; allein bei der bestehenden Censur , der
Furcht und Unentschlossenheit der Bischöfe , blieb die
weltliche Qmnipotenz in Kirchensachen aufrecht : die¬
selben Grundsätze erhielten sich unter Kaiser Franz
dem I. und in denselben Grundsätzen regierte Kaiser
Ferdinand  i durch dreizehn Jahre.

Die Leitung der geistlichen Angelegenheiten war
zum Scheine eine kirchliche , in der Wirklichkeit aber
eine weltliche Leitung.

Bei allen Instanzen war ein geistlicher Refe¬
rent , wozu meistens solche Männer gewählt wurden,
von welchen der Absolutismus nichts zu besorgen hatte.

Daraus erklärt es sich auch , daß die große Be¬
wegung auf dem Gebiethe der Kirche,  die sich seit
dem Jahre 1814 im übrigen Europa kund gab , in
Oesterreich unbeachtet blieb.

So stand es mit den katholischen Bischöfen in
Oesterreich , und diese nannte man die herrschende
Kirche.

Wohl waren noch andere Religionen mehr ge¬
drückt , allein die Vorrechte der sogenannten herrschen¬
den Kirche bestanden — Ehrenzeichen und Geldspen¬
den ausgenommen — nur in einer geringeren Rechts¬
verletzung . Es wäre daher nie genügend gewesen,
wenn auch die frühere Negierung das ausgesprochen
und ansgeführt hätte , was die Kommission im drei¬
zehnten Paragraph beantragt.

Darum spreche er auch gegen diesen Paragraph
und sage , man stelle zuerst die früher herrschend ge¬
nannte Kirche in ihre Rechte , dann kann man auch
für die übrigen gleiches Recht verlangen.

Der vierzehnte Paragraph enthalte nur Negati¬
ves , der fünfzehnte Paragraph verweise hinsichtlich
der Stellung der katholischen Kirche zum Staate,
auf künftige Gesetze ; dieses sey zu wenig , es müsse
hier in den Grundrechten schon ein Prinzip aufgestellt,
die Ausführnng desselben einem folgenden Gesetze über¬
lassen werden.

Wird in diesem Prinzipe die Kirche noch- im¬
mer bevormundet , daun erläßt freilich die weltliche
Macht allein dieses Gesetz , weil der Mündel mit dem
Vormunde nicht paktiren darf.

Wird aber die Kirche von dieser Vormundschaft
entlassen , dann cküsse man den Weg der Vereinba¬
rung , den einzig gerechten einschlagen.

Diese Verhältnisse bildeten den Sumpf , aus
dem das frühere österreichische Kabinet sich nicht her¬
auswinden konnte , weil cs dadurch den Absolutismus
selbst zu gefährden besorgte.

Da rief die Weltposaune über Europa : »Kein
Absolutismus mehr !« und Kaiser Ferdinand  die¬
sen Ruf vernehmend , bewilligte den vereinten Aufbau
eines konstitutionellen Scaatsgebäudes , welches nicht
nur die Freiheit , sondern auch die Gerechtigkeit wohn¬
lich aufnehmen soll.



Alle Korporationen durchweht derselbe Geist der
Freiheit , der nur durch das , was rechtswidrig oder
staatsgefabrlich ist , beschränkt werden soll.

Diesen Anspruch erheben olle Neligionsgesell-
schaften , die Gerechtigkeit erfordert es , daß auch die
katholische Kirche der Feßeln entledigt werde , in
welche sie der Absolutismus schlug ; allein der Ruf,
Freiheit der Kirche , habe außer , und in diesem Hause
die verschiedenste » Deutung erhalten ; völlige Trennung
der Kirche vom Staate sey widernatürlich , ja un¬
möglich , weil mit dem Zwecke der Kirche auch der
Staatszweck gefördert wird.

Aber von der positiv leitenden Vormundschaft
des Staates will die Kirche frei werden , will sich
selbst gestalten , so wie jede andere Gemeinde.

Die Kirche danke ihre Existenz nicht demSaate;
daun hat aber auch der Staat ihr nicht die Art des
Verkehrs mit ihren Obern zu regeln.

Man fürchte keine Uebergriffe der Kirche gegen
den Staat ; denn wer frei neben dem Freien steht,
schützt auch des Andern Recht.

Man fürchte nicht eine Verfolgung von Seite
der karholischen Kirche gegen anders Denkende ; auch
diese mögen frei seyn , und nicht durch Tolleranz -Pa-
tente zum Schweigen gebracht werden.

Man fürchte nicht , die Verfassung der katholi¬
schen Kirche , welche selbst ein Vorbild für die öster¬
reichische Staats Verfassung abgibr ; und der Staat
selbst duldete die Synoden nicht , um ja im Volke
nicht den Wunsch nach Aehnlichem in weltlicher Ver¬
fassung zu erzeugen.

Man fürchte nicht ein neues Joch , welches die
katholische Kirche durch ihre Hierarchen etwa ihren
Gliedern auferlegen werde ; denn die Hierarchen wer¬
den nicht mehr Vollzieher und Leiter absoluter Staats¬
tendenzen abgeben.

Man fürchte nicht die Verbindung mit Nom,
weil Staat und Kirche sich wechselseitig unterstützende
Zwecke haben.

Man fürchte nicht die weltliche Macht des Pap¬
stes , die er wieder erlangen kann ; denn Jedermann
wisse ja , daß er nur in kirchlichen nicht aber in
weltlichen Negierungssachen dem Papste unterstehe.

Man fürckre nicht alte Mißbräuche und Ueber¬
griffe ; die katholische Klrche sey durch eine schwere
Leidensschule zu der Ueberzeugung gekommen , daß sie
im Wesentlichen zwar unwandelbar , in allem Unwe¬
sentlichen aber den Zeitbedürfnissen sich anschließen
müsse.

Jede Gesellschaft habe in der Regel eigenes Ver¬
mögen zu gewissen Zwecken bestimmt.

Dieses könne man nie als Staatsgut erklären,
wenn auch die Gesettschaftszwecke dem Staate beson¬
ders nützlich waren.

Auf dasselbe fuße die katholische , fuße jede an¬
dere Kirche.

Der von ; Stifter bestimmte Zweck ist die ideale
Person des Eigenthümers , die Kirche ist beschränkter
Nutznießer , die Erfüllung ihrer diesfälligen Verbind¬
lichkeit ist auch eine Nechtspflicht gegen die direkt oder
indirekt Betheiligten.

Man könne nicht mehr so weit gehen , zu sagen:
man müsse das Geld zu bessern Zwecken verwenden;
was zu einem bestimmten Zwecke gegeben wurde , darf
nicht unter diesem Vorwände wieder entzogen werden.

Könne dieses der Geber selbst nicht , um so
weniger könne dieses ein Dritter , am allerwenigsten
aber der Staat , dessen Pflicht es ist , das Eigen¬
thum zu schützen.

Wer dort nimmt , wo er geben soll , der fehlt
doppelt.

Die kirchliche Vermögensfrage greife tiefer , als
es auf den ersten Anblick scheint ; der Kommunismus
wolle damit ein Experiment machen ; nachdem er ' zeigt,
wie der eine Priester viel , der andere wenig hat,
fordert er aus Billigkeit , daß man das Kirchenver¬
mögen zusammenwerfe und gleich theile , und findet
Anhänger , die freilich nicht bedenken , daß dasselbe
Losungswort dann alle Schichten der Menschheit tref¬
fen werde.

Will man den Kommunismus , so spreche man
ihn offen , allgemein aus , und Oesterreich wird zei¬
gen , daß es denselben nicht will.

Man bahne also keine Wege an , deren Aus¬
gang dahin führt , wohin Oesterreich nicht kommen
will.

Sein Antrag laute also dahin . »Der katholi¬
schen und jeder vom Staate anerkannten Kirche wird
Freiheit der Lehre , des Kultus , der Disziplin , Ver¬
fassung und des Verkehrs mit ihren Obern , so wie
der Besitz und Genuß der für ihre Kultus -, Unter¬
richts - und Wohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstal¬
ten , Stiftungen und Fonds gewährleistet . «

»Die gegenwärtig bestehenden dießfälligen Ge¬
setze bleiben aufrecht , bis diese Verhältnisse im Ein¬
verständnisse mit den Religionsgesellschaften durch be¬
sondere Gesetze bestimmt seyn werden .«

Diese Freiheit , die keine Trennung von Kirche
und Staat beabsichtigt ., könne die Kirche mit Recht
ansprechen . Es bleibe auch kein anderer Mittelweg
übrig Es müsse ausgesprochen werden , die katholi¬
sche Kirche ist staatsgefährlich , ist rechtswidrig ; und
versuche den tiefsten Kern des Volkes zu zerstören,
und die Entchristlichung des Vaterlandes zu vollenden.
Oder man spreche aus , die katholische Kirche ist nicht
staatsgefährlich , nicht rechtswidrig , dann gebe man
ihr die Freiheit , welche jeder Gesellschaft gebührt.

Vor König Ludwig Philipp,  trat an des¬
sen Namenstage im Jahre 1846 , Affre,  der Erz¬
bischof von Paris , und verlangte für die Kirche
Freiheit und nicht Protektion.  Aber es
blieb vergebens!

Als nach einem Jahre von demselben Erzbischof
dieselbe Bitte gestellt wurde , antwortete der damals
noch mächtige König : » Aber Erzbischof , denken Sie
doch daran , daß man mehr als eine Mitra ( Bi¬
schofsmütze) zerbrochen hat . « Worauf der Erzbischof
antwortete : » Dieses ist wahr , aber möge Gott die
Krone des Königs in seinen Schutz nehmen , denn
man bat auch viele Kronen zertrümmert .«

Gestorben ist der Erzbischof für seine Heerde,
geflohen ist König Ludwig Philipp  vor seinem ,
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Volke und die Mitra ( oder Bischofsmütze ) steht , die
Krone ist zertrümmert.

Heute stehen die katholischen Bischöfe Oesterreichs
durch îhre Petitionen vor dem Reichstage , und for¬
dern für ihre Kirche Freiheit , — nicht Protek¬
tion,  so thue man also , was man einst wünschen
werde , gethan zu haben . Gebe man was die Ge¬
rechtigkeit fordert , nämlich Freiheit der  Kirche,
Jedem das Seine , d e,m Kaiser eine feste
Krone , der Kirche eine freie Mitra , dem
Volke den grünenden  B ü r g s r k r a n z !«

Nach dieser , mit einem lebhaften Verfalle auf¬
genommenen Rede des Advokaten Johann Hassl-
wanter  bestieg der Pastor der akarholsschen Kon¬
fession Karl Schneider  aus Schlesien die Tribü¬
ne , und machte , nachdem der Abgeordnete Alois
Borrosch  ihm das Wort überlassen hatte , über den
Paragraph 14 der Grundrechte , folgenden Antrag.

»Eine herrsichende Kirche gibt es Nicht, vielmehr
sind alle Religions - Bekenntnisse gleich gestellt und
gleich berechtigt , und es genießt keine Religionsge¬
sellschaft vor anderen Vorrechte durch den Staat .«

Dieses sey nicht etwas zusammengewürfeltes.
Im Entwürfe des Konstitutions -Ausschusses sey das
Prinzip wohl angekentet ; aber er wünsche es deutlich.

Mehrere Abgeordnete sehen mit dem Minori¬
täts -Votum einverstanden , welches lautet.

»Eine Staatskirche gibt es nicht ; «
wichtiger aber seh noch der Satz ; »Eine herr¬
schende Kirche gibt es  nicht . «

Gegen eine solche müsse er sich nun unumwun¬
den erklären , nicht bloß als Protestant in Oesterreich,
er würde auch seiner Kirche ein solches Vorrecht nicht
zueignen , sondern würde dasselbe mit allen ihm zu
Gebothe stehenden Waffen bekämpfen , llebrigens ver¬
wahre er sich dagegen , als sey er feindselig gegen
die katholische Kirche ; denn er ehre und achte auch
als Protestant die katholische Kirche als ein heiliges
und ehrwürdiges Institut , er sey nicht blind gegen
das,  was sie geleistet , gegen die Verdienste , die sie
habe , gegen die Männer , die sie als Zierden auf¬
zuweisen vermöge.

Er nehme Theil an dem Lose so mancher ka¬
tholischen Priester , die oft bei der strengsten Veel-
sorgx kärglich und ärmlich bedacht sind , die als Vä¬
ter in ihrer Gemeinde dastehen , und das Wenige
was sie haben mit ihrer armen Gemeine therlen . Er
wünschte ihnen ein besseres Los , er wünschte , daß
in den Petitionen ausgesprochen wäre,  daß diesen
ehrwürdigen Männern von dem Ueberfluße so Man¬
cher Kanonici und Domherren auch etwas zu Gute
kommen solle.

Vielleicht , daß die Brosamen , welche von je¬
nen reichen Tischen abfallen , diesen schon genügen
würden . Er verwahre sich dagegen , als hätte er
ein schweres , leidenschaftliches Herz gegen das katho-

- lische Volk.
Nicht bloß protestantische , auch katholische Mit¬

bürger haben ihn hieher gesandt , er habe aus ih¬
rem Munde gehört , wie sie wünschen , daß die La¬

sten von den Schultern ihrer evangelischen Mitbru - ^
der genommen werden . ^

Die Abgeordneten selbst , in deren Mitte er seit
Monaten lebe , haben ihm niemals . Verachtung oder
Demüthigung bewiesen , vielmehr haben sie ihm stets
Beweise ' der Achtung und der Liebe geschenkt , wo¬
für er ihnen seinen Dank sage.

Es sey die Rede hier gewesen von Bevormun¬
dung , von Knechtung der katholischen Kirche,  daß
man sie zu einer Polizei -Anstalt yerabwürdige ; er
wolle nicht darauf eingehen.

Er erkläre sich gegen jede herrschende Kirche,
weil das Herrschen mit dem Karakter der Kirche un¬
vereinbar sey , weil es dem Sinne des Stifters der
christlichen Kirche zuwider sey,  welcher sagte : »Die
Weltlichen mögen herrschen , nicht aber Ihr ; der
Größte unter Euch soll gleich seyn dem Geringsten . «

Er sey also gegen eine herrschende Kirche , weil
sie dem Grund Priuzipe des konstitutionellen Lebens,
dem Prinzipe der Gleichberechtigung widerspreche.

Er sey dagegen aus Ursache des tragischen Schick¬
sals seiner Glaubensbrüder , die unter dem eisernen
Joche lanae Zeit geschmachtet haben.

Wenn hier die Rede gewesen von Bevormun¬
dung und Knechtung der katholischen Kirche.  so frage
er , mit welchem Namen er das belegen solle , was
seine evangelischen Glaubensgenossen durch Jahrhun¬
derte im österreichischen Staate erfahren haben?

Durch das Prinzip einer herrschenden Kirche
wurden die Beschlüsse des westphälischen Friedens,
welche die Gleichberechtigung der evangelischen mit
der katholischen Kirche aussprachen , vereitelt , weil
die österreichische Staatsgewalt sich zum Schirmherrn
einer Kirche aufwars , weil die Regenten Oesterreichs
der neuen Lehre abgeneigt waren , und sich den Ein¬
flüsterungen ihrer Feinde Hingaben.

Dadurch geschah es , daß die Güter -Konfiskation
in Böhmen fortgesetzt , Kirchen eingezogen , und die
evangelischen Geistlichen aus dem Lande verwiesen
wurden.

Em Orden , der sich zum Zwecke setzte , die
neue Lehre auszurotten , trieb sein freies Spiel im
Bunde mit Dragonaden , nämlich mit Zwangsbekeh¬
rungen , so daß Viele endlich ermattet dahin gelang¬
ten , den Glauben abzuschwören . Andere , die stand¬
hafter waren , ihr Vaterland verließen , Andere ein
Asyl suchten und sich gleich jenen Waldensern Pie¬
monts in den Schluchten mit ihrer Bibel verborgen
hielten.

Als im Jahre 1697 Karl  XII . König von
Schweden durch Schlesien zog , hatten ihn die Pro¬
testanten gebeten , sich zu ihrer Hilfe zu verwenden,
und sie erhielten sechs Gnadenkirchen.

Frei athmeten aber die Protestanten erst , als
der unvergeßliche Kaiser Joseph  II . den Thron be¬
stieg ; er sehe das Tolleranz -Patent nicht als eine po¬
litische , flüchtige Maßregel an , sondern als Ausfluß
eines , durch die Leiden so vieler akatholischer Staats¬
bürger gewährten , menschlich fühlenden Herzens

Noch heute sehen er und seine Glaubensbrüder
dasselbe als den ersten Friedensengel an , der Trost



der so lange Verfolgten , Schutz gegen Bedrückun¬
gen gewährte und ihnen das Recht einraumte , eigene
Schulen und Kirchen -u bauen.

Leider wurde der milde Sinn des hochherzigen
Monarchen im Verlaufe der Zeit verkannt , und miß¬
deutet , und die milde Luft die vom Throne wehte,
wurde wieder rauh und eisig kalt , sobald sic durch«
geführt wurde , durch die Gemächer der starren Bn-
reaukratie , oder durch die finstern Gewölbe der Hie¬
rarchie.

Das Wort » Duldung « war nicht immer vom
ächten Geiste der christlichen Humanität durchweht,
nur zu oft war es für seine Glaubensgenossen der
Kelch ans dem sie manches Bittere , manche Demü-
thignng , manche Zurücksetzung entgegen nahmen.

Die österreichische Staatspolitik ließ sogar jenen
Beschluß des Bundestages , welcher allen christlichen
Konsessionep gleiche Rechte einräumte , nie zur Wahr¬
heit werden , und doch war es geschrieben in jener
Bundesakte , welche die heilige Allianz garantirte;
in Oesterreich blieb es stets ein todter Buchstabe,
auf den man sich nicht einmal berufen durfte.

Eine herrschende Kirche im Bunde mit der Du-
reankratie sah stets mit scheelen Augen auf die Pro¬
testanten , und legten ihnen Fesseln und Handschellen an.

Mußte cs also den Protestanten nicht wehe thun,
wenn ihre Angelegenheiten von bischöflichen Kommis¬
sären und geistlichen Referenten verhandelt wurden,
welche das Urtheil , die Entscheidung stets in Hän¬
den hatten 't Mußte es sie nicht schmerzen , daß ihre
höchste geistliche Behörde , das Konsistorium zu Wien,
keinen Protestanten sondern einen Katholiken zum
Vorsitzer hatte ? daß bei Erbauung von Schulen und
Kirchen , tausenderlei Hindernisse ihnen in den Weg
gelegt wurden.

Jedermann wisse wohl , welchen Chikanen und
Plackereien diejenigen ausgesetzt waren , die vom ka¬
tholischen Glauben zum protestantischen Glauben über¬
treten wollten

Der sechswochentliche Unterricht dehnte sich zu
eben so vielen Monaten aus , ja er wollte am Ende
gar kein Ende nehmen.

Neben der herrschenden Kirche durften die pro¬
testantischen Gotteshäuser nicht einmal Kirchen ge¬
nannt werden ; ja in verborgenen abgelegenen Win¬
keln mußten sie erbaut werden , jedes kirchlichen
Schuckes , so wie jeder Auszeichnung entbehren , kein
Thürmlein durfte gebaut werden , und eben so kein
Glockengklaute bestehen , welches zur Andacht rief,
oder zum letzten Gang begleitete.

Dieses war und ist das Los der evangelischen
Bevölkerung in Oesterreich.

llebrigens stehe er als Redner davon ab , und
wolle nicht weiter mehr das klägliche Bild aufrol-
len ; — er wolle schweigen davon , wie die prote¬
stantischen Geistlichen auf gemischten Friedhöfen den
Hinterbliebenen eines eben Begrabenen nicht einmal
ein Wort des Trostes znrnfen konnten, * er wolle
nicht sprechen von den aewaltsamen Eingriffen in das
Familienleben bei gemischten Ehen , bei welcher Gele¬
genheit Reverse abgefordert wurden , wodurch man

sich verpflichtete , Kinder , die noch nicht einmal ge¬
boren waren , der herrschenden Kirche einzuverleiben.

Nur noch wolle er als Redner eines erwähnen,
nämlich , daß die geduldeten , die gedrückten Prote¬
stanten bei der notorischen Armuth der meisten Ge¬
meinden den reichen katholischen Klerus unterhalten
mußten . Sie mußten ihres Glaubens wegen für geist¬
liche Funktionen der katholischen Geistlichkeit einen
Tribut entrichten , nämlich die Stolataxe , welche die
Protestanten bezahlten , und wobei man sich an zwei
Patente vom Jahre 1708 und 1748 hielt.

Zur Ehre der würdigen Diener der katholischen
Kirche müsse er aber wieder sagen , daß manche der¬
selben nur mit Unwillen diese Bedrückungen ansahen;
andere dagegen ließen aber ihre Herrschaft hart fühlen.

Es sey endlich Zeit , daß die lange bedrückten
Protestanten in Oesterreich frei werden , die Versamm¬
lung habe das Werk begonnen , und möge es in dem
selben Geiste fortführen . .

Die protestantische Kirche und deren Glieder
verdienen es. Er erinnert an Luther,  über ' den
man wie immer urtheilen möge , immer werde man
den feurigen Glaubenshelden , den Manu hoher Be¬
geisterung in ihm achten , und nie werde man unter
dieser deutschen Eiche stehen können , ohne sich kräf¬
tig angeweht zu fühlen.

Die Protestanten gehören wahrlich zu den schlech¬
testen Staatsbürgern nicht , ja manche sind ihre schön¬
sten Zierden.

Es sey jetzt für sie etwas besser geworden durch
den Erlaß eines Provisoriums über die Verhältnisse
der Akatholiken.

Dieses Aktenstück , bereits unter dem vorigen
Ministerium vollendet , wurde von dem gegenwärti¬
gen Ministerium oktroirt.

Nücksichtlich zweier Punkte jedoch werde noch
mit dem Papste unterhandelt , möge die Entscheidung
gut ausfallen , auch er wolle einstimmen in den Ruf:
»L v i v a k >o nono !«

Die Protestanten vertrauen auf den jugendlichen
Monarchen und auf die Vertreter des Volkes , daß
man auch bei ihnen das Prinzip der Gleichberechti¬
gung anerkennen werde.

' Darum nochmals : » Es gebe in Oesterreich keine
herrschende Kirche , nur die Eine , die der Freiheit,
der Wahrheit und der Liebe !«

Der böhmische Abgeordnete Doktor Franz
Brauner  behauptete , daß es dem Priester , dem
Ordensproseß freistehen müsse , aus dem geistlichen
Stande zu treten , wie er Lust habe . und stellte ei¬
nen darauf bezüglichen Antrag mit folgender Rede.

»Die Aushebung des Cölibats und der Orden
gehörte von jeher zu den frommen -Wünschen libera¬
ler Gesetzgeber und Kammern ; daß diese Zwecke nicht
erreicht wurden , ist dem .Umstande zuzuschreiben , daß
die Macht , welche daran rüttelte , nicht die kompe¬
tente Macht war.

Uebrigens sey er zu viel Freund der Unabhän¬
gigkeit , als daß er wünschen könne , in kirchliche ^
Anordnungen so wichtiger Art , wie das Cölibat und F/t



die Ordensgelübde , solle von der weltlichen Macht
eingegriffen werden . Er sey aber zu viel Freund der
Freiheit , um nicht zu bevorworten , daß der Staat
keinen Zwang zur Erfüllung einer Verbindlichkeit aus¬
übe , wozu nur das Gewissen verpflichten kann.

Die Aufhebung des Cölibats überlasse man der
freien , sich nun zu reorganisierenden Kirche , aber man
wende keinen weltlichen Zwang an , zur Erhaltung
von Verbindlichkeiten , die geistiger Natur sind.

Dadurch leistet man der Kirche einen Dienst,
weil man ihren Mitgliedern die Möglichkeit sichert,
wenn sie sich durch ihr Gelübde nicht mehr gebunden
halten , auch nicht mehr in einer Gemeinschaft blei¬
ben zu müssen , die sie nur mit dem Munde beken¬
nen ; im Herzen aber verfluchen.

Er werde nicht sagen , daß man dem Geistlichen,
der im Besitz einer Pfründe ist , oder daß man dem
Ordensmann im Kloster zugestehen solle zu heirathen,
und das Kloster für den Zuwachs sorgen solle ; doch
dieses zu verhüten möge die,' Kirche sorgen , aber dem
österreichischen Staatsbürger müsse es frei stehen, aus
dem geistlichen Stande heraus , und in den bürgerli¬
chen Stand eintreten zu können.

Es sey dieses kein Eingriff in die kirchliche Ge¬
walt ; es sey dieses keine indirekte Aufhebung des
Cölibats und der Orden ; so lange diese Institute
religiösen Boden haben , werden sie bestehen.

Aber kein österreichischer Staatsbürger muß da¬
durch , daß er aus Gründen , die er nicht selbstständig
erwogen , wo vielleicht ein indirekter Zwang Statt
gefunden hat , daß er ein Gelübde abgelegt , gehalten
sey , ferner als ein Diener der Kirche zu fungiren.

So gut wie es gestattet seyn muß , ohne Be¬
fürchtung des Zwanges den katholischen Glauben zu
wechseln , so muß es dem österreichischen Priester ge¬
stattet seyn , aus einem Stande , wozu ibn nur sein
Gewissen verpflichten kann , in einen andern Stand zu
treten . «

Dieser , den schwindelnden Begriffen der Frei¬
heit entsprechende Antrag wurde nicht nur beifällig
ausgenommen , sondern auch von den anwesenden
Reichstags -Mitgliedern zahlreich unterstützt.

Da die noch eingeschriebenen Redner auf das
Wort Verzicht leisteten , so sprach sich der Berichter¬
statter Doktor Franz Rieger  über die Unabhän¬
gigkeit der Kirche vom Staate auf folgende Weise aus.

Wer es ehrlich mit der Kirche meint , müsse
dem beipflichten.

Die Verbindung der Kirche und des Staates
haben für jene keine guten ' Früchte getragen.

Ein geistlicher Redner habe dem Staate den
Vorwurf gemacht , daß er die Kirche geknechtet ; —
er gebe es zu , die Vorwürfe seyen gerecht ; ein Prie
ster auf dieser Tribüne habe auf die ersten Jabrhun-
dcrte der christlichen Kirche hingewiesen , was sie ver¬
mocht , als sie getrennt war vom Staate , und daß
man , als man sie nicht mehr unterdrücken konnte,
zu einem andern Mittel seine Zuflucht nahm , daß
man sie bevorzugte.

Derselbe Redner habe nachgewiesen , das; die ^
Unterstützung der Kirche durch den Staat die Knecht - '
schaft der Ersteren mit sich führe und ihr Verder¬
ben bereite.

Im gleichen Sinne sprachen sich die Petitionen
der Ordinariate aus.

Die hohe Versammlung werde nicht so unbillig
seyn , eine so edelmüthige Bitte der Kirche zurückzu¬
weisen , werde ihr keine privilegirte Stellung auf-
dringen wollen , von der sie gesteht , daß sie zu ih¬
rem Verderben gereiche.

Die Kirche sagt , sie wolle frei seyn von Pri¬
vilegien , erklärt , sie bedürfe keines irdischen Schu¬
tzes , denn sie habe den Schutz des Himmels ; sie be¬
dürfe keines Privilegiums einer irdischen Macht , denn
sie habe ein Privilegium von ihrem Stifter erhalten.

Mit Freuden begrüße er die Erklärung der Or¬
dinariate , er sehe daraus , daß die Kirche zhre Stel¬
lung erkenne ; welche cbarakterisirt ist in den Wor¬
ten Christi : »Mein Reich ist nicht von die¬
se  r W e l t . «

Doch hätten sich die Ordinariate einige Inkon¬
sequenzen zu Schulden kommen lassen ; so verlangen
einige noch immer die weltliche Macht zu ihrer Dis¬
position , ja sogar geistliche Strafhäuser ; sie verwah¬
ren sich gegen jedes Privilegium , und verlangen
gleichsam in einem Athemzuge , was einem Privilegium
aufs Haar ähnlich ist.

Man müsse annehmen , daß die Bischöfe entwe¬
der gegen ihre eigene Ueberzeugung gesprochen haben,
oder daß sie, sich nicht frei machen können , von der
süßen Gewohnheit , zu herrschen.

Es gehe ihnen wie allen Menschenkindern , wel¬
che die süße Angewöhnung der Jugend nicht gänzlich
abznlegen im Stande sind.

Die Freudenkelche dieser Welt sind vom bittern
Bodensätze nicht frei , nur die Freuden des Himmels
sind rein.

So lange die Kirche ihren Privilegien nicht ent¬
sagt , muß sie sich auch dem Staate unterstellen ; es
geht ihr wie jener Fee,  welche angezogen von den
Freuden der Welt sich mit einem Sterblichen ver¬
mählte , und dadurch gezwungen war,  alle Gebre¬
chen , alles Ungemach der Menschen mit zu ertragen.

Man fürchtet , die Religion werde dadurch ge¬
schwächt werden ; die Neligiösität werde abnehmen;
die Erfahrung strafe diese Behauptung Lüge . Es
gibt ein Land , wo die Religion , besonders die christ¬
liche Religion den meisten Einfluß hat , und dieses
Land ist das freieste auf dieser Welt , es ist , Nord-
Amerika.

Ein freier Staat kann der Religion nicht ent¬
behren , sie ist ihm notkstvendiger als dem absoluten
Staat ; wo das Volk frei , wo das Volk souverain
seyn will , wohin würde es da kommen , wenn es
nickt den Willen Gottes achtete?

Der Despotismus kann die Religion entbehren,
denn ihm sieben andere Mittel zu Gebothe ; wenn
der absolute Staat die Neligions - und Polizei -Jnsti - L
tute entwürdigte , wird der freie Staat sie achten /
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als die weise Lehrmeistern ! von Gott gesendet , um
sittliche Bürger zu erziehen.

So wird die Religion von dem religiösesten,
von dem souverainsten Volke geachtet . , Es vereini¬
gen sich Laien und Priester darin , daß die Tren¬
nung der Religion vorn Staate , in Amerika die Herr¬
schaft der Religion gegründet habe.

Es ist unbestreitbar , jeder Bund , den die Re¬
ligion mit der weltlichen Macht eingeht , ist ein lä¬
stiger , ein verderblicher , die Kirche wird dienstbar,
ihr Einfluß geht verloren , so bald sie sich darin ein¬
läßt . Es geht ihr wie einem schlechten Christen , der
das Zeitliche dem Himmlischen opfert . Stützt sich
die Religion auf die weltliche Macht , so muß sie
die Gefahren derselben theilen.

Nie ist dieses so bedenklich , als zur Zeit des
Umsturzes . Wenn die weltliche Macht unerschüttert
ist , dann wird auch die Gefahr der Kirche nicht be¬
merkbar , treten jedoch Schwankungen ein , dann wird
es schwer der Kirche , sich zurück zu ziehen , ohne ei¬
nen Schlag zu erleiden.

Die weltliche Macht geht in andere Hände über,
die Kirche kann mit der politischen Meinung verwech¬
selt , kann mit ihr verfolgt werden '. Darin liegt auch
der Erklärungsgrund , warum dis katholische Reli¬
gion bei einem großen Theile des Volkes nicht jene
Liebe , nicht jene Achtung findet , die sie nach ihrem
göttlichen Wesen verdient.

Nichts erschüttert so die Macht der Religion,
als das Privilegium.

Die Kirche steht nur dann fest / wenn sie auf
ihre eigene Kraft sich stützt.

Jede Vermälung der Religion mit der weltli¬
chen Macht , ist eine Herabsetzung ihrer Würde.

Er schließe hier seine Rede mit einer Geschichte,
nämlich:

Ein Maler , einer jener göttlichen Meister der
Kunst , schuf ein heiliges Bild , von himmlischen Zau¬
ber umflossen ; es strömmten die Menschen von weit
und breit herbei , um sich an seinem Anschauen zu er¬
freuen ; es kamen die Reichen und die Armen , die
Gelehrten und die Unwissenden , sie verweilten da im
seligen Anschauen , und nannten das Bild ein Gna¬
denbild.

Später kamen Andere , die erfaßten den Geist
nicht , der in diesen! Bilde wohnte , suchten den Zau¬
ber in den Farben , in dem Brette , auf dem es ge¬
malt war , und übermalten das Bild mit noch grel¬
leren Farben.

Dann kamen wieder Andere , befestigten einen
schweren Zepter in seiner Hand , nagelten eine gol¬
dene Krone ihm an 's Haupt , und umhingen den Leib
mit Hermelin.

Nun wollten die Kenner und die Gelehrten kein
Gefallen mehr finden an dem Bilde , und nur der
Landmann ergötzte sich noch daran . Die Gelehrten
und Kenner wollten nicht mehr glauben , daß dieses
Bild das Werk des Meisters sey.

Dieses Bild unserer Lieben Frau ist nun die
Kirche , wie sie aus der Hand ihres Meisters und
Stifters hervorging.

Die Krone ist die bischöfliche Mitra , das Sym¬
bol des Neichthums , der Macht , der Prärogative;
das Zepter ist das Sinnbild der weltlichen Herr¬
schaft und der Hermelin der Mantel des weltlichen
Schmuckes.

Man nehme hinweg die Zuthaten . die Geschenke
der Zeiten , und es wird wieder erscheinen das Bild
der Gnade ; das Ideal der Sehnsucht , ausstrahlend
Glück und Versöhnlichkeit i» alle Welt.

Diese Rede wurde mit lautem Beifalle ausge¬
nommen , und mau schritt jetzt zur Abstimmung , wie
hier folgt.

»Keine Neligionsgesellschaft ( Kirche ) genießt vor
der andern Gesellschaft Vorrechte , durch den Staat.

Niemand kann zu religiösen Feierlichkeiten über¬
haupt , oder insbesondere zu den ' Verpflichtungen ei¬
nes Kultus , zu welchem er sich nicht bekennt , vom
Staate gezwungen werden.

Eben so wenig darf zur Einhaltung von Ver¬
pflichtungen , die Jemand durch geistliche Weihe oder
Ordensgelübde übernommen hat , ein Zwang ange¬
wendet werden .«

So wurde nun jener von dem böhmischen Ab¬
geordneten Doktor Franz Brauner  gemachte An¬
trag , daß es dem Priester , dem Ordensprofeß frei
stehen müsse , aus dem geistlichen Stande zu treten
wie es ihm beliebe , angenommen , jener  aber , wel¬
cher Freiheit für die Kirche verlangte , verworfen.

Die nächste Sitzung war am 1. März bestimmt.
Man hatte also zur Berathung von vierzehn Para¬
graphen der Grundrechte schon zwei Monathe ver¬

braucht.

Da der Konstitutions -Entwurf , mit Abrechnung
der in die Verfassung aufzunehmenden Grundrechte,
134 Paragraphe zählte , und auch von jenen erst die
Hälfte berathen war , so hatte Se . Majestät der Kai¬
ser , der die baldige Vorlegung der Verfassung er¬
wartete , so hatten die Völker Oesterreichs die ange¬
nehme Aussicht , daß der Reichstag das Verfassungs¬
werk in etwa zwei Jahren  zu Stande gebracht
haben würde , während es das dringenste das unab-
werslichste Bedürfniß der Monarchie war , schnell zu
einer festen Gestaltung zu gelangen.

Am 1. März begann die Berathung über die
Verhältnisse zwischen S t a a t und Kir¬
che , namentlich in Bezug auf das Kir¬
chenvermögen und die Wahl der Kirche m
Vor st eher so wie die Bedingungen , unter
welchen Klöster und g e i st l i cke O r d e n f ort-
z u b e st e h e u oder a ufz uh ör en haben . «

So wenig , als die beiden früher » Artikel auf
dem Nechtsboden standen , und den unabweislichen
Rücksichten auf den Glauben und das Gefühl der
Katholiken , welche fünf Sechstheile der 38 Millio¬
nen Einwohner der österreichischen Monarchie aus¬
machten , eben so wenig stand dieser nachfolgende Ar¬
tikel auf dem Nechtsboden.
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Uebrigens kann man hier billig die sich durch
mehrere Sitzungen hinausdehnenden oft sehr leiden¬
schaftlichen Verhandlungen über diesen Artikel über¬
gehen , denn sie wurden nicht zu Ende geführt , da
ein großes — ein glückliches Ereigniß dazwischen trat.

In der Sitzung vom Z. Marz brach bei der
Verhandlung über die Verfügung des Finanz -Mini¬
steriums über die Niederlegung der Depositengelder
bei demselben , der Abgeordnete Franz Schusel¬
ka  die Gelegenheit — wie das Sprichwort sagt —
vom Zaune , und die ganze Galle seiner Parthei über
ein festes , entschlossenes , starkes , ihr also verhaßtes
Ministerium zu verspritzen.

Der rücksichtslose Redner suchte dem Ministe¬
rium den Ruhm der Kraft zu nehmen , nachdem er
mehr als andeutete , es werde von dem kaiserlichen
Feldmarschall Fürsten Windischgrätz  regiert , ja
er wagte sogar , die Politik , welche dieses Ministe¬
rium befolge , eine Politik der Rache zu nennen.

Zuletzt fiel der Redner noch in das Lächerliche,
nachdem er eben diesem Ministerium die Schuld gab,
es befolge eine Politik der Furcht ; weil es sogar
die Studentenröcke verfolge.

Diese und noch viele andere derartig gehäßige
Ausfälle fanden stürmischen Beifall von der linken
Seite des Hauses . Ein einziger Abgeordneter ließ
sich in eine Widerlegung der maßlosen Anschuldigun¬
gen , ein , aber er brachte keinen großen Eindruck
auf die versammelten Reichstagsmitglieder hervor.

Inzwischen hatte der Konstitutions -Ausschuß den
Konstitutions -Entwurf beendet , und es wurde der
Antrag , daß derselbe am 15 . März gelesen werden
solle einstimmig unterstützt , und folglich auch ange¬
nommen.

Es war dieser jener Tag,  an welchem , nach
dem Anträge des Abgeordneten Franz Schusel¬
ka,  der mit allgemeiner Zustimmung von dem Hause
angenommen worden war , nämlich , daß dre Ver¬
fassung an diesem Tage beschworen werden soll

Es wurde ferner beschlossen , den Konstitutions-
Entwurf in den Abtheilungen zu berathen , und in
der Reichstagssitzung vom 6 . März wurde die näch¬
ste Sitzung für den 15 . März angesagt.

Wie leicht konnte aber inzwischen die Mehrzahl
sich nicht einigen , den Entwurf diesen Tag in Bausch
und Bogen anzunehmen?

Es ' war nämlick der fünfzehnte März , der Jah¬
restag , an welchem Kaiser Ferdinand  seinen Völ¬
kern eine Konstitution bewilligt hatte.

Wollte aber etwa der sich als souverain betrach¬
tende Reichstag diesen Jahrestag durch Verleihung
einer Konstitution verherrlichen?

Es wurde für den 15 . Marz ein feierlicher Got¬
tesdienst angesagt , und die Mitglieder von dem Prä¬
sidenten eingeladen , sich diesen Tag um 9 Uhr Mor¬
gens zu versammeln.

Der Entwurf dieser Konstitutions -Urkunde , zu
dessen Berathung seit dem 16 . Jänner 1849 nahe
bei 50 Sitzungen gebraucht wurden , und dessen

Druck jetzt vorbereitet wurde , damit er sich baldigst
in den Händen der Mitglieder zur genauen und stren¬
gen Prüfung befinde , war folgenden Inhalts.

„Das Ataatsgebiet unv Dessen Gintheilung.

§ . 1. Das Kaiserthum Oesterreich ist eine un-
theilbare konstitutionelle Erb -Monarchie.

§ 2 . Die Länder des Kaiserreichs , für welche
diese Konstitution zu gelten hat find . Das Königreich
Böhmen — das Königreich Galizien und Lodomerien
sammt Krakau — das Königreich Dalmatien — das
Erzherzogthnm Oesterreich unter der Enns — das
Erzherzogthum Oesterreich ob der Enns ohne Jnn-
viertel — das Herzogthum Salzburg sammt den Jnn-
viertel — das Herzogthnm Steiermark — das Her¬
zogthum Kärnthen — das Herzogthum Kram — bas
Herzogthum Schlesien — die Markgrafschaft Mäh¬
ren — die gefürstete Grafschaft Tirol sammt Vorarl¬
berg — das Küstenland — die Bukowina.

§ . 3 Galizien und Lodomerien sammt Krakau
wird m zehn — Böhmen in neun — Mähren in
vier — Oesterreich unter der Enns in drei — Tirol
sammt Vorarlberg in drei ( nämlich Dentschtirol , Wä-
lischtirol und Vorarlberg ) — Steiermark in zwei
Kreise getheilt . Die Abgrenzung dieser Kreise wird
mit möglichster Rücksicht auf Nationalität durch ein
Neichsgesetz festgestellt . Ein jedes der übrigen Neichs-
länder bildet einen Kreis.

§ . 4 . Die Reichsländer stehen zu einander im
Verhältnisse der vollen Gleichberechtigung zum ganzen
Kaiserstaate , aber im Verhältnisse untrennbarer or¬
ganischer Bestandtheile.

§ . 5 . Jedem Neichslande bleibt die Autonomie
(Selbstgesetzgebung oder Willensfreiheit ) innerhalb
der durch diese Konstitution festgesetzten Schranken
und die Integrität ( Unverletztheit ) seines Ge bieths
gesichert.

8 . 6 . Die Aufnahme eines neuen Landes , in
den Neichsverband , für welchen diese Konstitution gilt,
kann ohne Zustimmung der gesetzgebenden Neichsge-
walt nicht erfolgen.

Die staatsbürgerlichen Grunvrechte

Enthalten die Paragraphe von 7 bis 32 von
welchen bereits schon Erwähnung gemacht worden ist.

Die Wegierungsgewalten überhaupt.

§ . 33 . Alle Negierungsgewalten dürfen nur auf
die , in dieser Konstitution festgesetzte Weise ausgeübt
werden.

§ . 34 . Die Regierungsgewalten sind bezüglich
des Umfanges
u) die Central - oder Negierungsgewalten , welche

sich auf das ganze Reich und
b) die Landesgewalten , welche sich auf ein einzel¬

nes Reichsland erstrecken.
Im Zweifel über Competenz der Reichs - und der Landes - Lü
gemalten spricht die Vermuthung für die Centralgewalt.
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§ . 35 . Die gesetzgebende Reichsgewalt wird vom
Kaiser gemeinschaftlich mit dem Reichstage , und die
jedem Lande überlassene gesetzgebende Gewalt vom
Kaiser als Landes -Oberhaupt gemeinschaftlich mit dem
Landtage oder dem Kreistage ausgeübt.

§ . 36 . Das Recht , Gesetze vorzuschlagen hat
jeder Theilnehmer an der gesetzgebenden Gewalt.

8 - 37 . Die authentische Auslegung der Gesetze
gebührt nur der gesetzgebenden Gewalt.

8 - 38 . Die vollziehende Gewalt steht dem Kai¬
ser allein zu , und wird durch verantwortliche Mini¬
ster ausgeübt.

§ . 39 . Die richterliche Gewalt wird im ganzen
Reiche nach gleichen Gesetzen von unabsetzbaren Rich¬
tern im Namen des Staats -Oberhauptes gehandhabt.

Die Reichs - Central - Gewalt.

Der Kaiser.

§ . 40 . Die österreichische Kaiserkrone ist nach
dem Grundsätze der pragmatischen Sanktion vom Jahre
1713 im Hause Habsburg - Lothringen  erblich.

8 41 . Die dem Kaiser zustehenden Rechte und
Gewalten sind durch die Konstitution festgestellt.

8 - 42 . Die Person des Kaisers ist geheiligt und
unverletzlich ; es ist für die Ausübung der Negierungs¬
gewalt nicht verantwortlich.

§ . 43 . Der Kaiser legt nach' erfolgter Annahme
dieser Konstitution und jeder Nachfolger unmittelbar
nach seinem Regierungs -Antritte vor dem versammel¬
ten Reichstage folgenden Eid ab:

»Ich schwöre die Konstitution des Reiches fest
und unverbrüchlich zu halten , und in Uebereinstim-
mung mit derselben und den Gesetzen zu regieren.
So wahr mir Gott  helfe . «

8 . 44 . Kein Negierungsakt des Kaisers , hat
Kraft , wenn er nicht von einem Minister gegenge¬
zeichnet ist. Die Gegenzeichnung macht ben Minister
für .diesen Akt verantwortlich.

8 - 45 . Der Kaiser ernennt und entläßt die Mi¬
nister und besetzt alle Staats -Aemter unter Beobach¬
tung der durch die Konstitution und die Gesetze fest¬
gestellten Bestimmungen . Er führt den Oberbefehl
über die Land - und Seemacht.

8 . 46 . Der Kaiser sanktionirt die Gesetze, macht
sie bekannt , und trifft die zu deren Vollziehung nö-
thigen Anordnungen , ohne jemals diese Gesetze sus-
pendiren , oder Einzelne von deren Befolgung -be¬
freien zu können.

§ . 47 . Der Kaiser erklärt Krieg , schließt Bünd¬
nisse , Friedens - und Handelsverträge , und bringt sie,
sobald es thunlich ist , unter Beifügung der nöthigen
Mittheilungen zur Kenntniß des Reichstages.

8 - 48 . Handels - und alle anderen Staatsver¬
träge , welche den Staat belasten , oder einzelnen
Staatsbürgern Verpflichtungen auflegen , treten erst
dann in Kraft , wenn sie die Zustimmung des Reichs¬
tages erhalten.

8 > 49 . Der Kaiser eröffnet und schließt den
Reichstag . Er hat das Recht , denselben auch außer
der bestimmten Zeit zusammen zu berufen , zu verta¬
gen , und entweder eine oder beide Kammern aufzu¬
lösen.

8 - 50 . Die Vertagung des Reichstages darf die
Frist eines Monats nicht überschreiten , und kann
während derselben Sitzungsperiode ohne Zustimmung
des Reichstages nicht wiederholt werden . Die Auf¬
lösung der einen Kammer hat die Vertagung der an¬
dern Kammer bis zum Zusammentritte der ncuge-
wählten Kammer zur Folge.

8 - 51 . Jede Auflösung einer oder beider Kam¬
mern muß von einer Verordnung zur Vornahme
neuer Wahlen unmittelbar und in der Art begleitet
seyn , daß der neuerliche Zusammentritt des Reichs¬
tages nicht später als innerhalb dreier Monate , vom
Tage der Auflösung an gerechnet , erfolge . Die Auf¬
lösung darf binnen Jahresfrist nicht wiederholt werden.

8 - 52 . Der Kaiser hat das Recht , die Stra¬
fen , welche von den Richtern ausgesprochen werden,
zu erlassen , oder zu mildern , vorbehaltlich der Be¬
stimmungen in Betreff der Minister.

8 . 53 . Er verleiht Orden , Titel und Auszeich¬
nungen , ohne irgend ein Vorrecht an diese Verlei¬
hungen knüpfen zu dürfen.

8 - 54 . Der Kaiser allein hat das Recht , nach
den Bestimmungen des Gesetzes , Münzen schlagen zu
lassen.

8 - 55 . Nach jedem Regierungs -Antritte wird
die Civilliste des Kaisers für seine ganze Regierungs¬
dauer durch den Reichstag festgesetzt . Apanagen und
Ausstattungen der Mitglieder des Kaiserhauses wer¬
den von Fall zu Fall durch ein Gesetz bestimmt.

8 - 56 . Im Falle des Ablebens des Kaisers,
hat der Reichstag innerhalb vier , wenn aber eine
oder beide Kammern aufgelöst sind , längstens binnen
sechs , vom Todestage des Monarchen zu berechnenden
Wochen zusammen zu treten.

8 . 57 . Vor Ablegung des Konstitutions -Eides
kann der neue Monarch keine Negierungsgewalt aus¬
üben . . Ist der Reichstag beim Ableben des Kaisers
nicht versammelt , so vertritt die vom Thronfolger
eigenhändig , im Beiseyn des obersten Reichsgerichts
gefertigte , und vom Letzteren entgegen genommene
Eidesformel indessen die Stelle des sodann vor dem
Reichstage wirklich abzulegenden Eides.

8 . 58 . Der Thronfolger ist nach dem zurückge¬
legten achtzehnten Lebensjahre großjährig . '

8 - 59 . Ist der Kaiser minderjährig , oder in
der Unmöglichkeit zu regieren , so wird eine Regent¬
schaft eingesetzt . In diesem Falle hat der Reichs¬
tag , wenn er nicht schon versammelt wäre , inner¬
halb der im H. 56 festgesetzten Frist zur Wahl einer
Regentschaft zusammen zu treten , bis dahin hat das
bestehende verantwortliche Ministerium die laufenden
Geschäfte fortzuführen.

8 - 60 . Die Regentschaft kann nur einer Per-
spn , und zwar so lange ein regierungsfähiger kaiser¬
licher Prinz vorhanden ist , nur einem solchen über?
tragen werden . Der Regent wird von den in eine

IV — 11
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Versammlung vereinigten Kammern des Reichstages
mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt.

§. 6 l . Der Regent tritt erst nach Ablegung
des Konstitutionseidesin das Recht ein, die verfas¬
sungsmäßigen Regierungsgewalten des Kaisers aus¬
zuüben.

§. 62. Während der Regentschaft, kann keine
die Rechte der Krone schmälernde Veränderung in
der Konstitution vorgenommen werden.

§ . 63. Der Kaiser darf sich ohne Bewilligung
des Reichstages nicht länger als zwei Monate in ei¬
nem Jahre im Auslande aufhalten, und muß in ei¬
nem solchen Falle von einem verantwortlichen Mini¬
ster begleitet seyn.

Die Neichs- Minister
§. 64. Die Leitung der Reichs-Negierung liegt

dem Reichs-Ministerium ob.
Die Ernennung der Reichs-Minister, die Be¬

stimmung ihrer Zahl und die Vertheilung der Ge¬
schäfte unrer die Ministerien steht dem Kaiser allein zu.

§. 65. Die Minister sind für ihre Amtsführung
verantwortlich.

§. 66. Kein Mitglied der kaiserlichen Familie,
und Niemand, der nicht österreichischer Staatsbürger
durch Geburt ist, kann Minister werden.

§. 67. Die Minister haben Zutritt zum Reichs¬
tage, und müssen auf ihr Verlangen jedesmal gehört
werden. Die Kammern können die Anwesenheit der
Minister fordern. Stimmenrecht hat ein Minister nur
in jener Kammer, deren Mitglied er ist.

§. 68. Der Kaiser kann die Minister der Ver¬
antwortlichkeit nicht entheben.

§. 69. Die Minister können nur durch einen
Kammerbeschluß in Anklagestand versetzt werden, und
zwar wegen jedes Mißbrauches ihrer Amtsgewalt,
besonders aber wegen Verletzung der Verfassung, we¬
gen Hochverrath oder Bestechung.

§. 70 Der Kaiser kann einen vom obersten
Reichsgerichte verurtheilten Minister nur auf Anlan¬
gen der anklagenden Kammer begnadigen.

§. 71. Die näheren Bestimmungen über die
Verantwortlichkeit der Minister, über das Verfahren
bei der Anstellung der Klage und über die zu ver¬
hängenden Strafen , enthält ein besonderes Reichsge¬
setz.' welches als ein Bestandtheil der Konstitution zu
gelten hat.

§ . 72. Die Bildung eines dem Ministerium be-
rathend zur Seite stehenden Reichsrathes, und die
Normirung seiner Wirksamkeit, wird einem besonde¬
ren Neichsgesetze Vorbehalten.

Der Neichstag.
§. 73. Der Reichstag besteht aus zwei Kam¬

mern, der Volks- und der Länder-Kammer.
§. 74. Der Reichstag tritt regelmäßig jedes

Jahr am 15. des Monats März zusammen, wenn
ihn der Kaiser nicht früher einberuft.

§. 75. Die Mitglieder der beiden Kammern
vertreten die Gesammtheitder Länder, für welche

diese Konstitution Giltigkeit hat ; dürfen sie keine In¬
struktionen annehmen, und ihr Stimmrecht nur per¬
sönlich ausüben.

§. 76 . Die Sitzungen beider Kammern sind öf¬
fentlich. Ausnahmsweise kann eine nichtöffentliche
Sitzung stattstnden, wenn entweder der Präsident,
oder in der Volkskammer wenigstens zwanzig, in der
Länderkammer wenigstens zehn Abgeordnete es ver¬
langen, und nach Entfernung der Zuhörer die Ma¬
jorität sich dafür entscheidet.

§. 77. Jede Kammer hat das Recht, allein
über die Giltigkeit der Wahl ihrer Mitglieder zu
entscheiden.

78 . Wenn ein Mitglied des Reichstages ein
besoldetes Staalsamt annimmt, oder wenn ein in
den Reichstag gewählter Staatsbeamter in eine hö¬
here Dienstes-Kategorie tritt , außer der graduellen
Vorrückung einen höhern Gehalt , oder eine Perso¬
nalzulage erhält , so muß er sich einer neuen Wahl
unterziehen.

§. 79. Keinem gewählten öffentlichen Beamten
darf der nöthige Urlaub versagt werden.

§. 80. Niemand kann gleichzeitig Mitglied bei¬
der Kammern seyn.

81. Kein Abgeordneter kann für seine Wirk¬
samkeit als solcher gerichtlich verfolgt, oder zur Re¬
chenschaft gezogen werden.

§. 82 Kein Abgeordneter darf vom Tage der
Einberufung des Reichstages, und während der Dauer
der Sitzungsperiode, ohne ausdrückliche Zustimmung
der Kammer, welcher er angehört, gerichtlich ver¬
folgt oder verhaftet werden, außer im Falle der Er¬
greifung auf frischer That.

Wenn es die Kammer verlangt, muß der Ver¬
haft aufgehoben, oder die Verfolgung für die ganze
Sitzungsperiode aufgeschoben werden.

§. 83 . Jedes Mitglied des Reichstages erhält
Taggelder und eine Reise-Entschädigung nach den Be¬
stimmungen eines besonderen Gesetzes. Kein Mitglied
darf auf diese Bezüge verzichten, oder in vorhinein
zu Gunsten dritter Personen darüber verfügen.

§. 84. Jede Kammer wählt ihren Präsidenten
und die übrigen Funktionäre für die ganze Dauer
einer Sitzungsperiode.

§. 85. Zur Giltigkeit eines Beschlusses ist in
jeder Kammer die Anwesenheit der Mehrzahl ihrer
Mitglieder und die absolute Stimmenmehrheitder An¬
wesenden nothwendig. Abweichende Bestimmungen hin¬
sichtlich der von jeder Kammer vorzunehmenden Wah¬
len bleiben der Geschäftsordnung Vorbehalten.

§. 86. Nur durch Uebereinstimmung beider Kam¬
mern kommt ein Reichstagsbeschluß zu Stande.

§. 87. Ertheilt der Kaiser einem Neichstags-
beschluße die Sanktion , so tritt derselbe als Reichs¬
gesetz in volle Kraft.

Wird die Sanktion nicht ertheilt, so darf der¬
selbe Gesetzvorschlag in der nämlichen Sitzungs-Pe-

. riode nicht wieder vorgebracht werden.
Die Erklärung der Krone über die Sanktion

eines Reichstagsbeschlusses, muß jedenfalls vor dem



Schluffe der Sitzungsperiode erfolgen , in welcher er
gefaßt wurde.

8 88 . Wird derselbe Gesetzvorschlag in der fol¬
genden ordentlichen Jahressitzung abermals unverän¬
dert angenommen und wieder nicht sanktionirt , so
muß der Reichstag aufgelöst werden.

Nimmt der neu zusammengetretene Reichstag den¬
selben Gesetzvorschlag wieder unverändert an , so darf
die kaiserliche Sanktion nicht verweigert werden.

§ . 89 . Jede Kammer hat das Recht , Behufs
ihrer Information zur Untersuchung von Thatsachen
Kommissionen zu ernennen.

§ . 90 . Petitionen darf der Reichstag nur an¬
nehmen , wenn sie ' der Kammer durch ein Mitglied
überreicht werden.

Die persönliche Ueberreichung von Bittschriften,
und die Annahme von Deputationen ist unzulässig.

§ . 91 . Jede Kammer hat das Recht , von den
Ministern Auskünfte zu verlangen , Erhebungen durch
dieselben zu veranlassen , und ihnen Petitionen zur
Erledigung zu überweisen oder zur Beachtung zu em¬
pfehlen.

§ . 92 . Jedem Mitglieds des Reichstages steht
das Recht zu , die Minister zu interpslliren.

§ . 93 . Die nähern Bestimmungen über den Ge¬
schäftsgang , den wechselseitigen und den Außenver¬
kehr der beiden Kammern , werden durch die Ge¬
schäftsordnung geregelt.

Die ^ olks - Kammer.
8 94 . Die Volks -Kammer besteht aus 360 Ab¬

geordneten . Die im Wahlgesetze zu bestimmenden
größer » Orte sammt ihrem Weichbilde senden achtzig,
die übrige Bevölkerung aber zweihundert achtzig Ab¬
geordnete.

8 - 95 . Das aktive Wahlrecht steht jedem öster¬
reichischen Staatsbürger zu , welcher

a) das vier und zwanzigste Lebensjahr vollendet hat,
b) sich im vollen Genüsse der staatsbürgerlichen Rechte

befindet und
c) eine direkte Steuer in dem von Wahlgesetze be¬

stimmten Minimum entrichtet , oder einen Pacht
oder Miethzins zahlt , von welchem eine direkte
Steuer gleichen Betrages entfällt . Das im Wahl¬
gesetze festzustellende Minimum der direkten Steuer
darf den Betrag von fünf Gulden CM . nicht

übersteigen.
8 - 96 . Die Wahlen geschehen direkt und mit

einer relativen Stimmenmehrheit von wenigstens ei¬
nem Viertheile der Stimmenden . Jeder Kreis ist,
mit Ausscheidung der zur eigenen Vertretung berech¬
tigten Orte , durch das Wahlgesetz , je nach der Größe
seiner Bevölkerung , in solche Wahlbezirke zu theilen,
daß in jedem Bezirke wenigstens zwei und höchstens
drei Deputirte zu wählen sind.

§ . 97 . Die Erfordernisse des passiven Wahl¬
rechts ( der Wählbarkeit ) sind.

a ) das österreichische Staatsbürgerrecht,
b) der Vollgenuß der staatsbürgerlichen Rechte,
o) ein Alter von wenigstens acht und zwanzig Jah¬

ren und

ü) der ordentliche Wohnsitz von wenigstens einem
Jahre im Reiche.

8 98 . Die Legislaturs -Periode der Volks -Kam¬
mer wird auf drei Jahre festgesetzt.

Die Länder - Kammer.

8 . 99 . Die Länder -Kammer besteht:
a) Aus je sechs Abgeordneten jedes einzelnen Reichs¬

landes , welche durch die Landtage gewählt wer¬
den ; und

b) aus je einem durch den Kreistag zu wählenden
Abgeordneten jedes Kreises der Länder , welche
aus zwei oder mehreren Kreisen bestehen.

8 - 100 . Die Abgeordneten der Länder -Kammer
werden auf sechs Jahre gewählt . Alle drei Jahre
hat die Hälfte der Abgeordneten eines jeden Reichs --
landes und die Hälfte der Kreis -Abgeordneten aus¬
zutreten.

8 - 101 . Als Abgeordneter in die Länder -Kam¬
mer ist derjenige wählbar , welcher die Erfordernisse
der Wählbarkeit in den Landtag und das drei und
dreißigste Lebensjahr vollendet hat . .

Die Landesregierungs - Gewalt.

Die Landes - Verwaltung.

8 - 102 . An der Spitze der Verwaltung eines
jeden Neichslandes steht ein , vom Kaiser ernannter,
dem Reichs -Ministerium für den Vollzug der Reichs¬
gesetze und für die Ausübung der Neichsregierungs-
gewalt verantwortlicher Chef , welcher in Reichslän¬
dern , die aus zwei , oder mehreren Kreisen bestehen,
Statthalter,  in Reichsländern die aus einem
Kreise bestehen , Landeshauptmann (Gouver¬
neur ) genannt wird.

8 . 103 . Ob und in welcher Art dem Statt¬
halter , ohne die Einheit des Reiches und die Kompe¬
tenz der Centralgewalt zu beirren , für den Vollzug
der Landesgesetze verantwortliche und vom Kaiser zu
ernennende Statthaltereiräthe beizugeben sind , bleibt
den betreffenden Landesverwaltungen Vorbehalten.

8 - 104 Der Landeshauptmann ( Gouverneur ) ,
der Statthalter , oder im Falls ihm verantwortliche
Näthe zur Seite stehen , das kontrasignirende Mitglied
des Sratthaltereirathes ist dem Landtage für den
Vollzug der Landesgesetze verantwortlich.

Wo verantwortliche Statthaltereiräthe bestehen,
hat kein , die Vollziehung der Landesgesetze betreffen¬
der Akt des Statthalters eine Giltigkeit ohne Gegen¬
zeichnung eines verantwortlichen Sratthaltereirathes.

8 - 105 . Der Landtag hat das Recht , den Lan¬
deshauptmann , den Statthalter oder die Statthal¬
tereiräthe in Anklagestand zu versetzen z die Aburtei¬
lung steht aber dem obersten Reichsgerichte zu.

8 « 106 . Der Landeshauptmann , der Statthal¬
ter und die Statthaltereiräthe haben Zutritt in den
Landtag , und müssen auf ihr Verlangen angehört
werden . Der Landtag kann deren Gegenwart for¬
dern.



§ . 107 . Der Statthalter oder der Landeshaupt¬
mann hat alle in den Geschäftskreis der Reichs -Mi¬
nisterien des Innern , des Unterrichts und Kultus ge¬
hörigen Angelegenheiten im Namen des betreffenden
Ministeriums unmittelbar zu erledigen.

In Angelegenheiten der Universitäten und poli-
technischen Institute hat er sich jedoch früher mit dem
Reichs -Ministerium in das Einvernehmen zu setzen.

§ . 108 . Welche , in andere Reichs -Ministerien
einschlagende Angelegenheiten der Statthalter oder der
Landeshauptmann im Namen des Reichs -Ministeriums
unmittelbar , oder in wichtigeren Fällen nach eingehol¬
ten Weisungen zu erledigen berechtigt sey , bleibt der
weiteren Organisation der Länderverwaltungen Vor¬
behalten

§ . 109 . Die Bestimmungen über die Beamten,
welche in jedem Reichslande für die zur selbstständi¬
gen gesetzgebenden Gewalt der Landtage gehörigen
Geschäfte zu bestellen sind , bleiben der Landesverfas¬
sung und der Landesgesetzgebung Vorbehalten.

Die Lanvtage.

§ . 110 . Jedes Reichsland hat das Recht , ei¬
nen eigenen Landtag abzuhalten.

F . III . Die durch konstituirende Landtage fest¬
zustellenden Landes -Verfassungen treten erst dann in
Kraft , wenn sie von der gesetzgebenden Neichsgewalt
bestätigt worden sind.

Dasselbe gilt auch von einer später vorzunehmen¬
den Revision des Landes -Verfassung ; jedoch darf diese
Bestätigung vom Reichstage nicht verweigert werden,
wenn die Bestimmungen derselben mit den in der
Reichs -Konstitution aufgestellten Grundsätzen nicht im
Widerspruche stehen.

§ . 112 . In den Landesverfassungen sind fol¬
gende grundgesetzliche Bestimmungen festzuhalten:

a ) Die Abgeordneten sind nach der Volkszahl , vor¬
behaltlich der Bestimmungen über die besondere
Vertretung größerer Orte , direkt zu wählen.

b ) Für das aktive und passive Wahlrecht dürfen,
außer einem einjährigen ordentlichen Wohnsitze im
betreffenden Reichslande , keine anderen oder grö¬
ßeren Beschränknngen festgestelltv werden , als das
Gesetz für die Wahlen zur Volkskammer anordnet.

<0 Die Wahlbezirke sind mit möglichster Berücksich¬
tigung der Nationalität zu bilden.

c>) Die Verhandlungen sind öffentlich unter Anerken¬
nung der gleichen Berechtigung der Landessprachen.

«) Der den Landesgewalten durch diese Konstitution
zuerkannte autonome Wirkungskreis darf nicht
überschritten werden.

§ . HZ . Reichsländern von gemischter Nationa¬
lität bleibt Vorbehalten , eine Institution in die Lan¬
des Verfassung aufzunehmen , durch welche Angelegen¬
heiten von rein nationeller Natur nach Art eines
Schiedsgerichts zu entscheiden sind.

§ . 114 . Zur selbstständigen gesetzgebenden Ge¬
walt der Landtage gehören:

s ) Das Landes -Finanzwesen ; und zwar die Verfü¬
gung mit den Landesfonden und Landesgütern , —

die Landes -Auflagen zur Deckung der Landes Aus¬
gaben ; — das Landesschuldenwesen ; — die Fest¬
setzung des jährlichen Landesbudgets ; — die Ab¬
nahme , Prüfung und Erledigungen der Landes¬
rechnungen . —

b ) Politische Landes -Augelegenheiten und zwar die
Beförderung der Künste und Wissenschaften , — .die
Ueberwachung der frommen Stiftungen , — das
Armenwesen , die Kranken - und Humanitäts -An¬
stalten , — Gesinde - Feuerlösch - und Bau -Ord¬
nungen.

e) Staatswirthschaftliche Angelegenheiten , nämlich
die Hebung der Urproduktion des Gewerbsfleißes
und des Verkehrs im Innern des Landes , —
die Errichtung von Sparkassen , Leihanstalten und
Hypothekenbanken , — das Landes - Kommunika¬
tionswesen durch Straßen und Kanäle , dann Fluß¬
regulirungen und sonstige Wasserbauten — öffent¬
liche Bauten zu Landeszwecken.

§ . 115 . Der Landtag hat ferner innerhalb der,
durch Reichsgesetze festgestellten Beschränkungen zu re¬
geln ; nämlich das Unterrichts - und Volkserziehungs¬
wesen —̂ die Kulturs - und kirchlichen Angelegenhei¬
ten — die Landespolizei in allen im H. 114 nicht
aufgeführtcn Zweigen.

§ . 116 . Der Landtag Hai ferner alle jene in-
nern Angelegenheiten zu regeln , welche ihm durch
Reichsgesetze zugewiesen werden.

§ . 117 . Landtags Beschlüsse erhalten erst durch
die Sanktion des Kaisers die Kraft verbindender Lan¬
desgesetze.

§ . 118 . Der Landtag ist berechtigt , von der
Regierung Aufschlüsse über alle Zweige der Landes¬

verwaltung zu verlangen , Petitionen an - und in Ver¬
handlung zu nehmen , Untermchungs Kommissionen an¬
zuordnen , Adressen an den Kaiser und den Reichstag
so wie Zuschriften an die Landtage anderer Reichs¬
länder zu richten.

§ . 119 . Die Landtage werden vom Kaiser in
der Regel jährlich am 15 . November in den Sitz der
Landes -Regierung einberufcn , und vom Landeschef
mit einer umständlichen Botschaft eröffnet.

Die Landtage dürfen nicht gleichzeitig mit dem
Reichstage ihre Sitzungen halten.

K. 120 Die Legislationsperiode jedes Land¬
tages wird auf drei Jahre festgesetzt . Dem Kaiser
steht das Recht zu , den Landtag unter Ausschreibung
neuer Wahlen aufzulösen.

§ 121 . Die Auflösung der Länderkammer des
Reichstages hat die Auflösung sämmtlicher Landtage
zur Folge . ^

§ . 122 . Die Bestimmungen der Paragraph ? 75.
76 . 77 . 78 . 79 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . und 90 . haben
in ihrer Wesenheit auch für die Landtage zu gelten.

Die Kreistage unv Siemeinven.

§ . 123 . Die Kreistage werden aus Abgeordne¬
ten des betreffenden Kreises gebildet , die gleichzeitig
mit den Landtags Abgeordneten auf dieselbe Weise
und Dauer in doppelter Anzahl gewählt werden.
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Sollte nach dieser Bestimmung die Anzahl der
Abgeordneten eines Kreises größer ausfallen als die
Gesainmtzahl der Abgeordneten des betreffenden Land¬
tages , so hat es bei der einfachen Anzahl zu ver¬
bleiben.

§ . 124 . Die Kreistage werden durch den Lan¬
deschef zu der ordentlichen Jahressitzung am 15 . Ok¬
tober nach dem Sitze der Kreisregierung berufen.

Außerordentliche Sitzungen werden durch den
Kreischef nach eigenem Ermessen , oder über Auffor¬
derung eines Drittheils der Kreis -Abgeordneten an¬
beraumt.

§ . 125 . In den Wirkungskreis der Kreistage
gehören.

») Gemeinde -Angelegenheiten und zwar — die Ent¬
wertung der Gemeinde -Ordnung unter Beobach¬
tung des Reichsgemeinde -Gesetzes so wie die Be¬
stätigung der Statuten der einzelnen Gemeinden.
Die Ueberwachung und Kontrolle aller Gemeinden
in der Gebabrung mit dem Stammvermögen . —
Die Entscheidung über alle Streitigkeiten zwi¬
schen Gemeinden oder Gemeindegliedern und Vor¬
ständen im Berufungswege nach den Bestimmungen
des Gemeindegesetzes . — Die Entscheidung über
Heimathsrechte und verweigerte Aufnahme eines
Staatsbürgers in den Gemeindeverband.

Gegen die Entscheidung des Kreises in Gemein¬
de-Angelegenheiten ist keine weitere Berufung zu-
läßig.

b) Die Kreisstraßen und sonstigen Kreis -Kommuni¬
kationsmittel.

e.) Die Errichtung von Sparkassen und Leihanstalten,
st) Die Besorgung aller Angelegenheiten , welche nur

die Kreisgemeinde oder mehrere Bezirke demselben
betreffen.

§ . 126 . Außerdem wird dem Kreistage , wenn
er es im Interesse des Kreises für nothwendig fin¬
det , innerhalb der Schranken der Reichs - und Lan¬
desgesetze zur Regelung und Verwaltung überlassen.

s ) Das Volks -Unterrichts - und Erziehungswesen mit
dem Rechte - der Bestimmung der Unterrichtsspra¬
che und -der Sprachgegenstände , jedoch mit gleich
gerechter Beachtung der Sprachen des Kreises.

b) das Armenwesen,
e ) die Kranken - und Humanitäts -Anstalten,
st) die lokalen frommen Stiftungen,
o) die Anstalten zur Hebung des Ackerbaues.

§ . 127 . Die Kreistage haben das Recht , Kreis-
Auflagen zur Bestreitung der Kreisbedürfnisse zu er¬
heben.

§ . 128 . In jenen Neichsländern , die nur ei¬
nen Reichskreis bilden , hat der Landtag zugleich die
Funktionen des Kreistages.

§ . 129 . Dem Landeschef steht das Recht zu,
Kreistage , die nicht zugleich Landtage sind , unter
Ausschreibung neuer Wahlen aufzulösen.

§ . 130 . Den Gemeinden wird die Selbstbestim¬
mung in allen Angelegenheiten , welche ausschließlich
das Gemeinde -Interesse betreffen , und deren Selbst¬
verwaltung innerhalb der durch das Neichs -Gemeinde-

gesetz und durch die Gemeinde -Ordnungen festgesetz¬
ten Grenzen zuzusichern.

§ 131 . Das Gemeindegesetz muß jeder Ge¬
meinde als unveräußerliche Rechte gewährleisten:

a ) die freie Wahl ihrer Vorsteher und Vertreter
b) die Aufnahme neuer Mitglieder in den Gemein¬

de Verband,
e ) die selbstständige Verwaltung ihrer Angelegenhei¬

ten und die Handhabung der Orts -Polizei,
st) die Veröffentlichung ihres Haushaltes und in der

Regel Oeffentlichkeit der Verhandlungen.
Die Beschränkungen des Rechtes , die Aufnah¬

me in den Gemeinde -Verband zu verweigern und des
Rechtes , das Gemeindegut oder das Stammvermö¬
gen der Gemeinde zu veräußern oder zu belasten,
enthält das Gemeindegesetz.

Die richterliche Gewalt.

§ . 132 . Die Gerichtsbarkeit wird selbstständig
durch vom Staate bestellte Gerichte ausgeübt.

Kabinets und Ministerial -Justi ; ist unstatthaft.
Patrimonialgerichte dürfen nicht bestehen.
§ . ! 33 . Die Organisation der Gerichte , die

Feststellung der Gehalte der Mitglieder des Richter¬
standes , die Bestimmung derjenigen höheren Gerichts¬
posten , welche der Monarch nach früher veröffentlich¬
ten Kandidatenlisten besetzt , und die Art und Weise
der Bildung dieser Kandidatenlisten wird durch ein
organisches Gesetz geregelt.

§ . 134 . Besondere Gesetze bestimmen die Ein¬
richtung in den Wirkungskreis der Militär -, Han¬
dels -, Wechsel, - See - und Berggerichte.

§ . 135 . Die Richtep werden auf Lebenszeit er¬
nannt . Sie können nur durch einen Urtheilsspruch
des obersten Reichsgerichts von ihrem Amte entfernt,
oder an Rang und Gehalt beeinträchtigt , suspendirt
und nur mit ihrer eigenen Zustimmung an einen an¬
deren Posten versetzt werden.

§ 136 . Kein Richter darf neben seinem Amte
noch eine besoldete Stelle von der Regierung an-
nehmen

§ . 137 . Rechtspflege und Verwaltung sollen ge¬
trennt , und von einander unabhängig seyn.

Der Sicherheitsbehörde steht keine Gerichtsbar¬
keit zu.

Ueber Competenzkonflikte zwischen den Gerichts¬
und Verwaltungsbehörden entscheidet ein durch das
Gesetz zu bestimmender Gerichtshof.

§ . 138 . Wegen Verletzung der , durch die Kon¬
stitution festgestellten staatsbürgerlichen Rechte durch
Bedienstete des Staats in Ausübung ihrer Amtsge¬
walt , kann der Verletzte durch eine Civil -Klage vom
Staate volle Genugthuung fordern.

Diese Civil -Klage schließt die strafrechtliche Ver¬
folgung des Schnldtragenden nicht aus.

§ . 139 . Am Sitze der Central -Regierung be¬
steht das oberste Reichsgericht ; den Präsidenten , und
die eine Hälfte der Räthe ernennt der Kaiser ; der
Vize -Präsident und die andere Hälfte der Räthe wird



von der Länderkammer gewählt . Dieses Reichsge¬
richt darf nicht in mehreren Senaten fungiren.

8 - 140 . Das oberste Reichsgericht hat als ein¬
zige Instanz das Nichteramt auszuüben.

a ) Bei Klagen auf Genuqthuunq der Staatsbedien¬
steten . l §. 138 . )

t») Wenn es sich um Absetzung , Suspension oder
Versetzung eines Richters handelt.

e) In allen Streitigkeiten zwischen den Reichslän-
dern unter einander , und in Competenzstreitigkei-
ten der Central - und Länder -Regierungsgewalten.

ä) Bei Anklagen gegen die Minister , Länder Chefs
und Staathaltereirärhe.

«) Bei Verschwörungen oder Attentaten gegen die
Person des Staats -Oberhauptes , gegen den Reichs¬
tag oder gegen einen Landtag.

Die Staatsbeamten
8 141 . Die besonderen Verhältnisse der nicht

zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten , ein¬
schließlich der Staats -Anwälte , werden durch ein Ge¬
setz geregelt , welches , ohne die Negierung in der
Wahl der ausführenden Organe , zweckwidrig zu be¬
schränken , den Staatsbeamten gegen willkürliche Ent¬
fernung vom Amte und Einkommen angemessenen
Schutz gewährt.

Die Finanzen.
8 - 142 . Einnahmen und Ausgaben des Reiches,

müssen für jedes Jahr vorhinein veranschlagt , und
auf den Staatshaushalts -Etat gebracht werden.

Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz, welches
die Volkskammer allein votirt , festgestellt.

8 - 143 . Reichssteuern und Abgaben dürfen nur,
in so weit sie in den Staatshaushalts -Etat ausge¬
nommen , oder durch besondere Gesetze angeordnet sind,
erhoben werden.

8 - 144 . In Betreff der Steuern und Abgaben,
kann kein Privilegium eingeführt , eine Befreiung
oder ein Nachlaß aber nur durch ein Gesetz bestimmt
werden.

8 145 . Die Aufnahme von Staats -Anleihen,
so wie die Uebernahme von Garantien zu Lasten des
Staates , findet nur auf Grund eines Gesetzes Statt.

8 - 146 . Ueberschreitungen des Staats -Voran¬
schlages , dürfen nur über motivirte , von dem Ge-
sammt -Ministerium gegengezeichnete , gehörig kundge¬
machte Verordnungen geschehen , und sind dem Reichs¬
tage bei seinem nächsten Zusammentritt zur Geneh¬
migung vorzulegen.

8 147 . Die allgemeine Reichsrechnung muß
jährlich nebst einer Uebersicht der Staatsschulden , dem
Reichstage vorgelegt , und die Entlastung der Reichs-
regierung erwirkt werden.

8 - 148 . Die Neichsländer dürfen zur Bestrei¬
tung der Auslagen für Landes,wecke eine Auflage,
welche eine Bewachung oder Kontrolle an den Gren¬
zen der Reichsländer gegen esnander , oder gegen die
Nachbarstaaten nothwendig macht , nur über Geneh¬
migung der gesetzgebenden Neichsgewalt bewilligen.

Die bewaffnete Macht.

§ . 149 . Die Organisation der Land und See¬
macht , so wie die Art ihrer Ergänzung wird durch
ein Neichsgesetz bestimmt , welches auch die Art der
Beförderungen zu regeln hat.

8 - 150 . Die Stärke der Land - und Seemacht
und deren Ergänzung , wird durch ein Reichsgesetz,
und zwar immer auf die Dauer eines Jahres fest¬
gesetzt.

§ . 151 . Zur Verwendung von Truppen frem¬
der Staaten , ist die Zustimmung des Reichstages
erforderlich , welche auch eingeholt werden muß , wenn
fremde Truppen das Staatsgebiet betreten , oder
durch dasselbe ziehen sollen.

8 - 152 . Die Nationalgarde muß wenigstens in
allen Orten von tausend oder mehr Einwohnern be¬
stehen ; ihre Einrichtung wird durch ein Gesetz ge¬
regelt.

8 - 153 . Die bewaffnete Macht kann zur Un¬
terdrückung innerer Unruhen und zur Ausführung der
Gesetze nur auf Requisition der Clvilbehörden , und
in den vom Gesetze bestimmten Fällen und Formen
verwendet werden.

Allgemeine Bestimmungen
8 - 154 . Das Wappen des Kaiserthums bleibt

unverändert . Die Farben des Hauses Habsburg-
Lothringen , Weiß , roth , Gold,  werden als
Reichsfarben angenommen.

8 - 155 . Wien ist die Hauptstadt des Kaiser¬
thums , der Sitz der Central - Negierung und des
Reichstages.

8 - 156 . Jeder Fremde , welcher sich auf österrei¬
chischem Gebiethe befindet , genießt den Schutz , wel¬
cher den Personen und Gütern im allgemeinen vom
Staate gewährt wird,  mit Vorbehalt der durch das
Gesetz zu bestimmenden Ausnahmen.

8 > 157 . Die Konstitution kann weder ganz noch
theilweise aufgehoben werden ; nur in Fällen des Krie¬
ges oder Aufruhrs und nur von der verantwortlichen
Regierungsgewalt , mit Zustimmung der legislativen
Gewalt , oder Falls diese einzuholen unmöglich wäre,
gegen nachträgliche Rechtfertigung vor derselben , darf
eine theilweise Suspension der konstitutionellen Rechte
verfügt werden.

Unter welchen Bedingungen , und mit welchen
Folgen , dieses geschehen dürfe , hat ein besonderes
Gesetz zu bestimmen.

Neviston ver Konstitution.

8 . 158 . Die Gesetzgebende Gewalt hat das
Recht , zu erklären , daß irgend eine Bestimmung die¬
ser Konstitution der Revision bedürfe.

Eine solche Erklärung hat die Auflösung des
Reichstages und die unverzügliche Einberufung eines
neuen Reichstages unmittelbar zur Folge.

8 - 159 . Der neue Reichstag beschließt sodann
über die der Revision unterzogenen Punkte.
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Zur Giltigkeit eines Beschlusses , der eine wirk¬
liche Veränderung herbeiführen soll , ist es notwen¬
dig , daß in jeder der beiden Kammern wenigstens
drei Viertheile ihrer Mitglieder anwesend sind , nnd
wenigstens zwei Drittheilc der Anwesenden in jeder
Kammer zugestimmt haben.

Did Abstimmung muß über Namens - Aufruf
mündlich geschehen.

§ . 160 . Bei Reichstagsbeschlüssen über Aende-
rungen in der Konstitution , durch welche die verfas¬
sungsmäßigen Rechte der Krone geschmälert werden,
steht dem Kaiser das absolute Veto zu.

^orübergrhenve Bestimmungen.

Für die Wahl der Abgeordneten zu dem
konstituirenden Landtage jedes Reichslandes , hat das
Wahlgesetz für die Volkskammer mit folgenden Ab¬
weichungen zu gelten.

Erstens , für jeden Ort von 6000 Einwoh¬
nern , ist ein Abgeordneter , für Orte von 10 bis
15,000 Einwohnern sind zwei , für Orte von mehr
als 15 bis 30 000 Einwohnern sind drei Abgeord¬
nete , für Orte von mehr als 30,000 Einwohnern,
ist für jede Anzahl von 10,000 Einwohnern , so wie
für je 25,000 Seelen der übrigen Bevölkerung ein
Abgeordneter zu wählen.

Würde nach dieser Regel die Anzahl der Ab¬
geordneten der größern Orte weniger , als ein Drit-
theil der Abgeordneten der übrigen Bevölkerung be¬
tragen , so sind die auf die größeren Orte sich bezie¬
henden Seelenzahlen in der Art verhältnißmäßig zu
verändern , daß das Drittheil erreicht werde.

Würde aber die Gesammtzahl der Landtags-
Mitglieder kleiner ausfallen als sechzig , so sind alle
angegebenen Seelenzahlen verhältnißmäßig herabzuse¬
tzen , damit die Gesammtzahl der Abgeordneten sech¬
zig erreicht.

Zweitens,  für das aktive Wahlrecht ist nebst
den im Paragraph 95 festgesetzten Erfordernissen der
ordentliche Wohnsitz von wenigstens einem Jahre in
dem betreffenden Reichslande nothwendig.

L . Die konstituirenden Landtage sind gleich nach
dem Schlüsse des konstituirenden Reichstages einzube¬
rufen , und haben sich ausschließend mit der Feststel¬
lung der Landes -Verfassung zu beschäftigen , und die¬
selbe binnen längstens drei Monaten zu vollenden.

Ueberdieß haben sie auch die Abgeordneten für
die Länderkammer zu wählen.

6 . Vom konstituirenden Reichstage sind noch
folgende Gesetze zu votiren.

Das Gesetz über die Abgrenzung der Kreise . —
Das Wahlgesetz . — Das Aufruhr -Gesetz. — Das
Gesetz zur Einführung der Konstitution.

Alle andern in Folge der Konstitution notwen¬
digen Gesetze bleiben der nächsten Legislatur Vorbe¬
halten.

Dieser Entwurf der Konstitution . wenn er zur
Wirklichkeit geworden wäre , würde das Kaiserthum

Oesterreich durchaus zu keiner staatlichen Einheit er¬
hoben haben , denn derselbe dehnte sich weder auf das
lombardisch -venezianische Königreich , noch auf Ungarn
mit seinen Neben -Königreichen und auch nicht auf das
Großfürstenthum Siebenbürgen aus.

Doch muß man so gerecht seyn , hervorzuheben,
daß der Reichstag nur für die Länder , die er ver¬
trat , eine Konstitution zu entwerfen und zu bera-
then , und über sie mit dem Kaiser sich zu vereinba¬
ren , berufen war.

Von diesem Punkte , den abzuändern nicht in
der Befugniß des Reichstages stand , abgesehen , ent¬
sprach der Konstitutions -Entwurf sehr wenig dem mo¬
narchischen Rechtsboden , den wahren Bedürfnissen
der Monarchie , den Gefühlen ihrer Völker.

Ohne sich in irgend eine längere Kritik eines
Entwurfs , der nie verwirklicht wurde , einzulassen,
ist schon hinlänglich , folgendes herauszuheben . ,

Die Person des . Kaisers wurde zwar für heilig
und unverletzlich erklärt , aber seine Unverantwortlich¬
keit auf »die Ausübung der Negierungsge¬
walt«  beschränkt.

Durch die Bestimmung , daß ein neuer Monarch
vor Ablegung des Konstitutionseides keine Regie¬
rungsgewalt ausüben könne , wurde sein monarchisches
Recht in letzter Hand aus der Volkssouverainität ab¬
geleitet , und der erste Artikel des Entwurfs der
Grundrechte , wogegen das Ministerium sich so feier¬
lich verwahrt hatte , stillschweigend  hergestellt.

Daß kein Mitglied der kaiserlichen Familie solle
Minister werden können , war eine ungehörige , und
daß man durch Geburt österreichischer Staatsbürger
seyn müsse , eine übereilte Bestimmung , da sie selbst
das größte Verwaltungs Talent sogar in dem Falle
ausschloß , als dessen Inhaber im Auslande geboren,
aber schon vom zweiten Tage seiner Geburt in Oester¬
reich ununterbrochen gelebt hatte.

Und wie gefährlich konnte nicht , abgesehen , daß
sie das monarchische Prinzip verletzte , die Bestim¬
mung werden , daß einem Gesetzentwürfe , wenn er
auf zwei Reichstagen von dem Kaiser nicht genehmigt
worden , von dem dritten aber wieder gefaßt würde,
die Sanktion nicht mehr verweigert werden dürfe!

Welche Verletzung der konstitutinell monarchischen
Rechtsregel , daß zu einem Gesetze die freie , nicht
die erzwungene Uebereinstimmung aller Faktoren der
gesetzgebenden Gewalt unerläßlich ist . Daß dem Kai¬
ser allein die vollziehende Gewalt (ausgeübt durch
verantwortliche Minister , und die denselben unter¬
geordneten Beamten und Bestellten ) zustehe , davon
war gar keine Rede ; es ist vielmehr der Ausdruck
»vollziehende Gewalt«  überall vermieden,
gleich als ob es keine solche Staatsgewalt gebe , und
als ob der Kaiser nicht ihr Inhaber wäre.

Die Besetzung der höheren Gerichtspo¬
sten , war durch den Entwurf nicht dem Ermessen
des Kaisers , als Quelle aller Staats -Aemter , allein
anheimgegeben , sondern es sollten Kandidatenlisten
dazu entworfen werden . *) .

* ) Es ist nichts leichter , als dem Kandidaten , den man
wünscht , zur Ernennung zu verhelfen , vorausgesetzt,
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Die im Entwürfe enthaltene Bestimmung , über
die nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten,
würde die Regierung genöthigt haben , auch solche
Staatsbeamte auf ihren Posten zu belassen , die als
Mitglieder des Reichstages oder der Landtage maß¬
lose Oppositionsmänner sind.

In dein Abschnitte von den Finanzen vermißte
man die so durchaus wesentliche Zusicherung der Ge¬
währleistung der Staatsschuld.

Der Entwurf suchte dem Kaiser , obschon er
denselben den Oberbefehl über die Land - und See¬
macht ließ , doch eigentlich die Armee zu entwinden,
nachdem er bestimmte , daß ein Gesetz erlassen werden
müsse , welches sowohl die Organisation  der
Land - und Seemacht , als die Art der Beförde¬
rungen  zu regeln habe.

Höchst bedenklich für die äußere Sicherheit des
Staats war die Bestimmung , daß die Stärke der
Land - und Seemacht , durch ein Reichsgesetz und zwar
immer für die Dauer eines Jahres festgesetzt werden
müsse.

Daß die Zustimmung des Reichstages zur Ver¬
wendung fremder Truppen , so wie des Betretens des
Staatsgebiets durch fremde Truppen oder ihres Durch¬
marsches zu einem Muß erklärt werde , war einer¬
seits ein Eingriff in das Kriegs - und Bündnißrecht
des Kaisers ; störte andererseits , im Falle ein Krieg
mit dem Auslände sich vorbereitete , die mit einem
Bundesgenossen verabredeten strategischen Kombinatio¬
nen , zu deren Erfolg Geheimhaltung erforderlich ist.

Denn wenn von dem .Reichstage erst jene Zu¬
stimmung eingeholt werden muß , kann sie versagt
werden , und wenn sie auch ertheilt wird , so weiß
doch der Gegner woran er ist.

. Man wende nicht ein , daß die Berathung in
geheimen Sitzungen stattfinden würde ; denn was drei
bis vierhundert Menschen wissen , ist kein Geheimniß
mehr.

Während der Entwurf dergestalt das Kriegs¬
und Bündnißrecht des Kaisers beengte , so wie seine
Gewalt über das Heer schmälerte, . hatte man keine
einzige Bestimmung aufgenommen , um schon durch
die Verfassung zu verhüten , daß die Armee oder ein
Theil derselben zur prätorianischen Kohorte werde.

Es ' hätte ausdrücklich gesagt werden sollen , daß
die bewaffnete Macht ( also auch die Nationalgarde)
durchaus nicht berathen dürfe.

Daß der Entwurf , die alten ruhmreichen öster¬
reichischen Farben S chwa r z und Gelb, (heral¬
disch Gold)  verwarf , und an ihrer Stelle eine Tri¬
kolore einführen wollte , bezeichnet den Standpunkt
desselben ; denn seine Wahl der Farben des Hauses
Habsburg -Lothringen,  nämlich : Weiß rot h
Gold  war nur ein eitles Kompliment.

Uebrigens vergaß man dabei zu bedenken , wie
theuer der kaiserlichen Armee ihre zerfetzten schwarz
und gelbe  Fahnen , die Zeugen so vieler Helden-
thaten , sind.

daß er die nöthlgen Fähigkeiten hat . Man braucht
ja ihm nur solche Mit -Kandidaten zu geben , welche
diese Fähigkeiten notorisch nicht besitzen.

Dieser Entwurf , der noch viele andere sehr
mißliche und bedenkliche Bestimmungen enthält , des¬
sen Geist jener der Eifersucht , um nicht zu sagen
des Hasses gegen das monarchische Prinzip ist , und
zusammengehalten mit den Grundrechten , die ein in-
tegrirender Theil der Konstitution seyn sollten , vie¬
len tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen unab¬
änderlicher Natur , die in Oesterreich auf einem Jahr¬
hunderte alten Rechtsboden fußen , aufhebend entge¬
genstand , kam aber nicht einmal zur Vorlesung , denn
die Sitzung vom 6 . März war die letzte jenes konsti-
tuirenden österreichischen Reichstages , der sich in sei¬
ner Meinung souverain gehalten hatte.

Die Neichs - Verfassung.

Nahe zu war ein Jahr vergangen , seit Se.
Majestät Kaiser Ferdinand l . in die auf keine
gesetzliche Weise ausgedrückten Wünsche der Bevöl¬
kerung von Wien , die von den übrigen Völkern des
Reiches , theils schon getheilt , theils erst in ihnen
angeregt wurden , eingegangen war , und freie Insti¬
tutionen versprochen hatte.

Freudige Hoffnung einer freien , großen Zukunft
gab damals Wonne in die Herzen der Menschen , sie
wurde aber nur zu bald durch den in einem riesen¬
haften Maßstabe getriebenen Mißbrauch der Freiheit
vernichtet.

In Wien und Pesth vollbrachten die Führer der
revolutionären Parthei ihr Aeüßerstes , und auch
Prag hatte dem Gelüste eines Altslavenreiches , durch
einen gewaltigen , höchst muthwillig und verbrecherisch
herausgeforderten Schlag , Einhalt gethan werden
müssen.

Das österreichische Italien war durch die Ta¬
pferkeit des treuen Heeresund  die wundergleiche
Kraft eines drei und achtzigjährigen Heldengreises für
die -Krone zwar gerettet , aber der Kriegszustand
dauerte fort.

Eben so in Ungarn entbrannte der Kampf zwi¬
schen den bisher herrschenden Magyaren , die eine
Gleichberechtigung der Nationalitäten nicht anerkann¬
ten , und den Völkern , die ihr Joch nicht ertragen
wollten , erhob die Empörung gegen den rechtmäßi¬
gen Kaiser und König ihr Schlangenhaupt , und reichte
dem bewaffneten Aufruhr in Wien die Hand.

Gesetzlosigkeit , furchtbar , auch wenn sie aus
Mißverstand entspringt , störte den Frieden des fla¬
chen Landes , in mehreren Kronländern , kurz aus den
Köpfen war die Besonnenheit , aus den Herzen die
Treue gewichen . ^ . -

Der Handel und Wandel , der Verkehr und Er¬
werb nahmen in einem schreckenerregenden Grade ab,
und die von der Natur so reich ausgestatteten, , durch
Betriebsamkeit so hoch gehobenen Lande , eilten dem
Abgrund der Verarmung zu.

Und dieses Alles war das traurige Werk so
weniger Monate.

Was hat aber nun , der zu Wien versammelte
Reichstag gethan , um den fürchterlichen Fortschrit¬
ten der Auflösung der Monarchie Halt  zu gebiethen?
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Alles , um sich die Krone leibeigen zu machen , und
den Monarchen zu beschranken ; Nichts,  um dem
Gesetze wieder Achtung zu verschaffen.

Wenn der Reichstag seine Aufgabe richtig ver¬
standen oder begreifen hätte wollen , und sich in ein
wahrhaft ehrerbiethiges , ernstes , nur das Erreich¬
bare , Zweckmäßige und Gerechte wollendes Einver¬
nehmen mit der Krone gesetzt , und dadurch den
Völkern als ein Fels der Eintracht , Weisheit und
Festigkeit vorgeleuchtet haben würde ; so hätten die
Ungarn sich wohl zweimahl bedacht , bevor sie auf
der eingeschlagenen Bahn der Losreißung Ungarns von
der Gesammt -Monarchie zum äußersten geschritten wä¬
ren ; mochte einer , durch den Reichstag wieder neu
gekräftigten Regierung gegenüber im Oktober der be¬
waffnete Aufruhr in der Residenz sein Haupt nicht
haben erheben , und die Schreckensherrschaft der
schlimmsten Köpfe und kühnsten Herzen sich nicht auf-
thun können.

Aber statt in einem kräftigen Zusammenwirken
mit der Krone , die Revolution zu schließen , bewegte
der Reichstag sich nur auf dem revolutionären Bo¬
den , und handelte nur nach ihren excentrischen Grund¬
sätzen.

Dadurch ermunterte er den Abfall der Ungarn,
spielte den Führern der Umsturzparthei zu Wien in
die Hände , kam zuletzt von dieser Parthei in eine
vollkommene Abhängigkeit , und legalisirte also auf
diese Weise gleichsam die Empörung ; jedoch die
nie genug zu belobende , eisenfeste , und unsterbliche
Treue der kaiserlichen Armee hatte die Monarchie
wieder gerettet.

Zu Kremsier , in der friedlichen Stadt , genügte
der Reichstag nicht einmal einer Anforderung der
Gerechtigkeit von unabweislicher Dringlichkeit.

Sein Beschluß zu Wien , welcher die Bauern
entlastete , und den Grundsatz billiger Entschädigung
der Berechtigten durch den Staat aussprach , war
schon am 7 . September 1848 von Sr . Majestät dem
Kaiser Ferdinand  zum Gesetze erhoben worden.

Aber mit der wichtigen Frage der Entschädi¬
gung beschäftigte der Reichstag sich weder zu Wien,
noch zu Kremsier , obwohl die Ungewißheit über die
Art und das Maß derselben den Verpflichteten eben so
peinlich , als den Berechtigten nachtheilig war , und
auf dem flachen Lande Verstimmung , Besorgniß und
Unruhe fortwährend wach erhielt.

Statt die eben angedeutete Pflicht zu erfüllen;
statt zu lösen das Se . Majestät dem Kaiser Franz
Joseph  in der Glückwünschungs -Adresse gegebene
Wort ; statt sich von der Antwort Se . Majestät des

Es ist aus den amtlichen Erhebungen in Betreff der
Mörder des kaiserlicken Kriegs -Ministers Grafen L a»
tour  unwidersprechlick dargethan worden , daß einer
derselben auf der sogenannten Aula nämlich der
Wiener - Univcsität sich das Blutgeld von dreißig
Gulden holte , und daß ringsum noch ein weiteres
Mordgeschrei laut geworden ist.

Kaisers besonders die Stelle ins Gedachtniß einzupra-
gen , daß er sich über seine Wünsche und Absichten
in seinem Manifeste vom 2 . Dezember , so wie durch
die Erklärungen seiner Minister unwiderruflich aus¬
gesprochen habe ; statt sich tief in das Herz zu schrei¬
ben jedes Wort dieses Manifestes , handelte der
Reichstag , als wäre er gar nicht vorhanden , als wäre
es dem Kaiser nicht heiliger Ernst mit der feierlichen
Erklärung , daß er fest entschlossen sey , den Glanz
der Krone ungetrübt zu erhalten , und alle Länder
und Stämme der Monarchie zu einem großen Staats¬
körper zu vereinigen.

Nichts fruchtete , die wahrlich hochwichtige , un¬
beugsame Entschlossenheit und standhaften Muth , in
jedem Worte athmende ' Erklärung des Ministeriums
vom 4 . Jänner 1849 , daß das konstitutionel -monar-
chische Prinzip nicht verletzt , und das Recht der Kro¬
ne nicht in Frage gestellt werden dürfe.

Der Reichstag wandelte auf der betretenen Bahn
weiter , nahm weder auf die thatsächlichen noch auf
die rechtlichen Verhältnisse der Monarchie Rücksicht,
ließ sich leiten von dem unheilschwangeren Grund¬
sätze der Volkssouverainität , vermehrte dadurch die Be¬
sorgnisse der Gutgesinnten , und steigerte die Hoff¬
nungen der Umsturzparthei , verschloß jede Aussicht
auf baldige Wiederkehr stillhaltiger Zustände , und
abgesehen , daß er in seiner acht und vierzigsten Si¬
tzung zu Kremsier kaum mit der Berathung der
Halste des Entwurfs der Grundrechte zu Stande
gekommen war , legte der Konstitutions -Ausschuß ei¬
nen Konstitutions -Entwurf vor , der das Ansehen
hatte , als gebe er erst der Krone Rechte , der eben
so sehr gegen das monarchische Prinzip so wie gegen
das Rechtsgefühl der Völker verstieß , und in keiner
Art geeignet ' war »zu einer heilbringenden
Umgestaltung und Verjüngung der Ge-
samm t-M o na rchi e zu führen;  so wie sich Se.
Majestät der Kaiser Franz Josephin  seinem
Thronbesteigungs -Manifeste deutlich genug aussprach.

Was war also bei einem so hoffnungslosen Zu¬
stande , und während in Ungarn der Bürgerkrieg
wüthete , und in Italien der Krieg mit Sardinien
wieder auszubrechen drohte , das Recht und die Pflicht
Sr . Majestät des Kaisers 'k

Ueber den Kronen der Königreiche und Fürsten-
thümer des Hauses Habsburg - Lothringen
schwebt , sie einigend , die Kaiser -Krone des Kaiser¬
thums Oesterreich.

Nicht leere Titel sind Kaiser , Kaiserkrone und
Kaiserreich , sondern ein Ausdruck inhaltsschwerer Be¬
griffe.

Kaiserthum Oesterreich bedeutet die Einheit der
Erbkönigreiche und Länder des Hauses Oestereich,
deren ewige Untrennbarkeit in der pragmatischen
Sanktion Kaiser Karl  des VI . vom 19 . April 1713
förmlich und feierlich ausgesprochen , und zum ober¬
sten Grundsatz erhoben worden ist.

Alle Stände der Erbkönigreiche und Erblande
des Hauses Oesterreich haben die pragmatische Sank¬
tion als Staatsgrundgesetz nach einander angenommen,

iv —ir
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namentlich auch , und zwar im Jahre 1722 , die un¬
garischen und siebenbürgischen Stände.

Ein Imperium ^ ustl -iaeuin war demnach vor¬
handen , lange bevor als noch Kaiser Franz,  des
gegenwärtig regierenden Monarchen Großvater , den
deutschen Ausdruck für jenen Begriff und jene That-
sache einführte , nachdem er durch das kaiserliche
Pragmatikal - Gesetz  vom 11 . August 1804
Titel und Würde eines erblichen Kaisers von Oester¬
reich annahm , sowohl für sich als auch für seine
Nachfolger , » in dem unzertrennlichen Be¬
sitze seiner unabhängigen Königreiche
und Staaten . «

Als dann nach Abschluß des Rheinbundes
zu Paris am 12 . Juli 1806 der kaiserlich - französi¬
sche Geschäftsträger der Reichs -Versammlung zu Ne-
gensburg am 1. August diese Thatsache anzeigte , so
wie , daß Napoleon  der Kaiser der Franzosen das
Daseyn der deutschen Verfassung nicht mehr , wohl
aber die vollkommene und absolute Souverainität der
Fürsten , deren Staaten Deutschland ausmachen , an¬
erkenne und den Titel eines Protektors des Rhein¬
bundes annehme ; — als an demselben Tage die be¬
vollmächtigten Minister von Buiern , Würtemberg,
Baden und die Uebrigen dem Rheinbunde beigetretenen
Fürsten der Reichs -Versammlung mit dürren Wor¬
ten ihre Lossagung von ihrer bisherigen Verbindung
mit dem deutschen Reichskörper , und ihr Begehren
unter den Schutz Napoleons  als Kaiser der Fran¬
zosen bekannt machten , da war der Verband des
Reiches , welches das linke Rhein -Ufer schon früher
eingebüßt hatte , zerrissen ; seine Verfassung war ver¬
nichtet , und Kaiser Franz  legte also , da er sich
dadurch in die gänzliche Unmöglichkeit versetzt sah,
die Pflichten seines reichsoberhauptlichen Amtes zu
erfüllen , dasselbe nieder , entband alle Kurfürsten,
Fürsten und Stände , und alle Reichs -Angehörigen
ihrer Pflichten gegen ihn , und es gab kein deutsches
Reich mehr , sondern alle gewesenen Stände , die
nicht durch die Mitglieder des Rheinbundes mediati-
sirt wurden , traten in den Besitz der vollen und ab¬
soluten Souverainität.

Und so wie Kaiser Franz  alle Stände des
aufgelösten Reiches von den Pflichten gegen ihn los¬
gezählt hatte , so zählte er wechselseitig seine sämmt-
lichen deutschen Provinzen und Reichsländer von al¬
len Verpflichtungen , die sie bis jetzt unter was im¬
mer für einen Titel gegen das deutsche Reich gehabt
hatten , los,  mit dem Versprechen , er werde diese
in ihrer Vereinigung mit dem ganzen
österreichischen Staatskörper  zur höchsten
Stufe des Wohlstandes und Glückes zu bringen be¬
müht seyn. «

Unzertrennlich vereint waren zwar die österrei¬
chischen Reichslande mit den übrigen Erbkönigreichen
und Ländern des Hauses Oesterreich ohnehin , jetzt
aber waren jene keine Neichslehen mehr , und bilde¬
ten mit den übrigen Staaten das Kaiserthum Oester¬
reich , — ein Rechtsverhältnis welches von allen deut¬
schen , so wie von allen europäischen Mächten wieder¬
holt anerkannt , ja sogar garantirt worden ist.

Dieses staatsrechtliche Verhältniß änderte da¬
durch sich keineswegs , daß der Kaiser von Oester¬
reich am 8 . Juni 1815 , für alle seine vormals zum
deutschen Reiche gehörig gewesenen Besitzungen dem
deutschen Bunde beitrat , wie schon in dem Begriffe
Bund liegt , als einer dessen Zwecke in der Bundes¬
akte ausdrücklich die Erhaltung der Unabhängigkeit
der alten deutschen Staaten angegeben wurde

Und eben so wenig konnte und kann dieses staats¬
rechtliche Verhältniß durch irgend einen Beschluß der
Frankfurter N a t i o n a l - Ver  sa m m l u n g im
geringsten geändert werden , da die Rechtsverbind¬
lichkeit ihre Beschlüsse von der Zustimmung der Mit¬
glieder des deutschen Bundes abhängt , und , obschon
sie sich von selbst verstand , Oesterreich sich auch noch
ausdrücklich dieselbe Vorbehalten hat.

Als daher der gegenwärtig regierende Monarch
Se . Majestät F ra nz I o se p h I . am 2 . Dezem¬
ber 1848 den Thron bestieg , so wurde er genau in
dem Maße und mit allen den Rechten Erbkaiser von
Oesterreich , so wie es im Jahre 1835 , sein Oheim
durch den Tod seines Vaters , des Kaisers Franz
geworden ist.

Das Imperium ^ ustiisoum schließt von sich
jedwedes andere Impoiinm aus , ist ein untrennba¬
res absolut unabhängiges Ganzes , eine in aller und
jeder Beziehung vollkommen und durchaus selbststän¬
dige europäische Großmacht , und kann , ohne sich
selbst aufzugeben , was es als Selbstzweck nicht darf,
niemals in ein Verhältniß der Unterordnung treten,
weder als Ganzes noch für irgend einen Theil.

Denkbar ist nur ein Bundesverhältniß , welches
allerdings sehr enge seyn kann , aber niemals auch nur
den entferntesten Schein von Abhängigkeit haben darf.

Zu dem Kaiserthume Oesterreich verhielten und
verhalten sich alle Königreiche und Länder , die es
umfaßt , als wesentlich untrennbare Glieder . Davon
macht das Königreich Ungarn nicht die geringste Aus¬
nahme . Es bestand keine bloße Personal -Union , son¬
dern wie sich aus den Worten und aus dem Sinne
der pragmatischen Sanktion ergibt , wie der tatsäch¬
liche Verhalt seit anderthalb Jahrhunderten beweiset,
eine wahrhafte Real -Union , ein Imperium in3ivi8i-
bil «. Von jeher war die oberste Leitung der Gesammt-
Monarchie in den Händen des Hauses Oesterreich,
das europäische Staatsrecht kennt kein Kaiserthum
Oesterreich , das erstens aus diesem Kaiserthume,
und zweitens aus dem unabhängigen Königreiche Un¬
garn mit einem eigenen diplomatischen Verkehr , und
einem eigenen Heere bestehen würde ; es kennt das
Kaiserthum Oesterreich nur als eine unauflösliche und
unzertrennbare Einheit aller Erbkönigreiche und Län¬
der des Hauses Habsburg - Lothringen.  Nur
in der Art ist dieses Kaiserthum von den Mäch¬
ten anerkannt und garantirt , — ist es ein wesentli¬
cher Bestandtheil des europäischen Staatensystems , —
ist es eine europäische Großmacht , und verbürgt mit
den übrigen Mächten die Unabhängigkeit , Gebiets¬
größe und Gleichberechtigung aller Staaten unseres
Welttheiles , was man mit den Worten europäi¬

sches Gleichgewicht  auszudrücken pflegt.
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Wie Kraft der bestehenden Verträge alle Mächte
zur Aufrechthaltung dieses Gleichgewichts gegen das
Kaiserthum Oesterreich verpflichtet sind , so ist es die¬
ses wechselweise gegen sie , und es würde aufhören,
diese Verpflichtung mit allen seinen Kräften erfüllen
zu können , wenn Ungarn ein unabhängiges König¬
reich werden sollte ; denn dann wäre das Kaiserthum
Oesterreich freilich in zwei Staaten getheilt , wäre
geschwächt , wäre beraubt der Einheit und der Kraft
des Handelns.

Was hier von Ungarn gesagt worden ist , hat
auch auf alle übrigen Bestandtheile des Kaiserthums
seine vollste Anwendung . Keiner kann und darf nach
Unabhängigkeit streben , keiner durch bloße Personal-
Union mit dem Hause Habsburg - Lothringen
verbunden seyn wollen ; denn es gibt keine europäi¬
schen Königreiche Ungarn , oder Böhmen , oder Lom-
bardie , so wenig als es ein Königreich Schottland
oder ein Königreich Leon als europäische Mächte gibt;
vielmehr sind die erstgenannten Königreiche Ungarn,
Böhmen , Lombardie rc. abhängige österreichische Kö¬
nigreiche.

Da es nur die Rechtspflicht des Kaisers von
Oesterreich gegen die übrigen Mächte ist , die in Be¬
treff der Erhaltung des europäischen Gleichgewichts
mit ihnen geschlossenen Verträge , getreulich zu erfül¬
len , und dazu als erste Bedingung der Fortbestand
des österreichischen Kaiserthums war , wie es als sol¬
che Großmacht , die jene gegenseitigen Verträge schloß,
erkannt werden muß ; so darf der Kaiser von Oester¬
reich , Europa gegenüber , gar nicht einmal zu sol¬
chen Aenderungen seine Zustimmung geben , welche
aus dem Kaiserthume als einer einheitlichen Groß¬
macht , zwei bis drei , eigenen diplomatischen Ver¬
kehr treibende , und mit einem eigenen Heere ausge¬
rüstete Staaten machen würden ; es ist vielmehr um
der Rechtspflicht der Erfüllung jener Verträge genü¬
gen zu können , streng verbunden , solchen Aenderun¬
gen mit allen Mitteln , welche die Vorsehung in seine
Hand gelegt hat , entgegen zu treten , und sie , wenn
sie ganz oder zum Theil irgend wie bewirkt wor¬
den sind , wieder auf den früher » Zustand , oder,
wenn sich dieser nicht Herstellen läßt , auf einen sol¬
chen znrückzuführen , welcher die Einheit der österrei¬
chischen Erbkönigreiche und Länder als Kaiserthum
Oesterreich und europäische Großmacht vollkommen
sichert , feststellt und verbürgt . Und der Herr der
österreichischen Monarchie hat dazu kraft seiner
kaiserlichen Macht  auch das vollkommenste Recht.

Jede Rechtspflicht nämlich schließt nothwendig
das Recht , sie zu erfüllen , in sich , es müßte nur,
wenn dieselbe auf Vertrag beruht , seine giltige Schlie¬
ßung eines sittlichen oder rechtlichen Hindernisses we¬
gen unmöglich gewesen seyn.

Daß den angedeuteten Verträgen kein sittliches
Hinderniß entgegen stand , leuchtet ein ; — es wurde
ihr giltiger Abschluß aber auch durch kein rechtliches
Hinderniß verwehrt ; denn der Kaiser von Oesterreich
hatte von jeher das durch keine Verfassung irgend
eines seiner Erbkönigreiche und Länder beschränkte
Recht , mit fremden Mächten Verträge einzugehen,

und es ist dieses Recht niemals auch nur entfernt in
Frage gestellt worden.

Ist sonach die Giltigkeit aller , und besonders
jener gegenseitigen Verträge mit fremden Mächten,
welche die Erhaltung der Integrität der Staaten,
des europäischen Gleichgewichts bezwecken, über jeden,
auch den leisesten Zweifel erhoben , so folgt mit lo¬
gischer Nothwendigkeit , daß der Kaiser von Oester¬
reich , der die Rechtspflicht hat , jene Verträge zu
erfüllen , auch das Recht dazu besitzt.

Er ist daher zugleich verpflichtet und berechtigt,
die Einheit der österreichischen Monarchie aufrecht zu
halten ; diese Einheit , wenn sie gestört worden , wie¬
der herzustellen , und zwar in der Art,  daß künftig
jedwede , vor allem eine verbrecherische Zerreißung
derselben so unmöglich werde , als menschliche Macht
und Einsicht etwas unmöglich machen kann.

Ja die Mächte , mit welchen diese Verträge ein¬
gegangen wurden , haben das Recht , die Zerreißung
der Einheit , die Theilung des Kaiserthums Oester¬
reich in zwei oder mehrere Staaten , die blos durch
die Personal -Union verbunden , aber sonst von einan¬
der durchaus unabhängig wären , und volle Selbst¬
ständigkeit besäßen , nicht zuzugeben , weil dadurch das
europäische Gleichgewicht gestört würde , sie aber durch
politische Nothwendigkeit wie durch Verträge gedrun¬
gen sind , es aufrecht zu erhalten , mithin keine solche
Schwächung der österreichischen Monarchie zuzulassen,
daß sie aufhört , einer der wesentlichen Faktoren die¬
ses Gleichgewichts , eine europäische Großmacht zu
seyn. . ^ .

Das alte Rom hatte , wenn sein Daseyn von
Innen oder Außen schwer bedroht war , als Ret¬
tungsmittel die Diktatur . Oesterreich hat zur Ret¬
tung der Einheit und des Bestandes der Monarchie
die Kaiserliche Macht , das heißt , die dem Kaiser in¬
wohnende Fülle des Rechts und der Gewalt , zu sor¬
gen , daß der Gesammtstaat nicht gefährdet , nicht
geschmälert , nicht auseinder gerissen werde.

Wenn , wie es geschah , ganze Länder der poli¬
tischen und rechtlichen Unmöglichkeit selbstständige Staa¬
ten zu seyn , verbrecherisch nachjagend mit den Waf¬
fen in der Hand sich von dem einheitlichen Verbände
des Kaiserthums losreißen , dann hat der Kaiser das
Recht und die Pflicht , jene Vollgewalt bis auf das
Aeußerste zu gebrauchen , um sie zu zwingen , in die¬
sen Verband zurückzukchren , wie überhaupt jeder an¬
dere bewaffnete Aufruhr , habe er auch den Zweck
des * Losreißens nicht , mit Anwendung aller Mittel,
welche die Vorsehung der kaiserlichen Krone gegeben
hat , zu unterdrücken.

Wenn Länder schon so weit gegangen sind , daß
sie durch einen förmlichen Krieg zur Rückkehr in die
Gesammt -Monarchie gezwungen werden müssen, so er¬
steht , was die solchen Ländern eigenthümliche Ver¬
fassung betrifft , nach vollbrachter , oder während der
Bezwingung keineswegs ihr Verhältniß zu der Kai¬
serkrone wieder ganz in der Art,  wie vor der Los-
reißung , denn durch sie ist ja unumstößlich erwiesen,
daß der bisherige Verband zu lose, und gedachte Ver¬
fassung eher ein Trennungs , als ein Bindungsmittel
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gewesen ist. Und weil es dem Kaiser obliegt , zu sor¬
gen , daß ein solcher Abfall sich nicht wiederholen,
und in der Folge kein Versuch der Losreißung mit
Aussicht auf einen , wenn auch noch so vorübergehen¬
den Erfolg gemacht werden könne , so liegt ihm auch
ob , kraft kaiserlicher Macht jene Sonderverfassung,
die ja er nicht gebrochen hatte , zu dem Zwecke der
Herstellung eines innigeren und festeren Verbandes
mit der Gesammt -Monarchie , so weit es nothwendig
ist , abzuändern.

Und wenn die Empörung ganzer Länder nicht
blos zusammentrifft , sondern zusammenhängt , mit ei¬
nem bewaffneten Aufruhr in der Residenz , wenn al¬
lenthalben der rechtliche Zustand erschüttert , und das
öffentliche Vertrauen verschwunden ist ; wenn statt der
Freude an der Gegenwart , und statt der Zuversicht
auf eine schöne und ruhmreiche Zukunft bange Furcht
vor immer zunehmender Gesetzlosigkeit , vor immer
tieferer Schwächung der sonst so kräftig schützenden
Regierungsgewalt , von immer steigender Gefahr des
Auseinanderfallens des Reiches die Herzen erfüllt , und
jede gesunde Thätigkeit lähmt ; wenn sogar die , ei¬
nen großen Theil der Völker des Reiches vertretende,
zur Förderung des Verfassungswerkes berufene Ver¬
sammlung , die Warnung schrecklicher Thatsachen , wie
die pflichtgetrene Mahnung der Krone leichtsinnig oder
trotzig in den Wind schlagend , hartnäckig bei ver¬
derblichen Grundsätzen beharrt , und durch ihr Ge¬
bühren die Begründung eines festen Rechtszustandes,
die Herstellung andauernder Ruhe , die Wiederkehr des
öffentlichen Vertrauens in unabsehbare Ferne rückt;
dann ist der Kaiser durch seine Verantwortlichkeit ge¬
gen die Zukunft , gegen die Weltgeschichte und ge¬
gen die Vorsehung Gottes aufgefordert , durch seine
Pflicht als höchster Schirmer des Rechtes , der Ge¬
setzlichkeit und der Ordnung , als oberster Bewahrer
der Einheit , der Unverletzlichkeit und des Heils des
Reichs gedrungen und berechtigt , seine kaiserliche
Macht zu gebrauchen , eine solche Versammlung auf-
zulösen , nüd aus eigener Fülle des Rechts und der
Gewalt zu ordnen , was die unabweisliche Notwen¬
digkeit der Wiederherstellung eines festen rechtlichen
Zustandes und des öffentlichen Vertrauens zu ordnen
gebiethet , folglich auch dem Gesammtreiche eine , die¬
ses Reich inniger eignende , den Rechten , Bedürfnissen
und Wünschen seiner vielen Völker entsprechende Ver¬
fassung zu verleihen.

Eine die Gesammt -Monarchie umschlingende ein¬
heitliche Verfassung , längst dunkel gefühltes , jetzt in
das lebendige Bewußtseyn der Völker übergegangenes
Bedürfniß , war in Folge des Ganges der Ereignisse
im abgelaufenen Jahre zur unabweislichen Notwen¬
digkeit geworden.

Klar und ernst erkannte Se . Majestät Kaiser
Franz Joseph  sie bei seiner Thronbesteigung und
versprach in dem Manifeste vom 2 . Dezember 1848,
auf den Grundlagen der wahren Freiheit , der Gleich¬
berechtigung aller Völker des Reiches , und der Gleich¬
heit aller Staatsbürger vor dem Gesetze heilbrin¬
gende Umgestaltung und Verjüngung der Gesammt-
Monarchie.

Vereinigung aller ihrer Lande und Stämme zu
einem großen Staatskörper , zugleich erklärend , daß
dis Bezwingung des Aufstandes und die Rückkehr des
innern Friedens , die unerläßlichen Bedingungen für
ein glückliches Gedeihen des großen Verfassungswer¬
kes seyen.

Die siegreichen Fortschritte der kaiserlichen Waf¬
fen gaben fast völlige Erfüllung der ersten dieser
Bedingungen , und führten zugleich den Zeitpunkt
herbei , wo es nicht nur zweckmäßig , sondern auch
nothwendig war , die Grundlagen jenes Werkes auf
dauerhafte Weise zu sichern.

Das mußte mit einem Male , mußte durch eine
That der kaiserlichen Machtvollkommenheit geschehen,
denn es war der alleräußerste Moment erschienen,
um durch festes Ordnen der staatlichen Verhältnisse,
die Revolution , von welcher Oesterreich mit einem
Jahre zerrüttet wurde , endlich zu schließen.

Se . Majestät der Kaiser Franz Joseph  ver¬
lieh daher aus eigener kaiserlicher Macht  am
4 . März 1849 die einige Tage darauf öffentlich be¬
kannt gemachte »Verfassung für das einige
un th e i l b a r e K a is er t h u m Oesterreich«  und
löste den Reichstag zu Kremsier auf , der niemals den
Beruf gehabt hat,  eine , das ganze Reich im Ge-
sammtverbande umschließende Verfassung zu geben,
und der die ihm gestellte beschränktere Aufgabe ver¬
darb , so wie er nur begann , Hand an ihre Losung
zu legen.

Das von Sr . Majestät dem Kaiser gegebene
wichtige Manifest und die Reichs -Verfassung vom 4.
März 1849 , mitunterzeichnet von den Ministern Fürst
Schwarzenberg,  Graf Stadion,  Freiherr
von Kraus,  Doktor Bach , dem Kriegs -Minister
Cordon , vom Bruck , von Thinnfeld  und Frei¬
herrn von Kulmer  war folgenden Inhalts:

»Wir Franz Joseph der Erste  von Got¬
tes Gnaden Kaiser von Oesterreich rc.

Als vor nahe einem Jahre unser durchlauchtig¬
ster Herr Vorgänger im Reiche , Kaiser Ferdinand
der Erste,  dem allgemeinen Wunsche nach zeitgemä¬
ßen politischen Verbesserungen durch die Verheißung
freier Institutionen bereitwillig entgegenkam , verbrei¬
teten sich im ganzen Reiche die Gefühls der Dank¬
barkeit und freudigen Erwartung . Aber nur wenig
entsprachen die späteren Erlebnisse so gerechter Hoff¬
nung . Der Zustand , in welchem sich heute das Va¬
terland befindet , erfüllt unser Herz mit tiefer Be-
trübniß . Der innere Friede ist von ihm gewichen.
Verarmung bedroht die einst so gesegneten Lande.
In der Haupt - und Residenzstadt Wien erheischen
die Umtriebe einzelner Uebelwollender noch immer zu
unserem großen Leidwesen und ungeachtet der treff¬
lichen Gesinnungen der überwiegenden Mehrzahl ihrer
Bewohner die Äufrechthaltung des Ausnahmszustandes.
Bürgerkrieg verheert einen Theil unseres Königrei¬
ches Ungarn . In einem andern Kronlande hindert
der Kriegszustand die Einführung geordneter Ver¬
hältnisse , und wo die äußerliche Ruhe auch nicht ge¬
stört ist , wirbt um Anhang , im Finstern schleichend,
der Geist des Mißtrauens und der Zwietracht.



So betrübend sind die Wirkungen , nicht der
Freiheit , aber des mit ibr getriebenen Mißbrauches.
Diesem Mißbrauche zu steuern , die Revolution zu
schließen , ist unsere Pflicht und unser Wille.

In dem Manifeste vom 2 . Dezember hatten wir
die Hoffnung ausgesprochen , daß es uns mit Gottes
Beistand und im Einverständnisse mit den Völkern ge¬
lingen werde , alle Lande und Stämme der Monar¬
chie zu einem großen Staatskörper zu vereinigen.
Allenthalben in unserem weiten Reiche fanden diese
Worte freudigen Anklang ; denn sie waren der Aus¬
druck eines längst gefühlten , jetzt zum allgemeinen
Bewußtseyn gelangten Bedürfnisses . In der Wieder¬
geburt der Gesammt -Monarchie , iu der engeren Ver¬
bindung ihren Bestandtheile erkennt der gesunde Sinn
des Volkes die erste Bedingung für die Wiederkehr
der gestörten Ordnung und des entwichenen Wohl¬
standes , so wie die sicherste Bürgschaft für eine ge¬
segnete Zukunft.

Mittlerweile berieth zu Kremsier der von Kaiser
Ferdinand dem Ersten  berufene Reichtag eine
Verfassung für einen Theil der Monarchie . Wir be¬
schlossen — mit Hinblick auf die von ihm während
des Oktobers eingenommene , mit der unserem Hause
schuldigen Treue wenig vereinbare Stellung — aller¬
dings nicht ohne Bedenken , ihn mit der Fortführung
jenes großen Werkes betraut zu lassen. Wir gaben
uns dabei der Hoffnung hin , daß diese Versammlung
die gegebenen Verhältnisse des Reiches im Auge hal¬
tend , die ihr übertragene Aufgabe ehebaldigst zu ei¬
nem gedeihlichen Ergebnisse führen werde.

Leider aber ist diese unsere Erwartung nicht in
Erfüllung gegangen.

Nach mehrmonatlicher Verhandlung ist das Ver-
fassuugswcrk zu keinem Abschlüsse gekommen . Erörte¬
rungen aus dem Gebiete der Theorie , welche nicht
nur mit den tatsächlichen Verhältnissen der Monar¬
chie im entschiedenen Widerspruche standen , sondern
überhaupt der Begründung eines geordneten Rechts¬
zustandes im Staate entgegentraten , haben die Wie¬
derkehr der Ruhe , der Gesetzlichkeit und des öffentli¬
chen Vertrauens in die Ferne gerückt , in den wohl¬
gesinnten Staatsbürgern trübe Befürchtungen erzeugt,
und der durch Gewalt der Waffen zu Wien eben erst
geschlagenen , in einem andern Theile unseres Reiches
noch nicht gänzlich besiegten Parthei des Umsturzes
neuen Muth und neue Thätigkeit verliehen . Dadurch
ward auch die Hoffnung wesentlich erschüttert , daß
dieser Versammlung , trotz der höchst achtbaren Ele¬
mente , die sie enthielt , die Lösung ihrer Aufgabe ge¬
lingen werde.

Inzwischen ist durch die siegreichen Fortschritte
unserer Waffen in Ungarn das große Werk der Wie¬
dergeburt eines einheitlichen Oesterreich , das wir
uns zu unserer Lebensaufgabe gestellt , seiner Begrün¬
dung näher gerückt , und die Nothwendigkeit unab-
weislich geworden , die Grundlagen dieses Werkes
auf eine dauerhafte Weise zu sichern. Eine Verfas¬
sung , welche nicht blos die in Kremsier vertretenen
Länder , sondern das ganze Reich im Gesammtver-
bande umschließen soll , ist es , was die Völker Oester¬

reichs mit gerechter Ungeduld von uns erwarten.
Dadurch ist das Verfassungswerk über die Grenzen
des Berufes dieser Versammlung hinausgetreten.

Wir haben daher beschlossen für die Gesammt-
heit des Reiches , unseren Völkern diejenigen Rechte,
Freiheiten und politische Institutionen aus freier Be¬
wegung und eigener kaiserlicher Macht zu verleihen,
welche unser erhabener Oheim und Vorfahr Kaiser
Ferdinand der Erste  und wir selbst ihnen zu¬
gesagt , und die wir nach unserem besten Wissen
und Gewissen als die heilsamsten und förderlichsten
für das Wohl Oesterreichs erkannt haben . Wir ver¬
kündigen demnach unter heutigem Tage die Verfas¬
sungs -Urkunde für das einige und untheilbare Kaiser¬
thum Oesterreich , schließen dadurch die Versamm¬
lung des Reichstages . zu Kremsier , lösen denselben
auf und verordnen » daß dessen Mitglieder sofort nach
Veröffentlichung dieses Beschlusses auseinander gehen.

Die Einheit des ganzen mit der Selbstständig¬
keit und freien Entwickelung seiner Theile , eine starke
das Recht und die Ordnung schützende Gewalt über
das gesammte Reich mit der Freiheit des Einzelnen,
der Gemeinden , der Länder unsere Krone und der
verschiedenen Nationalitäten in Einklang zu bringen,—
die Begründung einer kräftigen Verwaltung , welche
gleich weit von beengender Centralisation und zersplit¬
ternder Auflösung , den edlen Kräften des Landes
hinreichenden Spielraum gewährt und den Frieden
nach Außen und Innen zu schützen weiß , — die
Schaffung eines sparsamen , die Lasten der Staats¬
bürger m̂öglichst erleichternden , durch Oeffentlichkeit
gewährleisteten Staatshaushaltes — die vollständige
Durchführung der Entlastung des Grundbesitzes ge¬
gen billige Entschädigung unter Vermittelung des
Staates, — die  Sicherung der echten Freiheit durch
das Gesetz , Kieß sind die Grundsätze , von welchen
wir uns bei Verleihung der gegenwärtigen Verfas¬
sungs -Urkunde leiten ließen.

Völker Oesterreichs ! Fast allenthalben in Europa
ist die bürgerliche Gesellschaft erschüttert bis in ihre
Grundfesten , fast allenthalben mit Auflösung bedroht
durch die rastlosen Anstrengungen einer verbrecheri¬
schen Parthei . Allein so groß auch die Gefahren sind,
denen Europa ausgesetzt ist , wir zweifeln nicht an
einer großen,  segensreichen Zukunft des Vaterlandes.

Wir vertrauen dabei auf den Beistand des all¬
mächtigen Gottes,  der unser Kaiserhaus nie verlassen
hat . Wir vertrauen auf den guten Willen und die
Treue unserer Völker , denn unter ihnen bilden die
Wohlgesinnten die unermeßliche Mehrzahl . — Wir
vertrauen auf die Tapferkeit und Ehre unser ruhm¬
würdigen Armee.

Völker Oesterreichs ! Schaart euch um eueren
Kaiser , umgebt ihn mit euerer Anhänglichkeit und
thätigen Mitwirkung , und die Reichsverfassung wird
kein todter Buchstabe bleiben . Sie wird zum Boll¬
werke euerer Freiheit werden , zur Bürgschaft für
die Macht , den Glanz , die Einheit der Monarchie.
Groß ist das Werk,  aber gelingen wird es den

»vereinten Kräften . «



So gegeben in unserer königlichen Hauptstadt
Olmütz den vierten Marz im Jahre des Heils Ein¬
tausend Achthundert Neun und Vierzig , unserer Rei¬
che im Ersten.

Franz Joseph.

Ateichsverfasiung
für das Kaiferthnm Oesterreich.

Von vem Neiche.

§ . 1 . Das Kaiserthum Oesterreich - besteht aus
folgenden Kronländern:

Dem Erzherzogthume Oesterreich ob - und  unter
der Enns , dem Herzogthume Salzburg , dem Her¬
zogtums Steiermark ; dem Königreiche Jllyrien , be¬
stehend : aus dem Herzogthume Kärnthen , dem Her¬
zogthume Kram , der gefürsteten Grafschaft Görz und
Gradiska , der Markgrafschaft Istrien und der Stadt
Triest mit ihrem Gebiete , der gefürsteten Grafschaft
Tirol und Vorarlberg , dem Königreiche Böhmen , der
Markgrafschaft Mähren , dem Herzogthume Ober - und
Nieder -Schlesien , den Königreichen Galizien und Lo-
domerien mit den Herzogtümern Auschwitz und Zator
und dem Großherzogthume Krakau , dem Herzogthu¬
me Bukowina , den Königreichen Dalmatien , Kroa¬
tien und Slavonien mit dem kroatischen Küstenlands,
der Stadt Fiume und dem dazu gehörigen Gebiethe,
dem Königreiche Ungarn , dem Großfürstenthume Sie¬
benbürgen , mit Inbegriff des Sachsenlandes und der
wiedereinverleibten Gespanschakten Kraszna , Mittel-
Szolnok und Zarand , dann dem Distrikte Kövar und
der Stadt Zilah ( Zillenmarkt ) , den Militärgrenz-
gebiethen und dem lombardisch -venezianischen Königreiche.

§ . 2 . Diese Kronländer bilden die freie , selbst¬
ständige , untheilbare und unauflösbare konstitutionelle
österreichische Erbmonarchie.

8 - 3 . Wien ist die Hauptstadt des Kaiserreiches
und der Sitz der Reichsgewalt.

8 4 . Den einzelnen Kronländern wird ihre
Selbstständigkeit innerhalb jener Beschränkungen ge¬
währleistet , welche diese Reichsverfassung feststellt.

§ . 5 . Alle Volksstämme sind gleichberechtigt und
jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf
Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache.

§ . 6 . Die Grenzen des Reiches und der einzel¬
nen Kronländer dürfen nur durch ein Gesetz verän¬
dert werden.

§ . 7 . Das ganze Reich ist ein Zoll - und Han-
delsgebieth . Binnenzölle dürfen unter keinem Titel
eingeführt werden , und wo solche zwischen einzelnen
Gebietsteilen des Reiches gegenwärtig bestehen , hat
deren Aufhebung sobald als möglich zu erfolgen . Die
Aussonderung einzelner Orte oder Gebiethstheile aus
dem Zollgebiete und der Einfluß fremder Gebiete in
dasselbe bleibt der Reichsgewalt Vorbehalten.

§ . 8 . Die Wappen und Farben des Kaiser¬
thums und der einzelnen Kronländer werden beibe¬
halten.

Von vem Kaiser.

8 - 9 . Die Krone des Reiches und jedes einzel¬
nen Kronlandes ist , in Gemäßheit der pragmatischen
Sanktion und der österreichischen Hausordnung , erb¬
lich in dem Hause Habsburg - Lothringen.

8 10 . Die Bestimmungen der Hausgesetze über
die Großjährigkeit des Thronfolgers , dann über die
Einsetzung einer Vormundschaft oder Regentschaft blei¬
ben in Wirksamkeit.

8 - 11 . Der Kaiser nimmt zu seinem bisherigen
Titel noch jenen eines Großherzogs von Krakau und
eines Herzogs der Bukowina an.

8 12 . Der Kaiser wird als Kaiser von Oester¬
reich gekrönt . Ein besonderes Statut wird dießfalls
das Nähere bestimmen.

8 13 . Der Kaiser beschwört bei der Krönung
die Verfassung , welcher Schwur von seinen Nachfol¬
gern bei der Krönung , so wie von dem Regenten bei
Antritt der Regentschaft geleistet wird.

§ . 14 . Der Kaiser ist geheiligt , unverletzlich und
unverantwortlich.

§ . 15 . Der Kaiser führt den Oberbefehl über
die gesammte bewaffnete Macht , entweder persönlich
oder durch seine Feldherren.

8 - 16 . Der Kaiser entscheidet über Krieg und
Frieden.

§ . 17 . Der Kaiser empfängt und schickt Ge¬
sandte , und schließt mit fremden Mächten Verträge.

Bestimmungen in solchen Verträgen , welche dem
Reiche neue Lasten auflegen , bedürfen der Zustim¬
mung des Reichstages.

§ . 18 . Der Kaiser verkündet die Gesetze und
erläßt die bezüglichen Verordnungen.

Jede Verfügung bedarf der Gegenzeichnung ei¬
nes verantwortlichen Ministers.

§ . 19 . Der Kaiser ernennt und entläßt die Mi¬
nister , besetzt die Aemter in allen Zweigen des
Staatsdienstes , und verleiht den Adel , Orden und
Auszeichnungen.

8 - 20 . Im ganzen Reiche wird im Namen des
Kaisers Recht gesprochen.

8 - 21 . Dem Kaiser gebührt das Recht der Be¬
gnadigung , der Strafmilderung und der Amnesti-
rung , vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen in
Ansehung der Minister.

8 . 22 . Das Münzrechr wird im Namen des
Kaisers ausgeübt.

Von vkm Reichsbürgerrechte.

8 - 23 . Für alle Völker des Reiches gibt es nur
ein allgemeines österreichisches Reichsbürgerrecht . Ein
Reichsgesetz wird bestimmen , unter welchen Bedingun¬
gen das österreichische Neichsbürgerrecht erworben,
ausgeübt und verloren wird.

8 - 24 . In keinem Kronlande darf zwischen sei¬
nen Angehörigen und jenen eines anderen Kronlandes
ein Unterschied im bürgerlichen oder peinlichen Rechte,
im Rechtsverfahren oder in der Vertheilung der öf¬
fentlichen Lasten bestehen.



95

Die rechtskräftigen Urtheile der Gerichte aller
österreichischen Kronländer sind in allen solchen gleich
wirksam und vollziehbar.

§ . 25 . Die Freizügigkeit der Person innerhalb
der Neichsgrenzen unterliegt keiner Beschränkung . Die
Freiheit der Auswanderung ist von Staatswegen nur
durch die Wehrpflicht beschränkt.

§ . 26 . Jede Art von Leibeigenschaft , jeder Un-
terthänigkeits - oder Hörigkeitsverband ist für immer
aufgehoben.

Die Betretung des österreichischen Bodens oder
eines österreichischen Schiffes , macht jeden Sklaven frei.

§ . 27 . Alle österreichischen Reichsbürger sind vor
dem Gesetze gleich , und unterstehen einem gleichen
persönlichen Gerichtsstände.

§ . 28 . Die öffentlichen Aemter und Staatsdien¬
ste sind für alle zu denselben Befähigten gleich zu¬
gänglich.

§ . 29 . Das Eigenthum steht unter dem Schutze
des Reiches ; es kann nur aus Gründen des öffentli¬
chen Wohles , gegen Entschädigung nach Maßgabe
des Gesetzes , beschränkt oder entzogen werden.

§ . 30 . Jeder österreichische Reichsbürger kann
in allen Theilen des Reiches Liegenschaften jeder Art
erwerben , so wie jeden gesetzlich erlaubten Erwerbs¬
zweig ausüben.

§ . 3 l . Die Freizügigkeit des Vermögens inner¬
halb der Reichsgrenzen unterliegt keiner Beschränkung.
Abfahrtsgelder von den in das Ausland abziehenden
Vermögenschaften , dürfen nur in Anwendung der Re¬
ziprozität erhoben werden.

§ . 32 . Jede aus dem Unterthänigkeits - oder
Hörigkeitsverbande , oder aus dem Titel des geteil¬
ten Eigenthums auf Liegenschaften haftende Schul¬
digkeit oder Leistung ist ablösbar , und es darf für
die Zukunft bei Theilung des Eigenthums keine Lie¬
genschaft mit einer unablösbaren Leistung belastet
werden.

'Porr ver Aemeinve.

§ . 33 . Der Gemeinde werden als Grundrechte
gewährleistet:

») die Wahl ihrer Vertreter;
5) die Aufnahme neuer Mitglieder in den Gemein¬

deverband ;
e ) die selbstständige Verwaltung ihrer Angelegen¬

heiten ;
ci) die Veröffentlichung der Ergebnisse ihres Haus¬

haltes , und in der Regel
«) die Oeffentlichkeit der Verhandlungen ihrer Ver¬

treter . '
Die nähere Bestimmung dieser Grundrechte der

Gemeinden , und insbesondere die Bedingungen für
die Aufnahme in den Verband einer Gemeinde , ent¬
halten die Gemeindegesctze.

§ . 34 . Die Errichtung von Bezirks - und Kreis¬
gemeinden zur Besorgung ihrer gemeinsamen inne¬
ren Angelegenheiten wird ein besonderes Gesetz be¬
stimmen.

'Pon den Lanves -Ängelegenheiten.

§ . 35 . Als Landesangelegenheiten werden erklärt;
alle Anordnungen in Betreff.

1, der Landeskultur;
2 , der öffentlichen Bauten , welche aus Landes¬

mitteln bestritten werden;
3 , der Wohlthätigkeitsanstalten im Lande;
4 , des Voranschlages und der Rechnungslegung

des Landes;
и) sowohl hinsichtlich der Landeseinnahmen aus der

Verwaltung des dem Lande gehörigen Vermö¬
gens , der Besteuerung für Landeszwecke , und
der Benützung des Landeskredits , als

b) rücksichtlich der Landesausgaben , der ordentlichen
wie der außerordentlichen.

Die näheren Anordnungen inner der Grenzen
der Reichsgesetze in Betreff

1, der Gemeinde -Angelegenheiten;
2 , der Kirchen - und Schul -Angelegenheiten;
3 , der Vorspannsleistung , dann der Verpflegung

und Einquatiernng des Heeres ; endlich
die Anordnungen über jene Gegenstände , welche

durch Reichsgesetze dem Wirkungskreise der Landes¬
gewalt zugewiesen werden.

^on ven Neichs -Ängelegenheiten.
§ . 36 . Als Reichsangelegenheiten werden erklärt:

a) alle das regierende Kaiserhaus und die Rechte der
Krone betreffenden Angelegenheiten;

b) die völkerrechtliche Vertretung des Reiches und
aller seiner Interessen , besonders der Abschluß
von Verträgen mit fremden Staaten;

e) die Beziehungen des Staates zur Kirche;
6) das höhere Unterrichtswesen;

-s ) das gesammte Heerwesen zu Land und die See¬
macht ;

к) der Reichshaushalt , einschließlich der Krongüter
und Reichs -Domänen , unter welchen das bisher
durch die Benennungen : Staats -, Kamera ! - oder
Fiskalgüter bezeichnte Vermögen verstanden wird ;
die Reichs -Bergwerke , dann die Reichs -Monopole,
der Reichs -Kredit , und alle Steuern und Abgaben
zu Neichszwecken;

8 ) alle Gewerbs - und Handels -Angelegenheiten , ein¬
schließlich der Schifffahrt , der Zölle und Ban¬
ken , des Münz - und Bergwesens und der Rege¬
lung von Maß und Gewicht;

k) die Reichsverbindungen durch Wasser - und Land¬
straßen , Eisenbahnen , Post und Telegraphen,
überhaupt alle Reichsbauten;

i ) alle die Wahrung der inneren Sicherheit des Rei¬
ches betreffenden Einrichtungen und Maßregeln;
endlich

k ) alle Angelegenheiten , welche nicht durch die
Reichsverfassung oder Reichsgesetze als Landes-
Angelegenheiten erklärt werden.

P ôn ver gesetzgebenven Gewalt.
§ . 37 . Die gesetzgebende Gewalt wird in Be¬

zug auf die Reichs -Angelegenheiten von dem Kaiser im
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Vereine mit dem Reichstage , in Ansehung der Lan-
des -Angelegenheiten , von dem Kaiser im Vereine mit
dem Landtage ausgeübt.

Lon vem Reichstage.

§ . 38 . Der allgemeine österreichische Reichstag
soll aus zwei Häusern : dem Oberhause und dem
Unterhause  bestehen , und wird alljährlich im
Frühjahre von dem Kaiser berufen.

§ . 39 . Der Reichstag versammelt sich in Wien,
kann aber von dem Kaiser auch an einem andern Ort
berufen werden.

§ . 4V. Das Oberhaus wird gebildet aus Ab¬
geordneten , welche für jedes Kronland von dessen
Landtage gewählt werden.

§ . 41 . Die Zahl der Abgeordneten für das
Oberhaus beträgt die Hälfte der verfassungsmäßigen
Zahl des Unterhauses.

Die Wertheilung dieser Zahl wird durch das
Wahlgesetz dergestalt bestimmt werden , daß jedes
Kronland zwei Mitglieder seines Landtages als Ab¬
geordnete zu senden hat , und die übrige Zahl nach
dem Verhältnisse der Bevölkerung und alle Kronlän-
der vertheilt wird.

§ 42 . Die beiden aus jedem Kronlande zum
Reichstage abgeordneteu Landtags -Mitglieder müssen
im Vollgenusse der bürgerlichen und politischen Rechte,
österreichische Reichsbürger wenigstens seit fünf Jah¬
ren,  und wenigstens vierzig Jahre alt seyn.

Die anderen Mitglieder des Oberhauses können
von den Landtagen nur aus jenen Reichsbürgern ge¬
wählt werden , welche die vorstehenden allgemeinen
persönlichen Eigenschaften besitzen , und im Reiche we¬
nigstens fünfhundert Gulden Konventions -Münze an
direkter Steuer bezahlen.

In den Kronländern , wo die Zahl solcher Reichs¬
bürger , welche fünfhundert Gulden Konventions -Münze
direkte Steuer bezahlen , nicht das Verhältniß von
eins auf sechstausend Seelen erreicht , wird sie durch
die der Besteuerung nach zunächst folgenden Reichs¬
bürger des Kronlandes bis zu diesem Verhältnisse
vollzählig gemacht.

8 - 43 . Das Unterhaus wird durch direkte Volks¬
wahl gebildet.

Wahlberechtigt ist jeder österreichische Reichsbür¬
ger,  welcher großjährig , im Vollgenusse der bürger¬
lichen und politischen Rechte ist , und welcher entwe¬
der den durch das Wahlgesetz bestimmten Jahresbe¬
trag in direkter Steuer bezahlt , oder ohne Zahlung
einer direkten Steuer , nach seiner persönlichen Eigen¬
schaft in einer Gemeinde eines österreichischen Kron¬
landes das aktive Wahlrecht besitzt.

8 - 44 . Die Wahlen für das Unterhaus gesche¬
hen nach den Bezirken und an den Orten , welche
das Wahlgesetz bestimmt ; dasselbe setzt auch die Zahl
der Abgeordneten nach der Bevölkerung fest. Diese
Zahl ist dergestalt zu bestimmen , daß auf je ein¬
hunderttausend Seelen wenigstens ein Abgeordneter
entfällt.

Das Wahlgesetz wird den in dem vorstehenden
Paragraph erwähnten Jahresbetrag der direkten Steuer
in jedem Kronlande mit Beachtung der eigenthümli-
chen Verhältnisse desselben festsetzen , und dabei als
Grundsatz sesthalten , daß derselbe für das Land und
für die Städte bis zehntausend Seelen , nicht unter
fünf Gulden Conv . Münze ., und für Städte über zehn¬
tausend Seelen , nicht unter zehn Gulden Conv . Münze
betragen , und in keinem Fall höher als mit zwan¬
zig Gulden Conventions -Münze bestimmt werden darf.

§ . 45 . Um in das Unterhaus gewählt werden
zu können , muß man selbst wahlberechtigt im Vollge¬
nusse der bürgerlichen und politischen Rechte,  öster¬
reichischer Reichsbürger wenigstens seit fünf Jahren,
und wenigstens 30 Jahre alt seyn.

§ . 46 . Jede Stimmgebung bei den Wahlen zum
Ober - und Uuterhause ist mündlich und öffentlich.

8 - 47 . Gewählten , welche ein öffentliches Amt
bekleiden , darf der Urlaub nicht versagt werden.

8 - 48 . Nimmt ein Mitglied des Reichstages ein
besoldetes Staatsamt an , so muß es sich einer neuen
Wahl unterziehen.

8 - 49 . Die Mitglieder des Oberhauses werden
auf die Dauer von zehn , jene des Unterhauses auf
die Dauer von fünf auf einander folgenden Jahren
gewählt . Sie sind nach Ablauf ihres Mandats wie¬
der wählbar.

§ . 50 . Die Mitglieder des Oberhauses empfan¬
gen keine Entschädigung , jene des Unterhauses er¬
halten für jede Session ein Entschädigungs -Pauschale.

8 - 51 . Niemand kann zugleich Mitglied des
Oberhauses und des Unterhauses seyn.

8 . 52 . Von jedem Mitglieds des Reichstages
wird bei dem Eintritte in denselben der Eid dem
Kaiser und auf die Neichsverfassung geleistet.

8 - 53 . Die Abgeordneten dürfen keine Instruk¬
tionen annehmen , und nur persönlich ihr Stimmrecht
ausüben.

8 54 . Jedem Hause des Reichstages steht das
Recht zu , die Wahlmandate seiner Mitglieder zu prü¬
fen , und über deren Zulassung zu entscheiden.

8 . 55 . Jedes Haus ernennt durch absolute Stim¬
menmehrheit seinen Präsidenten und seine Vize -Präsi¬
denten für die Dauer der Session.

8 - 56 . Kein Haus kann einen Beschluß fassen,
wenn nicht die Mehrheit der verfassungsmäßigen Zahl
seiner Mitglieder versammelt ist.

8 . 57 . Geheime Stimmgebung — mit Ausnah¬
me der vorzunehmenden Wahlen — findet in keinem
Hause Statt.

8 - 58 . Ein Beschluß kann nur durch absolute
Stimmenmehrheit zu Stande kommen . Bei Stim¬
mengleichheit ist der in Berathung gezogene Antrag
als verworfen anzusehen.

8 . 59 . Die Neichstagssitzungen sind öffentlich;
doch hat jedes Haus das Recht , über den von dem
Präsidenten oder von wenigstens zehn Mitgliedern ge¬
stellten Antrag , vertrauliche Sitzungen zu halten.

8 - 60 . Nur Reichstagsmitglieder können in dem
Hause , welchem sie angehören , Bittschriften ein-
bringen.



97

§ . 61 . Deputationen dürfen auf dem Reichstage
nickt zugelassen werden.

§ . 62 . Kein Mitglied des Reichstages darf au¬
ßerhalb des Reichstages wegen Acußerungen in den
Sitzungen zur Rechenschaft gezogen , noch auch ge¬
richtlich verfolgt werden.

§ . 63 . Ein Mitglied des Reichstages darf , so
lange derselbe versammelt ist , nur mit Genehmigung
des Hauses , welchem dasselbe angehört , verhaftet oder
verfolgt werden , mit Ausnahme der Ergreifung auf
frischer That.

8 . 64 . Jedes Haus hat seine Geschäftsordnung
innerhalb der durch diese Verfassung bestimmten Grund¬
sätze selbst festzustellen . Die geschäftlichen Beziehungen
des Ober - und Unterhauses zu einander werden durch
eine Ueber -inkommung der beiden Häuser geregelt.

8 . 65 . Dem Kaiser , so wie jedem der beiden
Häuser , steht das Recht zu , Gesetze vorzuschlagen.

8 - 66 . Die Uebereinstimmung des Kaisers und
der beiden Häuser des Reichstages ist zu jedem Ge¬
setze erforderlich.

Anträge auf Erlassung von Gesetzen , welche
durch eines der beiden Häuser oder durch den Kaiser
abgelehnt worden sind , können in derselben Sitzung
nicht wieder vorgebracht werden.

8 - 67 . Dem Reichstage steht die Theilname an
der Gesetzgebung über jene Angelegenheiten zu , wel¬
che in dieser Reichsverfassung als Neichsangelegenhei-
ten bezeichnet sind.

8 68 . An der Gesetzgebung über die Reichsan¬
gelegenheiten nehmen die Abgeordneten aus allen Kron-
ländern Tbeil . Die gemeinsame Theilnahme findet
auch rücksichtlich der Gesetzgebung über das bürgerli¬
che Recht , das Strafrecht , die Gerichtsverfassung und
das Gerichtsverfahren Statt.

Jnsoferne aber in Ungarn , Siebenbürgen , Kroa¬
tien und Slavonien , sammt dem kroatischen Küsten¬
lande und Fiume für die eben angeführten Zweige
der Gesetzgebung eigene , von jener für die übrigen
Kronländer abweichende gesetzliche Normen und Ein¬
richtungen besteben , wird für diesen Theil der Ge¬
setzgebung die Wirksamkeit der Landtage der zuerst
genannten Kronländer aufrecht erhalten.

Es wird jedoch eine Aufgabe der Landtage die¬
ser Kronländer seyn , die bisherige Gesetzgebung in
den erwähnten Zweigen einer Revision zu unterzie¬
hen -, um baldigst die wünschenswerthe Uebereinstim¬
mung der Gesetzgebung in allen Theilen des Reiches
herbeizuführen.

Bis dieses erfolgt , haben die Abgeordneten des¬
jenigen Kronlandes , in welchem eine von den übri¬
gen Kronländern verschiedene Gesetzgebung in den ge¬
nannten Zweigen besteht , sich der Theilnahme an den
Verhandlungen hierüber am Reichstage zu enthalten.

8 - 69 . Der Kaiser vertagt und schließt den
Reichstag , kann auch zu jeder Zeit die Auflösung des
ganzen Reichstages oder eines seiner Häuser anord-
nen.

Wird der Reichstag vertagt , oder auch nur ei¬
nes der Häuser aufgelöst , so sind die Sitzungen in
beiden Häusern sogleich einzustellen.

Die Wiederberufung des Reichstages muß , im
Falle der Auflösung , innerhalb drei Monaten nach
derselben erfolgen.

^on den LLnvesberfsssungtn rmv ven
Lanvtagcn.

8 . 70 . Die im H. 1, aufgeführten Kronländer
werden in den Angelegenheiten , welche die Rechtsvcr-
fassung oder die Reichsgesetze als Landesangelegenhei¬
ten erklären , von den Landtagen vertreten.

8 . 7 l . Die Verfassung des Königreichs Ungarn
wird in so weit aufrecht erbalten , daß die Bestim¬
mungen , welche mit dieser Neichsverfassung nicht im
Einklänge stehen , außer Wirksamkeit treten , und daß
die Gleichberechtigung aller Nationalitäten und landes¬
üblichen Sprachen , in allen Verhältnissen des öffent¬
lichen und bürgerlichen Lebens , durck geeignete In¬
stitutionen gewährleistet wird . Ein besonderes Sta¬
tut wird diese Verhältnisse regeln.

8 - 72 . Der Woiwodschaft Serbien werden solche
Einrichtungen zugesichert , welche sich zur Wahrung
ihrer Kirchengemeinschaft und Nationalität auf ältere
Freiheitsbriefe und kaiserliche Erklärungen der neue¬
sten Zeit stützen.

Tue Vereinigung der Woiwodschaft mit einem
anderen Kronlande wird , nach Einvernehmung von
Abgeordneten derselben , durch eine besondere Verfü¬
gung festgestellt werden.

8 - 73 . In den Königreichen Kroatien und Sla¬
vonien , mit Einschluß des dazu gehörigen Küstenlan¬
des , dann der Stadt Fiume und dem dazu gehöri¬
gen Gebiete , werden deren eigenthümliche Institutio¬
nen , innerhalb des durch diese Reichsverfassung fest¬
gestellten Verbandes dieser Länder mit dem Reiche,
in völliger Unabhängigkeit derselben von dem König¬
reiche Ungarn aufrecht erhalten . Abgeordnete aus
Dalmatien , werden mit der Laudeskongregation die¬
ser Königreiche , unter Vermittlung der vollziehenden
Reichsgewalt , über den Anschluß und die Bedingun¬
gen desselben verhandeln , und das Ergebniß der
Sanktion des Kaisers unterziehen.

8 - 74 . Die innere Gestaltung und Verfassung
des Großfürstenthums Siebenbürgen wird nach dem
Grundsätze der völligen Unabhängigkeit von dem Kö¬
nigreiche ^Ungarn , und der Gleichberechtigung aller,
das Land bewohnenden Nationen , im Einklänge mit
dieser Neichsverfassung , durch ein neues Landesstatut
festgestellt werden.

Die Rechte der sächsischen Nation werden in¬
nerhalb dieser Reichsverfassung aufrecht erhalten.

8 . 75 . Das zum Schutze der Integrität des
Reiches bestehende Institut der Militargrenze wird
in seiner militärischen Organisation aufreckt erhalten,
und bleibt als ein integrirender Bestandtheil des
Reichsheeres der vollziehenden Neichsgewalt unterstellt.
Ein eigenes Statut wird den Bewohnern der Mi¬
litärgrenze in Bezug auf ihre Befitzverhältnisse die¬
selben Erleichterungen gewährleisten , welche den An¬
gehörigen der übrigen Kronländer ertheilt wurden.

IV — 13
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8 76 . Ein besonderes Statut wird die Ver¬
fassung des lombardisch -venezianischen Königreiches und
das Verhältnis dieses Kronlandes zum Reiche fest¬
stellen.

8 > 77 . Alle übrigen Kronländer erhalten eigene
Landesverfassungen.

Die ständischen Verfassungen treten außer Wirk¬
samkeit.

8 - 78 . Die Zusammensetzung der Landtage hat
mit Beachtung aller Landesinteressen zu geschehen.

Die Abgeordneten zu denselben werden durch
direkte Wabl berufen.

8 - 79 . Die zum Wirkungskreise der Landesver¬
tretung gehörigen Befugnisse werden entweder durch
dis Landtage selbst . oder durch die von ihnen ge¬
wählten Landesausschüsse geübt.

Zs. 86 . Jedem Landtage wird das Recht der
Theilnahme an der Gesetzgebung in Landesangelegen¬
heiten und des Gesetzesvorschlages , so wie das Recht,
die Ausführung der Landesgesetze zu überwachen , ge¬
währleistet.

Die Uebereinstimmung des Kaisers und des Land¬
tages ist zu jedem Landesgesetze erforderlich.

8 - 81 . Abänderungen der Landesverfassungen
sollen in den Landtagen , welche zuerst berufen wer¬
den im gewöhnlichen Wege der Gesetzgebung bean¬
tragt werden können . In den folgenden Landtagen
soll zu einem Beschlüsse über solche Abänderungen die
Gegenwart von mindestens drei Viertheilen aller Abge¬
ordneten , und die Zustimmung von mindestens zwei
Drittheilen der Anwesenden erforderlich seyn.

§ . 82 . Die näheren Bestimmungen über die
Bildung und den Wirkungskreis der Landtage und
Landesausschüsse werden die Landesverfassungen und
Wahlgesetze dieser Kronländer feststellen.

8 - 83 . Alle Verfassungen der einzelnen Kron¬
länder , welche das Reich bilden , sollen im Laufe des
Jahres 1849 in Wirksamkeit treten , und müssen
dem ersten allgemeinen österreichischen Reichstage vor¬
gelegt werden , welcher nach deren Einführung sofort
berufen wird.

Von ver volljirhenvon Gewalt.

8 - 84 . Die vollziehende Gewalt im ganzen Rei¬
che und in allen Kronländern ist Eine und untheil-
bar . Sie steht ausschließend dem Kaiser zu , der sie
durch verantwortliche Minister , und die denselben un¬
tergeordneten Beamten und Bestellten ausübt.

8 . 85 . Wird einer Körperschaft oder wem im¬
mer ein Theil der vollziehenden Gewalt übertragen,
so kann dieses nur widerruflich stattfinden , und die
Krone ist stets berechtigt , für die Ausübung des über¬
tragenen Theiles der vollziehenden Gewalt eine andere
Vorkehrung zu treffen.

8 - 86 . Die Vollziehung und Handhabung der
Landesgejetze , so wie die Ausführung der von den
Landtagsausschüffen innerhalb ihres verfassungsmäßi¬
gen Kreises erlassenen Entscheidungen , steht der voll¬
ziehenden Gewalt zu.

8 - 87 . Wenn der Reichstag oder der Landtag
nicht versammelt ist , und dringende , in den Gesetzen
nicht vorgesehene Maßregeln mit Gefahr in dem Ver¬
züge für das Reich oder für ein Kronland erforder¬
lich sind , so ist der Kaiser berechtigt , die nöthigen
Verfügungen , unter Verantwortlichkeit des Ministe¬
riums , mit provisorischer Gesetzeskraft zu treffen , je¬
doch mit der Verpflichtung , darüber dem Reichs - oder
beziehungsweise dem Landtage die Gründe und Erfolge
darzulegen.

8 - 88 . Die Minister haben die Verwaltung im
Reiche und in den einzelnen Kronländern zu leiten,
die bezüglichen Verordnungen zu erlassen , und die
Handhabung der Reichs - und Landesgesetze zu über¬
wachen.

8 « 89 . Den Ministern steht es zu , unter ihrer
Verantwortung , in jenen Angelegenheiten , welche
den Gemeinden oder den Landtagen und deren Orga¬
nen zur ' elbstständigen Entscheidung überlassen sind,
die Ausführung von Verwaltungsmaßregeln , welche
den Gesetzen und dem Gesammtwohle entgegen sind,
einzustellen oder zu untersagen.

8 - 90 . Die Minister haben das Recht , im
Reichstage zu erscheinen und jederzeit das Wort zu
nehmen ; sie können auch für bestimmte Verhandlun¬
gen sich durch abgeordnete Kommissäre vertreten lassen.

An den Abstimmungen des Reichstages nehmen
sie nur Theil , wenn sie Mitglieder desselben sind.

8 - 9 l . Ueber die Verantwortlichkeit der Mini¬
ster , über das gerichtliche Verfahren gegen dieselben,
dann über deren Bestrafung im Falle der Verurlhei-
lung , wird ein besonderes Gesetz bestimmen.

8 - 92 . Für die einzelnen Kronländer ernennt
der Kaiser Statthalter , welche als Organe der voll¬
ziehenden Gewalt die Handhabung der Reichs - und
Landesgesetze zu überwachen , und die Leitung der in¬
neren Angelegenheiten in dem Umfange ihres ämtli'
chen Gebietes zu besorgen berufen und verpflichtet sind,

8 93 . ' Die Statthalter haben das Recht , in
den Landtagen selbst , oder durch ihre abgeordneten
Kommissäre zu erscheinen , und jederzeit das Wort zu
nehmen.

An den Abstimmungen der Landtage nehmen sie
nur Theil , wenn sie Mitglieder derselben sind.

8 . 94 . Die Statthalter sind in ihrer Geschäfts¬
ordnung dafür verantwortlich , daß die Neichsgesetze
und die Gesetze des betreffenden Kronlandes genau
beobachtet und gehandhabt werden.

8 - 95 . Die vollziehende Reichsgewalt kann die
Statthalter und alle Behörden der einzelnen Kron¬
länder , auch mit der Besorgung der Reichsangelegen¬
heiten beauftragen , oder solche durch andere Organe
in allen Theilen des Reiches verwalten lassen.

Von vem Neichsrathe.

8 - 96 . An die Seite der Krön - und der vollzie¬
henden Neichsgewalt wird ein Reichsrath eingesetzt,
dessen Bestimmung ein berathender Einfluß auf alle jene
Angelegenheiten seyn soll, worüber er von der vollziehen¬
den Neichsgewalt um sein Gutachten angegangen wird.
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§ . 97 . Die Mitglieder des Reichsrathes wer¬
den von dem Kaiser ernannt ; bei deren Ernennung
ist ans die verscbiedenen Theile des Reiches mögliche
Rücksicht zu nehmen.

§ . 98 . Ein besonderes Gesetz wird die Einrich¬
tung und den Wirkungskreis des Reichsrathes regeln.

Von ver richterlichen Gewalt.

§ . 99 . Die richterliche Gewalt wird selbststän¬
dig von den Gerichten ausgeübt.

H. 100 .' Alle Gerichtsbarkeit geht vom Reiche
aus . Es sollen in Zukunft keine Patrimonial -Ge-
richte bestehen.

§ . 101 . Kein vom Staate bestellter Richter darf
nach seiner definitiven Bestellung , außer durch richter¬
lichen Spruch , von seinem Amte zeitweilig entfernt
oder entlassen , noch auck ohne sein Anstichen an ei¬
nen anderen Dienstort überwiesen , oder in den Ru¬
hestand versetzt werden.

Diele letztere Bestimmung findet jedoch auf Ver¬
setzungen in den Ruhestand , welche wegen eingetrete¬
ner Dienstesuntauglichkeit nach den Vorschriften des
Gesetzes erfolgen , so wie auf jene Veränderungen im
Richterpersonale , welche durch Aenderungen in der
Einrichtung der Gerichte nothwendig werden , keine
Anwendung.

§ . 102 . Die Rechtspflege und Verwaltung sollen
getrennt , und von einander unabhängig gestellt werden.
Ueber Kompetenz -Konflikte zwischen den Verwaltungs¬
und Gerichtsbehörden entscheidet die durch das Ge >etz
zu bestimmende Behörde.

§ . l03 . Das Gerichtsverfahren soll in der Re¬
gel öffentlich und mündlich seyn.

Die Ausnahmen von der Oeffentlichkeit bestimmt,
im Interesse der Ordnung und Sittlichen , das Gesetz.

In Strafsachen soll der Anklage -Prozeß gelten,
Schwurgerichte sollen in allen schweren Verbrechen,
welche das Gesetz näher bezeichnen wird , dann bei
politischen und Preßvergehen erkennen.

K. 10h . Die Durchführung der vorg ?dachten all¬
gemeinen Grundsätze , nach welchen in Zukunft die
Rechtspflege eingerichtet , und das Richteramt aus¬
geübt werden soll , so wie deren Einführung in den
einzelnen Kronläudern unter Beachtung der eigen-
thümlichen Verhältnisse derselben , bleibt besonderen
Reichs - und beziehungsweise (H 68 ) den Landesge-
setzeu Vorbehalten.

H. 104 . Die Bestimmungen der Hausgesetze über
den Gerichtsstand der Glieder des kaiserlichen Hau¬
ses bleiben aufrecht.

Von vem Reichsgerichte.

§ . 106 . Es soll ein oberstes Reichsgericht ein¬
gesetzt werden . welches von Amtswegen oder auf ge¬
führte Klage in folgenden Fällen einzuschreiten haben
wird :

i. Als Schiedsgericht, bei Streitfragen zwischen
dem Reiche und den einzelnen Kronländern , oder zwi¬
schen einzelnen Kronländern unter sich, in so ferne

der Gegenstand nicht in den Bereich der gesetzgeben¬
den Neichsgewalt gehört.

il . Als oberste Instanz: bei Verletzungen der
politischen Rechte.

ill. Als untersuchende und oberste richtende Be¬
hörde :

a ) bei Anklagen gegen die Minister und Statthal¬
ter , dann

K) bei Verschwörungen und Attentaten gegen Mo¬
narchen oder Regenten , und in Fällen von Hoch-
und Landesverrats

§ . 107 . Der Sitz des Reichsgerichtes ist in
Wien , und es wird durch ein besonderes Gesetz be¬
stimmt , wie die Bestellung der Richter mit Rücksicht
auf die einzelnen Kronländer stattfinden , wie groß die
Zahl derselben , und wie das Verfahren des Gerich¬
tes seyn soll.

Von vtm Reichshaushalte.
§ 108 . Alle Steuern und Abgaben für Reichs¬

und Landeszwecke werden durch Gesetze bestimmt.
§ . 109 . Alle Einnahmen und Ausgaben desRei-

ches müssen jährlich in einem Voranschläge ersichtlich
gemacht werden , welcher durch ein Gesetz festgestellt
wird . Allfällige Uebersckreitungen des Voranschlages
sind der nachträglichen Anerkennung von Seite des
Reichstages zu unterstehen.

§ . 110 . Die Staatsschuld ist vom Reiche ge¬
währleistet.

§ III.  Die Allgemeine Rechnung über den
Reichshaushalt jeden Jahres wird nebst einer Ueber-
sicht der Staatsschulden , von dem obersten Rech¬
nungshöfe dem Reichstage vorgelegt.

I . 112 . Ein besonderes Gesetz wird die Einrich¬
tung und die Befugnisse des obersten Rechnungshofes
fest stellen.

Von vor bewaffneten Macht.

§ . 113 . Die bewaffnete Macht ist bestimmt,
das Reich gegen äußere Feinde zu vertheidigen , und
im Innern die Aufrechchaltnng der Ordnung und die
Ausführung der Gesetze zu sichern.

§ . 114 . Im Innern kann zu diesen Zwecken die
bewaffnete Macht nur über Aufforderung der Civil-
behörden und in den gesetzlich bestimmten Fällen und
Formen entschreiten.

8 . Lin . Die bewaffnete Macht ist wesentlich ge¬
horchend.

Kein Theil derselben darf gemeinsam berathen.
I . 116 . Das Gesetz bestimmt den Umfang und

die Art der allgemeinen Wehrpflicht zum Landheere
und zum Dienste auf der See.

§ . 117 . Das Heer steht unter der Militärge¬
richtsbarkeit und dem Militärgesetze.

Die Disciplinarvorschriften für das Land - und
Seeheer bleiben in voller Anwendung.

8 118 . Der Eid des Heeres auf die Reichsver - ,
fassung wird in den Fahneneid ausgenommen.

§ . 119 . Die Einrichtung der Bürgerwehre wird
durch ein besonderes Gesetz geregelt.
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§ . 120 . In so lange die durch diese Reichsver¬
fassung bedingten organischen Gesetze nicht im verfas¬
sungsmäßigen Wege zu Stande gekommen sind, wer¬
den die entsprechenden Verfügungen im Nerordnungs-
wege erlassen.

§ . ! 2i . Bis die neuen Gesetze und Verordnun¬
gen in Wirksamkeit treten , bleiben die bestehenden
Gesetze in Kraft.

Die bestehenden Steuern und Abgaben werden
fort erhoben , bis neue Gesetze abweichend bestimmen
und zur Anwendung kommen.

§ . 122 . Die Behörden bleiben bis zur Ausfüh¬
rung der sie betreffenden neuen organischen Gesetze
und Verordnungen in ihrer Wirksamkeit.

F . 128 . Aenderungen dieser Reichsverfassung kön¬
nen im ersten Reichstage im gewöhnlichen Wege der
Gesetzgebung beantragt werden . In den folgenden
Reichstagen ist zu einem Beschlüsse über solche Abän¬
derungen in beiden Häusern die Gegenwart von min¬
destens drei Viertheilen aller Mitglieder , und die Zu¬
stimmung von wenigstens zwei Drittheilen der An¬
wesenden erforderlich.

So gegeben in Unserer königlichen Hauptstadt
Olmütz den vierten März im Jahre des Heils , Ein¬
tausend Acht Hundert Neun und Vierzig , Unserer
Reiche im Ersten.

Franz Joseph.

Es ist gleich Anfangs gesagt worden , daß auch
diese bereits am 4 . März 1849 gegebene Verfassung,
welche mehr im Drange des Augenblicks entstanden
war , nach den allerhöchst angeordneten Untersuchun¬
gen , und das darüber geschöpfte Resultat nicht be¬
stehen könnte , und durch das kaiserliche Patent vom
31 . Dezember 1851 wieder außer Kraft und gesetz¬
licher Wirksamkeit gesetzt werden mußte.

Die März -Konstitution ist also , wie es voraus¬
zusagen war , verurtheilt worden , und Niemand wird
einem Werke , welches im Drange des Augenblicks
entstanden , das Gepräge der Unausführbarkeit an
sich trug , und von der Zeit selbst in das frühe Grab
gelegt worden ist , noch mehr mit Trauer Nachsehen.

Weder die Wohlfahrt noch die Einheit und
Macht des Kaiserreiches sind durch dasselbe befördert
worden ; denn diese können nur auf anderem , den
Verhältnissen der Monarchie angemessenerem Wege er¬
reicht werden.

Das am 31 . Dezember 1851 erschienene kaiser¬
liche Patent zeichnet nun die neue Bahn selbst vor,
nach welchem die organischen Gesetze für den österrei¬
chischen Kaiserstaat nach e «ander aus den Ereignissen
der Erfahrung und aus einer sorgfältigen Prüfung
aller Verhältnisse hervorgehen sollen.

Daß , nachdem einmal dieser Grundsatz ange¬
nommen war , die reichen , wenn gleich oft mißlichen
Erfahrungen der letzten Jahre nicht unbenützt bleiben
konnten , liegt auf der Hand.

Das kaiserliche Patent vom 31 . Dezember 1851
bestätigt die Gleichheit aller Staats - Ange¬
hörigen vor dem Gesetze , und die Unzu-
läßigkeit jedes bäuerlichen Untertänig¬
keit s - oder Hörigkeits - Verbandes  und
der damit verbundenen Leistungen.

Ferner wird jede gesetzlich anerkannte
Kirche und Religionsgesellschaft in dem
Rechte der öffentlichen Religion  s -Uebun g
und der selbstständigen Verwaltung ihrer Angelegen¬
heiten geschützt werden.

Vor Allem aber spricht sich ein Wille  in den
kaiserlichen Bestimmungen aus : der Grundsatz der
Einheit  des österreichischen Kaiserstaates soll näm¬
lich unwandelbar und aufrecht erhalten werden.

In allen Kronländern wird die politische Ver¬
waltung in gleicher Weise , wenn auch unter den ver¬
schiedenen üblichen Landesbenennungen geordnet werden.

Auch die Justizpflege ist in derselben Weise gleich¬
förmig gegliedert , und das allgemeine bürgerliche Ge¬
setzbuch, so wie das Strafgesetz , wird als ein gemein¬
sames Recht für alle Angehörigen des österreichischen
Staates auch in jenen Ländern , wo es bisher keine
Geltung hatte , nach angemessenen Vorbereitungen und
mit Beachtung der eigenthümlichen Verhältnisse in
Wirksamkeit gesetzt werden.

Als nothwendige Folge des Grundsatzes der Ein¬
heit , und ohne Zweifel auch mir Rücksicht auf die
an verschiedenenen Orten gemachten , nicht immer be¬
friedigenden Erfahrungen ist die Beseitigung der
Schwurgerichte  ausgesprochen worden.

Daß die Bestellung des Rechts darunter nicht
leiden wird , unterliegt , wenn man sich so mancher
Aussprüche von Geschwornen erinnern will , keiner
besonderen Frage . Jedenfalls haben sich die Geschwor-
nengerichte bei uns in dem freilich kurzen Zeitraum
ihres Bestehens , weder für Rechtsprechung , noch für
die Moralität im Allgemeinen als unbedingt  vor¬
teilhaft gezeigt.

Wichtiger als die Aufhebung des Geschwornen-
gerichtes ist die Bestimmung , daß bei den Einzeln¬
gerichten als ersten Instanzen die Vereinigung mit
der Verwaltung im Bezirksamts statt zu finden habe.

Durch diese Einrichtung wird sowohl für die
Bequemlichkeit der Recht suchenden Partheien , als
für raschere Entscheidung in weniger wichtigen Streit¬
sachen gesorgt , zugleich aber eine Ersparniß gegen
die Verausgabung während der letzten Jahre erzielt,
welche sich auf ungefähr sechs Millionen Gulden be¬
laufen dürfte.

Die ständische Vertretung ist besei¬
tigt;  nichts destoweniger wird es aber den verschie¬
denen Interessen des großen und kleinen Grundbesitzes
der Industrie und Anderen ermöglicht werden , sich die
gebührende Geltung zu verschaffen.

Das lombardisch -venezianische Königreich besitzt
bereits gegenwärtig eine ähnliche , durch die Erfah¬
rung erprobte Vertretung . Sie soll auf das ganze
Kaiserreich ausgedehnt werden.

Von Zeir zu Zeit werden die Vorstände der
Gemeinden , und die Besitzer der außerdem unter dem



Gemeindeverbande stehenden großen Grundkomplexe in
ihren Angelegenheiten bei den Bezirksämtern Zusam¬
menkommen.

Eine zweite gewichtigere Vertretung wird bei
den Kreisbehörden und Statthaltereien Platz nehmen.

Berathende Ausschüsse aus dem besitzenden Erb¬
adel , dem großen und kleinen Grundbesitze der In¬
dustrie , und von Anderen Faktoren , deren Beziehung
sich als wünschenswerth darstellen sollte , werden die¬
sen Behörden zur Seite stehen.

Dieses sind nun die Hauptzüge der künftig ge¬
setzlichen und politischen Organisation des Kaiserrei-
reiches , und Oesterreich tritt nun , in Folge der kai¬
serlichen Bestimmungen , in eine neue Zeitrechnungsart.

Die Worte über das so eben gesagte kaiserliche Pa¬
tent vom 3 l . Dezember 1851 waren folgenden Inhalts :

»Wir Franz Joseph der Erste,  von Got¬
tes Gnaden Kaiser von Oesterreich rc.

In Folge Unserer Anordnungen vom 20 . Au¬
gust 1851 haben eindringende Untersuchungen der Ver¬
fassungs -Urkunde vom 4 . Marz 1849 in Unserem Mi¬
nister - und in Unserem Reichsrathe stattgefunden.

Da nach dem Ergebnisse der gepflogenen Bera¬
thungen die bezogene Verfassungs Urkunde weder in
ihren Grundlagen den Verhältnissen des österreichi¬
schen Kaiserstaates angemessen , noch in dem Zusam¬
menhangs ihrer Bestimmungen ausführbar sich darstellt,
so finden Wir Uns nach sorgfältiger Erwägung aller
Gründe durch Unsere Regentenpflicht gedrungen , die
erwähnte Verfassungs -Urkunde vom 4 . März 1849
hiermit außer Kraft und gesetzliche Wirksamkeit zu
erklären.

Die Gleichheit aller Staatsangehörigen vor dem
Gesetze , so wie die Unzulässigkeit und die durch be¬
sondere Gesetze gegen billige Entschädigung der frü¬
her Berechtigten erfolgte Abstellung jedes bäuerlichen
Unterrhänigkeits - oder Hörigkeits -Verbandes und der
damit verbundenen Leistungen werden ausdrücklich be¬
stätiget.

Um zu denjenigen Einrichtungen zu gelangen,
welche geeignet sind , den Bedürfnissen Unserer ver¬
schiedenen Völker , so wie den Bedingungen der Wohl¬
fahrt aller Schichten derselben zu entsprechen , und
die Stärke Unserer Regierung zur Befestigung der
äußeren und inneren Sicherheit , Einheit und Macht
des Staates zu kräftigen , werden die Wege der Er¬
fahrung und der sorgfältigen Prüfung aller Verhält¬
nisse eingehalten , und die daraus abgeleiteten organi¬
schen Gesetze fortschreitend zu Stande gebracht werden.

Wir haben auf dem Grunde dieser Betrachtung
nach Anhörung Unseres Minister - und Unseres Reichs-
rathes gleich dermalen in den zunächst wichtigsten und
dringenften Richtungen der organischen Gesetzgebung
eine Reihe von Grundsätzen festgestellt , und die ent¬
sprechenden Befehle ertheilr , damit solche zur öffent¬
lichen Ksnntniß gebracht , und unverzüglich zu den
Arbeiten ihrer Ausführung geschritten werde.

Die nachfolgenden besonderen Gesetze werden die
genaueren verbindlichen Bestimmungen und Einrich¬

tungen enthalten ; bis dahin sind die dermalen in
Wirksamkeit bestehenden Gesetze zu beobachten.

»Wir Franz Joseph der Erste,  von Got¬
tes Gnaden Kaiser von Oesterreich rc.

In dem Patente vom 4 . März 1849 wurden
für die nachbenannten Kronländer , nämlich : für das
Erzherzogthum Oesterreich ob und unter der Enns,
das Herzogthum Salzburg , das Herzogthum Steier¬
mark , das Königreich Jllyrien , bestehend aus den
Herzogtümern Kärnthen und Kram , der gefürsteten
Grafschaft Görz und Gradiska , der Markgrafschaft
Istrien und der Stadt Trieft mit ihrem Gebiete , —
für die gefürstete Grafschaft Tirol und Vorarlberg
das Königreich Böhmen , die Markgrafschaft Mähren,
das Herzogthum Ober - und Nieder -Schlesien , die
Königreiche Galizien und Lodomerien mit den Her¬
zogtümern Auschwitz und Zator , dein Großherzog-
thume Krakau und dem Herzogtums Bukowina , end¬
lich das Königreich Dalmatien , — bestimmte politische
Rechte verkündet , welche mit der gleichzeitig kundge¬
machten Verfassungs -Urkunde einer sorgfältigen Prü¬
fung unterzogen wurden.

In Folge der Gründe , welche Uns durch Ver¬
nehmung des Minister - und des Reichsrathes vorge-
tragen wurden , sehen Wir Uns bestimmt , das er¬
wähnte Patent vom 4 . März 1849 und die darin
für die bezeichneten Kronländer verbündeten Grund¬
rechte hiermit außer Kraft und gesetzliche Wirksam¬
keit zu setzen.

Jnsoferne über die einzelnen Punkte jener Grund
rechte nicht bereits besondere Bestimmungen erfolgt
sind , behalten Wir Uns es vor,  solche durch eigene
Gesetze zu regeln.

Wir erklären jedoch durch gegenwärtiges Pa¬
tent ausdrücklich , daß Wir jede in den Eingangs er¬
wähnten Kronländern gesetzlich anerkannte Kirche und
Neligionsgesellschaft in dem Rechte der gemeinsamen
öffentlichen Neligionsübung , dann in der selbstständi¬
gen Verwaltung ihrer Angelegenheiten , ferner im Be¬
sitze und Genüsse der für ihre Cultus - Unterrichts¬
und Wohlthätigkeits - Zwecke bestimmten Anstalten,
Stiftungen und Fonds erhalten und schützen wollen,
wobei dieselben den allgemeinen Staatsgesetzen unter¬
worfen bleiben.

Das Kabinetsschreiben Sr . Majestät des Kai¬
sers an den Minister Präsidenten Fürsten Felix
Schwarzenberg  war folgenden Inhalts:

»Mit Beziehung auf das Patent vom heutigen
Tage erhalten Sie in der Beilage die von Mir nach
Anhörung Meines Minister - und Meines Reichsra¬
thes in den zunächst wichtigsten und dringendsten Rich¬
tungen der organischen Gesetzgebung festgestellten Grund¬
sätze , mit dem Aufträge , dafür zu sorgen , daß ohne
alle Verzögerung von den Ministerien , die es betrifft,
zu den Arbeiten der Ausführung in angemessener
Weise geschritten und die Resultate Mir vorgelegt
werden .«
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Die in diesem allerhöchsten Kabinetsschreiben er¬
wähnte Beilage über die Grundzüge für organische
Einrichtungen in den Kronländern des österreichischen
Kaiserstaates war folgendenden Inhalts:

»1 . Die unter den alten historischen oder neuen
Titeln mit dem österreichischen Kaiserstaate vereinigten
Länder bilden die untrennbaren Bestandtheile der öster¬
reichischen kaiserlichen Erb -Monarchie.

2 . Der Name »Kronländer « soll in der amtli¬
chen Sprache nur als allgemeine Bezeichnung ge¬
braucht , bei besonderer Benennung eines Landes aber
stets die demselben zukommende eigene Titelbezeich¬
nung ausgedrückt werden.

3 . Der Umfang der Kronländer soll mit Vor¬
behalt der aus Verwaltungsrücksichten begründeten
Veränderungen beobachtet werden.

4 . In jedem Kronlande sind landesfürstliche Be¬
zirksämter ( unter den üblichen Landesbenennungen ) in
angemessenen Bereichen aufzustellen , und in denselben
jo viel wie möglich die verschiedenen Verwaltungs¬
zweige inner bestimmten Grenzen der Wirksamkeit zu
vereinigen.

5 . Ueber die Bezirksämter werden unter den
üblichen Landesbenennungen in administrativer Hinsicht
Kreisbehörden ( Komitate , Delegationen u. dgl . ) auf¬
gestellt . Der räumliche Umfang derselben wird mit
Rücksicht auf die in früherer Zeit bestandenen Ein-
theilungen und mit Beachtung der gegenwärtigen Be¬
dürfnisse zu bestimmen seyn.

In kleinen Kronländern , so wie überhaupt , wo
kein Bedürfniß zur Aufstellung von Kreisbehörden
eintreten sollte , werden solche entfallen.

Die Kreisbehörden sind der Landesstelle ( Punkt 6)
untergeordnet , und haben theils einen überwachenden,
theils einen ausübenden und administrativen Wir¬
kungskreis.

6 . Ueber den Kreisbehörden steht in den Kron¬
ländern die Statthalterei und der Landeschef . Be¬
sondere Bestimmungen werden die Geschäftsbehand¬
lung , den Wirkungskreis der Statthalterei , die Stel¬
lung und die Vollmachten des Landeschefs und die
Unterordnung unter die höchsten Autoritäten festsehen.

7 . Als Ortsgemeinden werden die faktisch be¬
standenen oder bestehenden Gemeinden angesehen , ohne
deren Vereinigung da , wo sie nothwendig ist , oder
begründet gewünscht wird , nach Maßgabe der Be¬
dürfnisse und Interessen auszuschließen.

8 . Bei der Organisirung der Ortsgemeinden ist
der Unterschied zwischen Land - und Stadtgemeinden,
besonders in Ansehung der letzteren , die frühere Ei¬
genschaft und besondere Stellung der königlichen . und
landesfürstlichen Städte zu berücksichtigen.

9 . Bei der Bestimmung der Landgemeinden,
kann der vormals herrschaftliche große Grundbesitz un¬
ter bestimmten , in jedem Lande näher zu bezeichnen¬
den Bedingungen von dem Verbände der Ortsge¬
meinden ausgeschieden , und unmittelbar den Bezirks¬
ämtern untergeordnet werden.

Mehrere vormals herrschaftliche unmittelbar an¬
stoßende Gebiete können sich für diesen Zweck verei¬
nigen.

10 . Die Gemeinde -Vorstände der Land - und
Stadtgemeinden , sollen der Bestätigung und nach
Umständen selbst der Ernennung der Regierung Vor¬
behalten werden . Es soll deren Beeidigung für Treue
und Gehorsam an den Monarchen , und gewissenhafte
Erfüllung ihrer sonstigen Pflichten stattfinden.

Auch sollen da , wo die Gemeinde -Verhältnisse
es räthlich machen , höhere Kategorien von Gemein¬
de-Beamten der Bestätigung der Regierung unterzo¬
gen werden . ^

11 . Die Wahl der Gemeinde -Vorstände und
Gemeinde -Ausschüsse , wird nach zu bestimmenden Wahl-
Ordnungen , den Gemeinden mit den gesetzlichen Vor¬
behalten zugestanden.

12 . Die Titel -Namen der Gemeinde -Vorstände
und der Gemeinde -Ausschüsse , sind nach den früher
bestandenen landesüblichen Gewohnheiten zu bestimmen.

13 . Der Wirkungskreis der Gemeinden soll sich
im Allgemeinen auf ihre Gemeinde -Angelegenheiten
beschränken , jedoch mit der Verbindlichkeit für die
Gemeinden und deren Vorstände , der Vorgesetzten lan¬
desfürstlichen Behörde in allen öffentlichen Angele¬
genheiten , die durch allgemeine oder besondere An¬
ordnungen bestimmte , und in Anspruch genommene
Mitwirkung zu leisten.

Auch in den eigenen Gemeinde -Angelegenheiten
sollen wichtigere , in den Gemeinde -Ordnungen näher
zu bestimmende Akte und Beschlüsse der Gemeinden,
der Prüfung und Bestätigung der landesfürstlichen
Behörden Vorbehalten werden.

14 . Die Oeffentlichkeit der Gemeindeverhandlun¬
gen , mit Ausnahme besonderer feierlicher Akte , ist
abzustellen , ohne für die betheiligten Gemeindemit¬
glieder , die Einsichtnahme besonderer Gegenstände zu
beseitigen.

15 . Die Gemeinden werden in der Regel den
Bezirksämtern , und nur ausnahmsweise nach Ver¬
hältnis ; ihrer besonderen Eigentümlichkeiten den Kreis¬
behörden oder den Statthaltereien unmittelbar unter¬
geordnet.

16 . Nach diesen Grundsätzen sind für jedes
Land , den besonderen Verhältnissen desselben entspre¬
chende Ordnungen für die Landgemeinden und für
die Städte zu bearbeiten.

Es ist bei diesen Arbeiten ferner von dem Ge¬
sichtspunkte auszugehen , daß den überwiegenden In¬
teressen auch ein überwiegender Einfluß zugestanden,
und sowohl bei den Aktiv - und Passivwahlen für die
Bestellung der Gemeindevorstände und Ausschüsse,
als in den Gemeinde Angelegenheiten dem Grundbesitze
nach 'Maßgabe seiner in den Gemeindeverband einbe-
zogenen Ausdehnung und seines Steuerwerthes , dem
Gewerbsbetriebe oder in dem Verhältnisse zu dem
Gesammtgrundbesitze — in den Stadtgemeinden ins¬
besondere dem Hausbesitzer — dann so viel wie möglich
den Korporationen für geistige und materielle Zwecke
das entscheidende Uebergewicht gesichert werde.

Im lombardisch -venezianischen Königreiche ist die
daselbst bestehende Gemeinde -Ordnung mit dem Vor¬
behalte allfälliger durch Erfahrung hervorgerufener
Verbesserungen aufrecht zu erhalten.
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17 . Das Richteramt wird im ganzen Reiche von
den dazu bestellten Behörden und Gerichten nach den
bestehenden Gesetzen , im Namen Seiner kaiserlichen
königlichen apostolischen Majestät ausgeübt.

18 . Die Justizbeamten und Richter sind mit
Wahrung ihrer Selbstständigkeit bei der gesetzlichen
Ausübung des Nichteramtes in Absicht auf ihre son¬
stigen persönlichen Dienstbeziehungen nach den für die
Staatsbeamten bestehenden Vorschriften zu behandeln.

19 . Die Trennung der Justizpflege von den Ver¬
waltungsbehörden soll bei den Justiz -Kollegialgerich-
ten dann den zweiten und dritten Instanzen allge¬
mein , bei den ersten Instanzen aber im lombardisch¬
venezianischen Königreiche und dort , wo es als uner¬
läßlich anerkannt wird , stattfinden.

Sonst ist bei den Einzelngerichten , als ersten In¬
stanzen , die Vereinigung mit der Verwaltung im
Bezirksamte anzunehmen.

In der inneren Einrichtung dieser Bezirksbeam¬
ten (siehe Punkt 4 ) kann aber nach Umständen ein
eigener Gerichts - oder politischer Beamte zugetheilt
werden , je nachdem die Verhältnisse es erfordern.

20 . Sowohl in streitigen als nicht streitigen Ci¬
vil - wie in Strafsachen sollen drei Instanzen bestehen.

21 . Die rein juridischen , so wie die mit der po-
litischen Verwaltung als Bezirksämter fungirenden er¬
sten Instanzen , sind für Civilangelegenheiten inner zu
bestimmenden Grenzen — für Übertretungen und be¬
sonders zu bezeichnende Vergehenfür  Erhebungen
des Thatbestandes und alle Hilfeleistungen zum Behufs
und zur Unterstützung der Strafgerichte berufen.

22 . In angemessenen Distrikten , so viel thunlich
mit Rücksicht auf die politische Eintheilung der Län¬
der , werden Kollegialgerichte als erste Instanzen für
das ' Richteramt über Verbrechen , und besonders be-
reichnete Vergehen , — dann für alle solche Recht ^-
angelegenheiten , welche die Grenzen der Wirksamkeit
der Bezirksämter übersteigen , eingesetzt.

23 . Zur Behandlung der Civil - und Straf -An-
gelegenheilen in zweiter Instanz sind Oberlandesge¬
richte mit Rücksicht und Beschränkung auf das streng¬
ste Bedürfniß zu bestellen.

24 . Der oberste Gerichtshof hat als dritte In¬
stanz zu bestehen.

25 . Bei Übertretungen und Vergehen , msoserne
die Letzteren den Bezirksämtern zugewiesen sinch findet das
inquisitorische Verfahren in möglichst einfacher Form statt.

26 . In den Strafsachen , welche von den Kol¬
legialgerichten zu verhandeln sind , ist der Grundsatz
der Anklage , der Bestellung eines Vertheidig ^ rs für
den Angeklagten , und der Mündlichkeit im Schluß¬
verfahren zu beobachten.

27 . Das Verfahren ist nicht öffentlich , es wird
aber bei der mündlichen Verhandlung in erster In¬
stanz dem Angeklagten mit Bewilligung des Präsi¬
denten , so wie dem Letzteren das Recht eingeräumt,
Zuhörer bis auf eine bestimmte Z ĉhi zuzulagen.

28 . Die Anklage ist durch die Staatsanwalt¬
schaft zu vermitteln , deren Wirkungskreis auf den
Strafprozeß zu beschränken ist.

29 . Die Schwurgerichte sind zu beseitigen.
30 . Die Urtheile sind nur von geprüften Rich¬

tern zu schöpfen . Die Urtheilsformen in Strafsachen
sind » schuldig, « » schuldlos, « »Freisprechung von der
Anklage . «

31 . Das Verfahren bei den Oberlandesgerichten
und dem obersten Gerichtshöfe ist nur schriftlich.

32 - Die näheren Bestimmungen der Wirksamkeit
der Gerichtsbehörden werden die hierüber zu erlassen¬
den Gesetze enthalten.

33 . Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch soll als
das gemeinsame Recht für alle Angehörigen des öster¬
reichischen Staates auch in jenen Ländern , in welchen
es dermalen noch nicht Geltung hat , nach und mit
den angemessenen Vorbereitungen , dann mit Beachtung
der eigenthümlichen Verhältnisse derselben , eingeführt,
und eben so das Strafgesetz für den ganzen Umfang
des Reiches in Wirksamkeit gesetzt werden.

34 . In den Kronländern werden eigene Statute
über den ständischen oder den mit einem zu bestimmenden
Grundbesitze versehenen Erbadel , seine Vorzüge und
Pflichten errichtet , insbesondere demselben alle thunliche
Erleichterung zur Errichtung von Majoraten und Fidei¬
kommissen zugestanden werden - Bei der Bauernschaft
sind dort , wo besondere Vorschriften zur Erhaltung ih¬
rer Güterkomplere bestehen , solche aufrecht zu erhalten.

35 . Den Kreisbehörden und Statthaltereien wer¬
den berathende Ausschüsse aus den besitzenden Erb¬
adel , dem großen und kleinen Grundbesitze und der
Industrie mit gehöriger Bezeichnung der Objekte und
des Umfanges ihrer Wirksamkeit an die Seite gestellt.
Jnsoferne noch andere Faktoren zur Beiziehung in die
Ausschüsse sich als wünschenswerth darstellen , ist nach
Umständen darauf Rücksicht zu nehmen.

Die näheren Bestimmungen darüber werden be¬
sonderen Anordnungen Vorbehalten.

36 . Bei den landesfürstlichen Bezirksämtern sol¬
len Vorstände der einbezirkten Gemeinden und Eigen-
thümer des außer dem Gemeindeverbande stehenden
großen Grundbesitzes oder deren Bevollmächtigte für
Zusammentretungen in ihren Angelegenheiten von Zeit
zu Zeit einberufeu werden.

Wenn nun Alles dasjenige , was diese allerhöchst
kaiserlichen Patente gewähren , in die Wirksamkeit ge¬
treten ist , so wird in der österreichischen Monarchie
ein öffentliches Leben von einem Reichthume und ei¬
ner Vielfältigkeit herrschen , wie in keinem anderen
Reiche der Erde.

Und wenn dieses Leben sich der Absicht des kai¬
serlichen Gebers der Grundzüge gemäß entwickelt , so
muß das Kaiserthum Oesterreich , schon in einem bal¬
digen Zeiträume , einen Grad innerer Stärke und gei¬
stiger so wie materieller Macht erlangen , der es mehr
als jemals zum Angelpunkte , zur Stütze und zum
Schirme des mitteleuropäischen Staaten -Systems , zum
Bewahrer der Unabhängigkeit desselben, zum Schieds¬
richter über Krieg und Frieden machen wird.

—Vi-
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